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ZUM GELEIT 

Der Präsident des Stadtschulrates für Wien, Abgeordneter zum National-
rat Dr. Max Neugebauer, legt in dieser Broschüre das Ergebnis des Rin-
gens um die neuen Schulgesetze vor. Im Juli 1962 haben die Gespräche zur 
Schaffung der neuen Schulgesetze ihr Ende gefunden. Die Schulgesetze 
wurden in der letzten Woche der Frühjahrssession des Nationalrates be-
schlossen. Das ist ein für die Schulgeschichte Österreichs markantes Ereignis. 
Die neuen Schulgesetze stellen ein großes Werk der Gesamtlösung der öster-
reichischen Schulprobleme dar, und man wird wohl die Bedeutung dieses 
Gesetzwerkes erst in einiger Zeit so richtig ermessen können. 
Mit der Schaffung der Schulgesetze ist es freilich allein noch nicht getan. 
Nun müssen die Durchführungsvorschriften beschlossen und die Lehrpläne 
gestaltet werden. Es bleibt also noch viel Arbeit im Rahmen der zweiten 
österreichischen Schulreform zu tun. 
Die Zentralsparkasse der Gemeinde Wien, die stets ehrlich bestrebt ist, den 
Lehrpersonen für ihren verantwortungsvollen Beruf wertvolle Hilfsmittel 
für ihre Bildungsarbeit zur Verfügung zu stellen, überreicht nicht nur die 
vorliegende Broschüre über die neuen Schulgesetze und die Gesetzestexte, 
sondern wird später auch die Texte der Durchführungsbestimmungen und 
schließlich der künftigen Lehrpläne für die Lehrpersonen herausbringen. 
Mit der Überreichung die·ser Broschüre verbindet die Zentralsparkasse der 
Gemeinde Wien die besten Wünsche auf ein gutes Gelingen der Arbeit an 
unserer Jugend. 

ZENTRALSPARICASSE 
DER CiEMEINDE WIEN 





Die neuen Schulgesetze 

Die Schule ist eine Institution der Gemeinschaft und in hohem Maße 
von ihr abhängig. Die Gemeinschaft des Staates und die gesellschaft-
liche Ordnung sind nicht starr, nicht unabänderlich, sondern sie wan-
deln sich. In den sechs Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, die hinter 
uns liegen, ist dieser Wandel ganz besonders erkennbar. Nach der 
Jahrhundertwende kämpfte man noch um das allgemeine und gleiche 
Wahlrecht, das heute etwas Selbstverständliches geworden ist. Für 
die Industriearbeiter gab es damals nur einen sehr dürftigen sozialen 
Schutz. Es gab noch immer bevorzugte Gesellschaftsgruppen, die auf 
die benachteiligten Schichten herabblickten. Heute ist das alles über-
wunden, die Demokratie ist gefestigt, es gibt keine gesellschaftlichen 
Schranken mehr. Diese gewaltige Wandlung muß sich auch der Schule 
mitteilen, die ja eine Einrichtung der Gemeinschaft ist. Ändert sich 
die Form des menschlichen Zusammenlebens in der Gemeinschaft, so 
muß sich dies auch in der Schule ausdrücken. Dennoch ist es außer-
ordentlich schwer, zu einer neuen Ordnung des Schulwesens zu kom-
men. Gerade auf dem Gebiete der Schule hat jede politische und ge-
sellschaftliche Gruppe ihre besondere Ansicht und oftmals eigene 
Schulprogramme. Schulverhandlungen sind darum sehr schwierig. 
Schon in der Ersten Republik wäre eine Gesamtreform der öster-
reichischen Schulgesetze, die aus den sechziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts stammten, notwendig gewesen. Es kam wohl zu einer 
Teilreform, deren Auswirkungen jedoch im Jahre 1934 wieder auf-
gehoben wurden. In der Zeit der Zugehörigkeit Österreichs zu 
Deutschland galt das deutsche Schulrecht. Als Österreich im Jahre 
1945 seine Freiheit wiedererlangte, entschloß man sich zu der seit 
langem fälligen Reform des Schulwesens. Im Jahre 1946 begannen die 
Gespräche über eine Nei:.ordnung der österreichischen Schule. Sie 
nahmen anfänglich einen günstigen Verlauf, gerieten jedoch nach eini-
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ger Zeit ins Stocken. Diese und alle folgenden Verhandlungen schei-
terten immer an den gleichen Schwierigkeiten: Am Problem der Leh-
rerbildung und an der Höhe des staatlichen Beitrages für die kon-
fessionellen Privatschulen. 
Mehrmals gerieten die Unterhandlungen in die Nähe eines Wahlter-
mins, und auch dieser Umstand war Anlaß zum Abbruch der Ge-
spräche. 
Im Jahre 1960 wurde die Wiederaufnahme von Schulverhandlungen 
gefordert. Die beiden Regierungsparteien entschlossen sich im Herbst 
des Jahres 1960, ein neues Verhandlungskomitee zu bestellen. Die 
Situation war allerdings ganz gleich wie in den vorangegangenen 
Jahren. Der Umstand, daß es doch nicht länger möglich war, auf 
einem so wichtigen Gebiet wie das der Schule weiter zuzuwarten, 
um zu zeitgemäßen Gesetzen zu kommen, erwies sich fördernd. Die 
lange Zeit des schulpolitischen Stellungskrieges hatte aber manche 
neuen Erschwernisse mit sich gebracht. In die fest betonierten Grund-
sätze waren auch rein pädagogische Angelegenheiten einbezogen wor-
den, über die man wohl verschiedene Ansichten haben konnte, die 
aber mit Schulpolitik eigentlich nichts zu tun hatten. Neue Verhand-
lungen konnten nur mit Aussicht auf Erfolg beginnen, wenn es ge-
lang, die starren Fronten aufzulockern, und wenn man auf beiden 
Seiten bereit war, in den schwierigsten Fragen zu Kompromißlösun-
gen zu kommen. 
Wir standen •ror der Alternative, der Jugend ein wohldurchdachtes 
und gutes Schulprogramm als politische Fahne zu hinterlassen 
oder für sie eine bessere Schule zu schaffen, auch um den Preis von 
einzelnen Kompromissen. Wir entschieden uns für die zweite Mög-
lichkeit. Unter diesem Aspekt begannen die Verhandlungen und 
dauerten praktisch bis zum Jahre 1962, als die letzten offenen Fra-
gen im Parlament erledigt wurden. 
Die neuen Schulgesetze sind moderne Lösungen der Schulprobleme. 
Sie enthalten vieles von dem, für das wir jahre- und jahrzehntelang 
eingetreten sind. Wo es zu Kompromißlösungen gekommen ist, zum 
Beispiel auf dem Gebiet der Lehrerbildung, sind die beabsichtigten 
Neuordnungen dennoch ein Fortschritt und unterbinden nicht die 
Weiterentwicklung. Die neue gesellschaftliche Ordnung, in der es 
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keine bevorzugten und keine benachteiligten Schichten gibt, drückt 
sich im Umfang der Materie der Schulgesetze aus. Sie regeln alle 
Gebiete der Schule mit Ausnahme der Angelegenheiten der Hoch-
schulen und der Kunstakademien. Das Reichsvolksschulgesetz des 
Jahres 1869 befaßte sich lediglich mit der Volkschule, der Bürger-
schule und der Lehrerbildung. Das Mittelschulwesen ging eigene Wege. 
Die Mittelschule, besonders das Gymnasium, war die Schule einer 
Oberschicht, die Volksschule hingegen die Schule der breiten Masse. 
Heute ist das ganze Schulwesen ein Gebäude und die Mittelschule 
organisch mit den übrigen Schulen verbunden. 
Die Schulreform des Jahres 1962 ist eine Gesamtreform der Schule. 
In der österreichischen Schulgeschichte hat es bisher keine so umfas-
sende gesetzliche Regelung gegeben. Die neuen Schulgesetze werden 
ein gutes, festes und gesichertes Fundament für die Zukunft sein. 
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Die Schulverwaltung 

Der Artikel 14 der österreichischen Bundesverfassung ordnet folgen-
des an: "Auf dem Gebiete des Schul-, Erziehungs- und Volksbil-
dungswesens wird der Wirkungsbereich des Bundes und der Länder 
durch ein besonderes Bundesverfassungsgesetz geregelt." Die Bundes-
verfassung ist im Jahre 1920 beschlossen worden, das im Artikel 14 
geforderte besondere Bundesverfassungsgesetz, durch das die Kom-
petenzen in der Gesetzgebung und Vollziehung auf dem Gebiete des 
Schul-, Erziehungs- und Volksbildungswesens zwischen dem Bund und 
den Ländern aufgeteilt werden, kam erst im Jahre 1962 zustande, 
wenn man von zwei Teilregelungen, die das Dienstrecht der Lehrer 
und die Errichtung von Schulen betreffen, absieht. 
Daß es in der Ersten Republik nicht möglich war, diese wichtige 
grundsätzliche Regelung zu treffen, und daß erst die Zweite Repu-
blik im 18. Jahre ihres Bestehens dazu kam, den Auftrag der Bun„ 
desverfassung zu erfüllen, zeigt, wie schwierig die Probleme der 
Schulgesetzgebung sind. In den Schulfragen spielen weltanschauliche 
Standpunkte eine wichtige Rolle, im Verhältnis des Bundes zu den 
Ländern ist der alte Gegensatz zwischen Zentralismus und Föderalis-
mus lebendig. Ist aber einmal festgesetzt, was Bundessache oder 
Landessache ist, dann genügten einfache Gesetze, das heißt Ge-
setze, die mit der absoluten Mehrheit des Parlaments beschlossen 
werden, um weitreichende Änderungen im Schulwesen vorzunehmen. 
Eine Rechtsmehrheit könnte dann ohne weiteres beschließen, daß das 
Schulwesen Österreichs konfessionalisiert würde, oder eine Linksmehr-
heit könnte die Trennung von Schule und Kirche durchsetzen. Die 
Schule ist ein zu wichtiges Gebiet, um gesetzliche Regelungen einer 
einfachen Mehrheit, die vielleicht eine Zufallsmehrheit ist, zu über-
lassen. Das Reichsvolksschulgesetz des Jahres 1869 wurde von einer 
kleinen Mehrheit gegen eine starke Oppositiori beschlossen. Vier-
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zehn Jahre später, als die Opposition zur Mehrheit geworden war, 
nahm diese neue Mehrheit sehr entscheidende Veränderungen am 
Reichsvolksschulgesetz vor, und in der Folgezeit bedrohten neuer-
liche Schulverschlechterungsanträge dieses Gesetz. 

Sicherung durch die Bundesvertretung 

Bei den Schulverhandlungen spielte die Überlegung, wie könne man 
das Gmndsätzliche in der neuen Schulordnung sichern, eine große 
Rolle. Man einigte sich schließlich auf folgende in die Bundesverfas-
sung aufgenommene Bestimmung: „In den Angelegenheiten der 
Schulbehörden des Bundes in den Ländern und politischen Bezirken, 
der Schulpflicht, der Sdmlorganisation, der Privatschulen und des 
Verhältnisses v on Schule und Kirchen (Religionsgesellschaften) ein-
schließlich des Religionsunterrichtes in der Schule, soweit es sich nicht 
um Angelegenheiten der Hochschule und Kunstakademien handelt, 
können Bundesgesetze vom Nationalrat nur in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Das 
gleiche gilt für die Genehmigung der in diesen Angelegenheiten abge-
schlossenen Staatsverträge der im Artikel 50 bezeichneten Art." 
Das Bundesverfassungsgesetz trat am 18. Juli 1962 in Kraft. Die 
neuen Schulgesetze wurden am 25. Juli 1962 im Nationalrat behandelt 
und nach der zitierten Bestimmung mit einer Zweidrittelmehrheit 
bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder des Na-
tionalrates beschlossen. Änderungen dieser Gesetze benötigen eine 
qualifizierte Mehrheit. Das heißt, wenn wir die jetzigen Stärkever-
hältnisse der beiden großen Parteien beachten, ist eine Partei, auch 
mit Unterstützung einer kleinen Mittelgruppe, nicht in der Lage, 
neue Gesetzesbestimmungen zu schaffen oder bestehende abzuändern. 
Nur wenn beide Parteien sich einigen, kann dies geschehen. Das ist 
ein sicherer Schutz für die neuen Schulgesetze, die ja auch nur durch 
den gemeinsamen Willen der beiden Koalitionsparteien zustandege-
kommen sind. 

9 



Die Bundesverfassung enthält nunmehr auch genaue Bestimmungen 
über die Schulbehörden des Bundes, die Landesschulräte in den Län-
dern und die Bezirksschulräte in den Bezirken. Ein eigenes Bundes-
schulauf sichtsgesetz befaßt sich eingehend mit der Schulverwaltung 
und Schulauf sieht. 

Schulaufsicht und Schulkörperschaften 

Die Pflichtschulen (Volksschule, Hauptschule, Sonderschule und Poly-
technische Lehrgänge) unterstehen in erster Instanz der Bezirksschul-
behörde, die Berufsschulen, die mittleren und höheren Schulen den 
Landesschulräten, die Pädagogischen Akademien, die Bundeserzie-
hungsanstalten und die sogenannten Zentralanstalten direkt dem 
Bundesministerium für Unterridit. In Wien führt der Landesschulrat 
die Bezeichnung Stadtschulrat für Wien und übt auch die Befugnisse 
des Bezirkssdiulrates aus. 
Schulkörperschaften hat es sdion in der alten Donaumonarchie ge-
geben. Die Schulaufsichtsgesetze wurden in den Jahren 1869 bis 1899 
von den Landtagen der damaligen Kronländer beschlossen. In diesen 
Gesetzen lebte noch der Geist des Obrigkeitsstaates weiter. Neben 
den Vertretern der Ortsgemeinden eines Schulbezirkes gehörten zum 
Beispiel dem Bezirksschulrate eine Anzahl von Beamten an, dann 
Vertreter der Lehrerschaft, der Kirchen, die alle Sitz und Stimme in 
dieser Körperschaft besaßen. Die Schulbehörden repräsentierten die 
Autorität der Staatsverwaltung und waren durch ihre Zusammen-
setzung in der Lage, den Willen der Regierenden durchzusetzen. 
In der Ersten Republik konnte man sich zu einer wirklichen Demo-
kratisierung dieser Sdiulgremien nicht entschließen. Die Virilisten 
hatten noch immer großen Einfluß. 
In den künftigen Schulkörperschaften wird es Mitglieder mit be-
schließender und solche mit beratender Stimme geben. Dem Kolle-
gium des Landesschulrates werden mit beschließender Stimme der 
Präsident des Landesschulrates als Vorsitzender angehören, ferner die 
vom Land nach dem Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag zu 
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bestellenden Mitglieder, mit beratender Stimme die Vertreter gesetz-
lich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften, der Amtsdirek-
tor des Landesschulrates, die Landesschulinspektoren und ein Amts-
arzt des Amtes der Landesregierung sowie Repräsentanten gesetzlicher 
Interessenvertretungen. 
Unter den vom Land zu bestimmenden Mitgliedern müssen sich Ver-
treter der Lehrerschaft und Väter und Mütter schulbesuchender Kin-
der befinden. 
Die Ratgeber werden Beamte, Pädagogen, Vertreter der Kirchen und 
Interessengemeinschaften sein, die Entscheidungen treffen jedoch die 
vom Land bestellten Vertreter der politischen Parteien. Die Mitglie-
der mit beratender Stimme werden unabhängig sein, sich durch keine 
politische Fraktion binden lassen, und darum wird auch ihr Rat 
wertvoller sein als seinerzeit, da sie durch ihre Stimme die Stärke 
einer Fraktion vergrößerten. Ganz besonders für die Vertreter der 
Religionsgemeinschaften wird diese Anderung einen Vorteil bringen, 
denn sie können sich jederzeit zum Worte melden und für ihre An-
sichten eintreten, aber sie stimmen nicht mit und sind dadurch aus 
dem Bereich der Parteipolitik ausgeschieden. Auch für die Beamten, 
die von ihrer vorgesetzten Stelle Weisungen erhalten könnten, be-
deutet die neue Form mehr Freiheit. Die Lehrer und die Eltern 
haben ihre Vertreter im Kreise der stimmberechtigten Mitglieder, sie 
werden daher künftighin nicht nur raten, sondern auch entscheiden. 
Die Forderung, die wir immer wieder ausgesprochen haben, den Viri-
listen kein Stimmrecht in den Schulkörperschaften zu geben, ist nun-
mehr verwirklicht. In der. Demokratie sollen die Verwaltungsaus-
schüsse ein Abbild der politischen Kräfte in dem zu verwaltenden Ge-
biet sein. Eine Korrektur der demokratischen Entscheidung durch 
Virilisten widerspricht dem Geiste der Demokratie. 
Die Zusammensetzung der Bezirksschulräte erfolgt in ähnlicher Weise 
wie die der Landessschulräte mit stimmberechtigten Mitgliedern und 
solchen mit beratender Stimme. Den Vorsitz führt der Bezirkshaupt-
mann, der nicht mitstimmt, jedoch bei Stimmengleichheit entscheidet. 
Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt. 
Eine bemerkenswerte Neuerung im Schulaufsichtsgesetz betrifft die 
Einführung des Amtes eines Vizepräsidenten des Landesschulrates. 
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Der Präsident des Landesschulrates ist der Landeshauptmann, doch 
kann an seine Stelle ein Amtsführender Präsident treten. 
Der Vizepräsident wird über Vorschlag der zweitstärksten Fraktion 
des Kollegiums des Landesschulrates bestellt. Es ist Sache des Lan-
des, die Stelle eines Vizepräsidenten zu schaffen. In den fünf an 
Einwohnern größten Bundesländern muß ein Vizepräsident bestellt 
werden, das heißt, in Wien, Niederösterreich, Steiermark, Oberöster-
reich und Kärnten wird es Vizepräsidenten geben, die die zweitstärk-
ste Partei des Landes delegiert. Ihnen steht vor allem das Recht der 
Akteneinsicht zu. Das ist eine demokratische Kontrolle, die niemand, 
der die Demokratie nicht verletzen will, zu scheuen braucht. 
Die Aufgabenbereiche der Kollegien der Landes- und Bezirksschul-
räte sind gesetzlich festgelegt. Jedenfalls gehören hiezu die Erlas-
sung von Verordnungen und Weisungen, die Erstattung von Gut-
achten zu Gesetz- und Verordnungsentwürfen und die Erstattung 
von Vorschlägen für Ernennungen. 
Das Bundes-Schulaufsichtsgesetz sieht vor, daß zu einer Reihe von 
Bestimmungen die Bundesländer Ausführungsgesetze innerhalb eines 
Jahres, vom Tag der Kundmachung dieses Bundesgesetzes an gerech-
net, erlassen müssen. 
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Die Schulpflicht 

Bis zum Jahre 1869 gab es in Osterreich eine sechsjährige Schul-
pflicht. Das Reichsvolksschulgesetz führte die achtjährige Schulpflicht 
ein. Die bäuerliche Bevölkerung empfand diese Erweiterung der Schul-
pflicht um zwei Jahre als eine große Belastung, und bald entbrannte 
der Kampf um die Schulpflicht. Das Ergebnis heftiger politischer Aus-
einandersetzungen war eine Neuordnung im Jahre 1883, durch die 
Schulbesuchserleichterungen im siebenten und achten Schuljahr vor-
gesehen wurden. In einigen Bundesländern werden heute noch Schul-
besuchserleichterungen erteilt. 
In allen Kulturstaaten ist man der Ansicht, daß eine Verlängerung 
der Schulzeit notwendig ist, zunächst auf neun und in einer nicht 
fernliegenden Zeit auf zehn Jahre. 
Welche Tatsachen sprechen für eine Verlängerung der Schulzeit? 
Das Berufsleben stellt an den jungen Menschen viel größere Anfor-
derungen als früher. In den Werkstätten und Betrieben klagt man, 
daß die Vierzehn jährigen diesen Anforderungen vielfach nicht gewach-
sen sind. Durch die rasche Entwicklung der Technik wandelt sich 
ständig die Arbeitswelt. Das kann man in der Industrie, aber ebenso 
in der Landwirtschaft, bemerken. Früher erlernte man einen Beruf 
und verblieb in der Regel sein Leben lang in diesem Berufe. An den 
einzelnen Verrichtungen änderte sich nicht allzuviel, und was man 
gelernt hatte, konnte man immer anwenden. Heute ist es anders. 
Die technische Entwicklung ändert die einzelnen Arbeitsvorgänge, sie 
verlangt vom einzelnen eine rasche Anpassung an die neue Situation, 
mehr Aufmerksamkeit und viel Wendigkeit. Die Welt eines moder-
nen Betriebes ist nach sachlichen Gesichtspunkten eingerichtet und 
wird im Sinne der Zweckmäßigkeit geführt. Das Hineinwachsen 
eines jungen Menschen in die moderne Arbeitswelt ist nicht leicht. 
Hiezu kommt noch, daß sich die heutige Jugend biologisch rascher 
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entwickelt, was vielfach zu inneren Spannungen und Schwierigkeiten 
führt. 
Ein Vierzehn jähriger ist nicht reif genug, um den Weg ins Leben an-
zutreten. Auch für die Erziehung der jungen Menschen hat sich man-
ches verschlechtert. Das Leben der Kinder steht unter der Einwir-
kung der Hast, des Lärmes, der Gefahr des modernen Verkehrs, der 
Ablenkung und der Überflutung durch Eindrücke. Alles das zehrt an 
der Nervenkraft und macht die Kinder nervös. Dem Leben fehlt die 
Muße, die Ruhe, die Gelassenheit. Viele Kinder haben kein richtiges 
Elternhaus mehr. Vater und Mutter stehen in Arbeit, Großeltern 
sind nicht immer da, die die Betreuung übernehmen können, und so 
wachsen allzu viele Kinder allein und einsam heran. Die Schule 
muß manche erzieherische Aufgabe übernehmen, die bisher dem 
Elternhaus zufiel. Aber auch die Schule steht unter den Bedingungen 
des modernen Lebens, und die Hast und Unruhe unserer Tage teilt 
sich auch der Schule mit. Es gibt immer etwas Neues zu lernen, die 
Fülle des Stoffes wächst, auch kommen noch verschiedene andere 
Aufgaben hinzu, wie Sparerziehung, Filmerziehung, Verkehrserzie-
hung, Zeitgeschichte, die sehr notwendig sind und die in die Schule 
gehören. 
Die Erweiterung der Schulpflicht um ein Jahr ist daher dringend 
notwendig. 
Es dürfte nur wenige Österreicher geben, die gegen eine Verlängerung 
der Schulzeit sind. Natürlich darf man nicht übersehen, daß durch 
das neunte Schuljahr im e~sten Jahr sejnes Bestehens Lehrlinge aus-
fallen werden. Aber gerade die Kreise der Wirtschaft werden durch 
reifere und besser vorbereitete Lehrlinge späterhin einen großen Vor-
teil vom neunten Schuljahr haben. Auch für die Eltern bedeutet die 
Schulzeitverlängerung Mehrausgaben, jedoch ist ein besserer Start 
ins Leben für das Kind von großem Gewinn. 
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Das neunte Schuljahr 

Die Verlängerung der Schulzeit um ein Jahr war eine Forderung 
aller politischen Parteien. Im § 3 des neuen Schulpflichtgesetzes heißt 
es: „Die allgemeine Schulpflicht dauert neun Schuljahre." Eine Reihe 
von anderen Staaten sind uns vorangegangen, und nun ist auch in 
Österreich die neunjährige Schulpflicht durchgesetzt. 
Aus den Bestimmungen des Gesetzes möge der Abschnitt über den 
Schulbesuch in den einzelnen Schuljahren zitiert werden. Er lautet: 
(1) Die allgemeine Schulpflicht wird durch den Besuch von allge-

meinbildenden Pflichtschulen der nachstehend angeführten Schul-
arten erfüllt: 

a) in den ersten vier Schuljahren der allgemeinen Schulpflicht 
durch den Besuch einer Volksschule; 

b) im 5. bis 8. Schuljahr der allgemeinen Schulpflicht 
aa) durch den Besuch einer Volksschule, 
bb) durch den Besuch einer Hauptsdrnle; 

c) im 9. Schuljahr der allgemeinen Schulpflicht 
aa) durch den Besuch eines Polytechnischen Lehrganges, 
bb) durch den Weiterbesuch der Volks- oder Hauptschule; 

d) in allen Schuljahren erforderlichenfalls durch den Besuch 
einer Sonderschule. 

(2) Schüler, die dem Pflichtsprengel einer Hauptschule angehören 
und den schulrechtlichen Aufnahmebedingungen für diese Haupt-
schule genügen, können die allgemeine Schulpflicht im 5. bis 
8. Schuljahr nicht durch den Besuch einer Volksschule erfüllen. 

(3) ab dem 5. Schuljahr kann die allgemeine Schulpflicht auch durch 
den Besuch einer allgemeinbildenden höheren Schule, im 9. Schul-
jahr auch durch den Besuch einer berufsbildenden mittleren 
Schule (einschließlich der land- und forstwirtschaftlichen Fach-
schulen) oder einer berufsbildenden höheren Schule (einschließlich 
der höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten) er-
füllt werden. 

Das neunte Schuljahr wird die Bezeichnung Polytechnischer Lehr-
gang führen. Wer ab dem 10. Lebensjahr ein Gymnasium oder 
Realgymnasium besucht, muß diesen Polytechnischen Lehrgang 
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nicht absolvieren, aber für ihn dauert das Gymnasium oder 
Realgymnasium künftighin neun Jahre. Wer nach Beendigung 
der Hauptschule in eine Handelsschule, Fachschule, Handels-
akademie oder in eine andere berufsbildende mittlere oder höhere 
Schule übertritt, braucht keinen Polytechnischen Lehrgang zu be-
suchen, aber für ihn dauert die bisher zweijährige Handelsschule 
drei Jahre, die dreijährige Fachschule vier Jahre, die Handelsakademie 
fünf Jahre usw. 
Ferner geht aus den gesetzlichen Bestimmungen hervor, daß Repe-
tenten, die zum Beispiel das 14. Lebensjahr in der dritten Klasse 
einer Hauptschule erreichen, die vierte Klasse der Hauptschule be-
suchen können, um diese Schule abzuschließen. Sie erfüllen damit die 
neunjährige Schulpflicht. 
Aus den neuen Bestimmungen ist weiterhin zu entnehmen, daß die 
Hauptschulpfiicht dort besteht, wo sich eine Hauptschule befindet. 
Natürlich gilt das nur für jene Schüler, die hauptschulreif sind. 
In diesem Schulgesetz sind alle Angelegenheiten geregelt, die den vor-
zeitigen Schulbesuch betreffen, denn die Schulpflicht beginnt mit dem 
vollendeten sechsten Lebensjahr. Vollendet ein Kind in der Zeit zwi-
schen Schulbeginn und Ende des Kalenderjahres das sechste Lebens-
jahr, dann kann es, wenn es körperlich und geistig dazu geeignet ist, 
vorzeitig in die Schule aufgenommen werden. 

Berufsschulpflicht 

Das Schulpflichtgesetz regelt auch die Berufsschulpfiicht. Der entschei-
dende Absatz des Gesetzes hat folgenden Wortlaut: 
„(1) Die Berufsschulpflicht beginnt mit dem Eintritt in ein gewerb-

liches (einschließlich kaufmännisches) Lehrverhältnis oder in ein 
auf Grund gesetzlicher Vorschriften diesem gleichzuhaltendes 
Ausbildungsverhältnis und dauert bis zum Ende des Lehr- (Aus-
bildungs-) verhäl tnisses. 

(2) Berufsschüler, deren Lehr- (Ausbildungs-) verhältnis während 
eines Schuljahres geendet hat, können bis zum Ende des laufen-
den Schuljahres die gewerbliche (kaufmännische) Berufsschule 
weiter besuchen." I 
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Die Schulorganisation 
l. 

Das umfangreichste Gesetz unter den neuen Schulgesetzen ist das 
Schulorganisationsgesetz. Die österreichische Schulverwaltung hand-
habte bisher die Bestimmungen des Reichsvolksschulgesetzes, das 
seinerzeit ein gutes Gesetz war, das aber heute beinahe ein Jahrhun-
dert alt ist und daher nicht mehr dem Geist der Zeit entspricht. Das 
Mittelschulwesen entwickelt sich gesondert neben den anderen Schu-
len, ebenso die beruf saus bildenden Schulen. Das neue Gesetz umfaßt 
alle Schularten und unterscheidet sich schon dadurch von allen frühe-
ren Schulgesetzen. 
Die Schulorganisation eines Gemeinwesens ist von dem Geiste ab-
hängig, der Staat und Gesellschaft erfüllt. Eine echte Demokratie 
muß sich auch gegenüber der Jugend demokratisch erweisen, indem 
sie allen Kindern die gleichen Möglichkeiten des Bildungserwerbes 
bietet. Jedes Kind soll entsprechend seiner Begabung Anteil an den 
Einrichtungen für den Bildungserwerb haben. Kein Bildungsprivileg, 
jedem die gleiche Chance! 

Einheitlichkeit im Aufbau des österreichischen Schulwesens 

Ein Hauptanliegen an die neue Schulorganisation war die Erfül-
lung der alten Forderung: Weg mit den Bildungssackgassen! Schon 
im Jahre 1927 hat man an die Stelle der Bürgerschule, aus der es kein 
Weiterkommen in eine höhere allgemeinbildende Schule gab, die 
Hauptschule errichtet, die mit der Untermittelschule (mit Ausnahme 
des Gymnasiums) gleich war. Ein übertritt in die Obermittelschule 
war für befähigte Absolventen der Hauptschule möglich. Im Jahre 
1934 ist diese Reform zerstört worden, und im Jahre 1945 ist man bei 

2 17 



der Verschlechterung geblieben. Nunmehr wird ein Wandel erfol-
gen, und die Tür nach oben wird auch für die Hauptschüler offen 
sein. Staaten mit einem neuen, modernen Schulwesen sorgen für 
Brücken und Übergänge aus niederen Schulen in höhere und rich-
ten auch eigene Schulen für solche ein, die sich erst später zum Stu-
dium entschließen können. Unsere wirtschaftliche Entwicklung for-
dert nicht nur eine b'essere Bildung für alle, sondern insbesondere eine 
sehr große Zahl Hoch- und Höchstgebildeter. Es darf kein Talent 
verlorengehen; darum darf es in der Schulorganisation keine organi-
satorischen Hindernisse geben, an denen man hängenbleibt. 
Im neuen Schulorganisationsgesetz hat man auf die dargelegten Er-
fordernisse einer modernen Schule Rücksicht genommen. Die dies-
bezügliche Bestimmung ist im § 3, Absatz 1, enthalten und lautet: 
"Das österreichische Schulwesen stellt in seinem Aufbau eine Einheit 
dar. Seine Gliederung wird durch die Alters- und Reifestufen, die 
verschiedenen Begabungen und durch die Lebensaufgaben und Berufs-
ziele bestimmt. Der Erwerb höherer Bildung und der übertritt von 
einer Schulart in eine andere ist allen hiefür geeigneten Schülern zu 
ermöglichen." Die Einheitlichkeit im Aufbau des österreichischen 
Schulwesens drückt sich auch im Zielparagraph aus, der für alle Schu-
len gilt: „Die österreichische Schule hat die Aufgabe, an der Entwick-
lung der Anlagen der fugend nach den sittlichen, religiösen und sozia-
len Werten sowie nach den Werten des Wahren, Guten und Schönen 
durch einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg entspre-
chenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem für das 
Leben und den künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können 
auszustatten und zum selbständigen Bildungserwerb zu erziehen. 
Die jungen Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen und ver-
antwortungsbewußten Gliedern der Gesellschaft und Bürge,rn der 
demokratischen und bundesstaatlichen Republik Österreich herange-
bildet werden. Sie sollen zu selbständigem Urteil und sozialem Ver-
ständnis geführt, dem politischen und weltanschaulichen Denken an-
derer aufgeschlossen sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und 
Kulturleben Österreichs, Europas und der Welt Anteil zu nehmen und 
in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der 
Menschheit mitzuwirken." 
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Neue Bezeichnungen für die Schulen 

Neu in dem Gesetz sind eine Reihe von Bezeichnungen für die 
Schulen. Bisher bezeichnete man Gymnasien, Realgymnasien, Real-
schulen, Frauenoberschulen als allgemeinbildende Mittelschulen. Diese 
Schulen werden künftighin allgemeinbildende höhere Schulen ge-
nannt werden. Man folgt damit einer in den meisten europäischen 
Ländern üblichen Terminologie. Die ohne Reifeprüfung abschließen-
den berufsbildenden Lehranstalten (Fachschulen, Handelsschulen 
usw.) werden als berufsbildende mittlere Schulen bezeichnet werden 
und berufsbildende Schulen mit Reifeprüfung als berufsbildende 
höhere Schulen. 

Interkonfessionalität der öffentlichen Schule 

Eine Forderung, die oft ausgesprochen worden ist, ist die nach der 
lnterkonfessionalität der öffentlichen Schule. Im neuen Gesetz 
spricht man von der allgemeinen Zugänglichkeit der Schulen ohne 
Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, der Rasse, der Klasse, der 
Sprache und des Bekenntnisses. Diese Bestimmung gilt auch für Pri-
vatschulen mit Ausnahme jener, deren Schulerhalter eine gesetz-
lich anerkannte Kirche ist. An solchen Schulen ist die Auswahl der 
Schüler nach dem Bekenntnis zulässig. 

Schulgeldfreiheit 

Gesetzlich festgelegt ist auch die Schulgeldfreiheit an den öffent-
lichen Schulen. Nach der Darlegung der allgemeinen Bestimmungen 
über die Schulorganisation soll sich der folgende Abschnitt mit den 
besonderen Bestimmungen befassen. 
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Die Klassenschülerzahl 

Eine wichtige Neuerung betrifft die Klassenschülerzahl. Im Reichs-
volksschulgesetz aus dem Jahre 1869 wurde bestimmt, daß eine 
zweite Lehrkraft bestellt werden müsse, wenn die Schülerzahl im 
Durchschnitt 80 erreiche, und für eine dritte müsse gesorgt werden, 
wenn die Zahl auf 160 steige. Bei so starken Klassen gab es keine 
individuelle Behandlung der Schüler, und die Schulzucht mußte mit 
allen erforderlichen Mitteln aufrechterhalten werden. 
Im Schulorganisationsgesetz 1962 heißt es, daß die Schülerzahl im 
allgemeinen 30 betragen und 36 nicht übersteigen solle. Diese Be-
stimmung tritt am 1. September 1968 in Kraft, aber in der Zeit vom 
1. September 1963 bis 31. August 1968 soll die Klassenschülerhöchst-
zahl 40 betragen. Die Vorbereitungszeit von 6 Jahren ist notwendig, 
um Lehrer und Klassenräume in notwendiger Zahl bereitzustellen. 
Für die verschiedenen Arten der Sonderschulen ist natürlich eine ge-
ringere Schülerzahl vorgesehen, so für blinde, taubstumme und 
schwerbehinderte Kinder 10, für sehgestörte Kinder 12 und für die 
übrigen 18 pro Klasse. 

Die Klassenzüge an Hauptschulen 

Ein Problem, das die Hauptschulen betrifft, ist die Führung in Klas-
senzügen. Je größer der Begabungsunterschied der Schüler in einer 
Klasse ist, desto schwerer ist die Arbeit des Lehrers. Befaßt er sich, 
was seine besondere Pflicht ist, mit den schwachen Schülern, wird 
dieser Unterricht die guten Schüler nicht befriedigen. Diese guten 
Schüler sollen aber einmal in der Lage sein, in die Oberstufe eines 
Realgymnasiums überzutreten. Das heißt, sie müssen wirklich einen 
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guten Unterricht genießen. Darum ist die Teilung in Klassenzüge ' 
für gut begabte und weniger begabte Schüler eine sehr brauchbare 
pädagogische Einführung. Die begabten Schüler kommen zu ihrem ' 
Recht, die schwächeren erleben nicht täglich den Abstand gegenüber ' 
den guten Schülern. Sie werden, wenn sie unter sich sind, keine Min-
derung ihres Lebensmutes und ihres Selbstbewußtseins erfahren. 
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Was man in einer noch zu treffenden Regelung beachten muß, betrifft 
die Vermeidung jeder Diffamierung des Zweiten Klassenzuges durch 
Bezeichnungen oder durch Vermerke im Zeugnis. Erziehen heißt 
schließlich: Mut machen und nicht entmutigen. 
Das neue Gesetz bringt. Ordnung in die Organisationsformen der 
Hauptschule. Bisher machten die Landesschulbehörden, was sie 
wollten. Es gab Länder mit Klassenzügen, ohne Klassenzüge, oder 
mit Gebieten, in denen man Klassenzüge duldete. Künftighin wird der 
Wille des Schulerhalters maßgebend sein. Wenn der Schulerhal-
ter es wünscht und wenn genügend Schüler vorhanden sind, 
die eine Teilung bis in die vierte Klasse gewährleisten, dann 
muß die Klassenzugsführung bewilligt werden. Ebenso hat die Klas-
senzugsführung vor der Geschlechtertrennung den Vorzug, wenn ge-
nügend Schüler und Schülerinnen vorhanden sind, um eine durch-
gängige Führung in zwei Klassenzügen zu gewährleisten. 
Es ist schon dargelegt worden, wer den Polytechnischen Lehrgang, 
die neunte Schulstufe, zu besuchen hat: jeder Schüler, der keine wei-
terführende Schule besucht. Das polytechnische Jahr dient der Berufs-
orientierung, der Festigung der allgemeinen Grundbildung (Sprach-
pflege, Rechnen, Staatsbürgerkunde, Wirtschaftskunde, Zeitgeschichte 
und Gegenwartskunde) und der Persönlichkeitsbildung. Kurzschrift, 
Maschinschreiben und Fremdsprachen sind Freigegenstände. 
Die Einführung dieser neuen Schulstufe wird in manchen Gebieten, 
wie Gebirgstälern mit weit·auseinander liegenden Schulen, Schwierig-
keiten verursachen. Man wird an die Errichtung der Polytechnischen 
Lehrgänge in zentral gelegenen Orten denken müssen, an Schulauto-
busse, die die Schüler in die Zentralschule bringen, und an Schüler-
heime. Das ist sicher nicht von heute auf morgen zu erreichen, aber 
wo eine Wille ist, findet sich auch ein Weg. 
Die bisherigen Mittelschulen heißen in Hinkunft, wie schon erwähnt, 
höhere Schulen. Sie werden ein Jahr länger dauern und neun Sdml-
stufen umfassen, eine vierjährige Unterstufe und eine fünfjährige 
Oberstufe. Die allgemeinbildenden höheren Schulen haben die Auf-
gabe, "den Schülern eine umfassende und vertiefte Allgemeinbildung 
zu vermitteln und sie zugleich zur Hochschulreife zu führen" . Wer 
zur Hochschule gelangen will, muß den Weg über diese Schulen neh-
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men. Nach den bis heute geltenden Bestimmungen muß sich ein Zehn-
jähriger entscheiden, ob er den Weg in die Mittelschule oder in die 
Hauptschule wählen soll. In die Hauptschule kommt er ohne Auf-
nahmsprüfung, denn die Hauptschule ist eine Pflichtschule, die er 
besuchen muß. Die Aufnahme in die Mittelschule beziehungsweise in 
die höhere Schule setzt die Ablegung einer Aufnahmsprüfung voraus, 
denn hier handelt es sich um eine Ausleseschule. Wer aber eine 
Hauptschule besucht und später in eine Mittelschule übertreten soll, 
weil er sich bei seiner Arbeit gut bewährt, kann diesen 
übertritt heute nur unter allergrößten Anstrengungen erreichen. Es hat 
immer begabte Hauptschüler gegeben, die eine Zierde jeder Mittel-
schule geworden wären, wenn sie sich mit zehn Lebensjahren zum Be-
such einer Mittelschule entschlossen hätten. Es hat aber auch ander-
seits immer Mittelschüler gegeben, die die Aufnahmsprüfung erfolg-
reich abgelegt haben, späterhin aber zurückgeblieben sind und die 
Mittelschule ohne Abschluß verlassen mußten. Ein solches Scheitern 
der Erwartungen ist für junge Menschen überaus entmutigend. In die 
Mittelschule und künftighin in die höhere Schule sollen jene Schüler 
eintreten, die wirklich hiezu befähigt sind. Manche Eltern haben den 
Ehrgeiz, ihr Kind in ein Gymnasium oder Realgymnasium zu schik-
ken. Durch private Vorbereitung gelingt die Aufnahmsprüfung, aber 
in der Folgezeit kommt das Kind auch mit Nachhilfestunden nicht 
mit. Die Eltern wollen ihren Geltungswillen befriedigen und haben da-
durch das Kind geschädigt: 
Eine Schulorganisation, die Übergänge zu einem höheren Bildungs-
weg öffnet, wird weniger mit Fehlleitungen zu rechnen haben. Diese 
Möglichkeit des Überganges ist in der Organisation der höheren 
Schule gegeben. Im Schulorganisationsgesetz steht folgendes: "Schüler 
einzügig geführter Hauptschulen und Schüler des Ersten Klassen-
zuges zweizügig geführter Hauptschulen, deren Jahreszeugnis einen 
guten Gesamterfolg ... nachweist und die auch den fremdsprachli-
chen Unterricht mit Erfolg besucht haben, können zu Beginn des un-
mittelbar folgenden Schuljahres in die nächsthöhere Klasse einer all-
gemeinbildenden höheren Schule, an der dieselbe Fremdsprache gelehrt 
wird, ohne Aufnahmsprüfung übertreten." 
Wenn diese Bestimmung einen Sinn haben soll, dann muß es eine 
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Type der allgemeinbildenden höheren Schule geben, die in der 
Unterstufe der Hauptschule gleicht und so wie die Hauptschule nur 
eine lebende Fremdsprache hat. 
Werfen wir einen Blick auf die Typen und den Lehrplan der allge-
meinbildenden höheren Schulen (siehe Skizze des Aufbaues des öster-
reichischen Schulwesens). fo der Unterstufe sind zwei Typen vorgese-
hen: das Gymnasium mit einer lebenden Fremdsprache von der 
1. Klasse und mit Latein von der 3. Klasse an. In diese Schule kann 
ein guter Hauptschüler nach der 2. Klasse ungehindert übertreten. 
Das Realgymnasium, die zweite Type, hat eine lebende Fremdsprache 
wie die Hauptschule. Ein Absolvent der Hauptschule kann ohne 
Schwierigkeiten in die 5. Klasse einer solchen Schule eintreten. Es gibt 
keine unüberwindliche Klippe mehr, die Hauptschule ist keine Sack-
gasse, man kommt aus ihr weiter. 
Welcher Nutzen läßt sich aus dieser Neuerung ziehen? Die Bedeutung 
der Hauptschule ist gehoben worden, und vielleicht wird mancher 
Vater und manche Mutter doch lieber ein Kind in die Hauptschule 
schicken, aus der es ein Weiterkommen bei entsprechender Leistung 
gibt, als es mit zehn Jahren in eine Mittelschule zu zwingen, in der es 
sich unter Umständen nicht bewährt. Man hat Zeit, um zuzuwar-
ten, und kann sich später immer noch entscheiden. Ganz besonders 
wertvoll ist diese neue Einrichtung für die Kinder in ländlichen 
Gebieten. Sie werden zunächst die Hauptschule, die sich in der 
Nähe befindet, besuchen 'und dann in ein Realgymnasium über-
treten. Die Kinder werden vier Jahre länger im Elternhaus ver-
bleiben können, was für sie nur von Vorteil ist. Die Zahl der 
Fahrschüler zwischen zehn und vierzehn Lebensjahren wird sich 
verringern. Es wird besser für sie sein, die Schule in der Nähe zu 
haben, als das Risiko auf sich nehmen zu müssen, zeitig in der Früh 
zur Schule zu fahren und spät am Abend heimzukehren. Allerdings 
muß darauf gesehen werden, daß Realgymnasien überall, wo es nur 
möglich ist, vorhanden sind. Die Eltern werden sich dafür interessie-
ren, was aus der Mittelschule ihres Bezirkes wird, denn gute gesetz-
liche Bestimmungen haben nur einen Wert, wenn man sie anwendet. 
Die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen ist reich 
differenziert. Im humanistischen Gymnasium tritt Griechisch zu 
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Latein und der lebenden Fremdsprache hinzu. Neu am humanisti-
schen Gymnasium ist die lebende Fremdsprache, die von der 1. bis 
zur 9. Klasse als obligater Gegenstand unterrichtet wird. Das gab 
es bisher nicht. Bei aller Anerkennung des Wertes der humanisti-
schen Bildung kann sie in unserer Zeit nur Bestand haben, wenn sie 
sich den Notwendigkeiten dieser Zeit anpaßt. Das Erlernen einer 
lebenden Fremdsprache ist im Zeitalter der Integration für jeden 
gebildeten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Im neusprachlichen 
Gymnasium wird in der Oberstufe zu der ersten lebenden Fremd-
sprache und Latein eine zweite lebende Fremdsprache hinzutreten. 
Das realistische Gymnasium wird in der Oberstufe Darstellende 
Geometrie im besonderen Maße pflegen. 
Die Oberstufe des Realgymnasiums gliedert sich in das naturwissen-
schaftliche Realgymnasium mit Latein und Darstellender Geometrie 
oder mit Latein und besonderer Betonung von Naturgeschichte, 
Physik und Chemie. Im mathematischen Realgymnasium wird eine 
zweite lebende Fremdsprache und Darstellende Geometrie zu den 
anderen allgemeinbildenden Fächern hinzukommen. Dieser Typ ent-
spricht der Fortführung der bisherigen Realschule. 
Das wirtschaftskundliche Realgymnasium für Mädchen pflegt in der 
Oberstufe eine zweite lebende Fremdsprache oder Latein und die 
fraulich-lebenskundlichen Unterrichtsgegenstände. Bisher bezeichnete 
man diese Schule als Frauenoberschule (FOS). 
Eine besondere Form der allgemeinbildenden höheren Schule ist das 
Musisch-pädagogische Realgymnasium, das der Oberstufe eines Real-
gymnasiums mit einer lebenden Fremdsprache und Latein entspricht 
und auch die Instrumentalmusik pflegt. Für Hauptscnüler ist der 
übertritt ungehindert möglicn. 
Weitere Sonderformen sind das Gymnasium für Berufstätige und das 
Realgymnasium für Berufstätige, die bisher als Arbeitermittelsdlulen 
bezeicnnet wurden. Personen über 18 Jahre, die ins Berufsleben ein-
getreten sind, erreichen in Abendkursen von zehn Semestern das 
Bildungsziel einer allgemeinbildenden höheren Schule. Diese Sdlulen 
haben sich bewährt und können auf große Erfolge verweisen. 
Das Aufbaugymnasium und das Aufbaurealgymnasium umfassen ein 
Übergangsjahr und fünf Klassen. Sie sind für Schüler bestimmt, die 
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eine Volksstjmle absolviert haben und nun in sechs Jahren das Bil-
dungsziel einer allgemeinbildenden höheren Schule erreichen sollen. 
Zu den höheren Schulen gehören auch die Bundeserziehungsanstalten, 
die mit einem ln1!ernat entweder für Knaben oder für Mädchen ver-
bunden sind und die auf eine gute Tradition zurückblicken. 

Die GestaltungI des Lehrplanes 

Sehr wichtig für alle diese Schulen wird die Gestaltung des Lehr-
planes sein. Natürlich sind Kenntnisse wichtig, aber in einem Um-
fange, der das Behalten sichert. Jede überfülle des Stoffes, jede un-
zumutbare Belastung erweisen sich als schädigend für die Schüler. 
Es ist besser, bei einzelnen Lehrinhalten mehr in die Tiefe zu gehen, 
als darauf zu achten, daß womöglich alles geboten wird, was vor-
handen ist. Das Wort vom "Sichten und Lichten" des Lehrplanes 
soll nicht nur eine schöne Rede bleiben, sondern der Neuordnung 
der Lehrpläne zugrunde gelegt werden. Unsere Jugend soll Bildung 
erwerben, innerlich geformt werden. In der Oberstufe der allgemein-
bildenden höheren Schulen wird es fünfzehn Pflichtgegenstände und 
außerdem einige Freigegenstände geben. Auch wenn man den Lehr-
plan lichtet, wird noch immer ein umfangreiches Bildungsgut zu ver-
mitteln sein. 

Der Bildungsgang wird mit einer Reifeprüfung abgeschlossen. Im 
Gesetz ist folgende Bestimmung über die Reifeprüfung enthalten: 
„Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung berechtigt zum Besuch 
der wissenschaftlichen Hochschulen, wobei nach den Erfordernissen 
der verschiedenen Studienrichtungen durch Verordnung zu bestimmen 
ist, in welchen Fällen Zusatzprüfungeri zu den Reifeprüfungen aus 
den Unterrichtsgegenständen Latein, Griechisch oder Darstellende 
Geometrie abzulegen sind." 
Wenn, um ein Beispiel anzuführen, der Absolvent einer Realschule 
an der Universität Geschichte studieren will, dann wird er seine La-
teinkenntnisse in eigens hiezu eingerichteten Kursen erwerben und 
dann eine Prüfung in Latein ablegen. 
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Der A1 a des österreichischen Schulwesens 
ni ' dem Schulorganisationsgesetz 1962 
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Die berufsbildenden Schulen 

Eine große Gruppe von Schulen sind die verschiedenen Arten der 
berufsbildenden Schulen. 
Lehrlinge und Lehrmädchen, die nach dem Besuch des Polytechni-
schen Lehrganges ihre Lehrzeit begonnen haben, sind zum Besuch 
einer gewerblichen oder einer kaufmännischen Berufsschule verpflich-
tet. Heute ist man bestrebt, die Berufsschulen zu verf ach liehen, um 
die für jedes Gewerbe und für den kaufmännischen Beruf notwen-
digen theoretischen und praktischen Kenntnisse durch Unterricht zu 
vervollständigen. Diese fachliche Spezialisierung ist nur in großen 
Orten möglich, wo es für die einzelnen Berufsrichtungen eine genü-
gende Anzahl von Lehrlingen gibt, die an einem Tag in der Woche 
ihre Berufsschule besuchen. Kleinere Orte f asssen die Lehrlinge der 
yerschiedenen Berufe in einer allgemeinen gewerblichen Berufsschule 
zusammen. Natürlich gibt es in solchen Berufsschulen keine Spezial-
ausbildung. Es besteht allerdings in manchen Orten die Möglichkeit, 
die Lehrlinge in eine benachbarte fachliche Berufsschule zu schicken. 
Eine gute Einrichtung sind die lehrgangsmäßigen Berufsschulen. 
Diese fad1lichen Kurse dauern acht (bisher sieben) zusammenhän-
gende Wochen und vermitteln in dieser Zeit den Unterrichtsstoff 
eines Jahres. Die Lehrlinge eines Gebietes oder eines Landes werden 
zum Besuche der lehrgangsmäßigen Berufssdmle in Internaten zusam-
mengezogen. 
Eine zweite Gruppe der berufsbildenden Schulen sind die berufsbil-
denden mittleren Schulen. Sie gehören zu den weiterführenden 
Schulen und schließen an die Hauptschule oder an die 8. Schulstufe 
einer Volksschule an. Wer in eine gewerbliche, technische oder kunst-
gewerbliche Fachschule eintritt oder eine Handelsschule besucht, 
braucht den Polytechnischen Lehrgang, das neunte Schuljahr, nicht 
zu besuchen. Dafür dauern diese Schulen ein Jahr länger, so etwa 
wird die Handelsschule, die bisher einen zweijährigen Bildungsgang 
umfaßte, nunmehr auf drei Jahre verlängert werden. Handelsschulen 

. können auch für Berufstätige geführt werden und für körperbehin-
derte Personen (Sonderformen). 
Zu den berufsbildenden Schulen gehören die verschiedenen Fach-
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schulen für wirtschaftliche Frauenberufe und die Fachschulen für 
Sozialarbeit, insbesondere die Familienhelferinnenschulen. Der Besuch 
einer Fachschule für Sozialarbeit setzt jedoch die Absolvierung des 
neunten Schuljahres voraus, denn die Aufnahme erfolgt erst nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres. 
Die berufsbildenden höheren Schulen schließen mit einer Reifeprü-
fung ab. Sie haben die Aufgabe, den Schülern eine höhere allgemeine 
und fachliche Bildung zu vermitteln. Die Absolventen sollen befähigt 
sein, einen gehobenen Beruf auf technischem, gewerblichem, kauf-
männischem oder wirtschaftlich-frauenberuflichem Gebiet auszuüben, 
und sie haben die Möglichkeit, das Studium der gleichen oder einer 
verwandten Fachrichtung an einer Hochschule fortzusetzen. Zu den 
berufsbildenden höheren Schulen gehören die Höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten, die Handelsakademien und die 
Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe. Voraus-
setzung für die Aufnahme in diese Schulen ist die erfolgreiche Er-
füllung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht und so wie 
bei den berufsbildenden mittleren Schulen die erfolgreiche Ablegung 
einer Aufnahmsprüfung. 
Die Höhere technische und gewerbliche Lehranstalt umfaßt fünf 
Jahrgänge und gliedert sich in eine zweijährige Unterstufe und eine 
dreijährige Oberstufe. Der übertritt von der Unterstufe in die Ober-
stufe setzt einen guten Gesamterfolg voraus. Schüler, die die Unter-
stufe mit Erfolg besucht haben, können in die dritte Klasse einer 
Fachschule übertreten. A~ch für die Höheren technischen und ge-
werblichen Lehranstalten können Sonderformen für Berufstätige 
geführt werden. 
Die Handelsakademie wird in Hinkunft fünf Klassen umfassen. Zu 
den Sonderformen dieser Schulen gehören die einjährigen Abiturien-
tenlehrgänge für Absolventen einer allgemeinbildenden höheren 
Schule oder einer berufsbildenden höheren Schule anderer Art. 
Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe besteht 
gleichfalls aus fünf Klassen und führt Sonderformen; insbesondere 
sind Abtiturientenkurse für diese Schule vorgesehen. 
Der Besuch der Lehranstalt für gehobene Sozialberufe (Fürsorge-
rinnen usw.) setzt die Reifeprüfung voraus und umfaßt dann vier 
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Semester. Bei besonderer Eignung können auch Aufnahmebewerber 
in diese Schule eintreten, die eine über die allgemeine Schulpflicht 
hinausgehende mindestens dreijährige Schulbildung genossen haben. 
Sie besuchen zunächst einen einjährigen Vorbereitungslehrgang und 
treten dann in die viersemestrige Lehranstalt über. 
Die Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen und für Kindergärtne-
rinnen schließen an das 8. Pflichtschuljahr an und bestehen aus vier 
Klassen. 
Zur Heranbildung der Erzieher für Schülerheime und Horte dienen 
die Bildungsanstalten für Erzieher. Sie umfassen Lehrgänge in der 
Dauer von einem bis zu fünf Jahren. Die Ausbildungszeit richtet sich 
nach der Vorbildung der Schüler. 

Die Heranbildung der Lehrer 

Ein wichtiges Kapitel des Schulorganisationsgesetzes befaßt sich mit 
der Heranbildung der Lehrer. Eigene berufspädagogische Lehran-
stalten bereiten in zwei bis vier Semestern die Lehrer für den haus-
wirtschaftlichen oder für den gewerblichen Fachunterricht an berufs-
bildenden mittleren und höheren Schulen vor. 
Das Kernstück dieses Abschnittes jedoch betrifft die Heranbildung 
der künftigen Volksschullehrer. Der gute Lehrer, das heißt der für sei-
nen Beruf gut vorbereitete Lehrer, bestimmt in hohem Maße die Qua-
lität der Schule. Es gibt kein Gebiet der Schulgesetzgebung, über das 
mehr geredet und mehr geschrieben worden ist als das der Lehrerbil-
dung. Wenn man die große Bedeutung des Problems der Lehrerbildung 
ins Auge faßt, dann ist der Umfang der Auseinandersetzungen durch-
aus gerechtfertigt. Es handelt sich bei der Bildung der Lehrer natür-
lich .nicht allein um den Volksschullehrer, sondern ebenso um den 
Lehrer an Mittelschulen. Die Ausbildung dieser Lehrerkategorie ist 
einem der künftigen Hochschulstudiengesetze vorbehalten. Im Schul-
organisationsgesetz geht es um die Bildung des Volksschullehrers. 
Vor 93 Jahren erfolgte die letzte große organisatorische Reform der 
Lehrerbildung, in der die vierjährigen Lehrerseminare oder Lehrer-
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bildungsanstalten geschaffen wurden. Gegenüber der zweijährigen 
Ausbildungszeit, wie sie vor dem Reichsvolksschulgesetz bestanden 
hat, war die Neuordnung des Jahres 1869 ein gewaltiger Fortschritt. 
An manchen Lehrerbildungsanstalten gab es Vorbereitungsklassen, die 
später zum ersten Jahrgang wurden, so daß die Lehrerbildung 
schließlich fünf Jahre umfaßte und mit einer Reifeprüfung endete. 
Man hat in der Zeit nach dem Ersten Kriege allerlei versucht, um die 
Lehrerbildung zu heben, aber es kam zu keiner gesetzlichen Neu-
ordnung. Auch in der Zweiten Republik hat sich nicht viel geändert, 
organisatorisch ist die Lehrerbildungsanstalt gleich geblieben, man hat 
sie nur mit mehr Stoff ausgestattet und aus ihr eine fachliche Lehr-
anstalt und eine allgemeinbildende Mittelschule gemacht. Die Lehr-
amtszöglinge sind die am meisten überforderten Schüler. Man mußte 
einsehen, daß eine Knderung der Lehrerbildung notwendig ist. Wel-
chen Weg sollte man einschlagen? Die einen forderten die Verlänge-
rung um ein Jahr, also an Stelle der fünfjährigen Lehrerbildungs-
anstalt sollte eine sechsjährige treten. Inzwischen hatten andere 
Staaten neue Wege beschritten. In Westdeutschland ging man einen 
großen Schritt weiter und schuf Pädagogische Hochschulen, die im 
Anschluß an eine höhere Schule sechs Semester umfassen. Das ist 
sicherlich die großartigste Reform auf dem Gebiet der Lehrerbildung, 
die es je gegeben hat. Wir hätten gewünscht, daß diese Reform auch 
in Österreich erfolge. Allerdings war es in der Zeit nach dem Ersten 
Kriege schon gelungen, in den meisten Ländern Deutschlands die 
Lehrerbildung über die Reifeprüfung hinauszuheben. Dieses Glied 
der Entwicklung fehlt in Österreich. Wollte man eine Lösung finden, 
die durchsetzbar war, dann konnte es nur eine Kompromißlösung 
sein zwischen der um ein Jahr verlängerten, mit einer Reifeprüfung 
abschließenden Lehrerbildungsanstalt und der Pädagogischen Hoch-
schule. 
Die Institution, die zwischen höherer Schule und Hochschule steht, 
ist die Pädagogische Akademie, wie sie das neue Gesetz vorsieht. 
Sie baut auf das Bildungsgut einer höheren Schule auf. Bisher endete 
die Lehrerbildung mit einer Reifeprüfung, nunmehr beginnt sie nach 
der Reifeprüfung. Sie wird vier Semester umfassen und in dieser Zeit 
das fachliche Wissen und Können für den künftigen Lehrer vermit-
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teln. Das Studium wird mit der Ablegung der Lehramtsprüfung 
beendet. 
Für die Verwaltung und Erstattung von Dreiervorschlägen zur Be-
stellung des Direktors, des Fachvorstandes der Übungsschule und der 
Lehrer an den Pädagogischen Akademien werden in den Bundeslän-
dern, in ähnlicher Zusammensetzung wie die Landesschulräte, Kura-
torien errichtet werden. 
Zur Fortbildung der Lehrer und zur Vorbereitung für die Lehramts-
prüfung an Hauptschulen und Sonderschulen dienen die Pädagogi-
schen Institute. 
Mit der Einführung der Pädagogischen Akademie ist endlich das 
Problem der Lehrerbildung gelöst worden. Es ist keine starre Kom-
promißlösung, die jede Weiterentwicklung hemmt. Verschiedene Fach-
hochschulen haben auch als Akademien begonnen und sich später zu 
Hochschulen entwickelt. In den Universitätsstädten oder in jenen 
Städten, in denen an Hochschulen Bildungsmöglichkeiten für Päd-
agogik, Psychologie und Soziologie bestehen, wäre es durchaus denk-
bar, daß sich die Pädagogischen Akademien zur wissenschaftlichen 
Ausbildung ihrer Studierenden dieser Einrichtungen bedienten, falls 
sie in ausreichendem Maße vorhanden wären. 
Auch künftighin wird die Ausbildung von Volksschullehrern ein 
Thema von größter Bedeutung sein. 

Für das Inkrafttreten der Gesetze sind 
einige Termine wichtig 

Das Schulpflichtgesetz tritt mit 1. Jänner 1963 in Kraft, die Be-
stimmung, die die Schulzeit auf neun Jahre erhöht, jedoch erst am 
1. September 1966. Wer im Schuljahr 1963164 die Hauptschule be-
ginnt, muß den Polytechnischen Lehrgang besuchen. 
Wer 1963/64 in die erste Klasse einer allgemeinbildenden höheren 
Schule, also in ein Gymnasium oder in ein Realgymnasium eintritt, 
kann erst nach neun Jahren maturieren. Die erste Reifeprüfung der 
neunjährigen allgemeinbildenden höheren Schule wird im Jahre 1972 
stattfinden. 
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Die Handelsschulen werden zum erstenmal die dritte Klasse im 
Schuljahr 1965/66 führen, die Handelsakademien die fünfte Klasse 
im Schuljahr 1967 /68. Die bisher dreijährigen Fachschulen erreichen 
zum erstenmal die vierte Klasse im Schuljahr 1966/67. Diese Neu-
ordnungen betreffen alle Schüler, die diese oder ähnliche Schulen im 
September 1963 beginnen. 
Der heurige erste Jahrgang der Lehrerbildungsanstalt wird der letzte 
Jahrgang sein, der an einer Lehrerbildungsanstalt maturiert. Mit Be-
ginn des Schuljahres 1966/67 kann versuchsweise mit der Führung 
von Pädagogischen Akademien begonnen werden, am 1. Septem-
ber 1968 müssen die Pädagogischen Akademien errichtet sein. Die 
ersten Lehramtsprüfungen für Volksschullehrer an Pädagogischen 
Akademien werden daher im Jahre 1968 abgelegt werden. 
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Schule und Kirche 

Im Privatschulgesetz und in der Religionsunterrichtsgesetz-Novelle 
1962 werden jene Fragen geregelt, die sich aus dem Verhältnis der 
Schule zur Kirche ergeben. Dieser innerstaatlichen Neuordnung ist 
der Vertrag der Republik Österreich mit dem Heiligen Stuhl voran-
gegangen. Alle Probleme, die Staat und Kirche betreffen, sind schwie-
rige Probleme. überall dort, wo Fragen der Weltanschauung eine 
Rolle spielen, besteht die Gefahr, daß der Gegensatz der Weltan-
schauungen alles andere zurückdrängt und eine ruhige, sachliche 
Arbeit unmöglich macht. Ein Kulturkampf kennt keine Kompromisse, 
er wird schonungslos geführt. Österreich hat wiederholt Kultur-
kämpfe erlebt. Als in der alten Donaumonarchie in den sechziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts das Verhältnis der Schule zur 
Kirche im damaligen Reichsrat verhandelt wurde, kam es zu schwer-
sten Auseinandersetzungen. Der Kampf zwischen der liberalen Regie-
rung und der Kirche führte zu einem Kulturkampf, der ganz Öster-
reich erfaßte. In dieser Kampfstimmung wurde gegen eine starke 
Opposition das Reichsvolksschulgesetz beschlossen. In den folgenden 
Jahren kam es immer wieder zu neuen Kämpfen, die sich bis in die 
Zeit der Ersten Republik fortsetzten. Die kompromißlose Gegner-
schaft zwischen der Kirche und den Christlichsozialen auf der einen 
Seite und den Sozialdemokraten auf der anderen Seite konnte zu 
keiner inneren Beruhigung führen. 
Die Zeit des Faschismus, in der Kirche und Sozialisten gleichermaßen 
bedrängt und verfolgt wurden, hat zu mancher Revision der Ansich-
ten geführt. Nach 1945 hat die Kirche die engen politischen Bindun-
gen mit den konservativen Kreisen nicht wiederaufgenommen. Es 
gab keine Abgeordneten mehr, die Priester waren. Anderseits lehnte 
man auf sozialistischer Seite jede Allianz mit atheistischen Verbän-
den ab: Die Kinderfreunde, die einst sehr maßgeblich am Kampf 
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gegen den Klerikalismus beteiligt waren, trugen nichts bei, um 
die Auseinandersetzungen wieder entstehen zu lassen. Dennoch be-
herrschte ein grenzenloses Mißtrauen beide Gruppen. Dieses Miß-
trauen fand neue Ursachen in den Bestrebungen der Kirche zur 
Konfessionalisierung des österreichischen Schulwesens. Es kam aber 
doch in der Zeit nach 1945 zu einer Reihe von Lösungen, die man in 
der Ersten Republik niemals zustandegebracht hätte. Im Jahre 
1945 wurde durch eine Parteienvereinbarung, der auch die Kirche 
zustimmte, das Recht der Abmeldung der Schüler vom Religions-
unterricht bis zum 14. Lebensjahr durch die Eltern, darüber hinaus 
durch die Schüler selbst, festgelegt. Im Jahre 1949 erfolgte dann die 
gesetzliche Regelung. Für die weitere Besserung des kulturpolitischen 
Klimas war das Verhalten der Kirchenführung bei den Nationalrats-
wahlen und den Wahlen des Bundespräsidenten sehr maßgeblich. 
Die sich aus dem Staatsvertrag ergebende finanzielle Wiedergut-
machung an den Konfessionen kam zunächst provisorisch, dann 
durch einen Vertrag mit dem Vatikan zustande. Wenn eine neue 
Situation länger als ein Jahrzehnt anhält und die früheren Ver-
hältnisse nicht wiederkehren, dann ist es wohl auch am Platze, zu 
dem gegenseitigen Mißtrauen kritisch Stellung zu nehmen. 
Bei gewissenhafter Beachtung der Toleranz muß der innere Friede 
gewahrt bleiben. Die Erfahrungen, die nach 1945 gemacht wurden, 
der Vorteil, den der Geist des Zusammenwirkens gebracht hat, waren 
maßgebliche Ursachen, um zu versuchen, ob nicht auch eine Kompro-
mißlösung in der Frage Schule und Kirche gelingen könne. 
Die Konfessionen, insbesondere die katholische Kirche, besitzen eine 
Anzahl von Schulen, die von Kindern der betreff enden Konfession 
besucht werden. Die Errichtung privater Schulen ist gesetzlich ge-
stattet. Im Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezem-
ber 1867, das nach einer Bestimmung der Bundesverfassung als Ver-
fassungsgesetz weiterhin in Kraft ist, wird folgende Regelung ge-
troffen: "Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu gründen und an 
solchen Unterricht zu erteilen, ist jeder Staatsbürger berechtigt, der 
seine Befähigung hiezu in gesetzlicher Weise nachgewiesen hat." 
Im § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 1868, das grundsätzliche Bestim-
mungen über das Verhältnis der Schule zur Kirche enthält, wird 
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bestimmt: „Es steht jeder Kirche oder Religionsgesellschaft frei, aus 
ihren Mitteln Schulen für den Unterricht der Jugend von bestimmten 
Glaubensbekenntnissen zu errichten und zu erhalten." Diese gesetz-
lichen Regelungen bilden die Grundlage für die Errichtung privater 
konfessioneller Schulen. Das Konkordat vom 5. Juni 1933 befaßt 
sich im Artikel 6 mit der Schule. Es heißt dort, daß Privatschulen, 
die von der Kirche beziehungsweise ihren Orden und Kongregatio-
nen oder katholischen Vereinen geführt werden, „aus dem hiedurch 
ersparten öffentlichen Aufwand nach Maßgabe der Besserung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse angemessene Zuschüsse zu erhalten" 
haben. In der Ersten Republik zahlte der Staat in der Form der 
sogenannten „lebenden Subventionen" für eine größere Anzahl von 
Lehrkräften an katholischen Privatschulen Gehälter. Die von den 
katholischen Elternvereinen aufgestellte Forderung nach staatlichen 
Subventionen, die in den letzten Jahren immer dringender ausge-
sprochen wurde, stützte sich in der Hauptsache auf den Artikel 6 
des Konkordats des Jahres 1933. 
Das war die rechtliche Lage, bevor es zu einer Lösung des Problems 
kam. Es war keinesfalls leicht, einen Vorschlag zustandezubringen, 

. der von den beiden Regierungsparteien gebilligt wurde und als 
Grundlage der Verhandlungen mit Rom dienen konnte. 
Wenn sich auch manches gegenüber der früheren Zeit geändert hatte, 
so waren doch Reste des gegenseitigen Mißtrauens geblieben, aber 
gerade dieses Mißtrauen e~wies sich als konstruktiv. Die linke Seite 
hielt es für nicht ausgeschlossen, daß eine etwaige Rechtsregierung 
alle Subventionswünsche der katholischen Schulen erfüllen könne, 
wie dies seinerzeit in Belgien geschehen ist. Dabei hätte man eine 
Rechtsgrundlage in den Bestimmungen des Konkordats 1933. Eine 
solche Handlung müßte die öffentliche interkonfessionelle Schule 
aufs schwerste gefährden. Diese Befürchtungen sind keine Ausgeburt 
der Phantasie, denn der Schulgesetzentwurf des Unterrichtsministe-
riums aus dem Jahre 1948 enthält im Schulkostenbeitrag eine Bestim-
mung, die die Möglichkeit offenläßt, mit staatlichen Mitteln private 
konfessionelle Schulen unbegrenzt zu subventionieren. Die rechte 
Seite war von dem gegenteiligen Mißtrauen erfüllt, nämlich dem, 
daß eine etwaige Linksregierung überhaupt keine Subventionsmittel 
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bewilligen würde. Eine Lösung konnte nur in einem Kompromiß er-
folgen, da~ eine mittlere Linie einhält und das nur durch den Willen 
beider .Parteien abänderbar ist. Das ist geschehen. Der Staat wird für 
die katholischen Schulen 60 Prozent jener Lehrerdienstposten zur Ver-
fügung stellen, die im Schuljahr 1961162 zur Erfüllung des Lehrplanes 
an diesen Schulen erforderlich waren. Das ist eine genaue Begren-
zung, eine klare Zahl, die Zahl der Dienstposten des Jahres 1961/62. 
Die sechzig Prozent werden immer sechzig Prozent bleiben. Wenn 
die Zahl der an öffentlichen Schulen verw~ndeten Lehrer um zwei 
Prozent steigt, dann erfolgt auch eine Erhöhung um zwei v. H. 
der Zahl der Lehrer, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ver-
trages festgestellt worden war, ebenso werden dann, wenn durch die 
schulgesetzliche Neuregelung ein Mehrbedarf an Lehrkräften not-
wendig ist, 60 Prozent des Mehrbetrages vom Staate getragen. Hier 
ist insbe.sondere an die Verlängerung der Schulpflicht um ein Jahr 
gedacht. Hinsichtlich des Religionsunterrichts wird verfügt, daß 
Religionsunterricht an allen Schulen erteilt wird. Im Schlußprotokoll 
des Vertrages mit Rom wird Kenntnis vom Recht der Abmeldung 
vom Religionsunterricht genommen. Ferner wird der Religionsunter-
richt an den Berufsschulen als Freigegenstand geführt, doch erfolgt 
im Zeugnis kein Vermerk über den Besuch dieses Unterrichtsgegen-
standes. Diese wichtigen Bestimmungen wurden in das Privatschulge-
setz und in die Novelle zum Religionsunterrichtsgesetz aufgenommen. 
Durch diese gesetzliche Neuordnung ist eines der schwierigsten 
Probleme gelöst worden. Staat und Kirche haben zugestimmt. Ver-
schiedenen katholischen Vereinen sind die Leistungen des Staates zu 
gering. Es ist anzunehmen, daß manchem Sozialisten diese Leistungen 
viel zu hoch erscheinen werden. Wenn man aber unvoreingenommen 
diese Lösung beurteilt, dann muß man doch feststellen, daß eine klare, 
eindeutige Ordnung begrüßenswert ist, daß es sich ferner um keine 
Subventionen handelt, die willkürlich geändert werden könnten. Da-
durch ist der Bestand der öffentlichen Schulen gesichert und in keiner 
Weise bedroht. Das österreichische Schulrecht steht auf dem Stand-
punkt, daß die öffentliche Schule die Regel, die private Schule die 
Ausnahme von der Regel ist. Seit nahezu hundert Jahren hat man 
auf Grund des Gesetzes private Schulen zugestanden. Nur eine Zwei-
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drittelmehrheit könnte diese Bestimmung abändern. In einem Rechts-
staat ist das geltende Recht die Grundlage des Verwaltens. 
Die neuen Gesetze, die das Verhältnis zwischen Schule und Kirche 
regeln, sind so, wie es der GesetzgebUP1g vorgeschrieben ist, zustande-
gekommen. Für Staat und Kirche bedeutet diese rechtliche Ordnung 
einen Ausgleich der Gegensätze, was in einem Zeitalter der Integra-
tion erstrebenswert ist, für den Staat ferner eine Festigung des 
inneren Friedens und für die Kirche Sicherheit in der Demokratie. 
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TERMINTABELLE 

für das Inkrafttreten der Gesetze 

18. Juli 1962 

1. September 1962 

1. November 1962 

1. Jänner 1963 

1. Februar 1964 

Schuljahr 1965/66 

1. September 1966 

Schuljahr 1966/67 

Schuljahr 1966/67 

Schuljahr 1967 /68 

Frühjahr 1968 

1. September 1968 

Frühjahr 1972 

Bundesverfassungsgesetz (Abänderung der Bundes-
verfassung hinsichtlich des Schulwesens) 

Religionsunterrichtsgesetz-Novelle 

Privatschulgesetz 

Schulpflichtgesetz 

Landeslehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetz 

Erstmalige Führung einer dritten Klasse der Han-
delsschulen 

Bestimmung, wonach die Schulzeit auf neun Jahre 
erhöht wird 

Erstmalige Führung der vierten Klasse der bisher 
dreijährigen Fachschulen 

Versuchsweise Führung von Pädagogischen Aka-
demien 

Erstmalige Führung einer fünften Klasse der 
Handelsakademien 

Erste Lehramtsprüfungen für Volksschullehrer an 
den Pädagogischen Akademien · 

Endgültige Führung von Pä_dagogischen Akade-
mien 

Erste Reifeprüfung der neunjährigen allgemein-
bildenden höheren Schulen 





Wortlaut der Gesetzestexte 

215. Bundesverfassungsgesetz 
vom 18. Juli 1962, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929 hinsichtlich des 
Schulwesens abgeändert wird. 

(BGBI. 1962/52. Stück vom 24. Juli 
1962.) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1. 
Das Bundes-Verfassungsgesetz in 

der Fassung von 1929 wird abgeän-
dert wie folgt: 

1. Artikel 14 hat zu lauten: 
.Artikel 14. (1) Bundessache ist die 

Gesetzgebung und die Vollziehung 
auf dem Gebiete des Schulwesens so-
wie auf dem Gebiete des Erziehungs-
wesens in den Angelegenheiten der 
Schüler- und Studentenheime, .soweit 
in den folgenden Absätzen nicht an-
deres bestimmt ist. 

(2) Bundessache ist die Gesetzge-
bung, Landessache die Vollziehung in 
den Angelegenheiten des Dienstrech-
tes der Lehrer für öffentliche Pflicht-
schulen, soweit im Abs. 4 lit. a nicht 
anderes bestimmt ist. In diesen Bun-
desgesetzen kann die Landesgesetz-
gebung ermächtigt werden, zu ge-
nau zu bezeichnenden einzelnen Be-
stimmungen · Ausführungsbestimmun-
gen zu erlassen; hiebei finden die 
Bestimmungen des Artikels 15 Abs. 6 
sinngemä~ Anwendung. Durchfüh-
rungsverordnungen zu diesen Bundes-
gesetzen sind, soweit darin nicht an-
deres bestimmt ist, vom Bund zu er-
lassen. 

(3) Bundessache ist die Gesetzge-
bung über die Grundsätze, Landes-
sache die Erlassung von Ausführungs-
gesetzen und die Vollziehung in fol-
genden Angelegenheiten: 

a) Zusammensetzung und Gliede- • 
rung der Kollegien, die im 
Rahmen der Schulbehörden des 
Bundes in den Ländern und 
politischen Bezirken zu bilden 
sind, einschlie~lich der Bestel-
lung der Mitglieder dieser Kol-
legien und ihrer Entschädigung; 

b) äu~ere Organisation (Aufbau, 
Organisationsformen, Errich-
tung, Erhaltung, Auflassung, 
Sprengel, Klassenschülerzahlen 
und Unterrichtszeit) der öffent-
lichen Pflichtschulen; 

c) äu~ere Organisation der öf-
fentlichen Schülerheime, die 
ausschlie~lich oder vorwiegend 
für Schüler von Pflichtschulen 
bestimmt sind; 

d) fachliche Anstellungserforder-
nisse für die von den Ländern, 
Gemeinden oder · von Ge-
meindeverbänden anzustellen-
den Kindergärtnerinnen und 
Erzieher an Horten und an 
Schülerheimen, die ausschlie~­
lich oder vorwiegend für Schü-
ler von Pflichtschulen bestimmt 
sind. 

(4) Landessache ist die Gesetzge-
bung und die Vollziehung in folgen-
den Angelegenheiten: 

a) Behördenzuständigkeit zur Aus-
übung der Diensthoheit über 
die Lehrer für öffentliche Pflicht-
schulen auf Grund der gemä~ 
Abs. 2 ergehenden Gesetze; in 
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den Landesgesetzen ist hiebei 
zu bestimmen, da~ die Schul-
behörden des Bundes in den 
Ländern und politischen Bezir-
ken bei Ernennungen, sonsti-
gen Besetzungen von Dienst-
posten und bei Auszeichnun-
gen sowie im Oualifikations-
und Disziplinarverfahren mitzu-
wirken haben. Die Mitwirkung 
hat bei Ernennungen, sonstigen 
Besetzungen von Dienstposten 
und bei Auszeichnungen jeden-
falls ein Vorschlagsrecht der 
Schulbehörde erster Instanz des 
Bundes zu umfassen; 

b) Kindergartenwesen und Horl-
wesen. 

(5) Abweichend von den Bestim-
mungen der Abs. 2 bis 4 ist Bundes-
sache die Gesetzgebung und die 
Vollziehung in folgenden Angelegen-
heiten: 

a) öffentliche Obungsschulen, 
Obungskindergärlen, Obungs-
horte und Obungsschülerheime, 
die . einer öffentlichen Schule 
zum Zwecke lehrplanmä~ig vor-
gesehener lJbungen eingeglie-
dert sind; 

b) öffentliche Schülerheime, die 
ausschlie~lich oder vorwiegend 
für Schüler der in lit. a genann-
ten Obungsschulen bestimmt 
sind; 

c) Dienstrecht der Lehrer, Erzieher 
und Kindergärtnerinnen für die 
in lil. a und b genannten öffent-
lichen Einrichtungen. 

(6) öffentliche Schulen sind jene 
Schulen, die vom gesetzlichen Schul-
erhalier errichtet und erhalten werden. 
Gesetzlicher Schulerhalier ist der 
Bund, soweit die Gesetzgebung und 
Vollziehung in den Angelegenheiten 
der Errichtung, Erhaltung und Auf-
lassung von öffentlichen Schulen Bun-
dessache ist. Gesetzlicher Schulerhal-
ter ist das Land oder nach Ma~gabe 
der landesgesetzlichen Vorschriften 
die Gemeinde oder ein Gemeinde-
verband, soweit die Gesetzgebung 
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oder Ausführungsgesetzgebung und 
die Vollziehung in den Angelegen-
heiten der Errichtung, Erhaltung und 
Auflassung von öffentlichen Schulen 
Landessache ist. öffentliche Schulen 
sind allgemein ohne Unterschied der 
Geburt, des Geschlechtes, der Rasse, 
des Standes, der "Klasse, der Sprache 
und des Bekenntnisses, im übrigen im 
Rahmen der gesetzlichen Vorausset-
zungen zugänglich. Das gleiche gilt 
sinngemä~ für Kindergärten, Horte 
und Schülerheime. 

(7) Schulen, die nicht öffentlich sind, 
sind Privatschulen; diesen ist nach 
Ma~gabe der gesetzlichen Bestim-
mungen das öffentlichkeitsrecht zu 
verleihen. 

(8) Dem Bund sieht die Befugnis 
zu, sich in den Angelegenheiten, die 
nach Abs. 2 und 3 in die Vollziehung 
der Länder fallen, von der Einhaltung 
der auf Grund dieser Absätze erlas-
senen Gesetze und Verordnungen 
Kenntnis zu verschaffen, zu welchem 
Zwecke er auch Organe in die Schulen 
und Schülerheime entsenden kann. 
Werden Mängel wahrgenommen, so 
kann dem Landeshauptmann durch 
Weisung (Artikel 20 Abs. 1) die Ab-
stellung der Mängel innerhalb einer 
angemessenen Frist aufgetragen wer-
den. Der Landeshauptmann hat für 
die Abstellung der Mängel nach Ma~­
gabe der gesetzlichen Vorschriften 
Sorge zu tragen und ist verpflichtet, 
um die Durchführung solcher Wei-
sungen zu bewirken, auch die ihm 
in seiner Eigenschaft als Organ des 
selbständigen Wirkungsbereiches des 
Landes zu Gebote stehenden Mittel 
anzuwenden. 

(9) Auf dem Gebiete des Dienst-
rechtes der Lehrer, Erzieher und Kin-
dergärtnerinnen gellen für die Ver-
teilung der Zuständigkeiten zur Ge-
setzgebung und Vollziehung hinsicht-
lich der Dienstverhältnisse zum Bund, 
zu den Ländern, zu den Gemeinden 
und zu Gemeindeverbänden die dies-
bezüglichen allgemeinen Regelungen 
der Artikel 10, 12 und 15, soweit in 
den vorhergehenden Absätzen nicht 
anderes bestimmt ist. 



(10) In den Angelegenheiten der 
Schulbehörden des Bundes in den 
Ländern und politischen Bezirken, der 
Schulpflicht, der Schulorganisation, der 
Privatschulen und des Verhältnisses 
von Schule und Kirchen (Religionsge-
sellschaften) einschlie~lich des Reli-
gionsunterrichtes in der Schule, soweit 
es sich nicht um Angelegenheiten der 
Hochschulen und Kunstakademien 
handelt, können Bundesgesetze vom 
Nationalrat nur in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden. Das gleiche gilt 
für die Genehmigung der in diesen 
Angelegenheiten abgeschlossenen 
Staatsverträge der im Artikel 50 be-
zeichneten Art. 

(11) Auf dem Gebiete des land-
und forstwirtschaftlichen Schulwesens 
sowie auf dem Gebiete des land-
und forstwirtschaftlichen Erziehungs-
wesens in den Angelegenheiten der 
Schülerheime, ferner in den Angele-
genheiten des Dienstrechtes der Leh-
rer und Erzieher an solchen Schulen 
und Schülerheimen wird der Wirkungs-
bereich des Bundes und der Länder 
durch ein gesondertes Bundesverfas-
sungsgesetz geregelt." 

2. Im Artikel 15 Abs. 7 hat es 
a) im ersten Salz statt .A~tikel 11 

und 12" zu,laulen: .Artikel 11, 
12 und 14 Abs. 2 und 3" und 

b) im letzten Satz statt .Artikeln 
11 und 12" zu lauten: .Artikeln 
f1, 12 und 14 Abs. 2 und 3". 

3. Zwischen Artikel 81 und Artikel 
82 ist einzufügen: 

.4. Schulbehörden des Bundes. 
Artikel 81 a. (1) Die Verwaltung des 

Bundes .auf ·dem Gebiete des Schul-
wesens und auf dem Gebiete des 
Erziehungswesens in den Angelegen-
heiten der Schülerheime ist vom zu-
ständigen Bundesminister und - so-
weit es sich nicht um das Hochschul-
und Kunstakademiewesen sowie um 
das land- und forstwirtschaftliche 
Schulwesen und das land- und forst-

wirtschaftliche Erziehungswesen in den 
Angelegenheiten , der Schülerheime 
handelt - vor den dem zuständigen 
Bundesminister unterstehenden Schul-
behörden des Bundes zu besorgen. 
Zur Führung von Verzeichnissen der 
Schulpflichtigen können im übertrage-
nen Wirkungsbereich des Bundes die 
Gemeinden herangezogen werden. 

(2) Für den Bereich jedes Landes 
ist eine als Landesschulrat und für 
den Bereich jedes politischen Bezirkes 
eine als Bezirksschulral zu bezeich-
nende Schulbehörde einzurichten. Im 
Land .Wien hat der Landesschulrat 
auch die Aufgaben des Bezirksschul-
rates zu besorgen und die Bezeich-
nung Stadtschulral für Wien zu führen. 
Der sachliche Wirkungsbereich der 
Landes- und Bezirksschulräte ist durch 
Bundesgesetz zu regeln. 

(3) Für die durch Gesetz zu regeln-
de Einrichtung der Schulbehörden des 
Bundes gelten folgende Richtlinien: 

a) Im Rahmen der Schulbehörden 
des Bundes sind Kollegien ein-
zurichten. Die stimmberechtig-
ten Mitglieder der Kolleqien 
der Landesschulräte sind nach 
dem Slärkeverhältnis der Par-
teien im Landtag, die stimm-
berechtigten Mitglieder der 
Kollegien der Bezirksschulräte 
nach dem Verhältnis der für die 
im Landtag vertretenen Par-
teien bei der letzten Landtags-
wahl im Bezirk abgegebenen 
Stimmen zu bestellen. Die Be-
stellung aller oder eines Teiles 
der Mitglieder der Kollegien 
durch den Landtag ist zulässig. 

b) Präsident des Landesschulrates 
ist der Landeshauptmann, Vor-
sitzender des Bezirksschulrates 
der Leiter der Bezirksverwal-
tungsbehörde. Wird die Bestel-
lung eines Amtsführenden Prä-
sidenten des Landesschulrates 
gesetzlich vorgesehen, so tritt 
dieser in allen Angelegenhei-
ten, die sich der Präsident nicht 
selbst vorbehält, an dessen 
Stelle. Wird die Bestellung ei-
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nes Vizepräsidenten gesetzlich 
vorgesehen, so sieht diesem 
das Recht der Akteneinsicht 
und Beratung zu; ein solcher 
Vizepräsident ist jedenfalls in 
jenen fünf Ländern zu bestel-
len, die nach dem Ergebnis der 
letzten vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesverfassungsgeset-
zes durchgeführten amtlichen 
Volkszählung die meisten Ein-
wohner haben. 

c) Die Aufgabenbereiche der Kol-
legien und der Präsidenten 
(Vorsitzenden) der Landes- und 
Bezirksschulrräle sind durch Ge-
setz zu bestimmen. Zur ErlasJ 
sung von Verordnungen und 
allgemeinen Weisungen, zur 
Bestellung von Funktionären 
und zur Erstattung von Ernen-
nungsvorschlägen sowie zur Er-
stattung von Gutachten zu Ge-
setz- und Verordnungsentwür-
fen sind die Kollegien zu be-
rufen. 

d) In dringenden Fällen, die einen 
Aufschub bis zur nächsten Sit-
zung des Kollegiums nicht zu-
lassen, hat der Präsiden! (der 
Vorsitzende) auch in den dem 
Wirkungsbereich des Kollegi-
ums zugewiesenen Angelegen-
heiten Erledigungen zu treffen 
und hierüber ohne Verzug dem 
Kollegium zu berichten. 

e) Ist ein Kollegium durch mehr 
als zwei Monate beschlul}unfä-
hig, so gehen die Aufgaben 
des Kollegiums für die weitere 
Dauer der Beschlul}unfähigkeil 
auf den Präsidenten (Vorsitzen-
den) über. Der Präsident (Vor-
sitzende) tritt in diesen Fällen 
an die Stelle des Kollegiums. 

(4) In den Angelegenheiten, die in 
den Wirkungsbereich der Kollegien 
fallen, können Weisungen (Artikel 20 
Abs. 1) nicht erteilt werden. Dies gilt 
nicht für Weisungen, mit denen we-
gen Gesetzwidrigkeit die Durchfüh-
rung des Beschlusses eines Kollegiums 
untersagt oder die Aufhebung einer 
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vom Kollegium erlassenen Verordnung 
angeordnet wird. Solche Weisungen 
sind zu begründen. Die Schulbehörde, 
an die die Weisung gerichtet ist, kann 
dagegen auf Grund eines Beschlusses 
des Kollegiums nach Mal}gabe der 
Artikel 129 ff. unmittelbar Beschwerde 
beim Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(5) Der zuständige Bundesminister 
kann sich persönlich oder durch Or-
gane des von ihm geleiteten Bundes-
ministerium vom Zustand und von 
den Leist\)ngen auch jener Schulen 
und Schülerheime überzeugen, die 
dem Bundesministerium im Wege der 
Landesschulräte unterstehen. festge-
stellte Mängel - soweit es sich nicht 
um solche des Artikels 14 Abs. 8 han- • 
delt - sind dem Landesschulrat zum 
Zwecke ihrer Abstellung bekanntzu-
geben. 

Artikel 81 b. (1) Die Landesschulräte 
haben Dreiervorschläge zu erstatten. 

a) für die Besetzung der Dienst-
posten des Bundes für Schul-
leiter, sonstige Lehrer und Er-
zieher an den den Landesschul-
räten unterstehenden Schulen 
und Schülerheimen, 

b) für die Besetzung der Dienst-
posten des Bundes für die bei 
den Landes- und Bezirksschul-
räten tätigen Schulaufsichtsbe-
amten sowie für die Betrauung 
von Lehrern mit Schulaufsichts-
funktionen, 

c) für die Bestellung der Vorsit-
zenden und der Mitglieder der 
Prüfungskommissionen für das 
Lehramt an Hauptschulen und 
an Sonderschulen. 

(2) Die Vorschläge nach Abs. 1 sind 
an den gemäl} Artikel 66 Abs. 1 oder 
Artikel 67 Abs. 1 oder auf Grund son-
stiger Bestimmugen zuständigen Bun-
desminister zu erstatten. Die Auswahl 
unter den vorgeschlagenen Personen 
obliegt dem Bundesminister. 

(3) Bei jedem Landesschulrat sind 
Qualifikations- und Disziplinarkommis-
sionen erster Instanz für Schulleiter 
und sonstige Lehrer sowie für Erzie-



her einzurichten, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund stehen und an einer dem Lan-
desschulrat unterstehenden Schule 
(Schülerheim) verwendet werden. Das 
Nähere ist durch Bundesgesetz zu re-
geln.• 

4. Am Ende des Artikels 102 Abs. 2 
ist an Stelle des Punktes ein Strich-
punkt zu setzen und anzufügen: 

. Schulwesen sowie Erziehungswesen 
in den Angelegenheiten der Schüler-
und Studentenheime, ausgenommen 
das land- und forstwirtschaftliche 
Schulwesen und das land- und forst-
wirtschaftliche Erziehungswesen in den 
Angelegenheiten der Schülerheime.• 

5. Artikel 102 a wird aufgehoben. 

6. Dem Artikel 130 Abs. 1 wird fol-
gender Satz angefügt: 

.Der Verwaltungsgerichtshof er-
kennt au~erdem über Beschwerden 
gegen Weisungen gemä~ Artikel 81 a 
Abs. 4. • 

7. Artikel 131 Abs. 1 erhält fol-
gende Fassung: 

. (1) Gegen den Bescheid einer Ver-
waltungsbehörde kann wegen Rechts-
widrigkeit Beschwerde erheben : 
· 1. wer durch den Bescheid in sei-
nen Rechten verletzt zu sein behaup-
tet, nach Erschöpfung des lnstanzen-
zuges; 

2. in den Angelegenheiten der Ar-
tikel 11, 12 und 14 Abs. 2 und 3 so-
wie in jenen Angelegenheiten, in de-
nen dem Bescheid eines Landes- oder 
Bezirksschulrates ein kollegialer Be-
schlu~ zugrunde liegt, der zuständige 
Bundesminister, soweit die Parteien 
den Bescheid im lnstanzenzug nicht 
mehr anfechten können." 

8. Im Artikel 142 ist 
a) am Ende des Abs. 2 lit. e an 

Stelle des Punktes ein Strichpunkt zu 
setzen und anzufügen: 

.f) gegen einen Landeshauptmann 
wegen Nichtbefolgung einer 
Weisung gemä~ Artikel 14 
Abs. 8: durch Beschlu~ der Bun-
desregierung; 

g) gegen einen Präsidenten oi -r 
Amtsführenden Präsidenten des 
Landesschulrates wegen Geset-
zesverletzung sowie wegen 
Nichtbefolgung der Verordnun-
gen oder sonstigen Anordnun-
gen (Weisungen) des Bundes: 
durch Beschlu~ der Bundesre-
gierung. n; 

b) im Abs. 4 nach den Worten . in 
den in Absatz 2 unter d" ein Beistrich 
zu setzen und einzufügen: . f und g"; 

c) am Ende des Abs. 4 anzufügen: 
. Der Verlust des Amtes des Präsi-

denten des Landesschulrates hat auch 
den Verlust jenes Amtes zur Folge, 
mit dem das Amt des Präsidenten ge-
mä~ Artikel 81 a Abs. 3 lit. b verbun-
den ist. n; 

d) im Abs. 5 nach den Worten .im 
Falle der lit. d" ein Beistrich zu set-
zen und einzufügen: .f und g". 

Artikel II. 
(1) Die Bestimmungen des § 8 

Abs. 5 lit. f des Obergangsgesetzes 
vom 1. Oktober 1920 in der Fassung 
des BGBI. Nr. 368 vom Jahre 1925 
stehen der Schaffung von Gemeinde-
verbänden für Zwecke der Errichtung 
und Erhaltung von öffentlichen Pflicht-
schulen, von öffentlichen Schülerhei-
men und von öffentlichen Kindergär-
ten und Horten nicht entgegen. 

(2) Die Bestimmungen des § 3 
Abs. 2 letzter Satz des Finanz-Verfas-
sungsgesetzes 1948, BGBI. Nr. 45, ste-
hen der Umlegung des Bedarfes der 
im Abs. 1 angeführten Gemeinde-
verbände nicht entgegen. Die Zustän-
digkeit zur Regelung der Umlegung 
des Bedarfes solcher Gemeindever-
bände richtet sich je nach dem Zweck 
des Gemeindeverbandes nach Artikel 
14 Abs. 3 lit. b oder c oder nach Ar-
tikel 14· Abs. 4 lit. b des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 und in der Fassung dieses Bun-
desverfassungsgesetzes. 

Artikel III. 
(1) Abweichend von den Bestim-

mungen des Artikels 14 Abs. 2 bis 4 
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des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 und in der 
Fassung dieses Bundesverfassungsge-
setzes ist Bundessache die Gesetzge-
bung und die Vollziehung in den 
Angelegenheiten des Bundes-Blinden-
erziehungsinstitutes in Wien, des Bun-
des-Taubslummeninstitutes in Wien 
und der Bundes-Berufsschule für Uhr-
macher in Karlstein in Niederöster-
reich. 

(2) Abweichend von den Bestim-
mungen des Artikels 81 a Abs. 2 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 und in der Fassung 
des Artikels 1 des vorliegenden Bun-
desverfassungsgesetzes kann durch 
Bundesgesetz bestimmt werden, da~ 
im politischen Bezirk Liezen, Bundes-
land Steiermark, für den örtlichen Be-
reich eines Teiles dieses politischen 
Bezirkes ein weiterer Bezirksschulral 
eingerichtet wird. 

Artikel IV. 

(1) Bis zu einer anderweitigen Re-
gelung durch Bundesgesetz trägt der 
Bund die Kosten der Besoldung (Ak-
tivitäts- und Pensionsaufwand) der 
Lehrer für öffentliche Pflichtschulen 
(Artikel 14 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 
1929 und in der Fassung dieses Bun-
desverfassungsgesetzes), unbeschadet 
allfälliger gesetzlicher Beitragsleistun-
gen der Länder zum Personalaufwand 
für diese Lehrer. 

(2) Solange der Bund ganz oder 
teilweise für die Kosten der Besoldung 
der im Abs. 1 genannten Lehrer auf-
kommt, haben die Länder jährlich ei-
nen Dienslpostenplan für diese Lehrer 
zu erstellen. Hiebei sind die für die Er-
stellung der Dienstpostenpläne für die 
Lehrer des Bundes jeweils geltenden 
Bestimmungen sinngemä~ anzuwen-
den. 

(3) Solange der Bund ganz oder 
teilweise für die Kosten der Besol-
dung der im Abs. 1. genannten Leh-
rer aufkommt, bedürfen der Zustim-
mung des zuständigen Bundesmini-
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steriums im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen: 

a) Die gemä~ Abs. 2 zu erstellen-
den Dienslpostenpläne der Län-
der. Die Zustimmung kann aus 
dem Grunde einer zu geringen 
Landesdurchschnittszahl der 
Schüler je Klasse nicht verwei-
gert werden, wenn sie bei 
Volks- und Hauptschulen, poly-
technischen Lehrgängen und 
bei gewerblichen, kaufmänni-
schen oder hauswirtschaftlichen 
Berufsschulen mindestens 30, 
bei Sonderschulen mindestens 
15 beträgt. 

b) Alle' im freien Ermessen liegen-
den Personalma~nahmen über 
die im Abs. 1 genannten Leh-
rer, die finanzielle Auswirkun-
gen nach sich ziehen. Das zu-
ständige Bundesministerium hat 
jedoch im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Fi-
nanzen jene im freien Ermessen 
liegenden Personalma~nahmen 
festzustellen, die ihrer Gering-
fügigkeit wegen ohne eine sol-
che Zustimmung getroffen wer-
den können. 

Artikel V. 

Bis zum Inkrafttreten des im Arti-
kel 81 b Abs. 3 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 
1929 und in der Fassung dieses Bun-
desverfassungsgesetzes genannten 
Bundesgesetzes sind au~er den Vor-
schriften des Gesetzes vom 28. Juli 
1917, RGBI. Nr. 319 (Lehrerdienstprag-
matik), über die bei den Landesschul-
räten einzurichtenden Oualifikations-
und Disziplinarkommissionen auch die 
Bestimmungen der Verordnung vom 
4. April 1918, RGBI. Nr. 133, als bun-
desgesetzliche Vorschriften weiterhin 
anzuwenden. 

Artikel VI. 
Im Rahmen der Gewährung von 

Subventionen zum Personalaufwand 
konfessioneller Privatschulen obliegt 
es nach Ma~gabe der gesetzlichen 



Vorschriften dem zuständigen Bundes-
minister, die Aufteilung der diesen 
Schulen zur Verfügung zu stellenden 
Lehrerdienstposten auf die einzelnen 
Schulen vorzunehmen. Die Gebiets-
körperschaft, welche die Diensthoheit 
über die Lehrer für die entsprechen-
den öffentlichen Schulen ausübt, ist 
verpflichtet, nach Mal}gabe der bun-
desgesetzlichen Vorschriften über die 
Subventionierung die Zuweisung der 
einzelnen Lehrer an die Schulen 
durchzuführen. 

Artikel VII. 
(1) Auf die im Zeitpunkte des ln-

krafttretens dieses Bundesverfassungs-
gesetzes geltenden Rechtsvorschriften, 
die Angelegenheiten betreffen, für 
die dieses Bundesverfassungsgesetz 
die Zuständigkeit zur Gesetzgebung 
und Vollziehung regelt, sind die Be-
stimmungen der §§ 2 bis 6 des CJber-
gangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 
in der Fassung des BGBI. Nr. 368 vom 
Jahre 1925 und des BGBI. Nr. 393 
vom Jahre 1929 sinngemäl} anzuwen-
den. 

(2) Soweit Rechtsvorschriften im 
Sinne des Abs. 1 auf Grund des § 42 
des Ubergangsgesetzes vom 1. Okto-
ber 1920 in seiner jeweiligen Fassung 
durch übereinstimmende Gesetze des 
Bundes und der einzelnen Länder 
oder der einzelnen Länder und des 
Bundes erlassen worden sind, gelten 
folgende Bestimmungen: 

a) Ist in der Angelegenheit, wel-
che die gesetzliche Regelung 
betrifft, auf Grund des vorlie-
genden Bundesverfassungsge-
setzes die Gesetzgebung Bun-
dessache, so tritt das Landes-
gesetz aul}er Kraft. Die Geltung 
des mit diesem Landesgesetz 
übereinstimmenden Bundesge-
setzes ist von dem aul}er Kraft 
tretenden Landesgesetz nicht 
mehr ab.hängig. 

b) Ist in der Angelegenheit, wel-
che die gesetzliche Regelung 
betrifft, auf Grund des vorlie-
genden Bundesverfassungsge-

setzes die Gesetzgebung aus-
schliel}lich oder hinsichtlich der 
Erlassung von Ausführungsge-
setzen Landessache, so tritt das 
Bundesgesetz aul}er Kraft. Die 
Geltung des mit diesem Bun-
desgesetz übereinstimmenden 
Landesgesetzes ist von dem au-
l}er Kraft tretenden Bundesge-
setz nicht mehr abhängig. 

(3) Soweit es sich bei den unter 
Abs. 2 lit. b fallenden gesetzlichen 
Regelungen um landesgesetzliche Vor-
schriften über die Organisation der 
Schulaufsicht des Bundes in den Län-
dern handelt, treten sie aul}er Kraft. 

Artikel VIII. 

(1) 1 n den Angelegenheiten 
a) der Volksbildung und 
b) des durch dieses Bundesverfas-

sungsgesetz nicht erfal}ten Er-
ziehungswesens im Sinne des 
Artikels 14 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 in seine'r vor dem In-
krafttreten dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes in Geltung ge-
standenen Fassung 

können Änderungen der Gesetzeslage 
bis zu einer anderweitigen bundes-
verfassungsgesetzlichen Regelung nur 
durch übereinstimmende Gesetze des 
Bundes und der Länder bewirkt wer-
den; auf dem Gebiete der Vollzie-
hung in diesen Angelegenheiten ver-
bleibt es bis dahin bei der im Zeit-
punkt des lnkrafttretens des vorlie-
genden Bundesverfassungsgesetzes 
bestehenden Rechtslage. 

(2) Die Bestimmungen des Arti.kels 
11 Abs. 2 bis 5 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 
1929 gelten auch für die im Abs. 1 
bezeichneten Angelegenheiten. 

Artikel IX. 
Die Kompetenzbestimmungen der 

§§ 2 und 3 des Minderheiten-Schul-
gesetzes ·für Kärnten, BGBI. Nr. 101 / 
1959, werden durch dieses Bundesver-
fassungsgesetz nicht berührt. 
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Artikel X. 
Mil de~ Wirksamwerden dieses 

Bundesverfassungsgesetzes treten fol-
gende bundesverfassungsgeselzlichen 
Vorschriften, soweit sie sich nicht auf 
das land- und forstwirtschaftliche Schul-
wesen beziehen, au~er Kraft: 

a) § 42 des Obergangsgesetzes 
vom 1. Oktober 1920 in der 
Fassung des BGBI. Nr. 368 vom 
Jahre 1925 und des BGBI. 393 
vom Jahre 1929; 

b) das Bundesverfassungsgesetz 
vom 21. April 1948, BGBI. Nr. 
88, betreffend den Wirkungsbe-
reich des Bundes und der Län-
der auf dem Gebiete des 
Dienstrechtes der Schulaufsichts-
beamten sowie der Lehrer öf-
fentlicher Schulen (Lehrerdienst-
rechts-Kompetenzgesetz); 

c) das Bundesverfassungsgesetz 
vom 13. Juli 1955, BGBI. Nr. 
162, womit die Zuständigkeit 
des Bundes und der Länder zur 
Gesetzgebung und Vollziehung 
auf dem Gebiete der Errich-
tung, Erhaltung und Auflassung 
öffentlicher Schulen, Kindergär-
ten und Horte geregelt wird 
(Schulerhaltungs-Kompelenz-
geselz). · 

Artikel XI. 
Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt 

mit 18. Juli 1962 in Kraft. Jedoch kön-
nen schon ab dem der Kundmachung 
dieses Bundesverfassungsgesetzes fol-
genden Tag gesetzliche Vorschriften 
erlassen werden, die der in diesem 
Bundesverfassungsgesetz verfügten 
Zuständigkeitsverteilung entsprechen. 

Artikel XII. 
Mil der Vollziehung dieses Bundes-

verfassungsgesetzes ist die Bundesre-
gierung betraut. 

Gorbach 
Broda 
Klaus 

Schärf 
Pittermann 
Drimmel · 
Hartmann 

Afritsch 
Proksch 

Bock 
Schleinzer Kreisky . 
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240. Bundesgesetz vom 25. Jull 
1962 über die Organisation der 
Schulverwaltung und Schulauf. 
sicht des Bundes (Bundes-Schul-

aufsichtsgesetz.) 
(BGBI. 1962/ 61. Stück. vom s.' August 
1962.) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT 1. 
Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Ge 11 u n g s b er eich. 
(1) Dieses Bundesgesetz regelt die 

Zuständigkeit der Behörden für die 
Verwaltung und die Aufsicht des Bun-
des auf dem Gebiete des Schulwesens 
(Schulbehörden des Bundes) sowie die 
Organisation der Schulbehörden des 
Bundes in den Ländern und politi-
schen Bezirken. 

(2) Zum Schulwesen im Sinne die-
ses Bundesgesetzes zählt auch das 
Erziehungswesen in den Angelegen-
.heilen der Schülerheime, nicht jedoch 
das Hochschul- und Kunstakademie-
wesen sowie das land- und forstwirt-
schaftliche Schulwesen und das land-
und forstwirtschaftliche Erziehungswe-
sen in den Angelegenheiten der 
Schülerheime. 

§ l. Schulbehörden des 
Bundes. 

Die Schulverwaltung und Schulauf-
sicht des Bundes wird vom Bundes-
ministerium für Unterricht, den ihm 
unterstehenden Landesschulräten und 
den diesen unterstehenden Bezirks-
schulräten besorgt. 

§ 3. S a c h 1 i c h e Z u s t ä n d i g-
k e i 1 der Schulbehörden 

des Bundes. 
(1) Sachlich zuständige Schulbehör-

de des Bundes ist, soweit durch Bun-
desgesetz nicht anderes bestimmt ist: 

1. in erster Instanz 
a) der Bezirksschulrat für die 

Volks-, Haupt- und Sonderschu-



len und für die polytechnischen 
Lehrgänge, 

b) der Landesschulrat für die Be-
rufsschulen, für die millleren 
und höheren Schulen und für 
die den Akademien verwand-
ten Lehranstalten, ausgenom-
men die Zentrallehranstalten, 

c) das Bundesministerium für Un-
terricht für die Zentrallehran-
stalten und für die Pädagogi-
schen Akademien; · 

2. in zweiter Instanz 
a) der Landesschulrat für die 

Volks-, Haupt- und Sonder-
schulen und für die polytech-
nischen Lehrgänge, 

b) das Bundesministerium für Un-
terricht für die Berufsschulen, 
für die mittleren und höheren 
Schulen und für die den Aka-
demien verwandten Lehranstal-
ten, ausgenommen die Zentral-
lehranstalten; 

3. in oberster Instanz 
das Bundesministerium für Unter-

richt für das gesamte Schulwesen im 
Sinne des § 1 Abs. 2. 

(2) Die sachliche Zuständigkeit für 
Schülerheime richtet sich nach der 
Zuständigkeit für jene Schulen, für 
deren Schüler das Heim ausschliel}lich 
oder vorwiegend bestimmt ist. 

(3) In Wien kommt dem Landes-
schulrat, der die Bezeichnung Stadt-
schulral für Wien führt, auch die sach-
liche Zuständigkeit des Bezirksschul-
rates zu. 

(4) Zentrallehranstalten sind: 
a) die Bundeserziehungsanstalten, 
b) die Bundeslehr- und Versuchs-

anstalt für Textilindustrie in 
Wien V, 

c) die Graphische Lehr- und Ver-
suchsanstalt (Bundesanstalt) in 
Wien VII, · 

d) das Technologische Gewerbe-
museum, Technische Bundeslehr-
und Versuchsanstalt in Wien IX, 

e) die Bundeslehr- und Versuchs-
anstalt für chemische Industrie 
und Gewerbe in Wien XVII, 

f) das Bundesinstitut für Heimer-
ziehung in Baden. 

§ 4. ö r 1 1 i c h e Z u s 1 ä n d i g k e i t 
der Schulbehörden des 

· Bundes in den Ländern und 
p o 1 i 1 i s c h e n B e z i r k e n. 

(1) örtlich zuständig ist 
a) der Bezirksschulral für das Ge-

biet des politischen Bezirkes, 
b) der Landesschulrat für das Ge-

biet des Bundeslandes. 
(2) Die örtliche Zuständigkeit des 

Stadtschulrates für Wien (§ 3 Abs. 3) 
erstreckt sich auf das Gebiet der Stadt 
Wien. 

(3) Der Silz des Bezirksschulrates 
richtet sich nach jenem der Bezirks-
verwaltungsbehörde, der Silz des 
Landesschulrates nach jenem der Lan-
desregierung. 

ABSCHNITT II. 

Organisation der Schulbehörden des 
Bundes in den Ländern und politi-

schen Bezirken. 

Landesschulrat. 

§ 5. 0 r g a n i s a 1 i o n d e s 
L a n d e s s c h u 1 r a 1 e s. 

Der Landesschulrat besieht aus dem 
Präsidenten des Landesschulrates, dem 
Kollegium des Landesschulrates und 
dem Amt des Landesschulrates. 

§ 6. P r ä s i d e n 1 • d e s L a n d e s-
s c h u 1 r a t e s. 

(1) Präsident des Landesschulrates 
ist der Landeshauptmann. 

(2) In jenen Bundesländern, in de-
nen ein Amlsführender Präsident be-
stellt wird (§ 8 Abs. 10), tritt dieser 
in allen Angelegenheiten, die sich 
der Präsident des Landesschulrates 
nicht selbst vorbehält, an dessen 
Stelle. 
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(3) In jenen Bundeslän9ern, in de-
nen ein Vizepräsident bestellt wird 
(§ 8 Abs. 12), sieht ihm das Recht der 
Akteneinsicht und der Beratung in 
allen Angelegenheiten des Landes-
schulrates zu. 

§ 7. A u f g a b e n d e s P r ä s i d e n-
t e n d e s L a n d e s s c h u 1 r a t e s. 

(1) Der Präsident des Landesschul-
rates führt den Vorsitz im Kollegium 
des Landesschulrates. Weilers obliegt 
ihm die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Beschlüsse des Kollegiums 
(der Sektionen oder Untersektionen) 
des Landesschulrates sowie die Erle-
digung aller jener Angelegenheiten, 
die nicht der kollegialen Beschlu~fas­
sung vorbehalten sind. 

(2) Erachtet der Präsident des Lan-
desschulrates einen Beschlu~ des Kol-
legiums (einer Sektion oder Unter-
sektion) des Landesschulrates für ge-
setzwidrig, so hat er vor Durchführung 
des Beschlusses unverzüglich eine 
Weisung des Bundesministeriums für 
Unterricht einzuholen. Untersagt das 
Bundesministerium für Unterricht hier-
auf oder von Amis wegen die Durch-
führung eines solchen Beschlusses we-
gen Gesetzwidrigkeit, so hat die 
Durchführung des Beschlusses iu un-
terbleiben. Ordnet das Bundesmini-
sterium für Unterricht die Aufhebung 
einer Verordnung des Landesschul-
rates wegen Gesetzwidrigkeit an, so 
hat der Präsident des Landesschulrates 
diese Verordnung unverzüglich auf-
zuheben und die Aufhebung in glei-
cher Weise wie die Verordnung kund-
zumachen. 

(3) In dringenden Fällen, die einen 
Aufschub bis zur nächsten Sitzung des 
Kollegiums (der Sektion oder Unler-
seklion) des Landesschulrates nicht zu-
lassen, hat der Präsident auch in den 
dem Wirkungsbereich des Kollegiums 
zugewiesenen Angelegenheiten Er-
ledigungen zu treffen und hierüber 
ohne Verzug dem Kollegium (der 
Sektion oder Untersektion) des Lan-
desschulrates zu berichten. In jenen 
Ländern, in denen ein Amlsführender 
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Präsident und ein Vizepräsident be-
stellt sind, können solche Erledigun-
gen nur nach deren Anhörung oder 
vom Amlsführenden Präsidenten nur 
nach Anhörung des Vizepräsidenten 
getroffen werden; in jenen Ländern, 
in denen ein Amtsführender Präsident 
oder ein Vizepräsident bestellt ist, 
können solche Erledigungen nur nach 
dessen Anhörung getroffen werden, 
sofern der Amtsführende Präsident 
die Erledigung nicht selbst trifft. 

(4) Wenn das Kollegium des Lan-
desschulrates durch mehr als zwei 
Monate beschlu~unfähig ist, gehen 
die Aufgaben des Kollegiums für die 
weitere Dauer der Beschlu~unfähigkeit 
auf den Präsidenten über. Der Prä-
sident tritt in diesen Fällen an die 
Stelle des Kollegiums. Die Bestim-
mungen des Abs. 3 letzter Salz sind 
anzuwenden. 

§ 8. (G r u n d s a t z b es 1 i m m u n g.) 
Zusammensetzung des 

K o 1 1 e g i u m s d e s L a n d e s-
s c h u 1 r a 1 e s. 

(1) Für die Ausführungsgesetzge-
bung der Länder über die Zusammen-
setzung und Gliederung des Kolle-
giums des Landesschulrates einschlie~­
lich der Bestellung seiner Mitglieder 
und deren Entschädigung gellen die 
in dies~m Paragraphen enthaltenen 
Grundsätze. 

(2) Dem Kollegium des Landesschul-
rates haben als Mitglieder anzugehö-
ren: 

a) mit beschlie~ender Stimme: 
1. der Präsident des Landes-
schulrates als Vorsitzender; 
2. vom Land zu bestellende 
Mitglieder, unter denen sich 
Väter und Müller schulbesu-
chender Kinder und Vertreter 
der Lehrerschaft befinden müs-
sen; 

b) mit beratender Stimme: 
1. Vertreter gesetzlich aner-
kannter Kirchen und Religions-
gesel lschaflen; 



2. der Amtsdirektor des Lan-
desschulrates, die Landesschul-
inspektoren und der Landes-
schularzt oder, wenn ein sol-
cher nicht bestellt ist, ein Amts-
arzt des Amtes der Landes-
regierung; 
3. Vertreter gesetzlicher lnler-
essenvertrelu ngen. 

(3) Die stimmberechtigten Mitglie-
der des Kollegiums des Landesschul-
rates (Abs. 2 lit. a) sind nach dem 
Stärkeverhältnis der Parteien im Land-
tag zu bestellen. Im übrigen obliegt 
es der Ausführungsgesetzgebung, die 
Art und Dauer der Bestellung sowie 
die Anzahl der im Abs. 2 lit. a Z. 2 
genannten Personen und deren Er-
satzleute zu bestimmen. Hiebei ist 
vorzusehen, da~ sich unter den vom 
Land entsendeten Mitgliedern minde-
stens so viele Väter und Müller schul-
besuchender Kinder wie Vertreter der 
Lehrerschaft befinden müssen. Wei-
lers ist vorzusehen, da~ unter den 
Vertretern der Lehrerschaft nach Tun-
lichkeit die in die Zuständigkeit des 
Landesschulrates fallenden Schularten 
entsprechend den Schülerzahlen im 
Land vertreten sind. 

(4) Der Ausführungsgesetzgebung 
obliegt es ferner festzusetzen, welche 
gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften (Abs. 2 lit. b 
Z. 1) im Hinblick auf die Zahl der 
ihnen im Land angehörenden öster-
reichischen Staatsbürger und welche 
gesetzlichen Interessenvertretungen 
(Abs. 2 lit. b Z. 3) im Hinblick auf die 
berufsmä~ige Struktur des Landes 
Vertreter in das Kollegium des Lan-
desschulrates entsenden können sowie 
die Zahl dieser Vertreter und ihrer 
Ersatzleute. Der Ausführungsgesetzge-
bung bleibt es vorbehalten, auch wei-
tere Mitglieder mit beratender Stimme 
vorzusehen. 

(5) Niemand da·rf dem Kollegium 
des Landesschulrates gleichzeitig als 
Mitglied mit beschlie~ender Stimme 
und als Mitglied mit beratender Stim-
me angehören. 

(6) Das Kollegium des Landesschul-
rates ist erforderlichenfalls in Sektio-
nen und auch in Untersektionen zu 
gliedern. 

(7) Jeder Sektion und Untersektion 
haben jedenfalls die für die betreffen-
den Schularten in Betracht kommen-
den Mitglieder des Kollegiums des 
Landesschulrates anzugehören. Hiebei 
ist auf die Zusammensetzung des Kol-
legiums (Abs. 2 bis 5) Bedacht zu 
nehmen. 

(8) Beim Stadtschulral für Wien ha-
ben der für die Volks-, Haupt- und 
Sonderschulen zuständigen Sektion 
oder Untersektion auch die Bezirks-
schulinspektoren mit beratender Stim-
me anzugehören. 

(9) Die Vertretung der im Abs. 2 
lit. b Z. 2 und im Abs. 8 genannten 
Organe im Kollegium (in der Sektion 
oder Untersektion) richtet sich nach 
ihrer Vertretung im Amte. 

(10) Die Ausführungsgesetzgebung 
kann vorsehen, da~ der Präsident des 
Landesschulrates auf Vorschlag des 
Kollegiums des Landesschulrates ei-
nen Amlsführenden Präsidenten zu 
bestellen hat. 

(11) Der Amlsführende Präsident ist 
berechtigt, sofern er nicht ohnehin 
Mitglied des Kollegiums des Landes-
schulrates gemä~ Abs. 2 ist, an den 
Sitzungen des Kollegiums, in denen 
der Landeshauptmann als Präsiden! 
des Landesschulrates den Vorsitz führt, 
als Mitglied mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Ist der Amlsführende 
Präsiden! slimmberechligl_es Mitglied 
des Kollegiums des Landesschulrates 
(Abs. 2 lit. a Z. 2) und führt er den 
Vorsitz, so tritt an seine Stelle als 
stimmberechtigtes Mitglied ein Ers~lz-
mann. 

(12) Die Ausführungsgesetzgebung 
kann weiters - ohne Rücksicht dar-
auf, ob die Bestellung eines Amlsfüh-
renden Präsidenten vorgesehen wird 
oder nicht - vorsehen, da~ der Prä-
sident des Landesschulrates auf Vor-
schlag der zweitstärksten Fraktion des 
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Kollegiums des Landesschulrates ei-
nen Vizepräsidenten zu bestellen hat; 
gehört jedoch der Präsident des Lan-
desschulrates nicht der stärksten Frak-
tion des Kolleg iums an, so ist der 
Vizepräsident auf Vorschlag der stärk-
sten Fraktion zu bestellen. Ein Vize-
präsident ist jedenfalls in jenen fünf 
Ländern zu bestellen, die nach dem · 
Ergebnis der letzten vor dem Inkraft-
treten des Bundesverfassungsgesetzes 
vom 18. Juli 1962, BGBI. Nr. 215, 
durchgeführten amtlichen Volkszäh-
lung die meisten Einwohner haben. 

(13) Der Vizepräsident ist berech-
tigt, sofern er nicht ohnehin Mitglied 
des Kollegiums des Landesschulrates 
gemä~ Abs. 2 ist, an den Sitzungen 
des Kollegiums als Mitglied mit be-
ratender Stimme teilzunehmen. 

(14) Die Ausführungsgesetzgebung 
kann Entschädigungen (insbesondere 
Sitzungsgelder und Reisegebühren) 
für die Mitglieder des Kollegiums des 
Landesschulrates sowie Funktionsge-
bühren für den Amtsführenden Prä-
sidenten und den Vizepräsidenten des 
Landesschulrates vorsehen. 

(15) Wenn das Kollegium des Lan-
desschulrates durch mehr als sechs 
Monate beschlu~unfähig ist, sind se.ine 
Mitglieder neu zu bestellen. 

§ 9. B e r a t u n g u n d B e s c h 1 u ~­
fass u n g des Kollegiums des 

L a n d e s s c h u 1 r a t e s. 

(1) Der Beratung und Beschlu~fas­
sung durch das Kollegium des Lan-
desschulrates unterliegen die Erlassung 
von Verordnungen und allgemeinen 
Weisungen, die Bestellung von Funk-
tionären, die Erstattung von Ernen-
nungsvorschlägen und die Erstattung 
von Gutachten zu Gesetz- und Ver-
ordnungsentwürfen, sowie jene An-
gelegenheiten, bezüglich deren eine 
kollegiale Beschlu~fassung sonst ge-
setzlich vorgesehen ist. 

(2) Das Kollegium · des Landesschul-
rates fa~t seine Beschlüsse in den Sit-
zungen seiner Sektionen oder Unter-
sektionen oder, soweit es sich um 
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gemeinsame Angelegenheiten han-
delt, in Plenarsitzungen. 

(3) Zur Beschlu~fähigkeit ist die An-
wesenheit von mindestens der Hälfte 
der nach § 8 Abs. 2 lit. a stimmberech-
tigten Mitglieder des Kollegiums oder 
der jeweiligen Sektion oder Unter-
sektion erforderlich. Jedem stimmbe-
rechtigten Mitglied kommt eine Stirn- · 
me zu. Eine lJberlragung der Stimme 
au f eine andere Person ist unzulässig 
und unwirksam. Die Beschlüsse wer-
den mit absoluter Stimmenmehrheit 
gefa~t. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden. 

(4) Für die Behandlung einzelner 
Angelegenheiten können Fachleute 
mit beratender Stimme beigezogen 
werden. 

§ 10. Geschäfts o r d n u n g des 
K o 1 1 e g i u m s d e s L a n d e s-

s c h u 1 r a t e s. 

(1) Die näheren Bestimmungen über 
die Beratung, die Beschlu~fassung, das 
Zusammentreten und die Geschäfts-
behandlung des Kollegiums des Lan-
desschulrates, seiner Sektionen und 
Untersektionen sind durch eine vom 
Kollegium des Landesschulrates zu 
beschlie~ende Verordnung über die 
Geschäftsordnung festzusetzen. In der 
Geschäftsordnung ist vorzusehen, da~ 
der Präsident des Landesschulrates 
das Kollegium des Landesschulrates 
während der Dauer seiner Beschlufi-
unfähigkeit mindestens alle zwei Mo-
nate zu einer Sitzung einzuberufen 
hat. 

(2) Die Verordnung über die Ge-
schäftsordnung darf nur mif Zustim-
mung des Bundesministeriums für Un-
terricht kundgemacht werden; die Zu-
stimmung darf nur verweigert werden, 
wenn gesetzliche Vorschriften verletzt 
werden. 

§ 11. Amt des Landesschul-
rates. 

(1) Die Geschäfte des Landesschul-
rates sind unter der Leitung des Prä-
sidenten des Landesschulrates vom 



Ami des Landesschulrates zu be-
sorgen. 

(2) Das erforderliche Personal des 
Amtes des Landesschulrates wird, so-
weit es sich nicht um Beamte des 
Schulaufsichtsdienstes handelt, dem 
Landesschulrat auf Antrag seines Prä-
sidenten vom Bundesministerium für 
Unterricht zugewiesen. Die Bestellung 
der Beamten des Schulaufsichtsdienstes 
richtet sich nach den hiefür gellenden 
besonderen Vorschriften. 

(3) Zur Leitung des inneren Dien-
stes des Amtes des Landesschulrates ist 
ein rechtskundiger Verwaltungsbeam-
ter als Amtsdirektor des Landesschul-
rates zu bestellen. Die Bestellung ob-
liegt dem Bundesminister für Unter-
richt auf Grund eines Dreiervorschla-
ges des Kollegiums des Landesschul-
rates; hiedurch werden Vorschriften 
über die Ernennung nicht berührt. 

(4) Das Kollegium des Landesschul-
rates hat einen Geschäftsverteilungs-
plan zu beschlie~en, demzufolge die 
Geschäfte des Landesschulrates nach 
ihrem Gegenstand und ihrem sachli-
chen Zusammenhang aufzuteilen sind. 
Erforderlichenfalls kann die Einteilung 
des Amtes des Landesschulrates in 
Abte ilungen und auch in Unterabtei-
lungen vorgesehen werden. Mit der 
Leitung der Abteilungen und Unter-
abteilungen sind vom Präsidenten des 
Landesschulrates je nach dem Gegen-
stand der zu erledigenden Angele-
genheiten Beamte des Schulaufsichts-
dienstes oder rechtskundige Verwal-
tungsbeamte zu betrauen. Der Ge-
schäftsverteilungsplan bedarf zu seiner 
Wirksamkeit der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Unterricht, die 
nur verweigert werden darf, wenn ge-
setzliche Vorschri.ften verletzt werden. 

Bezirksschulrat. 

§ 11. Organisation des 
B e z i r k s s c h u 1 r a t e s. 

Der Bezirksschulrat besieht aus dem 
Vorsitzenden des Bezirksschulrates, 
dem Kollegium des Bezirksschulrates 
und dem Amt des Bezirksschulrates. 

§ 13. V o r s i t z e n d e r d e s 
B e z i r k s s c h u 1 r a 1 e s. 

(1) Vorsitzender des Bezirksschul-
rates ist der Leiter der Bezirksverwal-
tungsbehörde. 

(2) Im Falle der Verhinderung wird 
der Vorsitzende des Bezirksschulrates 
durch den Bezirksschulinspektor, wenn 
jedoch mehrere Bezirksschulinsp~kto­
ren dem Bezirksschulrat zugewiesen 
sind, durch den rangältesten Bezirks-
schu 1 i nspeklor vertreten. 

(3) Bezüglich der Aufgaben des 
Vorsitzenden des Bezirksschulrates fin-
den die Bestimmungen des § 7· sinn-
gemä~ Anwendung; hiebei tritt im 
Falle der sinngemä~en Anwendung 
des § 7 Abs. 2 an die Stelle des Bun-
desministeriums für Unterricht der Prä-
sident des Landesschulrates. 

§ 14. (Grundsatz best im-
m u n g.) Z u s a m m e n s-e t z u n g 

des Kollegiums des 
B e z i r k s s c h u 1 r a 1 e s. 

(1) Für die Ausführungsgesetzge-
bung der Länder über die Zusammen-
setzung des Kollegiums des Bezirks-
schulrates einschl i e~lich der Bestellung 
seiner Mitglieder und deren Entschä-
digung gelten die in diesem Paragra-
phen enthaltenen Grundsätze. 

(2) Dem Kollegium des Bezirksschul-
rates haben als Mitglieder anzugehö-
ren: 

a) als Vorsitzender: 
der Leiter der Bezirksverwal-
tungsbehörde; 

b) mit beschlie~ender Stimme: 
vom Land und von den Orts-
gemeinden des politischen Be-
zirkes (in Städten mit eigenem 
Statut von der Stadtgemeinde) 
zu bestellende Mitglieder, un-
ter denen sich Väter und Müt-
ter schulbesuchender Kinder 
und Vertreter der Lehrerschaft 
befinden müssen; 

c) mit beratender Stimme : 
1. Vertreter gesetzlich anerkann-

ter Kirchen und Religionsge-
meinschaften; 
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2. der (die) Bezirksschulinspek-
tor(en). in Städten mit eige-
nem Statut der Amtsdirektor 
des Bezirksschulrates, ferner 
der Bezirksschularzt oder, 
wenn ein solcher nicht be-
stellt ist, der Amtsarzt der 
Bezirksverwaltungsbehörde; 

3. Vertreter gesetzlicher lnteres- · 
senvertrelungen. 

(3) Die Bestimmungen des § 8 Abs. 
3, 4, 5, 9 und 15 und - soweit sie 
sich auf die Mitglieder des Kollegiums 
beziehen - auch des Abs. 14 finden 
sinngemä~ mit der Ma~gabe Anwen-
dung, da~ an Stelle der Verhältnisse 
im Land die Verhältnisse im politi-
schen Bezirk zu berücksichtigen sind 
und insbesondere die stimmberechtig-
ten Mitglieder des Kollegiums des 
Bezirksschulrates (Abs. 2 lit. b) nach 
dem Verhältnis der für die im Landtag 
vertretenen Parteien bei der letzten 
Landtagswahl im Bezirk abgegebenen 
Stimmen zu bestellen sind. 

§ 15. B e r a 1 u n g, B e s c h 1 u ~ f a s-
s u n g u n d G e s c h ä f 1 s o r d-

n u .n g d es K o 11 e g i u m s d e s 
B e z i r k s s c h u 1 r a 1 e s. 

(1) Für die Beratung und Beschlu~­
fassung des Kollegiums des Bezirks-
schulrates finden die Bestimmungen 
des § 9 Abs. 1, 3 und 4 sinngemä~ 
mit der Ma~gabe Anwendung, da~ 
bei Stimmengleichheit der Vorsitzende 
entscheidet und da~ bei Abwesenheit 
des Leiters der Bezirksverwaltungsbe-
hörde als Vorsitzender - sofern es 
sich nicht um den Bezirksschulral einer 
Stadt mit eigenem Statut handelt -
ein rechtskundiger Verwaltungsbeam-
ter der Bezirksverwaltungsbehörde zur 
Teilnahme an der Sitzung mit bera-
tender Stimme einzuladen ist. 

(2) Die näheren Bestimmungen über 
die Beratung, die Beschlu~fassung, 
das Zusammentreten und die Ge-
schäftsbehandlung des Kollegiums des 
Bezirksschulrates sind durch eine vom 
Landesschulrat kollegial zu beschlie-
~ende Verordnung über die Ge-
schäftsordnung der Bezirksschulräte 
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im lande festzusetzen. Die Bestimmun-
gen des § 10 Abs. 2 finden hiebei 
sinngemä~ Anwendung. 

§ 16. Amt des Bezirksschul-
r a 1 es. 

(1) Die Geschäfte des Bezirksschul-
rates sind unter der Leitung des Vor- . 
sitzenden des Bezirksschulrates vom 
Ami des Bezirksschulrates zu besor-
gen. 

(2) Das erforderliche Personal des 
Amtes des Bezirksschulrates wird, so-
weit es sich nicht um Beamte des 
Schulaufsichtsdienstes handelt, dem 
Bezirksschulral auf Antrag seines Vor-
sitzenden, der der Zustimmung des 
Präsidenten des Landesschulrates be-
darf, vom Bundesministerium für Un-
terricht zugewiesen. Die Bestellung 
der Beamten des Schulaufsichtsdien-
stes richtet sich nach den hiefür gel-
lenden besonderen Vorschriften. 

(3) In Städten mit eigenem Statut 
ist zur Leitung des inneren Dienstes 
des Amtes des Bezirksschulrates ein 
rechtskundiger Verwaltungsbeamter als 
Amtsdirektor des Bezirksschulrates zu 
bestellen. Die Bestellung obliegt dem 
Bundesminister für Unterricht au( 
Grund eines Vorschlages des Kolle-
giums des Bezirksschulrates, der der 
Zustimmung des Kollegiums des Lan-
desschulrates bedarf; hiedurch werden 
Vorschriften über die Ernennung nicht 
berührt. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

§ 17. Amts g e 1 ö b n i s. 

(1) Die Mitglieder der Kollegien der 
Landesschulräte und Bezirksschulräte, 
die diesen nicht kraft ihrer amtlichen 
Funktion als Bedienstete von Gebiets-
körperschaften angehören, haben vor 
Ausübung ihrer Mitgliedschaft vor 
dem Kollegium in die Hand des Vor-
sitzenden das Gelöbnis der Amtsver-
schwiegenheit und der unparteiischen, 
gewissenhaften und uneigennützigen 
Erfüllung ihrer Amtspflichten zu lei-
sten. 



(2) (Grundsatzbestimmung.) Die 
Verweigerung der Ablegung des Ge-
löbnisses hat den Verlust der Mit-
gliedschaft zur Folge. Bei schwerer 
oder wiederholter Verletzung der ge-
lobten Pflichten durch ein unter 
Abs. 1 fallendes Mitglied hat das Kol-
legium den Verlust der Mitgliedschaft 
auszusprechen . . 

§ 18. Sc h u 1 i n spe kt i o n. 

(1) Die Schulinspektion ist von den 
Landesschulräten und Bezirksschul-
räten durch die Beamten des Schul-
aufsichtsdienstes auszuüben. 

(2) Andere Organe der Landesschul-
räte und der Bezirksschulräte dürfen, 
abgesehen vom Präsidenten des Lan-
desschulrates, dem Unterricht an einer 
Schule nur in Anwesenheit eines Be-
amten des Schulaufsichtsdienstes bei-
wohnen. 

§ 19. Kund mach u n g von Ver-
o r d nun gen. 

Die Verordnungen der Landesschul-
räte sind im Verordnungsblatt des 
betreffenden Landesschulrates vom 
Präsidenten des Landesschulraies 
kundzumachen. Ihre verbindende 
Kraft beginnt, wenn nicht ausdrücklich 
anderes bestimmt ist, nach Ablauf des 
Tages, an dem das Stück des Verord-
nungsblattes, das die Kundmachung 
enthält, herausgegeben und versen-
det wird, und erstreckt sich, wenn nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, auf 
das gesamte Gebiet des Bundeslan-
des. Verordnungen der Bezirksschul-
räte sind in geeigneter Weise kund-
zumachen. 

§ 20. A u f w a n d d e r S c h u 1-
b eh ö r den. 

(1) Der Bund hat den Personal- und 
Sachaufwand der Landes- und Bezirks-
schulräte zu tragen, soweit in den fol-
genden Absätzen nicht anderes be-
stimmt ist. 

(2) Die Bundesländer haben die in 
den Ausführungsgesetzen allenfalls 
vorgesehenen Entschädigungen (ins-
besondere Sitzungsgelder und Reise-

gebühren) für die Mitglieder der Kol-
legien der Landes- und Bezirksschul-
räte sowie die in den Ausführungs-
gesetzen allenfalls vorgesehenen 
Funktionszulagen für den Amtsführen-
den Präsidenten und den Vizepräsi-
denten des Landesschulrates zu tra-
gen. Ebenso haben die Bundesländer 
jene Kosten zu tragen, die sich aus der 
Art der Bestellung der Mitglieder der 
Kollegien ergeben. 

(3) Sofern dem Landesschulrat oder 
den Bezirksschulräten die Besorgung 
von Angelegenheiten der Landesvoll-
ziehung übertragen wird (Artikel 97 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgeset-
zes in der Fassung von 1929), hat 
das Land dem Bund jenen Teil . des 
Personal- und Sachaufwandes zu er-
setzen, der ihm hiedurch entsteht. Die-
ser Mehraufwand kann auf Grund ei-
ner Vereinbarung zwischen dem Bund 
und dem betreffenden Bundesland 
auch in jährlichen Pauschalbeträgen 
ersetzt werden. 

ABSCHNITT III. 

Ubergangs- und Schlu~bestimmungen. 

§ 21. 

(1) Die im § 3 Abs. 1 angeführten 
Schularten sind im Sinne des Schul-
organisationsgesetzes vom 25. Juli 
1962, BGBI. Nr. 242, zu verstehen. Bis 
zum Inkrafttreten des Schulorganisa-
tionsgesetzes sind unter .mittlere und 
höhere Schulen" und unter .den Aka-
demien verwandte Lehranstalten" die 
Mittelschulen und sonstigen mittleren 
Lehranstalten zu verstehen. 

(2) Durch eine Änderung der Be-
zeichnungen oder der Standorte der 
im § 3 Abs. 4 angeführten Zentral-
lehranstalten wird ihre Eigenschaft als 
Zentrallehranstalten nicht berührt. 

I 
§ 22. 

(1) Abweichend von der Bestim-
mung des § 4 Abs. 1 lit. a besteht im 
politischen Bezirk Liezen, Bundesland 
Steiermark, für den örtlichen Bereich 
eines Teiles des politischen Bezirkes 
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ein weiterer Bezirksschulrat. Die ört-
lichen Zuständigkeitsbereiche der bei-
den Bezirksschulräte sind durch Ver-
ordnung des Landesschulrates nach 
den örtlichen Erfordernissen derart zu 
bestimmen, da~ das Gebiet des gan-
zen politischen Bezirkes erfa~t wird. 

(2) Bis zu einer anderweitigen Re-
gelung durch Bundesgesetz verbleibt 
die Verwaltung der Bundesfachschule 
für Technik in Wien beim Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung. 
Die pädagogische Aufsicht über diese 
Schule durch die zuständigen Schul-
behörden des Bundes (§ 3) wird hie-
durch nicht berührt. 

§ 13. 
(1) Mit dem Wirksamwerden die-

ses Bundesgesetzes treten alle bishe-
rigen bundesgesetzlichen Vorschriften 
über die Organisation der Schulauf-
sicht des Bundes in den Ländern, so-
weit sie noch in Geltung stehen, au~er 
Kraft. 

(2) Insbesondere treten gemä~ 
Abs. 1 folgende Vorschriften au~er 
Kraft: 

a) die §§ 10 bis 13 des Gesetzes 
vom 25. Mai 1 B68, RGBI. Nr. 
48, wodurch grundsätzliche Be-
stimmungen über di1S Verhält-
nis der Schule zur Kirche erlas-
sen werden; 

b) die auf Grund der in lit. a ge-
nannten Vorschriften erlassenen 
Schulaufsichtsgesetze für die 
einzelnen Länder; 

c) das Bundesgesetz, womit grund-
sätzliche Bestimmungen über 
die Organisation der Schulbe-
hörden im Bereiche der Län-
der und der Stadt Wien getrof-
fen werden, BGBI. Nr. 90/ 1935. 

§ 14. 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt ge-

genüber den Ländern für die Aus-
führungsgesetzgebung mit dem Tage 
der Kundmachung, im übrigen in je-
dem Bundesland gleichzeitig mit dem 
in dem betreffenden Bundesland er-
lassenen Ausführungsgesetz in Kraft. 
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(2) Die Ausführungsgesetze der Län-
der zu den §§ 8, 14 und 17 Abs. 2 
sind innerhalb eines Jahres, vom Tage 
der Kundmachung dieses Bundesge-
setzes an gerechnet, zu erlassen. 

§ 25. 
Mil der Vollziehung dieses Bundes-

gesetzes, soweit sie in den Wirkungs-
bereich des Bundes fällt, sowie mit 
der Wahrnehmung der Rechte des 
Bundes gemä~ Artikel 14 Abs. 8 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 und in der Fassung 
des Bundesverfassungsgesetzes vom 
18. Juli 1962, BGB!. Nr. 215, ist das 
Bundesministerium für Unterricht be-
traut. 

Schärf 
Gorbach Drimmel 

241. Bundesgesetz vom 25. Juli 
1962 über die Schulpflicht (Schul-

pflichtgesetz.) 
(BGBI. 1962/ 61. Stück vom 8. August 
1962.) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT 1. 

Allgemeine Schulpflicht. 
A. Personenkreis, Beginn und Dauer 

§ 1. P e r s o n e n k r e i s. 

(1) Für alle Kinder, die sich in 
Österreich dauernd aufhalten, besieht 
allgemeine Schulpflicht nach Ma~gabe 
der Bestimmungen dieses Abschnittes. 

(2) Unter Kindern im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind Minderjährige zu 
verstehen, die nach Ma~gabe dieses 
Abschnittes schulpflichtig oder zum 
Besuch einer allgemeinbildenden 
Pflichtschule berechtigt sind. 

§2. Beginn der allgemeinen 
s c h u 1 p f 1 i c h t. 

Die allgemeine Schulpflicht beginnt 
mit dem auf die Vollendung des sech-
sten Lebensjahres folgenden 1. Sep-
tember. 



§ 3. D a u e r d e r a 1 1 g e m e i n e n 
s c h u 1 p f 1 i c h t. 

Die allgemeine Schulpflicht dauert 
neun Schuljahre. 

B. Erfüllung der allgemelnen Schul-
pflicht durch den Besuch von öffent-
lichen oder mit dem tsffentllchkelts-

recht ausgestatteten Schulen. 

§ 4. öffentliche und mit 
dem Offentlichkeitsrecht 

a u s g e s t a t t e t e S c h u 1 e n. 

Unter den in den §§ 5 bis 10 ge-
nannten Schulen sind öffentliche oder 
mit dem Offentlichkeitsrechl ausgestat-
tete Schulen zu verstehen. 

§ S. S c h u 1 b e s u c h i n d e n e i n-
z e 1 n e n S c h u 1 j a h r e n. 

(1) Die allgemeine Schulpflicht wird 
durch den Besuch von allgemeinbil-
denden Pflichtschulen der nachstehend 
angeführten Schularten erfüllt: 

a) in den ersten vier Schuljahren 
der allgemeinen Schulpflicht 
durch den Besuch einer Volks-
schule; 

b) im 5. bis 8. Schuljahr der all-
gemeinen Schulpflicht • 
aa) durch den Besuch einer 

Volksschule oder 
bb) durch den Besuch einer 

Hauptschule; 
c) im 9. Schuljahr der allgemeinen 

Schulpflicht 
aa) durch den Besuch eines 

polytechnischen Lehrgan-
ges oder 

bb) durch den Weiterbesuch 
einer Volks- oder Haupt-
schule; 

d) in allen Schuljahren erforderli-
chenfalls durch den Besuch ei-
ner Sonderschule. 

(2) Schüler, die dem Pflichtsprengel 
einer Hauptschule angehören und den 
schulrechtlichen Aufnahmsbedingun-
gen für diese Hauptschule genügen, 
können die allgemeine Schulpflicht im 
5. bis 8. Schuljahr nicht durch den 
Besuch einer Volksschule erfüllen. 

(3) Ab dem 5. Schuljahr kann die 
allgemeine Schulpflicht auch durch 
den Besuch einer allgemeinbildenden 
höheren Schule, im 9. Schuljahr auch 
durch den Besuch einer berufsbilden-
den mitfl.eren Schule (einschlie~lich 
der land- und forstwirtschaftlichen 
Fachschulen) oder einer berufsbilden-
den höheren Schule (einschlie~lich der 
höheren land- und forsfwirlschaft-
lichen Lehranstalten) erfüllt werden. 

§ 6. Aufnahme in die Volks-
schule zu Beginn der 

s c h u 1 p f 1 i c h !. 
(1) Die schulpflichtig gewordenen 

Kinder sind von ihren Elfern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten zur 
Schülereinschreibung bei jener Volks-
schule anzumelden, die sie besuchen 
sollen. Hiebei sind die Kinder nach 
Tunlichkeit persönlich vorzustellen. 

(2) Die Aufnahme der schulpflichtig 
gewordenen Kinder in die Volksschule 
hat in der Regel auf Grund der Schü-
lereinschreibung für den Anfang des 
folgenden Schuljahres zu erfolgen. 

(3) Die Frist für die Schülereinschrei-
bung, die spätestens einen Monat 
vor Beginn der Hauptferien zu enden 
hat, und die bei der Schülereinschrei-
bung vorzulegenden Personalurkun-
den sind vom Landesschulrat nach 
den örtlichen Erfordernissen durch 
Verordnung festzusetzen. 

§ 7. V o r z e i 1 i g e r B e s u c h d e r 
V o 1 k s s c h u 1 e. 

(1) Kinder, die noch nicht schul-
pflichtig sind, sind auf Ansuchen ih-
rer Ellern oder sonstigen Erziehungs-
berechtigten zum Anfang des Schul-
jahres in die Volksschule aufzuneh-
men, wenn sie bis zum Ende des lau-
fenden Kalenderjahres das sechste 
Lebensjahr vollenden, schulreif sind 
und die Unterbringung in der Schule 
räumlich möglich ist. 

(2) Schulreif ist ein Kind, wenn be-
gründete Aussicht besieht, da~ es 
dem Unterricht in der Volksschule zu 
folgen vermag, ohne körperlich oder 
geistig überfordert zu werden. 
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(3) Das Ansuchen der Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten ist 
innerhalb der Frist für die Schülerein-
schreibung (§ 6 Abs. 3) beim Leiter 
jener Volksschule, die das Kind be-
suchen soll, schriftlich einzubringen. 

(4) Der Schulleiter hat zur Feststel-
lung der Schulreife vor der Aufnahme 
die persönliche Vorstellung des Kin-
des zu verlangen und dort, wo ein 
Schularzt bestellt ist, dessen Gutach-
ten einzuholen, andernfalls die Eltern 
oder sonstigen Erziehungsberechtig-
ten des Kindes zur Vorlage eines ge-
meindeärztlichen Gutachtens zu ver-
anlassen. Wo für Volksschulen ein 
pädagogisch-psychologischer Dienst 
eingerichtet ist, kann der Landesschul-
rat durch Verordnung überdies die 
Einholung eines pädagogisch-psycho-
logischen Gutachtens durch den Schul-
leiter vorsehen, soweit die Ellern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten des 
Kindes zustimmen oder dies verlan-
gen; dieses Gutachten ist dem Schul-
arzt (Gemeindearzt) zugänglich zu 
machen. 

(5) . Ober das Ansuchen um vorzei-
tige Aufnahme hat der Schulleiter 
ohne unnölinen Aufschub zu entschei-
den. Von der Entscheidung hat er die 
Eltern oder sonstigen Erziehungsbe-
rechtigten unverzüglich - im Falle 
der Ablehnung unter Angabe der 
Gründe - schriftlich in Kenntnis zu 
setzen. 

(6) Hat der Schulleiter die vorzeitige 
Aufnahme abgelehnt, so wird diese 
Entscheidung nach Ablauf von zwei 
Wochen, nachdem die Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten des 
Kindes hievon in Kenntnis gesetzt 
worden sind, wirksam, sofern diese 
nicht innerhalb der genannten Frist 
beim Bezirksschulrat ein Ansuchen 
um Entscheidung über die vorzeitige 
Aufnahme einbringen. Ein solches 
Ansuchen können die Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten auch 
dann einbringen, wenn der Schullei-
ter über das bei ihm eingebrachte 
Ansuchen nicht innerhalb von vier 
Wochen entschieden hat, wobei die 
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Frist von zwei Wochen mit Ablauf 
der vierwöchigen Frist zu laufen be-
ginnt. Solange die Entscheidung des 
Schulleiters nicht wirksam ist oder 
keine gegenteilige Entscheidung des 
Bezirksschulrates vorliegt, darf das 
Kind die Schule besuchen. 

(7) Der Bezirksschulral hat vor sei- . 
ner Entscheidung ein amtsärztliches 
Gutachten einzuholen. Wo ein päd-
agogisch-psychologischer Dienst ein-
gerichtet ist, kann der Landesschulrat 
durch Verordnung überdies die Ein-
holung eines pädagogisch-psycholo-
gischen Gutachtens durch den Bezirks-
schulral vorsehen, soweit die Ellern 
oder sonstigen Erziehungsberechtig-
ten des Kindes zustimmen oder dies 
verlangen; dieses Gutachten ist dem 
Amtsarzt zugänglich zu machen. Ge-
gen die Entscheidung des Bezirks-
schulrates ist kein ordentliches Rechts-
mittel zulässig. 

(8) Stell! sich nach dem Schulein-
tritt eines vorzeitig aufgenommenen 
Kindes heraus, da~ die Schulreife 
(Abs. 2) doch nicht gegeben ist, so 
ist die vorzeitige Aufnahme des Kin-
des zu widerrufen. Aus dem gleichen 
Grund können die Eltern oder son-
stigen Erziehungsberechtigten das 
Kind vom Schulbesuch abmelden. Der 
Widerruf und die Abmeldung sind 
jedoch nur bis zum Ende des lau-
fenden Kalenderjahres zulässig. Ein 
Widerruf der vorzeitigen Aufnahme 
ist vom Schulleiter, im Falle der Auf-
nahme durch den Bezirksschulral 
(Abs. 7) jedoch von diesem auszu-
sprechen. Die Bestimmungen der Abs. 
5 zweiter Satz, 6 und 7 finden sinn-
gemä~ Anwendung. 

(9) Für vorzeitig aufgenommene 
Kinder gellen, solange die vorzeitige 
Aufnahme nicht widerrufen oder das 
Kind vom Schulbesuch abgemeldet 
wird (Abs. 8), die gleichen Bestim-
mungen wie für schulpflichtige Kin-
der. 

(10) Der vorzeitige Schulbesuch wird 
in die Dauer der allgemeinen Schul-
pflicht (§ 3) eingerechnet, wenn er 



nicht gemä~ Abs. 8 eingestellt wor-
den ist. 

§ 8. B e s u c h e i n e r S o n d e r-
s c h u 1 e. 

(1) Schulpflichtige Kinder, die in-
folge physischer oder psychischer Be-
hinderung dem Unterricht in der 
Volks- oder Hauptschule nicht zu fol-
gen vermöoen, aber dennoch bil-
dungsfähig sind, haben - unbescha-
det der Bestimmungen der §§ 11 bis 
13 - ihre allgemeine Schulpflicht in 
einer ihrer Eigenart und Bildungs-
fähigkeit entsprechenden Sonderschule 
oder einer Volks- oder Hauptschule 
angeschlossenen Sonderschulklasse zu 
erfüllen, soweit solche Schulen (Klas-
sen) vorhanden sind und der Schul-
weg den Kindern zumutbar oder der 
Schulbesuch auf Grund der mit Zu-
stimmung der Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten der Kinder er-
folgten Unterbringung in einem der 
Schule angegliederten oder sonst ge-
eigneten Schülerheim möglich ist. 

(2) Ober die Aufnahme eines Kin-
des in eine Sonderschule (Sonder-
schulklasse) hat der Bezirksschulral 
auf Ansuchen der Ellern oder · sonsti-
gen Erziehungsberechtigten des Kin-
des oder auf Antrag des Leiters der 
Schule, dem das Kind zur Aufnahme 
vorgestellt worden ist oder dessen 
Schule es besucht, oder sonst von 
Amis wegen zu entscheiden. Vor sei-
ner Entscheidung hat der Bezirksschul-
ral zur Feststellung, ob das Kind son-
derschulbedürltig ist, ein Gutachten 
des Leiters der zuständigen Sonder-
schule (Lehrers der Sonderschulklasse) 
sowie erforderlichenfalls, jedenfalls 
aber auf Verlangen der Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten des 
Kindes, ein schul- oder amtsärztliches 
Gutachten einzuholen. Wo ein päd-
agogisch-psychologischer Dienst ein-
gerichtet ist, kann der Landesschulrat 
durch Verordnung überdies die Ein-
holung eines pädagogisch-psycholo-
gischen Gutachtens durch den Bezirks-
schulrat vorsehen, soweit die Eltern 
oder sonstigen Erziehungsberechtig-

len des Kindes zustimmen oder dies 
verlangen; dieses Gutachten ist dem 
Schularzt (Amtsarzt) zugänglich zu ma-
chen. 

(3) Gegen die Entscheidung des 
Bezirksschulrates können die Eltern 
oder sonstigen Erziehungsberechtig-
ten des Kindes Berufung an den Lan-
desschulrat erheben, gegen dessen 
Entscheidung kein ordentliches Rechts-
mittel zulässig ist. 

§ 9. S c h u 1 b e s u c h u n d F e r n-
b 1 e i b e n v o m U n t e r r i c h !. 

(1) Die in eine im § 5 genannte 
Schule aufgenommenen Schüler ha-
ben den Unterricht während der vor-
geschriebenen Schulzeit regelmä~ig 
und pünktlich zu besuchen, auch am 
Unterricht in den unverbindlichen 
Lehrgegenständen, für die sie zu Be-
ginn des Schuljahres angemeldet wur-
den, regelmä~ig teilzunehmen und 
sich an den verpflichtend vorgeschrie-
benen sonstigen Schulveranstaltungen 
zu beteiligen. 

(2) Ein Fernbleiben von der Schule 
ist während der Schulzeit nur im Falle 
gerechtfertigter Verhinderung des 
Schülers zulässig. 

(3) Als Rechlferligungsgründe für 
die Verhinderung gelten insbeson-
dere: 

a) Erkrankung des Schülers, 
b) mit der Gefahr der Obertragung 

verbundene Erkrankungen von 
Hausangehörigen des Schülers, 

c) Erkrankung der Eltern oder an-
derer Angehöriger, wenn sie 
der Hilfe des Schülers bedür-
fen, 

d) au~ergewöhnliche Ereignisse im 
Leben des Schülers, in der Fa-
milie oder im Hauswesen des 
Schülers, 

e) Ungangbarkeil des Schulweges 
oder schlechte Witterung, wenn 
die Gesundheit des Schülers 
dadurch gefährdet ist. 

(4) Die Verwendung von Schülern 
zu häuslichen, landwirtschaftlichen, ge-
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werblichen oder sonstigen Arbeiten 
sowie die Mitnahme von Schülern auf 
die Wanderschaft durch Personen, die 
eine Wanderbeschäftigung ausüben, 
ist nicht als Rechtfertigungsgrund für 
eine Verhinderung anzusehen. 

(5) Die Ellern oder sonstigen Er-
ziehungsberechtigten des Kindes ha-
ben den Klassenlehrer (Klassenvor-
stand) oder den Schulleiter von jeder 
Verhinderung des Schülers ohne Auf-
schub mündlich oder schriftlich unter 
Angabe des Grundes zu benachrich-
tigen. Auf Verlangen des Schulleiters 
hat die Benachrichtigung jedenfalls 
schriftlich und bei einer länger als 
eine Woche dauernden Erkrankung 
oder Erholungsbedürftigkeit allenfalls 
unter Vorlage eines ärztlichen Zeug-
nisses zu erfolgen. 

(6) Im übrigen kann die Erlaubnis 
zum Fernbleiben aus begründetem 
Anla~ für einzelne Stunden bis zu 
einem Tag der Klassenlehrer (Klassen-
vorsland) und für mehrere Tage bis 
zu einer Woche der Schulleiter ertei-
len. Für die Erlaubnis zu längerem 
Fernbleiben ist die Schulbehörde er-
ster Instanz zuständig, gegen . deren 
Entscheidung kein ordentliches Rechts-
mittel zulässig ist. 

(7) Die Befreiung eines Schülers 
von der Teilnahme am Unterricht in 
Leibesübungen oder sonstigen Ge-
genständen mit vorwiegend körper-
licher Betätigung ist nur aus Gründen 
des Gesundheitszustandes des Schü-
lers zulässig, wenn der Schüler an 
dem betreffenden Unterricht ohne 
Gefährdung nicht einmal in beschränk-
tem Ma~e teilnehmen kann. Sofern es 
sich nicht um die Befreiung eines 
Schülers für einzelne Stunden han-
delt, in welchem Falle nach Abs. 6 
vorzugehen ist, ist von den Eltern 
oder sonstigen Erziehungsberechtig-
ten des Kindes um die Befreiung bei 
der Schulbehörde erster Instanz an-
zusuchen, die vor ihrer Entscheidung 
den Schulleiter zu hören und ein 
schul- oder amtsärztliches Gutachten 
einzuholen hat. Gegen die Entschei-
dung der Schulbehörde erster Instanz 
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ist kein ordentliches Rechtsmittel zu-
lässig. 

§ 10. B e u r 1 a u b u n g v o m 
Schulbesuch aus dem 

Grunde der Mithilfe in der 
L a n d w i r 1 s c h a f t. 

(1) Im letzten (neunten) Schuljahr· 
ihrer allgemeinen Schulpflicht können 
Schüler der Volksschule oder des 
polytechnischen Lehrganges auf An-
suchen der Eltern oder sonstigen Er-
ziehungsberechtigten für einen Zeit-
raum, der sechs Wochen des Schul-
jahres nicht übersteigen darf, vom 
Schulbesuch ganz oder teilweise be-
urlaubt werden, wenn und soweit 
ihre Mitarbeit als mithelfende Fami-
lienangehörige zur Aufrechterhaltung 
des landwirtschaftlichen Betriebes un-
umgänglich notwendig ist. 

(2) Das Ansuchen ist beim Schullei-
ter schriftlich einzubringen, der es 
dem Bezirksschulral mit seiner Stel-
lungnahme zur Entscheidung vorzu-
legen hat. Gegen die Entscheidung 
des Bezirknchulrates ist kein ordent-
liches Rechtsmittel zulässig. Wird über 
das Ansuchen nicht innerhalb von 
zwei Wochen, nachdem es beim 
Schulleiter eingebracht worden ist, 
entschieden, gilt es als bewilligt. 

(3) Der Bezirksschulral hat die Be-
urlaubung zu widerrufen, wenn die 
Voraussetzungen hiefür nicht mehr 
gegeben sind. Gegen eine solche 
Entscheidung des Bezirksschulrates ist 
kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

C. Erfüllung der allgemeinen Schul-
pflicht durch Teilnahme an einem 

gleichwertigen Unterricht. 

§ 11. Besuch von Privatschu-
len ohne öffenllichkeits-

recht und häuslicher 
U n 1 er r i c h 1. 

(1) Die allgemeine Schulpflicht kann 
- unbeschadet der Bestimmungen 
des § 12 - auch durch die Teilnahme 
am Unterricht an einer Privatschule 
ohne öflentlichkeilsrechl erfüllt wer-
den, sofern der Unterricht jenem an 



einer im § 5 genannten Schule min-
destens gleichwertig ist. 

(2) Die allgemeine Schulpflicht kann 
ferner durch die Teilnahme an häus-
lichem Unterricht erfüllt werden, so-
fern der Unterricht jenem an einer 
im § 5 genannten Schule - ausge-
nommen den polytechnischen Lehr-
gang - mindestens gleichwertig ist. 

(3) Die Eltern oder sonstigen Erzie-
hungsberechtigten haben die Teil-
nahme ihres Kindes an einem im 
Abs. 1 oder 2 genannten Unterricht 
dem Bezirksschulral jeweils vor Be-
ginn des Schuljahres anzuzeigen. Der 
Bezirksschulral kann die Teilnahme an 
einem solchen Unterricht innerhalb 
eines Monates ab dem Einlangen der 
Anzeige untersagen, wenn mit gro-
~er Wahrscheinlichkeit anzunehmen 
ist, da~ die im Abs. 1 oder 2 gefor-
derte Gleichwertigkeit des Unterrich-
tes nicht gegeben ist. Gegen die Ent-
scheidung des Bezirksschulrates kann 
Berufung an den Landesschulrat er-
hoben werden; gegen die Entschei-
dung des Landesschulrates ist kein 
ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

(4) Der zureichende Erfolg eines im 
Abs. 1 oder 2 genannten Unterrichtes 
ist jährlich vor Schulschlu~ durch eine 
Prüfung an einer im § 5 genannten 
entsprechenden Schule nachzuweisen, 
soweit auch die Schüler dieser Schu-
len am Ende des Schuljahres beurteilt 
werden. Wird ein solcher Nachweis 
nicht erbracht, so hat der Bezirksschul-
ral anzuordnen, da~ das Kind seine 
Schulpflicht im Sinne des § 5 zu erfül-
len hat. Gegen die Entscheidung des 
Bezirksschulrates ist kein ordentliches 
Rechtsmittel zulässig. 

§ 11. Besuch von im Inland 
g e 1 e g e n e n S eh u 1 e n m i 1 

a u s 1 ä n d i s c h e m L e h r p 1 a n. 

(1) Die allgemeine Schulpflicht kann 
durch den Besuch von im Inland ge-
legenen Schulen, an denen nach aus-
ländischem Lehrplan unlerrichlel wird, 
erfüllt werden, wenn dies in zwischen-
staatlichen Vereinbarungen vorgese-
hen oder eine solche Schule durch 

Verordnung des Bundesministeriums 
für Unterricht als zur Erfüllung der 
Schulpflicht geeignet anerkannt wor-
den ist. 

(2) Der Abschlu~ solcher zwischen-
staatlicher Vereinbarungen bezie-
hungsweise eine solche Anerkennung 
darf nur erfolgen, wenn der Unter-
richt im wesentlichen jenem an einer 
der im § 5 genannten Schulen gleich-
komm! und - soweit es sich um die 
Erfüllung der Schulpflicht durch Kin-
der österreichischer Staatsbürgerschaft 
handelt - ein zusätzlicher Unterricht 
nach österreichischem Lehrplan zur 
Erreichung des Lehrzieles einer ent-
sprechenden österreichischen Schule 
erteilt wird. 

§ 13. Besuch von im Aus 1 an d 
g e 1 e g e n e n S c h u 1 e n. 

(1) Mil Bewilligung des Landes-
schulrates können schulpflichtige Kin-
der österreichischer Staatsbürgerschaft 
die allgemeine Schulpflicht auch durch 
den Besuch von im Ausland gelege-
nen Schulen erfüllen. Das Ansuchen 
um die Bewilligung ist von den Ellern 
oder sonstigen Erziehungsberechtig-
ten des Kindes beim Bezirksschulral 
einzubringen, der es mit seiner Stel-
lungnahme dem Landesschulrat vor-
zulegen hat. Der Landesschulrat hat 
die Bewilligung jeweils für ein Schul-
jahr zu erteilen, wenn der Unterricht 
an der ausländischen Schule jenem 
an einer im § 5 genannten Schule 
mindestens gleichwertig und kein er-
ziehungs- und bildungsmä~iger Nach-
teil für das Kind anzunehmen ist. 

(2) Schulpflichtige Kinder, die die 
österreichische Staatsbürgerschaft nicht 
besitzen, können die allgemeine 
Schulpflicht ohne Bewilligung durch 
den Besuch von im Ausland gelege-
nen Schulen erfüllen. Die Ellern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten des 
Kindes haben jedoch den beabsichtig-
ten Besuch einer solchen Schule dem 
Bezirksschulral vor Beginn eines je-
den Schuljahres anzuzeigen. 

(3) Die Bestimmungen des § 11 
Abs. 4 finden sinngemä~ mit der Ma~-
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gabe Anwendung, da~ an Stelle des 
Bezirksschulrates der Landesschulrat 
zuständig ist. 

(4) Gegen Entscheidungen des Lan-
desschulrates nach den Abs. 1 und 3 
ist kein ordentliches Rechtsmittel zu-
lässig. 

D. Zurückstellung vom Schulbesuch 
und Befreiung von der allgemeinen 

Schulpflicht. 

§ 14. Z u r ü c k s 1 e 1 1 u n g s c h u 1-
p f l ich 1 i g er Kinder vom 

S c h u 1 b e s u c h. 

(1) Schulpflichtige Kinder, die noch 
nicht schulreif (§ 7 Abs. 2) sind, sind 
auf Ansuchen ihrer Ellern oder son-
stigen Erziehungsberechtigten oder 
von Arnis wegen für das erste Jahr 
ihrer allgemeinen Schulpflicht vom 
Schulbesuch zurückzustellen, wenn 
keine Schuleinrichtungen zu ihrer För-
derung bestehen und sie nicht in 
eine Sonderschule (§ 8) eingewiesen 
werden. Die Zurückstellung vom Schul-
besuch darf nur vor Beginn des Schul-
jahres oder nach erfolgtem Schulein-
tritt vor dem Ende des laufenden 
Kalenderjahres ausgesprochen werden. 

(2) Für das Verfahren über die Zu-
rückstellung vorn Schulbesuch gelten 
sinngernä~ die Bestimmungen des 
§ 7 Abs. 3 bis 7 mit der Ma~gabe, 
da~ 
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a) die Bestimmungen des § 7 
Abs. 6 erster Satz auch dann 
Anwendung finden, wenn der 
Schulleiter die Zurückstellung 
von Amis wegen ausgespro-
chen hat; 

b) an Stelle der Bestimmung des 
§ 7 Abs. 6 letzter Salz das 
Kind, falls es nicht in der Zwi-
schenzeit in eine Sonderschule 
aufgenommen wird, die Volks-
schule zu besuchen hat, so-
lange die Entscheidung des 
Schulleiters nicht wirksam ist 
oder eine gegenteilige Ent-
scheidung des Bezirksschulrates 
nicht vorliegt. 

(3) Die Zeil, während der ein schul-
pflichtiges Kind vom Schulbesuch zu-
rückgestellt war, ist in die Dauer der 
allgemeinen Schulpflicht (§ 3) einzu-
rechnen. 

§ 15. B e f r e i u n g v o n d e r a 1 1-
g e m e i n e n Sc h u 1 p f 1 i c h 1. 

(1) Bildungsunfähige Kinder sind 
von der allgemeinen Schulpflicht · zu 
befreien. 

(2) Bildungsunfähigkeit liegt vor, 
wenn das Kind infolge physischer oder 
psychischer Behinderung auch dem 
Unterricht an einer Sonderschule (§ 8) 
nicht zu folgen vermag. 

(3) Für das Verfahren über die Be-
freiung von der allgemeinen Schul-
pflicht gelten sinngernä~ die Bestim-
mungen des § 8 Abs. 2 und 3. 

E. Feststellung der Schulpflichtigen 

§ 16. Schulpflichtmatrik. 

(1) Zur Ermittlung der der allge-
meinen Schuloflicht unterliegenden 
Kinder ist von den Ortsgemeinden 
ein Verzeichnis der in ihrem Gebiet 
wohnenden schulpflichtigen Kinder 
(Schulpflichtmalrik) zu führen. 

(2) Die Schulleitungen haben den 
Schuleintritt und den Schulaustritt je-
des schulpflichtigen Kindes der Orts-
gemeinde, in deren Schulpflichtmatrik 
das Kind geführt wird, anzuzeigen. 

(3) Die Führung der Schulpflicht-
malrik unterliegt der Aufsicht des Be-
zirksschulrates, der im besonderen 
darüber zu wachen hat, da~ alle 
schulpflichtigen Kinder erfa~I werden 
und, sofern sie nicht nach § 15 be-
freit sind, ihre Schuloflicht erfüllen. 

(4) Die näheren Vorschriften über 
die Einrichtung und die Art der Füh-
rung der Schulpflichtmalrik hat der 
Landesschulrat nach den örtlichen Er-
fordernissen durch Verordnung nach 
Anhören der Landesregierung festzu-
setzen. 

(5) Sofern in einem Bundesland die 
Gewähr für die Erfassung der schul-
pflichtigen Kinder auf eine andere 



Art gegeben ist, kann der Landes-
schulrat nach Anhören der Landes-
regierung durch Verordnung von der 
Verpflichtung der Orlsgemeiriden zur 
Führung der Schulpflichtmatrik ab-
sehen. 

F. Berechtigung zum freiwilligen Be-
such allgemeinbildender Pflichtschulen. 

§ 17. Sc h u 1 besuch bei vor-
ü b er g e h e n d e m A u f e n t h a 1 t. 

Kinder, die sich in Österreich nur 
vorübergehend aufhalten, sind unter 
den gleichen sonstigen Voraussetzun-
gen, wie sie für Schulpflichtige vor-
gesehen sind, zum Schulbesuch be-
rechtigt. 

§ 18. Weiterbesuch der 
V o 1 k s-, H a u p t- o d e r S o n d e r-

s c h u 1 e i m 9. Sc h u 1 ja h r. 

Schüler, die nach Erfüllung der er-
sten acht Jahre der allgemeinen Schul-
pflicht das Lehrziel der Volks-, Haupl-
oder Sonderschule nicht erreicht ha-
ben, sind berechtigt, ihre allgemeine 
Schulpflicht im 9. Schuljahr durch den 
Weiterbesuch der Volks-, Haupt- .oder 
Sonderschule an Stelle des 'Besuches 
des polytechnischen Lehrganges zu 
erfüllen. 

§ 19. Weiterbesuch der 
S c h u 1 e i n e i n e m f r e i w i 11 i-

g e n 10. Sc h u 1 ja h r. 

(1) Schüler, die ihre allgemeine 
Schulpflicht im 9. Schuljahr durch den 
Weiterbesuch einer Volks-, Haupt-
oder Sonderschule erfüllt haben, ohne 
dadurch das Lehrziel der betreffen-
den Schulart erreicht zu haben, sind 
berechtigt, in dem der Beendigung 
ihrer allgemeinen Schulpflicht unmit-
telbar folgenden Schuljahr die Volks-, 
Haupt- oder Sonderschule weiter zu 
besuchen. 

(2) Schüler, die nach Erfüllung ihrer 
allgemeinen Schulpflicht den poly-
technischen Lehrgang noch nicht be-
sucht haben, sind - ohne Rücksicht 
darauf, ob sie das Lehrziel der Volks-, 

Haupt- oder Sonderschule erreicht 
haben - berechtigt, den polytechni-
schen Lehrgang in dem der Beendi-
gung ihrer allgemeinen Schulpflicht 
unmittelbar folgenden Schuljahr zu 
besuchen. 

ABSCHNITT II. 

Gewerbliche und kaufmännische Be-
rufsschulpflicht. 

§ 10. P e r s o n e n k r e i s. 

Für alle in einem gewerblichen (ein-
schlie~lich kaufmännischen) Lehrver-
hältnis oder in einem auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften diesem gleich-
zuhaltenden Ausbildungsverhältnis 
stehenden Personen besieht Berufs-
schulpflicht nach Ma~aabe der Be-
stimmungen dieses Abschnittes. 

§ 11. Da u er der Berufs-
s c h u 1 p f 1 i c h t. 

(1) Die Berufsschulpflicht beginnt 
mit dem Eintritt in ein gewerbliches 
(einschlie~lich kaufmännisches) Lehr-
verhältnis oder in ein auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften diesem gleich-
zuhaltendes Ausbildungsverhältnis und 
dauert bis zum Ende des Lehr(Aus-
bi ldungs)verhältnisses. 

(2) Berufsschüler, deren Lehr(Aus-
bildungs)verhältnis während eines 
Schuljahres geendet hat, können bis 
zum Ende des laufenden Schuljahres 
die gewerbliche (kaufmännische) Be-
rufsschule weiter besuchen. 

§ ll. Erfüllung der Berufs-
s c h u 1 p f 1 i c h t. 

(1) Die Berufsschulpflicht ist durch 
den Besuch einer der Fachrichtung des 
Lehr(Ausbildungs)verhältnisses ent-
sprechenden fachlichen Berufsschule 
mit Jahres- oder Saisonunterricht oder 
mit lehrgangsmä~igem Unterricht zu 
erfüllen. Gehör! der Berufsschulpflich-
tige dem Sprengel einer solchen fach-
lichen Berufsschule nicht an, so hat 
er seine Berufsschulpflicht durch den 
Besuch einer allgemeinen gewerbli-
chen Berufsschule zu erfüllen. 
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(2) Unter Berufsschulen im Sinne 
dieses Abschnittes sind öffentliche 
oder mit dem Offenllichkeilsrechl aus-
gestaltete Berufsschulen zu verstehen, 
soweit nicht ausdrüclclich anderes be-
stimmt ist. 

(3) Die Bestimmungen des § 9 Abs. 
1 bis 6 über den Schulbesuch und 
das Fernbleiben vom Unterricht fin-
den sinngemäl} mit der Mal}gabe An-
wendung, dal} bei Anwendung des 
§ 9 Abs. 6 zur Erteilung der Erlaub-
nis zum Fernbleiben für einzelne 
Stunden bis zu einem Tag der Schul-
leiter und darüber hinaus der Lan-
desschulrat zuständig ist. 

(4) Die Berufsschulpflicht kann auch 
durch den Besuch einer nicht mit dem 
Offentlichkeilsrechl ausgeslallelen Be-
rufsschule erfüllt werden, doch ist in 
diesem Falle der zureichende Erfolg 
des Unterrichtes durch eine Prüfung 
über den Jahreslehrstoff am Ende ei-
nes jeden Schuljahres an einer öffent-
lichen oder mit dem Offenllichkeits-
recht ausgestatteten Berufsschule nach-
zuweisen. Wird ein solcher Nachweis 
nicht erbracht, so hat der Landesschul-
rat anzuordnen, dal} der Berufsschul-
pflichlige fernerhin eine öffentliche 
oder mit dem Offenllichkeilsrechl aus-
gestaltete Berufsschule zu besuchen 
hat. Gegen die Entscheidung des Lan-
desschulrates ist kein ordentliches 
Rechlsmillel zulässig. 

§ 23. B e f r e i u n g v o m B e s u c h 
d e r B e r u f s s c h u 1 e. 

(1) Berufsschulpflichlige sind auf 
Ansuchen ihrer Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten, grol}jährige 
Berufsschulpflichtige auf eigenes An-
suchen, vom Besuch der Berufsschule 
insoweit zu befreien, als sie einen 
dem Lehrplan der betreffenden Be-
rufsschule entsprechenden oder gleich-
wertigen Berufsschulunterricht oder 
einen mindestens gleichwertigen an-
deren Unterricht bereits mit Erfolg 
besucht haben. Die Gleichwertigkeit 
stellt das Bundesministerium für Un-
terricht nach Anhören der Landes-
schulräte (Kollegium) allgemein oder 
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auf Anfrag eines Landesschulrates im 
Einzelfalle fest. 

(2) Aul}erdem können Berufsschul-
pflichlige auf Ansuchen ihrer Eltern 
oder sonstigen Erziehungsberechtig-
ten, grol}jährige Berufsschulpflichtige 
auf eigenes Ansuchen, aus gesund-
heitlichen, wirtschaftlichen, sozialen 
oder sonstigen in ihrer Person lie-
genden Gründen vom Besuch der 
Berufsschule ganz oder teilweise, mit 
oder ohne Verpflichtung zur Able-
gung von Prüfungen, befreit werden. 
Unter wirtschaftlichen Gründen im 
Sinne dieser Bestimmung sind auch 
besondere wirtschaftliche Umstände 
des Betriebes, in dem der Berufs-
schulpflichlige tätig ist, zu verstehen, 
wobei jedoch die Befreiung nur bei 
Schülern von ganzjährigen Berufs-
schulen zulässig ist und im laufe ei-
nes Schuljahres zwei Unterrichtslage 
nicht übersteigen darf; in diesem 
Falle kann das Ansuchen um Befrei-
ung auch vom Lehrherrn (Leiter des 
Ausbildungsbetriebes) gestellt wer-
den. 

(3) Der Landesschulrat hat über die 
bei ihm einzubringenden Ansuchen 
um Befreiung vom Besuch der Berufs-
schule zu entscheiden, und zwar in 
den Fällen des Abs. 1 auf Grund der 
Feststellung des Bundesministeriums 
für Unterricht über die Gleichwertig-
keit. Gegen die Entscheidung des 
Landesschulrates ist kein ordentliches 
Rechtsmittel zulässig. 

ABSCHNITT III. 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 24. Verantwortlichkeit 
f ü r d i e E r f ü 1 1 u n g d e r S c h u I-

P f 1 i c h t u n d S tr a f b e s 1 i m-
m u ng e n. 

(1) Die Eltern oder sonstigen Er-
ziehungsberechtigten sind verpflichtet, 
für die Erfüllung der Schulpflicht, ins-
besondere für den regelmäl}igen 
Schulbesuch und die Einhaltung der 
Schulordnung durch den Schüler be-
ziehungsweise in den Fällen der §§ 
11, 13 und 22 Abs. 4 für die Ab-



legung der dort vorgesehenen Prü- ' 
fungen zu sorgen. Sofern es sich um 
gro~jährige Berufsschulpflichtige han-
delt, treffen sie diese Pflichten selbst. 

(2) Die Ellern oder sonstigen Er-
ziehungsberechtigten eines der allge-
meinen · Schulpflicht unterliegenden 
Kindes sind weiters nach Ma~gabe 
ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, 
das Kind für den Schulbesuch in ge-
höriger Weise, insbesondere auch mit 
den notwendigen Schulbüchern, Lern-
und Arbeitsmitteln, soweit diese nicht 
von einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts beigestellt werden, aus-
zuslallen. Ferner sind sie verpflichtet, 
die zur Führung der Schulpflichtmatrik 
(§ 16) erforderlichen Anzeigen und 
Auskünfte zu erstatten. 

(3) Berufsschulpflichtige sind vom 
Lehrherrn (vom Leiter des Ausbil-
dungsbetriebes) bei der Leitung der 
Berufsschule binnen zwei Wochen ab 
Beginn oder Beendigung des Lehr-
verhältnisses an- beziehungsweise ab-
zumelden. Sofern der Berulsschul-
pflichlige minderjährig ist und im 
Haushalte des Lehrherrn wohnt, lrifl 
dieser hinsichtlich der im Abs. 1 ge-
nannten Pflichten an die Stetle der 
Eltern oder sonstigen Erziehungsbe-
rechtigten. Inwieweit der Lehrherr 
(Leiter des Ausbildungsbetriebes) an-
sonsten für die Erfüllung der Berufs-
schulpflicht veranwortlich ist, richtet 
sich nach den gewerberechflichen 
oder sonstigen Vorschriften über die 
Berufsausbildung. 

(4) Die Nichterfüllung der in den 
Abs. 1 bis 3 angeführten Pflichten 
stellt eine . Verwaltungsübertretung 
dar und ist von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
3000 S, im Falle der Uneinbringlich-
keit mit Arrest bis zu zwei Wochen 
zu bestrafen. 

Ubergangsbestimmungen. 

§ 2S. 

(1) Bis zum Inkrafttreten des § 3 
dauert die allgemeine Schulpflicht 
acht Schuljahre. 

(2) Bis zu dem im Abs. 1 genannten 
Zeitpunkt finden die Bestimmungen 
des Abschnittes 1 insoweit keine An-
wendung, als sie sich auf das 9. Schul-
jahr beziehen. Ferner ist bis zu die-
sem Zeitpunkt im § 10 unter dem 
letzten Schuljahr das 8. Schuljahr zu 
verstehen. 

§ 26. 
Bis zu dem im § 25 Abs. 1 genann-

ten Zeitpunkt sind Schüler, die am 
Ende ihrer achtjährigen allgemeinen 
Schulpflicht das Lehrziel der obersten 
Stufe der Volks-, Haupt- oder Sonder-
schule nicht erreicht haben, berechtigt, 
die Volks-, Haupt- oder Sonderschule 
in dem der Beendigung ihrer allge-
meinen Schulpflicht folgenden Schul-
jahr weiter zu besuchen. 

§ 27. 
Bis zu dem im § 25 Abs. 1 genann-

ten Zeitpunkt gilt ferner folgendes: 
Soweit Lehrkurse zur Weiterbildung 
der Jugend nach Beendigung der all-
gemeinen Schulpflicht an Volks-, 
Haupt- oder Sonderschulen bestehen 
oder eingerichtet werden, sind Schü-
ler, die ihre achtjährige allgemeine 
Schulpflicht erfolgreich erfüllt haben, 
nach Ma~gabe der vorhandenen Plätze 
berechtigt, einen solchen Lehrkurs in 
dem der Beendigung ihrer allgemei-
nen Schulpflicht folgenden Schuljahr 
zu besuchen. 

§ 28. 
(1) Bis zu einer anderweitigen Re-

gelung durch Bundesgesetz besieht 
im lande Vorarlberg für Mädchen, die 
ihre allgemeine Schulpflicht erfüllt ha-
ben, die Pflicht zum Besuch der haus-
wirtschaftlichen Berufsschule, wenn sie 
keine mittlere oder höhere Schule 
(einschlie~lich der land- und forstwirt-
schaftlichen Fachschulen und der hö-
heren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten) besuchen und nicht 
zum Besuch einer anderen Berufsschule 
verpflichtet sind. 

(2) Die hauswirtschaftliche Berufs-
schulpflicht beginnt mit dem der Be-
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endigung der allgemeinen Schulpflicht 
folgenden Schuljahrsanfang und dau-
ert zwei Schuljahre, längstens jedoch 
bis zur Erreichung des 18. Lebens-
jahres oder der früheren Vereheli-
chung. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 22, 
23 und 24 sind sinngemälJ anzuwen-
den. 

Schlu~bestimmungen. 

§ 29. 

(1) Mit dem Wirksamwerden dieses 
Bundesgesetzes treten alle bisherigen 
Vorschriften über die Schulpflicht au-
l}er Kraft, soweit in den Abs. 3 und 4 
nicht anderes bestimmt ist. 

(2) Insbesondere treten im Sinne 
des Abs. 1 folgende Vorschriften, so-
weit sie noch in Geltung stehen, aul}er 
Kraft: 
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a) die §§ 20 bis 25 des Gesetzes 
vom 14. Mai 1869, RGBI. Nr. 62, 
in der Fassung des Gesetzes 
vom 2. Mai 1883, RGBI. Nr. 53, 
und des Bundesgesetzes vom 
10. Juli 1928, BGBI. Nr. 188 
(Reichsvolksschulgesetz)i 

b) die §§ 20 bis 34, 3S Abs. 2, 36 
bis 39, 41, 42, 63, 65 und 66 
der mit Verordnung des Mini-
steriums für Kultus und Unter-
richt vom 29. September 1905, 
RGBI. Nr. 159, erlassenen Schul-
und Unterrichtsordnung für all-
gemeine Volksschulen und für 
Bürgerschulen; · 

c) die §§ 19 bis 25 des Burgen-
ländischen Volksschulgesetzes, 
BGBI. Nr. 136/ 1936; 

d) die auf Grund des § 24 des 
Reichsvolksschulgesetzes bezie-
hungsweise des § 24 des Bur-
genländischen Volksschulgeset-
zes erlassenen Vorschriften 
über den Schulbesuch; 

e) die Verordnung zur Einführung 
des Reichsschulpflichtgesetzes in 
der Ostmark vom 25. Juli 1939, 
deutsches RGBI. 1 S. 1337 (GBI. 
f. d. L. 0. Nr. 982/ 1939); 

f) das Gesetz über die Schul-
pflicht im Deutschen Reich 
(Reichsschulpflichtgesetz) vom 
6. Juli 1938, deutsches RGBI. 1 
S. 799 (GBI. f. d. L. 0. Nr. 982/ 
1939), in der Fassung des Ge-
setzes zur Änderung des Reichs-
schulpflichtgesetzes vom 16. Mai 
1941, deutsches RGBI. 1 S. 282; 

g) die Erste Verordnung zur 
Durchführung des Reichsschul-
pflichtgesetzes vom 7. März 
1939, deutsches RGBI. 1 S. 438 
(GBI. f. d. L. 0. Nr. 982/1939), 
in der Fassung der Zweiten 
Verordnung zur Durchführung 
des Reichsschulpflichtgesetzes 
vom 16. Mai 1941, deutsches 
RGBI. 1 S. 283; 

h) das Bundesgesetz vom 13. Fe-
ber 1952, BGBI. Nr. 44, über 
den Beginn der Schulpflicht; 

i) die Verordnung des Bundes-
ministeriums für Unterricht vom 
1. Juli 1952, BGBI. Nr. 144, zur 
Durchführung des Bundesgeset-
zes vom 13. Feber 1952, BGBI. 
Nr. 44, über den Beginn der 
Schulpflicht; 

j) die Vorschriften über die Be-
rufsschulpflicht der gewerbli-
chen (einschliel}lich kaufmänni-
schen) Lehrlinge; 

k) das Bundesgesetz vom 17. Jän-
ner 1929, BGBI. Nr. 74, über 
die Errichtung und Erhaltung 
hauswirtschaftlicher Fortbil-
dungsschulen in Vorarlberg. 

(3) Nicht berührt durch dieses Bun-
desgesetz werden Vorschriften über 
die Beruls(Fortbildungs)schulpflicht 
von Personen, die in der Land- oder 
Forstwirtschaft tätig sind oder in ei-
nem land- oder forstwirtschaftlichen 
Lehr- oder Ausbildungsverhältnis ste-
hen. 

§ 30. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 
Ausnahme des § 3 am 1. Jänner 1963 
in Kraft. 



(2) Die Bestimmung des § 3 tritt 
am 1. September 1966 in Kraft. 

§ 31. 

(1) Die näheren Vorschriften zur 
Durchführung dieses Bundesgesetzes 
sind nach Anhörung der Landesschul-
räte vom Bundesministerium für Un-
terricht - soweit es sich um die ge-
werbliche und kaufmännische Berufs-
schulpflicht oder um den Besuch von 
gewerblichen und kaufmännischen 
Berufsschulen handelt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau - zu er-
lassen. 

(2) Mil der sonstigen Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes ist das Bun-
desministerium für Unterricht betraut. 

Gorbach 
Schärf 
Drlmmel Bock 

242. Bundesgesetz vom 25. Juli 
1962 über die Schulorganisation 

(Schulorganisationsgesetz) 

(BGBI. 1962/ 61. Stück vom 8. August 
1962.) • 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. HAUPTSTÜCK 

Allgemeine Bestimmungen über 
die Schulorganisation 

§ 1. Ge 11 u n g s b er eich. 

Dieses Bundesgesetz gilt für die 
allgemeinbild«;!nden und berufsbilden-
den Pflichtschulen, mittleren Schulen 
und höheren Schulen sowie für die 
Anstalten der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung. Ausgenommen vom 
Geltungsbereich dieses Bundesgeset-
zes sind die land- und forstwirtschaft-
lichen Schulen. 

§ 2. A u f g a b e d e r ö s 1 e r r e i-
c h i s c h e n S c h u 1 e. 

(1) Die österreichische Schule hat 
die Aufgabe, an der Entwicklung der 

Anlagen der Jugend nach den sitt-
lichen, religiösen und sozialen Wer-
ten sowie nach den Werten des Wah-
ren, Guten und Schönen durch einen 
ihrer Entwicklungsstufe und ihrem 
Bildungsweg entsprechenden Unter-
richt mitzuwirken. Sie hat die Jugend 
mit dem für das Leben und den künf-
tigen Beruf erforderlichen Wissen und 
Können auszustatten und zum selbst-
tätigen Bildungserwerb zu erziehen. 

Die jungen Menschen sollen zu ge-
sunden, arbeilslüchligen, pflichttreuen 
und veranlworlungsbewu~len Glie-
dern der Gesellschaft und Bürgern 
der demokratischen und bundesstaat-
lichen Republik Österreich herangebil-
det werden. Sie sollen zu selbständi-
gem Urteil und sozialem Verständnis 
geführt, dem politischen und welt-
anschaulichen Denken anderer aufge-
schlossen sowie befähigt werden, am 
Wirtschafts- und Kulturleben Öster-
reichs, Europas und der Welt Anteil 
zu nehmen und in Freiheits- und Frie-
densliebe an den gemeinsamen Auf-
gaben der Menschheit mitzuwirken. 

(2) Die besonderen Aufgaben der 
einzelnen Schularten ergeben sich aus 
den Bestimmungen des II. Hauplslük-
kes. 

§ 3. G 1 i e d e r u n g d e r ö s 1 e r-
r e i c h i s c h e n S c h u 1 e n. 

(1) Das österreichische Schulwesen 
stellt in seinem Aufbau eine Einheit 
dar. Seine Gliederung wird durch die 
Alters- und Reifeslufen, die verschie-
denen Begabungen und durch die 
Lebensaufgaben und Berufsziele be-
stimm!. Der Erwerb höherer Bildung 
und der Obertritt von einer Schulart 
in eine andere ist allen hiefür geeig-
neten Schülern zu ermöglichen. 

(2) Die Schulen gliedern sich 
a) nach ihrem Bildungsinhalt in: 

aa) allgemeinbildende Schulen, 
bb) berufsbildende Schulen, 
cc) Anstalten der Lehrerbil-

dung und der Erzieherbil-
dung; 

b) nach ihrer Bildungshöhe in: 
aa) Pflichtschulen, 
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bb) mittlere Schulen, 
cc) höhere Schulen, 
dd) Akademien und verwandle 

Lehranstalten. 

§ 4. A 1 1 g e m e i n e Z u g ä n g-
1 i c h k e i f d e r S c h u 1 e n. 

(1) Die öffentlichen Schulen sind 
allgemein ohne Unterschied der Ge-
burt, des Geschlechtes, der Rasse, des 
Standes, der Klasse, der Sprache und 
des Bekenntnisses mit der Maijgabe 
zugänglich, daij Schulen und Klassen 
eingerichtet werden können, die nur 
für Knaben oder nur für Mädchen 
bestimmt sind. 

(2) Die Aufnahme eines Schülers in 
eine öffentliche Schule darf nur ab-
gelehnt werden, 

a) wenn der Schüler die schul-
rechtlichen Aufnahmsbedingun-
gen nicht erfüllt; 

b) wenn der Schüler dem für die 
Schule vorgesehenen Schul-
sprengel nicht angehört; 

c) wenn für die Schule kein Schul-
sprengel vorgesehen ist, wegen 
Oberfüllung der Schule; 

(3) Für Privatschulen gellen die Be-
stimmungen des Abs. 1 mit der Maij-
gabe, daij an Schulen, deren Schul-
erhalter eine gesetzlich anerkannte 
Kirche oder Religionsgesellschaft, eine 
nach deren Recht bestehende Ein-
richtung oder ein anderer Rechtsträger 
ist, sofern er nicht öffentlich-rechtli-
chen Charakter hat, die Auswahl der 
Schüler nach dem Bekenntnis oder 
nach der Sprache zulässig ist. 

§ S. S c h u 1 g e 1 d f r e i h e i f, 

(1) Auijer der durch andere gesetz-
liche Vorschriften vorgesehenen Schul-
geldfreiheit an öffentlichen Pflicht-
schulen ist auch der Besuch der son-
stigen unter dieses Bundesgesetz fal-
lenden öffentlichen Schulen unent-
geltlich. 

(2) Die durch gesonderte Vorschrif-
ten geregelte oder zu regelnde Ein-
hebung von Prüfungstaxen, Lern- und 
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Arbeitsmittelbeiträgen, Unfallversiche-
rungsprämien und eines höchstens 
kostendeckenden Beitrages für die 
Unterbringung, Verpflegung und Be-
treuung in öffentlichen Schülerheimen 
wird hiedurch nicht berührt. Sonstige 
Schulgebühren dürfen nicht eingeho-
ben werden. 

§ 6. L e h r p 1 ä n e. 

(1) Das Bundesministerium für Un-
terricht hat für jede der in diesem 
Bundesgesetz geregelten Schularten 
Lehrpläne durch Verordnung festzu-
setzen. Die Landesschulräte sind vor 
Erlassung solcher Verordnungen zu 
hören; auijerdem kann in diesen Ver-
ordnungen vorgesehen werden, da~ 
die Landesschulräte im Rahmen der 
vom Bundesministerium für Unterricht 
erlassenen Verordnungen zusätzliche 
Lehrplanbeslimmungen nach den ört-
lichen Erfordernissen auf Grund die-
ses Bundesgesetzes erlassen können. 

(2) Die Lehrpläne haben zu enthal-
ten: 

a) Die allgemeinen Bildungsziele, 
die Bildungs- und Lehraufga-
ben der einzelnen Unterrichts-
gegenstände und didaktische 
Grundsätze; 

b) die Aufteilung des Lehrstoffes 
auf die einzelnen Schulstufen; 

c) Gesamtstundenzahl und Stun-
denausma~ der einzelnen Un-
terrichtsgegenstände (Stunden-
tafel). 

(3) Welche Unterrichtsgegenstände 
(Pflichtgegenstände, alternative Pflicht-
gegenstände, relative Pflichtgegen-
stände, Freigegenstände) in den Lehr-
plänen vorzusehen sind, wird in den 
Bestimmungen des II. Hauptstückes 
für die einzelnen Schularten festge-
setzt. Im Lehrplan kann bestimmt wer-
den, da~ einzelne der im II. Haupt-
stück angeführten Pflichtgegenstände 
als alternative Pflichtgegenstände zu 
führen sind. Darüber hinaus können 
in den Lehrplänen auch sonstige Un-
terrichtsgegenstände als relative Pflicht-
gegenstände oder als Freigegen-



stände und unverbindliche Obungen 
vorgesehen werden. 

(4) Bei der Erlassung der Lehrpläne 
für den Religionsunterricht ist auf die 
Bestimmungen des Religionsunter-
richtsgesetzes, BGBI. Nr. 190/1949, in 
der Fassung der Novellen BGBI. Nr. 
185/1957 und BGBI. Nr. 243/1962, Be-
dacht zu nehmen. 

§ 7. S c h u 1 v e r s u c h e. 

(1) Soweit dem Bund die Vollzie-
hung auf dem Gebiete des Schulwe-
sens zukommt, kann das Bundesmini-
sterium für Unterricht oder mit des-
sen Zustimmung der Landesschulrat 
(Kollegium) zur Erprobung besonde-
rer pädagogischer oder schulorgani-
satorischer Ma~nahmen abweichend 
von den Bestimmungen des II. Haupt-
stückes Schulversuche an öllenllichen 
Schulen durchführen. 

(2) Soweit bei der Durchführung 
von Schulversuchen an öllenllichen 
Pflichtschulen deren äu~ere Organisa-
tion berührt wird, bedarf es einer 
vorherigen Vereinbarung zwischen 
dem Bund und dem betreffenden Bun-
desland. 

(3) An Privatschulen mit Offenllich-
keitsrecht bedarf ein vom Schulerhal-
fer beabsichtigter Schulversuch der 
Bewilligung des Bundesministeriums 
für Unterricht, um die im Wege des 
Landesschulrates anzusuchen ist. Die 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn die 
Bestimmungen des Abs. 1 erfüllt wer-
den und der im Abs. 4 angeführte 
Hundertsatz nicht überschritten wird. 

(4) Die Anzahl der Klassen an öf-
fentlichen Schulen, an denen Schul-
versuche durchgeführt werden, darf 
5 v. H. der Anzahl der Klassen an 
öffenllichen Schulen im Bundesgebiet, 
soweit es sich aber um Pflichtschul-
klassen handelt, 5 v. H. der Anzahl 
der Klassen an öffenllichen Pflicht-
schulen im jeweiligen Bundesland 
nicht übersteigen. Das gleiche gilt 
sinngemä~ für Privatschulen mit 
öllentlichkeitsrecht. 

§ 8. B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n. 

(1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind zu verstehen: 

a) Unter öllenllichen Schulen jene 
Schulen, die von gesetzlichen 
Schulerhaltern (Artikel 14 Abs. 
6 des Bundes-Verfassungsgeset-
zes in der Fassung von 1929 
und in der Fassung des Bun-
desverfassungsgesetzes vom 
18. Juli 1962, BGBI. Nr. 215) er-
richtet und erhalten werden; 

b) unter Privatschulen jene Schu-
len, die von anderen als den 
gesetzlichen Schulerhaltern er-
richtet und erhalten werden 
und gemä~ den Bestimmungen 
des Privatschulgesetzes, BGBI. 
Nr. 244/1962, zur Führung einer 
gesetzlich geregelten Schulart-
bezeichnung berechtigt sind; 

c) unter Pflichtgegenständen jene 
Unterrichtsgegenstände, deren 
Besuch für alle in die betref-
fende Schule aufgenommenen 
Schüler verpflichtend ist, sofern 
sie nicht vom Besuch befreit 
oder im Falle des Religions-
unterrichtes auf Grund der Be-
stimmungen des Religionsunter-
richtsgesetzes vom Besuch ab-
gemeldet worden sind; 

d) unter alternativen Pflichtgegen-
ständen jene Unterrichtsgegen-
stände, deren Besuch zur Wahl 
gestellt wird, wobei einer von 
mehreren Unterrichtsgegenstän-
den gewählt werden kann und 
der gewählte Unterrichtsgegen-
stand wie ein Pflichtgegenstand 
gewertet wird; 

e) unter relativen Pflichtgegen-
ständen jene Unterrichtsgegen-
stände, deren Besuch zwar frei 
gewählt werden kann, die je-
doch im übrigen wie Pflicht-
gegenstände gewertet werden; 

f) unter Freigegenständen jene 
Unterrichtsgegenstände und un-
ter unverbindlichen Obungen 
jene Unterrichtsveranstaltungen, 
zu deren Besuch eine Anmel-
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dung zu Beginn des Schuljahres 
erforderlich ist und die nicht 
wie Pflichtgegenstände gewer-
tet werden. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 lit. d, 
e und f hat die Wahl oder Anmel-
dung durch die Erziehungsberechtig-
ten des Schülers, wenn dieser aber 
voll handlungsfähig ist, durch ihn 
selbst zu erfolgen. 

II. HAUPTSTÜCK 
Besondere Bestimmungen über 

die Schulorganisation 

TEIL A. 

Allgemeinbildende Schulen. 

Abschnitt 1. 

Allgemeinbildende Pflichtschulen 

1. Volksschulen. 

a) Unmittelbar anzuwendendes 
Bundesrecht. 

§ 9. A u f g a b e d e r V o 1 k s-
s c h u 1 e. 

Die Volksschule hat den Schülern 
eine grundlegende Allgemeinbildung 
zu vermitteln und sie für das prakti-
sche Leben und für den Obertritt in 
weiterführende Schulen vorzubereiten. 
Sie hat in den ersten vier Schulstufen 
(Grundschule) eine für alle Schüler 
gemeinsame Elementarbildung, in der 
5. bis 8. Schulstufe (Oberstufe) eine 
erweiterte Bildung und in der Aus-
bauform der Volksschuloberstufe (Aus-
bauvolksschule) eine den örtlichen 
Gegebenheiten entsprechende ergän-
zende Bildung zu vermitteln. 

§ 10. Lehr p 1 a n der V o 1 k s-
s c h u 1 e. 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Volks-
schule sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: Religion, Lesen, Schrei-
ben, Deutsch, Sachunterricht (Heimat-

70 

und Naturkunde, in der Oberstufe 
Geschichte und Sozialkunde, Geogra-
phie und Wirtschaftskunde, Naturge-
schichte und Naturlehre), Rechnen und 
Raumlehre, Musikerziehung, Bildneri-
sche Erziehung, Knabenhandarbeit, 
Mädchenhandarbeit, Hauswirtschaft (in 
der Oberstufe, für Mädchen), Leibes-
übungen. 

(2) Im Lehrplan für d ie Ausbau-
volksschule (§ 12 Abs. 2) ist ein er-
gänzender Unterricht in mehreren der 
im Abs. 1 genannten Unterrichtsge-
genstände sowie ein zusätzlicher Un-
terricht in weiteren Unterrichtsgegen-
ständen (darunter auch eine lebende 
Fremdsprache, Kurzschrift und Ma-
schinschreiben) in der Form von rela-
tiven Pflichtgegenständen (§ 8 lit. e) 
vorzusehen. 

b) Grundsatzgesetzliche Bestimmun-
gen über die äu~ere Organisation der 

öffentlichen Volksschulen. 

§ 11. A u f b a u d e r V o 1 k s-
s c h u 1 e. 

(1) Die Volksschule umfa~t acht 
Schulstufen, wobei - soweit die Schü-
lerzahl dies zulä~t - jeder Schulstufe 
eine Klasse zu entsprechen hat. 

(2) Bei zu geringer Schülerzahl kön-
nen mehrere Schulstufen in einer 
Klasse zusammengefa~t werden. Sol-
che Klassen sind in Abteilungen zu 
gliedern, wobei eine Abtei lung eine 
oder mehrere - in der Regel auf-
einanderfolgende - Schulstufen zu 
umfassen hat. 

(3) Zum Zwecke der Durchführung 
von Schulversuchen (§ 7) können ab-
weichend von den Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 auch Klassen und Ab-
teilungen eingerichtet werden, in de-
nen verschiedenaltrige Schüler nach 
Begabung oder Interessenrichtung zu-
sammengefa~t werden. Die Anzahl 
solcher Klassen einschlie~lich der Klas-
sen, die derartige Abteilungen um-
fassen, darf 5 v. H. der Anzahl der 
Klassen an öffentlichen Volksschulen 
im lande nicht übersteigen. 



§ 12. 0 r g a n i s a t i o n s f o r m e n 
d er Vo 1 k s s c h u 1 e 

(1) Volksschulen sind als ein- bis 
achtklassige Volksschulen mit acht 
Schulstufen oder als vierklassige 
Volksschulen mit den ersten vier 
Schulstufen, von denen jede einer 
Klasse entspricht, zu führen. 

(2) An Volksschulen mit acht Schul-
stufen kann die Oberstufe auch als 
Ausbauvolksschule geführt werden. 

(3) Vierklassigen Volksschulen mit 
den ersten vier Schulstufen, von de-
nen jede einer Klasse entspricht, kön-
nen Oberstufenklassen angeschlossen 
werden. 

(4) Wo es die Anzahl der Schüler 
zulä~t, sind die Volksschulen und 
Volksschulklassen getrennt für Kna-
ben und Mädchen zu führen, wenn 
dadurch keine Minderung der Orga-
nisationsform (Zusammenfassung meh-
rerer Schulstufen in einer Klasse) ein-
trit! und die Zumutbarkeit des Schul-
weges sowie eine möglichst gleich-
mä~ige Verteilung der Schüler auf 
die einzelnen Klassen der Schule ge-
währleistet sind. 

(5) Ober die Organisationsfor~ ge-
mä~ Abs. 1 bis 4 entscheidet nach 
den örtlichen Erfordernissen die nach 
dem Ausführungsgesetz zuständige 
Behörde nach Anhörung des Schul-
erhalters, des Bezirksschulrates (Kol-
legium) und des Landesschulrates 
(Kollegium). 

§ 13. L e h r e r. 

(1) Der Unterricht in den Volksschul-
klassen ist, von einzelnen Gegen-
ständen abgesehen, durch Klassenleh-
rer zu erteilen. 

(2) Für jede Volksschule sind ein 
Leiter, für jede Volksschulklasse ein 
Klassenlehrer und die erforderlichen 
Lehrer für einzelne Gegenstände zu 
bestellen. 

(3) Hiedurch werden die Vorschrif-
ten des Lehrerdienstrechtes, bei Reli-
gionslehrern auch jene des Religions-
unterrichtsrechtes, nicht berührt. 

§ 14. K 1 a s s e n s c h ü 1 erz a h 1. 

Die Zahl der Schüler in einer Volks-
schulklasse soll im allgemeinen 30 
betragen und darf 36 nicht überstei-
gen. Bei der Teilung von Klassen ist 
auf die Erreichung einer höheren Or-
ganisationsform und auf eine mög-
lichst gleichmä~ige Verteilung der 
Schüler auf die einzelnen Klassen der 
Schule Bedacht zu nehmen. 

2. Hauptschulen. 
a) Unmittelbar anzuwendendes 

Bundesrecht. 

§ 1 S. A u f g a b e d e r H a u p t-
s c h u 1 e. 

(1) Die Hauptschule schlie~t an die 
4. Schulstufe der Volksschule an und 
hat in einem vierjährigen Bildungs-
gang durch ihre Organisation, Ein-
richtung und Anforderungen den 
Schülern eine über das Lehrziel der 
Volksschule hinausreichende Allge-
meinbildung zu vermitteln und sie 
für das praktische Leben und für den 
Eintritt in berufsbildende Schulen zu 
befähigen. Oberdies soll sie geeigne-
ten Schülern den Obertritt in allge-
meinbildende höhere Schulen ermög-
lichen. 

(2) Werden Haupfschulen zweizügig 
geführt (§ 19 Abs. 1 ), so sind die 
Klassenzüge als Erster und Zweiter 
Klassenzug zu bezeichnen. Der Erste 
Klassenzug ist gegenüber dem Zwei-
ten Klassenzug durch erhöhte Anfor-
derungen gekennzeichnet. Einzügig 
geführte Hauptschulen sind wie ein 
Erster Klassenzug zu führen. 

§ 16. Lehrplan der Haupt-
s c h u 1 e. 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Haupt-
schule sind als Pflichtgegenstände vor-
zusehen: Religion, Deutsch, Geschichte 
und Sozialkunde, Geographie und 
Wirtschaftskunde, Mathematik, Geo-
metrisches Zeichnen, Naturgeschichte, 
Physik und Chemie, Musikerziehung, 
Bildnerische Erziehung, Schreiben, 
Knabenhandarbeit, Mädchenhandar-
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beit, Hauswirtschaft (für Mädchen), 
Kurzschrift, Leibesübungen. 

(2) Für einzügig geführte Haupt-
schulen und für den Ersten Klassen-
zug von zweizügig geführten Haupt-
schulen ist ferner als Pflichtgegenstand 
eine lebende Fremdsprache vorzu-
sehen. 

(3) Als Freigegenstand ist für ein-
zügig geführte Hauptschulen und für 
den Ersten Klassenzug von zweizügig 
geführten Hauptschulen Latein, für 
den Zweiten Klassenzug eine lebende 
Fremdsprache vorzusehen. 

§ 17. Aufnahm s voraus-
s et zu n gen. 

Die Aufnahme in die Hauptschule 
setzt den erfolgreichen Abschlu~ der 
4. Schulstufe der Volksschule und die 
Feststellung der Eignung zum Besuch 
der Hauptschule voraus. Die näheren 
Vorschriften über die Feststellung der 
Eignung werden durch ein gesonder-
tes Bundesgesetz geregelt. 

b) Grundsatzgesetzliche Bestimmun-
gen über die äu~ere Organisaiion der 

öllenflichen Hauptschulen. 

§ 18. Auf b a u der Haupt-
s c h u 1 e. 

(1) Die Hauptschule umfa~t vier 
Schulstufen (5. bis 8. Schulstufe), wo-
bei jeder Schulstufe eine Klasse zu 
entsprechen hat. 

(2) Die Bestimmungen des § 11 
Abs. 3 finden sinngemä~ Anwendung. 

§ 19. 0 r g an i s a t i o n s formen 
d e r H a u p t s c h u 1 e. 

(1) Hauptschulen sind je nach den 
örflichen Erfordernissen zweizügig 
oder einzügig zu führen. Ober die 
Organisationsform entscheidet die 
nach dem Ausführungsgsetz zustän-
dige Behörde nach Anhörung des 
Schulerhalters, des Bezirksschulrates 
(Kollegium) und des Landesschulrates 
(Kollegium). Die Führung einer zwei-
zügigen Hauptschule ist vorzusehen, 
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wenn unter Bedachtnahme auf die 
Schülerzahl die durchgehende Füh-
rung von zwei Klassenzügen in allen 
vier Schulstufen der Hauptschule ge-
sichert erscheint; die Führung einer 
einzügigen Hauptschule ist vorzuse-
hen, wenn die Führung von zwei 
Klassenzügen im Hinblick auf die ge-
ringe Schülerzahl einen unzumutbar 
hohen Aufwand des Schulerhalters 
mit sich bringen würde. 

(2) Unter Bedachtnahme auf eine 
für die Schulführung erforderliche 
Mindestschülerzahl sind Hauptschulen 
und Hauptschulklassen für Knaben 
und Mädchen getrennt zu führen. Ist 
die Schülerzahl für eine nach Ge-
schlechtern getrennte Führung zu ge-
ring, und zwar etwa auch aus dem 
Grunde einer vorangegangenen oder 
gleichzeitigen Entscheidung zur Füh-
rung der Hauptschule in zwei Klas-
senzügen (Abs. 1 ), so hat die nach 
dem Ausführungsgesetz zuständige 
Behörde nach Anhörung des Schuler-
halters, des Bezirksschulrates (Kolle-
gium) und des Landesschulrates (Kol-
legium) die für Knaben und Mädchen 
gemeinsame Führung der Hauptschule 
oder Hauptschulklasse vorzusehen. 

§ 10. L e h r e r. 

(1) Der Unterricht in den Haupt-
schulklassen ist durch Fachlehrer zu 
erteilen. 

(2) Für jede Hauptschule sind ein 
Leiter und die erforderlichen weite-
ren Lehrer zu bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 13 Abs. 3 
findet Anwendung. 

§ 11. K 1 a s s e n s c h ü 1erzah1. 

Die Zahl der Schüler in einer Haupt-
schulklasse soll im allgemeinen 30 
betragen und darf 36 nicht überstei-
gen. 

3. Sonderschulen. 
a) Unmittelbar anzuwendendes 

Bundesrecht. 



§ 11. A u f g a b e d e r S o n d e r-
s c h u 1 e. 

Die Sonderschule in ihren verschie-
denen Arien hat physisch oder psy-
chisch behinderte Kinder in einer ih-
rer Behinderungsart entsprechenden 
Weise zu fördern, ihnen nach Mög-
lichkeit eine den Volksschulen oder 
Hauptschulen entsprechende Bildung 
zu vermitteln und ihre Eingliederung 
in das Arbeits- und Berufsleben vor-
zubereiten. 

§ 13. L e h r p 1 a n d e r S o n d e r-
s c h u 1 e. 

Die Lehrpläne (§ 6) der einzelnen 
Arten der Sonderschule sind unter 
Bedachtnahme auf die Bildungsfähig-
keit der Schüler und unter Anwen-
dung der Vorschriften über den Lehr-
plan der Volksschule oder der Haupt-
schule zu erlassen. Zusätzlich sind der 
Behinderung der Schüler entspre-
chende Unterrichtsgegenstände sowie 
therapeutische und funktionelle Obun-
gen vorzusehen. 
b) Grundsafzgesetzliche Bestimmun-

gen über die äu~ere Organisation der 
öffentlichen Sonderschulen. 

§ 14. A u f b a u d e r S o n d e r-
s c h u 1 e. 

Die Sonderschule umfa~t acht Schul-
stufen. Die Einteilung in Klassen rich-
tet sich nach dem Alter und der Bil-
dungsfähigkeit der Schüler; hiebei 
sind die Vorschriften über den Auf-
bau der Volksschule (§ 11) und der 
Hauptschule (§ 18) insoweit sinnge-
mä~ anzuwenden, als dies die Auf-
gabe der Sonderschule zulä~t. 

§ 15. 0 r g a n i s a t i o n s f o r m e n 
d e r S o n d e r s c h u 1 e. 

(1) Sonderschulen _sind je nach den 
örtlichen Erfordernissen selbständig 
oder als Sonderschulklassen, die einer 
Volks- oder Hauptschule angeschlos-
sen sind, zu führen. 

(2) Folgende Arien von Sonder-
schulen kommen in Betracht: 

a) Allgemeine Sonderschule (für 
leistungbehinderte oder lern-
schwache Kinder); 

b) Sonderschule für körperbehin-
derte Kinder; 

c) Sonderschule für sprachgestörte 
Kinder; 

d) Sonderschule für schwerhörige 
Kinder; 

e) Sonderschule für taubstumme 
Kinder (Taubstummeninstitut); 

f) Sonderschule für sehgestörte 
Kinder; 

g) Sonderschule für blinde Kinder 
(Blindeninstitut); 

h) Sondererziehungsschule (für 
schwererziehbare Kinder); 

i) Sonderschule für schwerstbehin-
derte Kinder; 

j) Heilstäftensonderschule (in 
Krankenanstalten und ähnlichen 
Einrichtungen). 

(3) Den im Abs. 2 angeführten Ar-
ien von Sonderschulen können Klas-
sen für mehrfach behinderte Kinder 
angeschlossen werden. Unter der Vor-
aussetzung einer entsprechenden An-
zahl solcher Klassen können auch 
Sonderschulen für mehrfach behin-
derte Kinder geführt werden. 

(4) An Volks-, Haupt- und Sonder-
schulen sowie an polytechnischen 
Lehrgängen können therapeutische 
und funktionelle Obungen in Form 
von Kursen durchgeführt werden. 

§ 16. Lehrer 

Die Vorsehriffen der §§ 13 und 20 
finden unter Bedachtnahme auf die 
Organisationsform der Sonderschule 
sinngemä~ Anwendung. 

§ 27. K 1 a s s e n s c h ü 1 erz a h 1. 
(1) Die Zahl der Schüler in einer 

Klasse einer Sonderschule für blinde 
Kinder, einer Sonderschule für taub-
stumme Kinder oder einer Sonder-
schule für schwerstbehinderte Kinder 
darf 10, die Zahl der Schüler in einer 
Klasse einer Sonderschule für sehge-
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störte Kinder darf 12 und die Zahl 
der Schüler in einer Klasse einer son-
stigen Sonderschule darf 18 nicht 
übersteigen. 

(2) Die Schülerzahl in Klassen für 
mehrfach behinderte Kinder richtet 
sich je nach den vorliegenden Be-
hinderungen der Schüler nach Abs. 1 
mit der Ma~gabe, da~ sie jedenfalls 
12 nicht übersteigen darf. 

4. Polytechnischer Lehrgang. 
a) Unmittelbar anzuwendendes 

Bundesrecht. 

§ 28. A u f g a b e d e s p o 1 y-
1 e c h n i s c h e n L e h r g a n g e s. 

Der polytechnische Lehrgang hat 
im 9. Jahr der allgemeinen Schul-
pflicht jenen Schülern, die weder eine 
mittlere oder höhere Schule (ein-
schlie~lich der land- und forstwirt-
schaftlichen Fachschulen und der hö-
heren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten) besuchen, noch in der 
Volks-, Haupt- oder Sonderschule 
verblieben sind, die allgemeine 
Grundbildung im Hinblick auf das 
praktische Leben und die künftige 
Berufswelt zu festigen und bei Mäd-
chen insbesondere auch die hauswirt-
schaftliche Ausbildung zu fördern. 
Jene Schüler, deren Berufsentschei-
dung noch nicht festgelegt ist, sollen 
durch eine entsprechende Berufsorien-
tierung auf die Berufsentscheidung 
vorbereitet werden. 

§ 29. L e h r p 1 a n d e s p o 1 y-
t e c h n i s c h e n L e h r g a n g e s. 

(1) Im Lehrplan des polytechnischen 
Lehrganges sind als Pflichtgegen-
stände vorzusehen: 

74 

a) Zur Persönlichkeitsbildung: Re-
ligion, Lebenskunde (mit Hin-
weisen zu einer sinnvoll gestal-
teten Freizeit), Leibeserziehung; 

b) zur Festigung der allgemeinen 
Grundbildung: Deutsch, Mathe-
matik, Sozialkunde und Wirt-
schaftskunde (einschlie~lich der 
Zeitgeschichte), nalurkundl iche 

Grundlagen der modernen 
Wirtschaft, Technisches Zeich-
nen, Gesundheitslehre; für 
Mädchen auch Hauswirtschaft 
und Kinderpflege; 

c) im Falle des § 28 letzter Salz 
zur Berufsorientierung: Berufs-
kunde, Praktische Berufsorien-
tierung, Knabenhandarbeit, 
Mädchenhandarbeit. 

(2) Als Freigegenstände sind Kurz-
schrift, Maschinschreiben und Fremd-
sprachen vorzusehen. 
b) Grundsatzgesetzliche Bestimmun-

gen über die äu~ere Organisation der 
öffentlichen polytechnischen Lehr-

gänge. 

§ 30. A u f b a u d e s p o 1 y-
t e c h n i s c h e n L e h r g a n g e s. 

(1) Der polytechnische Lehrgang 
umfa~I ein Schuljahr (9. Schulstufe). 

(2) Die Schüler des polytechnischen 
Lehrganges sind unter Bedachlnahme 
auf eine für die Unterrichtsführung 
erforderliche Mindestschülerzahl nach 
ihrer Vorbildung und unter Bedacht-
nahme auf § 28 letzter Salz in Klas-
sen zusammenzufassen. 

(3) Die Bestimmungen des § 11 
Abs. 3 finden sinngemä~ Anwendung. 

§ 31. Organisationsformen. 

(1) Der polytechnische Lehrgang ist 
je nach den örtlichen Gegebenheiten, 
Erfordernissen und Möglichkeiten in 
organisatorischem Zusammenhang mit 
einer Volksschule, einer Hauptschule, 
einer Sonderschule, einer gewerbli-
chen oder kaufmännischen Berufs-
schule oder aber - unter der Vor-
aussetzung einer entsprechenden An-
zahl von Klassen des polytechnischen 
Lehrganges - als selbständige Schule 
zu führen. 

(2) Polytechnische Lehrgangsklassen 
sind unter Bedachlnahme auf eine für 
die Schulführung erforderliche Min-
destschülerzahl für Knaben und Mäd-
chen getrennt zu führen. Ist die Schü-
lerzahl für eine nach Geschlechtern 



getrennte Führung zu gering, -so kön-
nen polytechnische Lehrgänge auch 
für Knaben und Mädchen gemeinsam 
geführt werden, wobei jedoch nach 
Möglichkeit zumindest in einzelnen 
Unterrichtsgegenständen ein nach Kna-
ben und Mädchen getrennter Unter-
richt zu führen ist. 

§ 32. Lehrer. 

(1) Der Unterricht in den Klassen 
des polytechnischen Lehrganqes ist 
durch Fachlehrer zu erteilen. 

(2) Für die polytechnischen Lehr-
gänge sind die erforderlichen Lehrer 
zu bestellen. Für polytechnische Lehr-
gänge, die als selbständige Schule 
geführt werden, ist überdies ein Lei-
ter zu bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 13 Abs. 3 
findet Anwendung. 

§ 33. K 1 a s s e n s c h ü J e r z a h 1. 

(1) Die Zahl der Schüler in einer 
Klasse des polytechnischen Lehrgan-
ges soll im allgemeinen 30 betragen 
und darf 36 nicht übersteigen, soweit 
nicht Abs. 2 Anwendung findet. Bei 
der Teilung einer Klasse . ist a11f die 
Bestimmung des § 30 Abs. 2 Bedacht 
zu nehmen. 

(2) Bei polytechnischen Lehrgängen, 
die einer Sonderschule angeschlossen 
sind, gelten die im § 27 genannten 
Klassenschülerzahlen. 

Abs c h n i t t II. 
Allgemeinbildende höhere Schulen 

§ 34. A u f g a b e d e r a 1 1 g e-
m einbildenden höheren 

S' c h u 1 e n. 

Die allgemeinbildenden höheren 
Schulen haben die Aufgabe, den 
Schülern eine umfassende und ver-
tiefte Allgemeinbildung zu vermitteln 
und sie zugleich zur Hochschulreife 
zu führen. • § 35. Aufbau d er a 11 gemein-

b i l den den höheren 
Sc h u 1 e n. 

(1) Die allgemeinbildenden höheren 
Schulen schlie~en an die 4. Schul-

stufe der Volksschule an und umfas-
sen neun Schulstufen (5. bis 13. Schul-
stufe). 

(2) Jeder Schulstufe haf eine Klasse 
zu enfsprechen. 

(3) Die allgemeinbildenden höheren 
Schulen gliedern sich in eine vier-
jährige Unterstufe und eine fünfjäh-
rige Oberstufe. 

(4) Die Bestimm.ungen der Abs. 1 
und 3 gelten nicht für die im § 37 
Abs. 1 bis 5 vorgesehenen Sonder-
formen. 

§ 36. F o r m e n d e r a 1 1 g e m e i n-
b i l den den höheren 

Sc h u 1 e n. 

Folgende Formen der allgemeinbil-
denden höheren Schulen - abgese-
hen von den Sonder{ormen (§ 37) -
kommen in Betracht: 

1. Das Gymnasium 
mit folgenden Formen der Ober-
stufe: 
a) humanistisches Gymnasium, 
b) neusprachliches Gymnasium, 
c) realistisches Gymnasium; 

2. das Realgymnasium 
mit folgenden Formen der Ober-
stufe: 
a) naturwissenschaftliches Real-

gymnasium, 
b) mathematisches Realgymnasium; 

3. das wirlschaftskundliche Realgym-
nasium für Mädchen. 

§ 37. Sonderformen der a 11-
g e mein b i 1 den den höheren 

Sc h u 1 e n. 

(1) Sonderformen der allgemeinbil-
denden höheren Schulen. sind: 

1. Das musisch-pädagogische Real-
gymnasium, 

2. das Aufbaugymnasium und das 
Aufbaurealgymnasium, 

3. das Gymnasium für Berufstätige 
und das Realgymnasium für Berufs-
tätige. 
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(2) Das musisch-pädagogische Real-
gymnasium schlie~t an die 8. Schul-
stufe, deren erfolgreicher Abschlu~ 
nachzuweisen ist, an und bildet eine 
selbständige fünfjährige Oberstufe 
(9. bis 13. Schulstufe). Es dient in er-
ster Linie der Vorbereitung auf den 
Besuch der Pädagogischen Akademie 
und der Vorbereitung auf Sozial-
berufe. 

(3) Das Aufbaugymnasium und das 
Aufbaurealgymnasium umfassen eine 
einjährige Obergangsstufe und eine 
fünfjährige Oberstufe. Sie sind vor-
nehmlich ·für Schüler bestimmt, die 
nach erfolgreichem Abschlu~ der acht 
Schulstufen der Volksschule das Bil-
dungsziel einer allgemeinbildenden 
höheren Schule erreichen wollen. Bei 
grö~eren Altersunterschieden sind ge-
sonderte Klassen zu führen. 

(4) Das Gymnasium für Berufs-
tätige und das Realgymnasium für 
Berufstätige umfassen zehn Halbjahrs-
lehrgänge. Sie haben die Aufgabe, 
Personen über 18 Jahre, die nach 
Vollendung der Schulpflicht. eine Be-
rufsausbildung abgeschlossen ·haben 
oder in das Berufsleben eingetreten 
sind, durch einen besonderen Stu-
diengang das Bildungsziel einer all-
gemeinbildenden höheren ·schule zu 
vermitteln. 

(5) Für zeitverpllichtete Unteroffi-
ziere des Bundesheeres kann an der 
Militärakademie ein Realgymnasium 
für Berufstätige in einer gegenüber 
dem in Abs. 4 genannten Ausma~ 
verringerten Dauer geführt werden. 

(6) Ferner können allgemeinbil-
dende höhere Schulen oder einzelne 
ihrer Klassen als Sonderformen für 
körperbehinderte Schüler geführt wer-
den. 

§ 38. H ö h e r e 1 n t e r n a t s-
s c h u 1 e n. 

(1) Höhere Internatsschulen sind all-
gemeinbildende höhere Schulen, die 
mit einem Schülerheim derart orga-
nisch verbunden sind, dalj die Schü-
ler nach einem einheitlichen Erzie-
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hungsplan Unterricht, Erziehung und 
Betreuung, ferner Unterkunft und Ver-
pflegung erhalten. 

(2) In erziehlicher Hinsicht haben 
die höheren Internatsschulen insbe-
sondere die Aufgabe, die musischen 
Anlagen der Zöglinge, ihre Ausbil-
dung in Fertigkeiten, ihre Leibeser-
ziehung und ihre Beziehungen zur 
Gemeinschaft zu fördern, bei Mäd-
chen überdies die Erziehung auf lrau-
lich-lebenskundlichem Gebiet zu ge-
währen . 

(3) Höhere Internatsschulen können 
auch als Werkschulheime geführt wer-
den, wobei der Bildungsgang gegen-
über dem im § 35 vorgesehenen Aus-
ma~ bis zu einem Schuljahr verlängert 
werden kann. 

(4) Die höheren Internatsschulen 
sind als Anstalten für Knaben oder 
als Anstalten für Mädchen zu führen. 

(5) Die näheren Vorschriften über 
die Führung von höheren Internats-
schulen bleiben einer gesonderten 
bundesgesetzlichen Regelung vorbe-
halten. 

§ 39. L e h r p 1 a n d e r a 11 g e-
m einbildenden höheren 

Sc h u 1 e n. 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der im § 36 
genannten Formen der allgemeinbil-
denden höheren Schulen sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

1. in allen Formen: 
Religion, Deutsch, Geschichte und 

Sozialkunde, Geographie und Wirt-
schaftskunde, Mathematik, Naturge-
schichte, Physik, Chemie, Musikerzie-
hung, Bildnerische Erziehung, Hand-
arbeit und Werkerziehung, Philoso-
phischer Einführungsunterricht (in der 
Oberstufe), Leibesübungen; 

2. in den folgenden Formen über-
dies: 

a) im Gymnasium: 
eine lebende Fremdsprache 
(1. bis 9. Klasse), Latein (3. bis 
9. Klasse), sowie 



aa) im humanistischen Gymna-
sium: 
Griechisch (5. bis 9. Klasse), 

bb) im neusprachlichen Gym-
nasium: 
eine zweite lebende Fremd-
sprache (5. bis 9. Klasse), 

cc) im realistischen Gymnasium: 
· Darstellende Geometrie (in 

der Oberstufe); 
b) im Realgymnasium: 

eine lebende Fremdsprache 
(1. bis 9. Klasse), Geometrisches 
Zeichnen (in der Unterstufe) 
sowie • 
aa) im naturwissenschaftlichen 

Realgymnasium: 
Latein (5. bis 9. Klasse), in 
der Oberstufe alternativ 
Darstellende Geometrie 
oder ein ergänzender Un-
terricht in den Unterrichts-
gegenständen Naturge-
schichte, Physik und Che-
mie, 

bb) im mathematischen Real-
gymnasium: 
eine zweite lebende Fremd-
sprache (5. bis 9. Kfasse), 
Darstellende Geometrie (in 
der Oberstufe); 

c) im wirlschaftskundlichen Real-
gymnasium für Mädchen: 
eine lebende Fremdsprache 
(1. bis 9. Klasse), alternativ eine 
zweite lebende Fremdsprache 
oder Latein (5. bis 9. Klasse), 
fraulich-lebenskundliche Unter-
richtsgegenstände (in der Ober-
stufe). 

(2) Eine unterschiedliche Gestaltung 
der Lehrpläne der Unterstufen der 
allgemeinbildenden höheren Schulen 
und der Ersten Klassenzüge der Haupt-
schule (§ 16) darf den Obertritt von 
Hauptschülern in die allgemeinbil-
dende höhere Schule (§ 40 Abs. 3) 
nicht erschweren. 

(3) Als Freigegenstände sind im 
Lehrplan der im § 36 genannten For-
men der allgemeinbildenden höhe-
ren Schulen Fremdsprachen und Dar-

stellende Geometrie (soweit sie nicht 
Pflichtgegenstände sind) sowie Kurz-
schrift und Maschinschreiben vorzuse-
hen. 

(4) Im Lehrplan des musisch-päd-
agogischen Realgymnasiums (§ 37 
Abs. 2) sind vorzusehen: 
1. als Pflichtgegenstände 

a) die im Abs. 1 Z. 1 angeführ-
ten Unterrichtsgegenstände, 

b) eine lebende Fremdsprache und 
Latein (1. bis 5. Klasse), Geo-
metrisches Zeichnen, Instrumen-
talmusik; 

2. als Freigegenstände 
lebende Fremdsprachen und 
Instrumentalmusik (soweit sie 
nicht Pflichtgegenstände sind), 
Chorgesang, Kurzschrift, Ma-
schinschreiben. 

(5) Die Lehrpläne des Aufbaugym-
nasiums und des Aufbaurealgymna-
siums (§ 37 Abs. 3), des Gymnasiums 
für Berufstätige und des Realgymna-
siums für Berufstätige (§ 37 Abs. 4 
und 5) sowie der Sonderformen nach 
§ 37 Abs. 6 haben sich nach den Lehr-
plänen der entsprechenden, im § 36 
genannten Formen zu richten. 

(6) Der Unterricht an den höheren 
Internatsschulen (§ 38) richtet sich 
nach dem Lehrplan einer der in den 
§§ 36 und 37 genannten Formen. Zu-
sätzlich können in einem ergänzenden 
Lehrplan unter Bedachtnahme auf be-
sondere Bildungsaufgaben weitere 
Unterrichtsgegenstände als relative 
Pflichtgegenstände und als Freigegen-
stände vorgesehen werden. Ferner ist 
bei Werkschulheimen (§ 38 Abs. 3) 
in einem ergänzenden Lehrplan die 
schulmä~ige Ausbildung in einem 
Handwerk vorzusehen; dabei sind die 
Vorschriften über den Lehrplan der 
entsprechenden berufsbildenden mitt-
leren Schulen (Teil B Abschnitt 11) 
sinngemä~ anzuwenden. 

§ 40. A u f n a h m s v o r a u s-
s et zu n gen. 

(1) Die Aufnahme in eine allge-
meinbildende höhere Schule setzt -
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soweit im § 37 für die Sonderformen 
nicht anderes bestimmt ist - den er-
folgreichen AbschlulJ der 4. Schulstufe 
der Volksschule und die erfolgreiche 
Ablegung einer Aufnahmsprüfung 
voraus. 

(2) Die näheren Vorschriften über 
die Aufnahmsprüfung werden durch 
ein gesondertes Bundesgesetz gere-
gelt. 

(3) Schüler einzug1g geführter 
Hauptschulen und Schüler des Ersten 
Klassenzuges zweizügig geführter 
Hauptschulen, deren Jahreszeugnis 
einen guten Gesamterfolg im Sinne 
der Vorschriften über das Klassifizie-
ren nachweist und die auch den 
fremdsprachlichen Unterricht mit Er-
folg besucht haben, können zu Be-
ginn des unmittelbar folgenden Schul-
jahres in die nächsthöhere Klasse 
einer allgemeinbildenden höheren 
Schule, an der dieselbe Fremdsprache 
gelehrt wird, ohne Aufnahmsprüfung 
übertreten. 

§ 41. Re i f e prüf u n g. 

(1) Der Bildungsgang der allge-
meinbildenden höheren Schulen wird 
durch die Reifeprüfung abgeschlossen. 
Die näheren Vorschriften über die 
Reifeprüfung werden durch ein ge-
sondertes Bundesgesetz geregelt. 

(2) Die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung berechtigt zum Besuch 
der wissenschaftlichen Hochschulen, 
wobei nach den Erfordernissen der 
verschiedenen Studienrichtungen 
durch Verordnung zu bestimmen ist, 
in welchen Fällen Zusatzprüfungen 
zur Reifeprüfung aus den Unterrichts-
gegenständen Latein, Griechisch oder 
Darstellende Geometrie abzulegen 
sind. 

§ 42. L e h r e r. 

(1) Der Unterricht in den Klassen 
der allgemeinbildenden höheren 
Schulen ist durch Fachlehrer zu ertei-
len. 

(2) Für jede allgemeinbildende hö-
here Schule sind ein Leiter und die 
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erforderlichen weiteren Lehrer zu be-
stellen. 

(3) Hiedurch werden die Vorschrif-
ten des Lehrerdienstrechtes, bei Reli-
gionslehrern auch jene des Religions-
unterrichtsrechtes, nicht berührt. 

§ 43. K 1 a s s e n s c h ü 1 e r z a h 1. 
Die Zahl der Schüler in einer Klasse 

einer allgemeinbildenden höheren 
Schule soll im allgemeinen 30 betragen 
und darf 36 nicht übersteigen. Bei mehr 
als 36 Schülern ist die Klasse in Par-
allelklassen zu teilen, sofern die Klas-
senschülerzahl nicht durch eine Auf-
teilung der Schüler auf bereits be-
stehende Parallelklassen auf höch-
stens 36 gesenkt werden kann. 

§ 44. K n a b e n- u n d M ä d c h e n-
s c h u 1 e n. 

Soweit die Gliederung nach Schul-
formen und die für die Schulführung 
erforderliche Schülerzahl es zulassen, 
sind die allgemeinbildenden höheren 
Schulen oder einzelne ihrer Klassen 
für Knaben und Mädchen getrennt 
zu führen. 

§ 45. A 1 1 g e m e i n b i 1 d e n d e 
h ö h e r e B u n d e s s c h u 1 e n. 

(1) Die öffentlichen allgemeinbil-
denden höheren Schulen sind als 
.Allgemeinbildende höhere Bundes-
schulen n zu bezeichnen. 

(2) Die einzelnen Formen und Son-
derformen der allgemeinbildenden 
höheren Bundesschulen haben fol-
gende Bezeichnungen zu führen: 

Bundesgymnasium, 
Bundesrealgymnasium, 
Wirlschaftskundliches Bundesreal-

gymnasium für Mädchen, 
Musisch-pädagogisches Bundesreal-

gymnasium, 
Bundes-Aufbaugymnasium und Bun-

des-Aufbaureal.gymnasium, 
Bundesgymnasium für Berufstätige 

und Bundesrealgymnasium für Be-
rufstätige. 

(3) Die öffentlichen höheren Inter-
natsschulen führen die Bezeichnung 
.Bundeserziehungsanstalten". Werden 



sie als Werkschulheim geführt, so füh-
ren sie die Bezeichnung .Bundes-
Werkschulheim". 

(4) Wird eine der in den Abs. 2 
und 3 genannten Schulen (ausgenom-
men das wirtschaftskundliche Bundes-
realgymnasium für Mädchen) als Mäd-
chenschule geführt, so ist der ange-
führten Bezeichnung der Zusatz .für 
Mädchen• beizufügen. 

(5) Zur näheren Kennzeichnung ei-
ner Schule kann neben den in den 
Abs. 2 bis 4 vorgesehenen Bezeich-
nungen auch die Bezeichnung der 
Oberstufenform (humanistisches Gym-
nasium, neusprachliches Gymnasium, 
realistisches Gymnasium, naturwissen-
schaftliches Realgymnasium, mathe-
matisches Realgymnasium) angeführt 
werden. Bei Bundes-Werkschulheimen 
kann überdies die handwerkliche Fach-
richtung angeführt werden, die an 
der Schule unterrichtet wird. 

TEIL B. 

Berufsbildende Schulen. 

Abschnitt 1. 

Berufsbildende Pflichtschulen 
(Gewerbliche und kaufmännische 

Berufsschulen). 
a) Unmittelbar anzuwendendes 

Bundesrecht. 

§ 46. A u f g a b e d e r B e r u f s-
s c h u 1 e. 

Die gewerblichen und kaufmänni-
schen Berufsschulen haben die Auf-
gabe, die Ausbildung der in einem 
gewerblichen · (einschlie~lich kaufmän-
nischen) Lehrverhältnis oder in einem 
auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
diesem gleichzuhaltenden Ausbil-
dungsverhältnis stehenden Personen 
durch einen berufsbegleitenden fach-
lich einschlägigen Unterricht zu er-
gänzen und zu fördern. 

§ 47. L e h r p 1 a n d e r B e r u f s-
s c h u 1 e n. 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Berufs-
schul<?n sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

a) Für gewerbliche Berufsschulen: 
1. Religion (nach Ma~gabe der 

Bestimmungen des Religions-
unterrichtsgesetzes); 

2. Staatsbürgerkunde; 
3. Betriebswirtschaftlicher Un-

terricht; 
4. die für das betreffende Ge-

werbe erforderlichen theo-
retischen und praktischen 
fachlichen Unterrichtsgegen-
stände. 

b) Für kaufmännische Berufsschu-
len: 
1. Religion (nach Ma~gabe der 

Bestimmungen des Religions-
unterrichtsgesetzes); 

2. Deutsch, Staatsbürgerkunde; 
3. die für kaufmännische Be-

rufe erforderlichen fachli-
chen Unterrichtsgegenstände, 
insbesondere Kaufmännisches 
Rechnen, Kaufmännische Be-
triebskunde, Kaufmännischer 
Schriftverkehr, Buchhaltung, 
Waren- und Verkaufskunde, 
Wirtschaftsgeographie, Ge-
schäfts- und Kurzschrift, Ma-
schinschreiben. 

(2) An jenen Berufsschulen, an de-
nen Religion nach den Bestimmungen 
des Religionsunterrichtsgesetzes nicht 
als Pflichtgegenstand gelehrt wird, ist 
Religion als Freigegenstand vorzu-
sehen. 
b) Grundsatzgesetzliche Bestimmun-
gen über die äu~ere Organisation der 
öffentlichen gewerblichen und kauf-

männischen Berufsschulen. 

§ 48. A u f b a u d e r B e r u f s-
s c h u 1 e n. 

(1) Die gewerblichen und kaufmän-
nischen Berusfschulen umfassen so 
viele Schulstufen (Schuljahre), wie es 
der Dauer der Lehr(Ausbildungs)zeit 
entspricht. Jeder Schulstufe hat eine 
Klasse zu entsprechen. 

(2) Die Bestimmungen des § 11 
Abs. 3 finden sinngemä~ Anwendung. 
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§ 49. 0 r g a n i s a t i o n s f o r m e n 
d e r B e r u f s s c h u 1 e n. 

(1) Die gewerblichen und kaufmän-
nischen Berufsschulen gliedern sich in 

a) fachliche Berufsschulen für eine 
bestimmte Berufsrichtung ·oder 
eine Gruppe verwandter Be-
rufsrichtungen, ' 

b) allgemeine gewerbliche Berufs-
schulen für verschiedenartige 
Berufsrichtungen. 

(2) Die fachlichen Berufsschulen sind 
- bei gleichem Unterrichtsausma~ -
zu führen: 

a) als ganzjährige Berufsschulen 
mit einem vollen Unterrichts-
tag in der Woche oder 

b) als lehrgangsmä~ige Berufsschu-
len mit einem in jeder Schul-
stufe acht zusammenhängende 
Wochen dauernden Unterricht 
oder 

c) als saisonmä~ige Berufsschulen 
mit einem auf eine bestimmte 
Jahreszeit zusammengezogenen 
Unterricht. 

(3) Die allgemeinen gewerblichen 
Berufsschulen sind ganzjährig mit ei-
nem vollen Unterrichtstag in der Wo-
che zu führen. 

§ SO. L e h r e r. 

(1) Der Unterricht in den Berufs-
schulklassen ist durch Fachlehrer zu 
erteilen. 

(2) Für jede Berufsschule sind ein 
Leiter, nach Ma~gabe der diensfrecht-
lichen Vorschriften auch ein Stellver-
treter des Leiters, sowie die erforder-
lichen weiteren Lehrer zu bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 13 Abs. 3 
findet Anwendung. · 

§ 51. K 1 a s s e n s c h ü 1 e r z a h 1. 

Die Zahl der Schüler in einer Be-
rufsschulklasse soll im allgemeinen 
30 befragen und darf 36 nicht über-
steigen. 
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A b s c h n i 1 t II. 

Berufsbildende mittlere Schulen. 
Allgemeine Bestimmungen. 

§ 52. A u f g a b e -d e r b e r u f s-
b i l den den mittleren 

Sc h u 1 e n. 

Die berufsbildenden mittleren Schu-
len haben die Aufgabe, den Schülern 
jenes fachliche grundlegende Wissen 
und Können zu vermitteln, das un-
mittelbar zur Ausübung eines Beru-
fes auf gewerblichem, technischem, 
kunstgewerblichem, kaufmännischem, 
wirlschaftlich-frauenberuflichem oder 
sozialem Gebiet befähigt. Zugleich 
haben sie die erworbene Allgemein-
bildung in einer der künftigen Be-
rufstätigkeit des Schülers angemesse-
nen Weise zu erweitern und zu ver-
tiefen. 

§ 53. A u f b a u d e r b e r u f s b i 1-
d enden ·mit t 1 er e n Sc h u 1 e n. 

(1) Die berufsbildenden mittleren 
Schulen schliel}en an die 8. Schulstufe 
an und umfassen je nach ihrer Art 
eine bis vier Schulstufen (9., 10., 11. 
und 12. Schulstufe). 

(2) Jeder Schulstufe hat eine Klasse 
zu entsprechen. 

(3) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt 
nicht für die in den folgenden Be-
stimmungen vorgesehenen Sonder-
formen, Lehrgänge und Kurse sowie 
für die Fachschulen für Sozialarbeit. 

§ 54. A r t e n d e r b e r u f s b i 1-
d e n d e n m i t t 1 e r e n S c h u 1 e n. 

(1) Berufsbildende mittlere Schulen 
sind: 

a) Gewerbliche, technische und 
kunstgewerbliche Fachschulen, 

b) Handelsschulen, 
c) Fachschulen für wirtschaftliche 

Frauenberufe, 
d) Fachschulen für Sozialarbeit, 
e) Sonderformen der in a bis d 

genannten Arien. 
(2) Berufsbildende mittlere Schulen 
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können aus dem Grunde der fach-
lichen Zusammengehörigkeit berufs-
bildenden höheren Schulen einge-
gliedert werden. 

§ 55. A u f n a h m s v o r a u s-
s et zu n gen. 

Voraussetzung für die Aufnahme in 
eine berufsbildende milllere Schule 
ist - soweit im folgenden nicht an-
deres bestimmt ist - die erfolgreiche 
Erfüllung der ersten acht Jahre der 
allgemeinen Schulpflicht sowie - aus-
genommen bei Lehrgängen und Kur-
sen - die erfolgreiche Ablegung ei-
ner Aufnahmsprüfung, durch welche 
die geistige und körperliche Eignung 
des Schülers für die betreffende Fach-
richtung festzustellen ist. Die näheren 
Vorschriften über die Aufnahmsprü-
fung werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt. 

§ 56. L e h r e r. 

(1) Der Unterricht in den Klassen 
der berufsbildenden mittleren Schu-
len ist durch Fachlehrer zu erteilen. 

(2) Für jede berufsbildende mitt-
lere Schule sind die erforderlichen 
Lehrer und - sofern sie nicht nach 
§ 54 Abs. 2 einer berufsbildenden 
höheren Schule eingegliedert ist -
ein Leiter und nötigenfalls auch Fach-
vorstände zu bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 
findet Anwendung. 

§ 57. K 1 a ·s s e n s c h ü 1 erz a h 1. 
Die Zahl der Schüler einer Klasse 

einer berufsbildenden mittleren Schu-
le soll im allgemeinen 30 betragen 
und darf 36 nicht übersteigen. Die 
Bestimmung des § 43 zweiter Satz 
findet Anwendung. 

Besondere Bestimmungen. 

§ 58. Ge w e r b 1 i c h e, t e c h n i-
s c h e und kunstgewerbliche 

F a c h s c h u 1 e n. 
(1) Die gewerblichen, technischen 

und kunstgewerblichen Fachschulen 

umfassen einen zwei- bis vierjährigen 
Bildungsgang, wobei die bisher zwei-
jährigen Fachschulen einen dreijäh-
rigen und die bisher dreijährigen 
Fachschulen einen vierjährigen Bil-
dungsgang zu umfassen haben. Sie 
dienen der Erlernung eines oder meh-
rerer Gewerbe oder der Ausbildung 
auf technischem oder kunstgewerbli-
chem Gebiet. Hiebei ist in einem 
Werkstättenunterricht oder in einem 
sonstigen praktischen Unterricht eine 
sichere handwerkliche oder sonstige 
praktische Fertigkeit zu vermitteln. 

(2) Gewerbliche, technische und 
kunstgewerbliche Fachschulen für meh-
rere Facheinrichtungen sind in Fach-
abteilungen zu gliedern. Die Leitun-
gen der Fachabteilungen einer Schule 
unterstehen der gemeinsamen Schul-
leitung. 

(3) Gewerblichen und technischen 
Fachschulen können Versuchsanstalten 
angegliedert werden. Solche Schulen 
führen die Bezeichnung .Lehr- · und 
Versuchsanstalt" mit Anführung der 
Fachrichtung. 

(4) In den Lehrplänen (§ 6) für die 
einzelnen Fachrichtungen der gewerb-
lichen, technischen und kunstgewerb-
lichen Fachschulen sind als Pflichtge-
genstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, Geschichte, 
Geographie, Staatsbürgerkunde, 
Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen 
naturwissenschaftlichen, fremd-
sprachlichen, fachtheoretischen, 
praktischen, betriebswirtschaftli-
chen und berufskundlichen Un-
terrichtsgegenstände; an den 
für Mädchen bestimmten Fach-
schulen überdies fraulich-lebens-
kundliche und musische Unter-
richtsgegenstände. 

(5) Die Lehrplangestallung hat bei 
den vierjährigen Fachschulen derart 
zu erfolgen, da~ die für die Erlan-
gung gewerberechtlicher Begünsti-
gungen notwendigen Voraussetzun-
gen erst mit dem Abgangszeugnis 
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der vierten Klasse der Fachschule er-
worben werden. 

(6) Die Ausbildung an den gewerb-
lichen, technischen und kunstgewerb-
lichen Fachschulen wird durch die 
Abschlu~prüfung beendet. Die nähe-
ren Vorschriften über die Abschlu~­
prüfung werden durch ein gesonder-
tes Bundesgesetz geregelt. 
§ 59. S o n d e r f o r m e n d e r g e-

w e r b 1 i c h e n, t e c h n i s c h e n 
und kunstgewerblichen 

F a c h s c h u 1 e n s o w i e g e w e r b-
1 i c h e u n d t e c h n i s c h e L e h r-

g ä n g e u n d K u r s e. 

(1) Als Sonderformen der gewerb-
lichen und technischen Fachschulen 
können Lehrgänge und Kurse zur 
fachlichen Weiterbildung von Perso-
nen mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung eingerichtet werden, die bis zu 
vier Jahren umfassen. Solche Sonder-
formen sind insbesondere: 

a) Meisterschulen und Meisterklas-
sen zur Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung; 

· b) Werkmeisterschulen und Bau-
handwerkerschulen zur Erwei-
terung der Fachbildung. 

(2) Für die Lehrpläne sind die Be-
stimmungen des § 58 Abs. 4 nach 
den Erfordernissen der betreffenden 
Ausbildung sinngemä~ anzuwenden. 

(3) Darüber hinaus können gewerb-
liche und technische Fachschulen als 
Sonderformen unter besonderer Be-
rücksichtigung der Erfordernisse be-
stimmter Wirtschaftszweige geführt 
werden, für deren Lehrpläne die Be-
stimmungen des § 58 Abs. 4 und des 
§ 60 Abs. 2 sinngemä~ anzuwenden 
sind. 

(4) Ferner können gewerbliche, 
technische oder kunstgewerbliche 
Fachschulen oder einzelne ihrer Klas-
sen als Sonderformen unter Bedacht-
nahme auf eine entsprechende Be-
rufsausbildung körperbehinderter Per-
sonen geführt werden, für deren 
Lehrpläne die Bestimmungen des § 58 
Abs. 4 sinngemä~ anzuwenden sind. 
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(5) !n · den Fällen der Abs. 3 und 
4 finden die Bestimmungen des § 58 
Abs. 5 Anwendung. 

§ 60. H a n d e 1 s s c h u 1 e. 

(1) Die Handelsschule umfa~t einen 
dreijährigen Bildungsgang und dient 
der kaufmännischen Berufsausbildung 
für alle Zweige der Wirtschaft. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handels-
schule sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, eine lebende 
Fremdsprache, Staatsbürger-
kunde, Geographie, Leibes-
übungen; 

b) die im Hinblick auf die künf-
tige Berufstätig'keit erforderli-
chen naturwissenschaftlichen, 
fachtheoretischen, praktischen, 
betriebswirtschaftlichen und be-
rufskundlichen Unterrichtsge-
genstände. 

§ 61. S o n d e r f o r m e n d e r 
H a n d e 1 s s c h u 1 e u n d k a u f-

m ä n n i s c h e Lehrgänge 
und Kurse. 

(1) Als Sonderformen der Handels-
schule können geführt werden: 

a) Handelsschulen für Berufstätige, 
welche die Aufgabe haben, in 
einem dreijährigen Bildungs-
gang Personen, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben und 
eine Berufsausbildung abge-
schlossen haben oder in das 
Berufsleben eingetreten sind, 
zum Bildungsziel der Handels-
schule zu führeri. Die näheren 
Voraussetzungen für die Auf-
nahme werden durch ein ge-
sondertes Bundesgesetz gere-
gelt. Für den Lehrplan sind 
die Bestimmungen des § 60 
Abs. 2 anzu.wenden. 

b) Lehrgänge und Kurse zur Aus-
oder Weiterbildung auf ver-
schiedenen kaufmännischen 
Fachgebieten können mit einer 

li 
11 

11 

1 

1 



1 Dauer bis zu einem Jahr ge-
führt werden. Für den Lehrplan 
sind die Bestimmungen des 
§ 60 Abs. 2 nach den Erfor-
dernissen der Ausbildung sinn-
gemä~ anzuwenden. 

(2) Ferner können Handelsschulen 
oder einzelne ihrer Klassen als Son-
derform unter Bedachtnahme auf eine 
entsprechende Berufsausbildung kör-
perbehinderter Personen geführt wer-
den, für deren Lehrplan die Bestim-
mungen des § 60 Abs. 2 sinngemä~ 
anzuwenden sind. 

§ 62. F a c h s c h u 1 e n f ü r w i r t-
s c h a f t 1 i c h e F r a u e n b e r u f e. 

(1) Die Fachschulen für wirtschaft-
liche Frauenberufe umfassen einen 
ein- bis dreijährigen Bildungsgang 
und dienen der Erwerbung der Be-
fähigung zur Führung eines Haushal-
tes oder zur Ausübung eines wirt-
schaftlichen Frauenberufes. 

(2) Fachschulen für wirtschaftliche 
Frauenberufe sind 

a) die einjährige Haushaltungs-
schule, 

b) die zweijährige Hauswirtschafts-
schule, 

c) die dreijährige Fachschule für 
wirtschaftliche Frauenberufe. 

(3) In den Lehrplänen (§ 6) der 
einzelnen Arien der Fachschulen für 
wirtschaftliche Frauenberufe sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, Staatsbürger-
kunde, Leibesübungen; im 
Lehrplan der mehrjährigen 
Fachschulen für wirtschaftliche 
Frauenberufe überdies Ge-
schichte und Geographie; 

b) die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen 
naturwissenschaftlichen, fremd-
sprachlichen, fachtheoretischen, 
praktischen, betriebswirtschaftli-
chen, lraulich-lebenskundlichen 

- und musischen Unterrichtsge-
genstände. 

(4) Lehrgänge und Kurse zur Fort-

bildung auf verschiedenen Gebieten 
der Hauswirtschaft können mit einer 
Dauer bis zu einem Jahr geführt wer-
den. Für den Lehrplan sind die Be-
stimmungen des Abs. 3 nach den Er-
fordernissen der Ausbildung sinnge-
mä~ anzuwenden. 

(5) Ferner können Fachschulen für 
wirtschaftliche Frauenberufe oder ein-
zelne ihrer Klassen als Sonderformen 
unter Bedachtnahme auf eine entspre-
chende Berufsausbildung körperbe-
hinderter Personen geführt werden, 
für deren Lehrpläne die Bestimmun-
gen des Abs. 3 sinngemä~ anzuwen-
den sind. 

§ 63. F a c h s c h u 1 e n f ü r 
So z i a 1 a r bei t. 

(1) Die Fachschulen für Sozialarbeit 
umfassen einen ein- oder zweijähri-
gen Bildungsgang und dienen unter 
praktischer Einführung in die · Berufs-
tätigkeit der Erwerbung der Fach-
kenntnisse für die Ausübung eines 
Berufes auf Gebieten der Sozialarbeit. 

(2) Fachschulen für Sozialarbeit sind 
ein- bis zweijährige Schulen für Be-
reiche der Sozialarbeit, insbesondere 
Familienhellerinnenschulen. 

(3) Die Aufnahme in eine Fach-
schule für Sozialarbeit setzt die Erfül-
lung der allgemeinen Schulpflicht, den 
mindestens einjährigen erfolgreichen 
Besuch einer einschlägigen Fachschule 
oder eine mindestens einjährige Pra-
xis, sowie die Vollendung des 18. Le-
bensjahres spätestens im Kalenderjahr 
der Aufnahme voraus. 

(4) Im Lehrplan (§ 6) der Fachschu-
len für Sozialarbeit sind als Pflicht-
gegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, Geschichte, 
Geographie, Staatsbürgerkunde, 
Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künf-
tige Berufstätigkeit erforderli-
chen fachtheorelischen, prakti-
schen, lebens- und berufskund-
lichen und musischen Unter-
richts<!)egenstände sowie Prak-
tika. 
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§ 64. B e r u f s b i 1 d e n d e m i 1 I-
I e r e B u n d e s s c h u 1 e n. 

(1) Die öffentlichen berufsbilden-
den mittleren Schulen sind als .Be-
rufsbildende mittlere Bundesschulen" 
zu bezeichnen. 

(2) Die einzelnen Arien und Son-
derformen der berufsbildenden mitt-
leren Bundesschulen haben folgende 
Bezeichnungen zu führen: 

Bundesfachschule; 
Bundes-Lehr- und Versuc;:hsanslalt; 
Bundeshandelsschule; 
Bundesfachschule für wirtschaftliche 

Frauenberufe; 
Bundes-Meisterschule; 
Bundes-Bauhandwerkerschule; 
Bundes-Werkmeisterschule. 
(3) Zur näheren Kennzeichnung ei-

ner der im Abs. 2 angeführten Schu-
len kann überdies die Fachrichtung, 
bei Bundesfachschulen für wirtschaft-
liche Frauenberufe die im § 62 Abs. 2 
genannte Schulart angeführt werden. 

Abs c h n i 11 III. 

Berufsbildende höhere Schulen. 
Allgemeine Bestimmungen. 

§ 65. A u f g a b e d e r b e r u f s-
b i l den den höheren 

Sc h u 1 e n. 

Die berufsbildenden höheren Schu-
len haben die Aufgabe, den Schülern 
eine höhere allgemeine und fachliche 
Bildung zu vermitteln, die sie zur 
Ausübung eines gehobenen Berufes 
auf technischem, gewerblichem, kauf-
männischem oder wirtschafllich-
frauenberuflichem Gebiet befähigt 
und ihnen das Studium der gleichen 
oder einer verwandten Fachrichtung 
an einer Hochschule ermöglich!. 

§ 66. A u f b a u d e r b e r u f s-
b i l den den höheren 

Sc h u 1 e n. 

(1) Die berufsbildenden höheren 
Schulen schlie~en an die 8. Schulstufe 
an und umfassen fünf Schulstufen (9. 
bis 13. Schulstufe). 
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(2) Jeder Schulstufe hat ein Jahr-
gang zu entsprechen. 

(3) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt 
nicht für berufsbildende höhere Schu-
len für Berufstätige und Abilurienlen-
lehrgä nge. 

§ 67. Ar 1 e n der b er u fs-
b i l den den höheren 

Sc h u 1 e n. 

Berufsbildende höhere Schulen sind: 
a) Höhere technische und gewerb-

liche Lehranstalten, 
b) Handelsakademien, 
c) Höhere Lehranstalten für wirt-

schaftliche Frauenberufe, · 
d) Sonderformen der in a bis c 

genannten Arien. 

§ 68. A u f n a h m s v o r a u s-
s e 1 zu n gen. 

Voraussetzung für die Aufnahme in 
eine berufsbildende höhere Schule 
ist - soweit für Sonderformen nicht 
anderes bestimmt ist - die erfolg-
reiche· Erfüllung der ersten acht Jahre 
der allgemeinen Schulpflicht sowie 
die erfolgreiche Ablegung einer Auf-
nahmsprüfung, durch welche die gei-
stige und körperliche Eignung des 
Schülers für die betreffende Fachrich-
tung festzustellen ist. Die näheren 
Vorschriften über die Aufnahmsprü-
fung werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt. 

§ 69. R e i f e p r ü f u n g. 
(1) Die Ausbildung an den berufs-

bildenden höheren Schulen wird 
durch die Reifeprüfung abgeschlossen. 
Die näheren Vorschriften über die 
Reifeprüfung werden durch ein ge-
sondertes Bundesgesetz geregelt. 

(2) Die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer berufsbildenden 
höheren Schule berechtigt zum Be-
such einer wissenschaftlichen Hoch-
schule gleicher oder verwandter Fach-
richtung, wobei durch Verordnung zu 
bestimmen ist, welche Fachrichtungen 
der wissenschaftlichen Hochschulen als 



gleich oder verwandt anzusehen sind 
und in welchen Fällen nach den Er-
fordernissen der Fachrichtung Zusatz-
prüfungen zur Reifeprüfung abzule-
gen sind. Darüber hinaus ist in die-
ser Verordnung zu bestimmen, wel-
che Zusatzprüfungen zur Erlangung 
der Berechtigung zum Besuch ande-
rer Fachrichtungen der wissenschaft-
lichen Hochschulen abzulegen sind. 

§ 70. Lehrer. 

(1) Der Unterricht in den Klassen 
der berufsbildenden höheren Schu-
len ist durch Fachlehrer zu erteilen. 

(2) Für jede berufsbildende höhere 
Schule sind ein Leiter, nötigenfalls 
auch Fachvorstände, und die erfor-
derlichen weiteren Lehrer zu bestel-
len. 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 
findet Anwendung. 

§ 71. Klassensch_ülerzahl. 

Die Zahl der Schüler einer 'Klasse 
einer berufsbildenden höheren Schu-
le soll im allgemeinen 30 betragen 
und darf 36 nicht übersteigen. Die 
Bestimmung des § 43 zweiter Salz 
findet Anwendung. 

Besondere Bestimmungen. 

§ 72. H ö h e r e t e c h n i s c h e 
u n d g e w e r b 1 i c h e L e h r-

a n s t a 1 t e n. 

(1) Die Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten dienen 
der Erwerbung höherer technischer 
oder gewerblicher Bildung auf den 
verschiedenen Fachgebieten der in-
dustriellen und gewerblichen Wirt-
schaft. Hiebei ist in einem Werkstät-
tenunterricht oder in einem sonstigen 
praktischen Unterricht auch eine si-
chere praktische Fertigkeit zu ver-
mitteln. 

(2) Höhere technische und gewerb-
liche (ehranstaflen für mehrere Fach-
richtungen sind in Fachabteilungen zu 
gliedern. Die Leitungen der Fachab-

leilungen einer Schule unterstehen 
der gemeinsamen Schulleitung. 

(3) Die Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten gliedern 
sich in eine zweijährige Unterstufe 
und eine dreijährige Oberstufe. Der 
Oberlritt von der Unterstufe in die 
Oberstufe setzt einen guten Gesamt-
erfolg im Sinne der Vorschriften über 
das Klassifizieren voraus. Im übrigen 
können Schüler, die die Unterstufe 
erfolgreich besucht haben, in die 
drille Klasse einer Fachschule der 
gleichen oder einer verwandten Fach-
richtung übertreten. 

(4) Höheren technischen und ge-
werblichen Lehranstalten können Ver-
suchsanstalten angegliedert werden. 
Solche Anstalten führen die Bezeich-
nung .Höhere Lehr- und Versuchs-
anstalt" mit Anführung der Fachrich-
tung. 

(5) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren 
technischen und gewerblichen Lehran-
stalten sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, eine lebende 
Fremdsprache, Geschichte und 
Sozialkunde, Geographie und 
Wirtschaftskunde, Staatsbürger-
kunde, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen 
mathematischen, naturwissen-
schaftlichen, fachlheorelischen, 
praktischen, wirtschaftlichen 
und berufskundlichen Unter-
richtsgegenstände. Nach den 
Erfordernissen der Fachrichtung 
können auch eine oder zwei 
weitere Fremdsprachen vorge-
sehen werden. 

§ 73. S o n d e r f o r m e n d e r 
Höheren technischen und 

g e w e r b 1 i c h e n L e h r-
an s t a 1 t e n. 

(1) Als Sonderformen der Höheren 
technischen und gewerblichen Lehr-
anstalten können geführt werden: 

a) Höhere technische und ' ge-
werbliche Lehranstalten für Be-
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rufstätige, welche die Aufgabe 
haben, in einem vierjährigen 
Bildungsgang Personen, die 
das 20. Lebensjahr spätestens 
im Kalenderjahr der Aufna~me 
vollenden und eine Berufsaus-
bildung abgeschlossen haben 
oder in das Berufsleben ein-
getreten sind, zum Bildungs-
ziel der Höheren technischen 
oder gewerblichen Lehranstalt 
zu führen. Die näheren Vor-
aussetzungen für die Aufnah-
me werden durch ein geson-
dertes Bundesgesetz geregelt. 

b) Abiturientenlehrgänge an Hö-
heren technischen und gewerb-
lichen Lehranstalten, welche die 
Aufgabe haben, in einem ein-
jährigen Bildungsgang Perso-
nen, die die Reifeprüfung ei-
ner allgemeinbildenden höhe-
ren Schule oder einer berufs-
bildenden höheren Schule an-
derer Art oder anderer Fach-
richtung erfolgreich abgelegt 
haben, zusätzlich eine höhere 
Ausbildung auf einem techni-
schen oder gewerblichen Fach-
gebiet zu vermitteln. 

(2) Für die Lehrpläne gelten die 
Bestimmungen des § 72 Abs. 5 mit 
der Ma~gabe, da~ an den Höheren 
technischen und gewerblichen Lehr-
anstalten für Berufstätige ein Werk-
stättenunterricht oder sonstiger prak-
tischer Unterricht entfallen kann. 

(3) Darüber hinaus können Höhere 
technische und gewerbliche Lehran-
stalten als Sonderformen unter beson-
derer Berücksichtigung der Erforder-
nisse bestimmter Wirtschaftszweige 
geführt werden, für deren Lehrpläne 
die Bestimmungen des § 72 Abs. 5 
und des § 74 Abs. 2 sinngemä~ anzu-
wenden sind. 

(4) Ferner können Höhere techni-
sche und gewerbliche Lehranstalten 
oder einzelne ihrer Jahrgänge als 
Sonderformen unter Bedachtnahme 
auf eine entsprechende Berufsausbil-
dun9 körperbehinderter Personen ge-
führt werden, für deren Lehrpläne 
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die Bestimmungen des § 72 Abs. 5 
sinngemä~ anzuwenden sind. 

§ 14. H a n d e _I s a k a d e m i e. 

(1) Die Handelsakademie dient der 
Erwerbung höherer kaumännischer Bil-
dung für alle Zweige der Wirtschaft. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handels-
akademie ·sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, zwei leben-
de Fremdsprachen, Geschichte 
und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Staats-
bürgerkunde, Rechtslehre, Lei-
besübungen; 

b) die im Hinblick auf die künf-
tige Berufstätigkeit erforderli-
chen mathematischen, naturwis-
senschaftlichen, fachtheoreti-
schen, praktischen, wirtschaftli-
chen und berufskundlichen Un-
terrichtsgegenstände. 

§ 15. S o n d e r f o r m e n d e r 
H a n d e 1 s a k a d e m i e. 

(1) Als Sonderformen der ' Handels-
akademie können geführt werden: 

a) Handelsakademien für Berufstä-
tige, welche die Aufgabe ha-
ben, in einem fünfjährigen Bil-
dungsgang Personen, die das 
20. Lebensjahr spätestens im 
Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsaus-
bildung abgeschlossen haben 
oder in das Berufsleben einge-
treten sind, zum Bildungsziel 
der Handelsakademie zu füh-
ren. Die näheren Voraussetzun-
gen für die Aufnahme werden 
durch ein gesondertes Bundes-
gesetz geregelt. 

b) Abiturientenlehrgänge an Han-
delsakademien, welche die Auf-
gabe haben, in einem einjähri-
gen Bildungsgang Personen, 
die die Reifeprüfung einer all-
gemeinbildenden höheren 
Schule oder einer berufsbilden-
den höheren Schule anderer Art 
erfolgreich abgelegt haben, zu-



sälzlich eine höhere kaufmän-
nische Bildung zu vermitteln. 
Bei Abiturientenlehrgängen für 
Berufstätige kann der Bildungs-
gang bis auf zwei Jahre aus-
gedehnt werden. 

(2) Für die Lehrpläne gelten die 
Bestimmungen des § 74 Abs. 2 mit 
der Ma~gabe, da~ bei den Abiturien-
tenlehrgängen einzelne der im § 74 
Abs. 2 angeführten Pflichtgegenstände 
entfallen können. 

(3) Ferner können Handelsakade-
mien oder einzelne ihrer Jahrgänge 
als Sonderform unter Bedachtnahme 
auf eine entsprechende Berufsausbil-
dung körperbehinderter Personen ge-
führt werden, für deren Lehrplan die 
Bestimmungen des § 74 Abs. 2 sinn-
gemä~ anzuwenden sind. 

§ 76. H ö h e r e L e h r a n s t a 1 t 
f ü r w i r t s c h a f t 1 i c h e F r a u e n-

b er u f e. 

(1) Die Höhere Lehranstalt für wirt-
schaftl iche Frauenberufe dient c:fer Er-
werbung höherer wirtschaftlich-frauen-
beruflicher Bildung, die zur Ausübung 
gehobener Berufe in betriebsmä~igen 
Gro~haushalten und auf ähnlichen 
Gebieten befähigt, und auch der Vor-
bereitung auf Sozialberufe. Durch den 
Unterricht in einem Lehrhaushalt ist 
auch eine sichere praktische Fertig-
keit zu vermitteln. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren 
Lehranstalt für· wirtschaftliche Frauen-
berufe sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, zwei leben-
de Fremdsprachen, Geschichte 
und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Staats-
bürgerkunde, Musikerziehung, 
Bildnerische Erziehung, Leibes-
übungen; 

b) die im Hinblick auf die künf-
tige Berufstätigkeit erfo,rderli-
chen mathematischen, naturwis-
'senschaftlichen, fachtheoreti-
schen, praktischen, wirtschaftli-
chen und lebens- und berufs-

kundlichen 
stände. 

Unterrichtsgegen-

§ 77. S o n d e r form e n d e r 
Höheren Lehranstalt für 
w i r t s c h a f t 1 i c h e F r a u e n-

b er u f e. 

(1) Als Sonderformen der Höheren 
Lehranstalt für wirtschaftliche Frauen-
berufe können geführt werden: 

a) Höhere Lehranstalten für wirt-
schaftliche Frauenberufe für Be-
rufstätige, welche die Aufgabe 
haben, in einem vierjährigen 
Bildungsgang Frauen, die das 
20. Lebensjahr spätestens im 
Kalenderjahr der A,ufnahme 
vollenden und eine Berufsaus-
bildung abgeschlossen haben 
oder in das Berufsleben (ein-
schlie~lich der Tätigkeit im ei-
genen Haushalt) eingetreten 
sind, zum Bildungsziel der Hö-
heren Lehranstalt für wirfschaft-
liche Frauenberufe zu führen. 
Die näheren Voraussetzungen 
für die Aufnahme werden durch 
ein gesondertes Bundesgesetz 
geregelt. 

b) Abiturientenlehrgänge an Hö-
heren Lehranstalten für wirt-
schaftliche Frauenberufe, welche 
die Aufgabe haben, in einem 
einjährigen Bildungsgang Frau-
en, die die Reifeprüfung einer 
allgemeinbildenden höheren 
Schule oder einer berufsbil-
denden höheren Schule ande-
rer Art erfolgreich abgelegt 
haben, zusätzlich eine höhere 
wirtschaftlich - frauenberufliche 
Bildung zu vermitteln. 

(2) Für die Lehrpläne gelten die 
Bestimmungen des § 76 Abs. 2 mit 
der Ma~gabe, da~ bei den Abiturien-
tenlehrgängen einzelne der im § 76 
Abs. 2 angeführten Pflichtgegenstände 
entfallen können. 

(3) Ferner können Höhere Lehran-
stalten für wirtschaftliche Frauenberufe 
oder einzelne ihrer Jahrgänge als 

, Sonderform unter Bedachtnahme auf 
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eine entsprechende Berufsausbildung 
körperbehinderter Personen geführt 
werden, für deren Lehrplan die Be-
stimmungen des § 76 Abs. 2 sinnge-
mä~ anzuwenden sind. 

§ 78. B e r u f s b i 1 d e n d e h ö h e r e 
B u n d e s s c h u 1 e n. 

(1) Die öffentlichen berufsbildenden 
höheren Schulen sind als .Berufsbil-
dende höhere Bundesschulen" zu be-
zeichnen. 

(2) Die einzelnen Arten und Son-
derformen der berufsbildenden höhe-
ren Bundesschulen haben folgende 
Bezeichnungen zu führen: 

Höhere technische Bundeslehranstalf, 
Höhere gewerbliche Bundeslehran-

stalt, 
Höhere Bundes-Lehr- und Versuchs-

anstalt, 
Bundeshandelsakademie, 
Höhere Bundeslehranstalt für wirt-

schallliche Frauenberufe. 
(3) Zur näheren Kennzeichnung ei-

ner Höheren technischen oder gewerb-
lichen Bundeslehranstalt kann überdies 
die Fachrichtung angeführt werden. 
Umfa~t eine Höhere technisdie oder 
gewerbliche Bundeslehranstalt meh-
rere Fachabteilungen, so sind diese 
mit dem Ausdruck .Höhere Abteilung 
für ... (Anführung der Fachrichtung)" 
zu bezeichnen. 

(4) Bei berufsbildenden höheren 
Bundesschulen für Berufstätige ist der 
im Abs. 2 angeführten Bezeichnung 
der Ausdruck .für Berufstätige" an-
zulügen. 

A b s c h n i t t IV. 

Lehranstalt für gehobene Sozialberufe. 

§ 79. A u f g a b e d e r L e h r-
an s t a 11 für gehobene 

S o z i a 1 b e r u f e. 

Die Lehranstalt für gehobene So-
zialberufe hat die Aufgabe, aufbau-
end auf dem Bildungsgut einer höhe-
ren Schule das für die Ausübung ei-
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ner gehobenen Berufstätigkeit auf 
dem Gebiet der Sozialarbeit erfor-
derliche Wissen und Können zu ver-
mitteln. 

§ 80. A u f b a u d e r L e h r-
an s t alt für gehobene 

Sozi a_I berufe. 

(1) Die Lehranstalt für gehobene 
Sozialberufe umfa~t vier Semester 
und für Aufnahmewerber ohne Reife-
prüfung einer höheren Schule au~er­
dem einen einjährigen Vorbereitungs-
lehrgang. 

(2) Die Lehranstalf für gehobene 
Sozialberufe ist eine den Akademien 
verwandle Lehranstalt. 

§ 81. L e h r p 1 a n d e r L e h r-
an s t alt für gehobene 

S o z i a 1 b e r u f e. 

Im Lehrplan (§ 6) der Lehranstalt 
für gehobene Sozialberufe sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

Religion, Einführung in die Sozial-
philosophie, Einführung in die Päd-
agogik, in die Psychologie und in die 
Psychiatrie, Einführung in medizini-
sche Fachgebiete, Einführung in rechts-
kundliche und in soziologisch-ökono-
mische Fachgebiete, Methodik der 
Sozialarbeit, musische Unterrichtsge-
genstände, Leibeserziehung, Semi-
nare, Praktika. Die angeführten Un-
terrichtsgegenstände können nach den 
Erfordernissen der Berufsausbildung 
auch in mehrere Pflichtgegenstände 
unterteilt werden. 

§ 82. A u f n a h m s v o r a u s-
s et zu n gen. 

(1) Die Aufnahme in eine Lehran-
stalt für gehobene Sozialberufe setzt 
die erfolgreiche Ablegung der Reife-
prüfung einer höheren Schule und 
einer Eignungsprüfung voraus. 

(2) Bei besonderer Eignung für die 
berufliche Tätigkeit auf dem Gebiete 
der Sozialarbeit, welche durch die 
Ablegung einer Eignungsprüfung 
nachzuweisen ist, können auch Perso-
nen aufgenommen werden, die keine 



Reifeprüfung abgelegt, jedoch eine 
über die Erfüllung der allgemeinen 
Schulpflicht hinausreichende minde-
stens dreijährige Schulbildung erhal-
ten haben. · 

(3) Die näheren Vorschriften über 
die Eignungsprüfungen (Abs. 1 und 
2) werden durch ein gesondertes Bun-
desgesetz geregelt. 

§ 83. A b s c h 1 u I} p r ü f u n g. 
Die Ausbildung an der Lehranstalt 

für gehobene Sozialberufe wird durch 
die Abschlul}prüfung beendet. Die 
näheren Vorschriften über die Ab-
schlul}prüfung werden durch ein ge-
sondertes Bundesgesetz geregelt. 

§ 84. Lehrer. 
(1) Für jede Lehranstalt für geho-

bene Sozialberufe sind ein Leiter und 
die erforderlichen weiteren Lehrer zu 
bestellen. 

(2) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 
findet Anwendung. 

§ BS. B u n d e s 1 e h r a n s t a 1 t e n 
f ü r g e h o b e n e S o z i a 1 b e r u f e. 

Die öffentlichen Lehranstalten für 
gehobene Sozialberufe sind als .Bun-
deslehranstalten für gehobene Sozial-
berufe" zu bezeichnen. 

TEIL C. 

Anstalt~n der Lehrerbildung und der 
Erzieherblldung. 

A b s c h n i t t 1. 
Bildungsanstalten für Arbeits-

lehrerinnen. 

§ 86. Aufgabe der Bildungs-
anstalten für Arbeits-

! e h r e r i n n e n. 
Die Bildungsanstalten für Arbeits-

lehrerinnen haben die Aufgabe, Leh-
rerinnen für den Unterricht in Mäd-
chenhandarbeit und Hauswirtschaft an 
den allgemeinbildenden Pflichtschulen 
heranzubilden, die nach Berufsgesin-
nung, Berufswissen und Berufskönnen 
geeignet sind, die Aufgaben dieses 
Unterrichtes zu erfüllen. 

§ 87. A u f b a u d er B i 1 d u n g s-
a n s t a 11 e n für Arbeits-

! e h r e r i n n e n. 

(1) Die Bildungsanstalten für Ar-
beitslehrerinnen schliel}en an die 
8. Schulstufe an und umfassen vier 
Schulstufen (9. bis 12. Schulstufe), wo-
bei jeder Schulstufe eine Klasse zu 
entsprechen hat. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Ar-
beitslehrerinnen sind geeignete Ein-
richtungen zum Zwecke der prakti-
schen Einführung in die Berufstätigkeit 
vorzusehen. 

(3) Die Bildungsanstalten für Ar-
beitslehrerinnen sind mittlere Schulen. 

§ 88. Lehrplan der Bildungs-
a n s t a 11 e n f ü r A r b e i t s-

1 e h r e r i n n e n. 

Im Lehrplan (§ 6) der Bildungsan-
stalten für Arbeitslehrerinnen sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Pädagogik, Schulpra-
xis, Deutsch, Geschichte und 
Sozialkunde, Geog~aphie und 
Wirtschaftskunde, Mathematik, 
Fachausbildung (wie Weil}nä-
hen, Kleidernähen, Schnittzeich-
nen), Malerialienkunde, Haus-
wirtschaft mit ihren theoreti-
schen Grundlagen, Musikerzie-
hung, Bildnerische Erziehung, 
Werkerziehung, Leibeserzie-
hung; 

b) ergänzende Unterrichtsveran-
staltungen, die im Hinblick auf 
die künftige Berufstätigkeit er-
forderlich sind. 

§ 89. A u f n a h m s v o r a u s-
s et zu n gen. 

Die Aufnahme in eine Bildungsan-
stalt für Arbeitslehrerinnen setzt die 
erfolgreiche Erfüllung der ersten acht 
Jahre der allgemeinen Schulpflicht 
und die erfolgreiche Ablegung einer 
Eignungsprüfung voraus. Die näheren 
Vorsehrillen über die Eignungsprüfung 
werden durch ein gesondertes Bun-
desgesetz geregelt. 
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§ 90. B e f ä h i g u n g s p r ü f u n g. 
Die Ausbildung an den Bildungs-

anstalten für Arbeitslehrerinen schlie~t 
mit der Befähigungsprüfung für Ar-
beitslehrerinnen (für den Unterricht 
in Mädchenhandarbeit und Hauswirt-
schaft an den allgemeinbildenden 
Pflichtschulen) ab. Die näheren Vor-
schriften über die Befähigungsprüfung 
werden durch ein gesondertes Bun-
desgesetz geregelt. 

§ 91. L e h r e r . 

(1) Der Unterricht in den Klassen 
der Bildungsanstalten für Arbeitsleh-
rerinnen ist durch Fachlehrer zu er-
teilen. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Ar-
beitslehrerinnen sind ein Leiter und 
die erforderlichen weiteren Lehrer zu 
bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 
findet Anwendung. 

§ 92. K 1 a s s e n s c h ü 1 e r z a h 1. 
Die Zahl der Schüler einer Klasse 

einer Bildungsanstalt für Arbeitslehre-
rinnen soll im allgemeinen 30 betra-
gen und darf 36 nicht übersteigen. 
Die Bestimmung des § 43 zweiter 
Satz findet Anwendung. 

§ 93. B u n d e s - B i 1 d u n g a n s t a l-
t e n f ü r A r b e i t s 1 e h r e r i n n e n. 

Die öffentlichen Bildungsanstalten 
für Arbeitslehrerinnen sind als .Bun-
des-Bildungsanstalten für Arbeitslehre-
rinnen" zu bezeichnen. 

Abschnitt II. 

Bildungsanstalten für Kinder-
gärtnerinnen. 

§ 94. A u f g a b e d e r B i 1 d u n g s-
a n s t a 1 t e n f ü r K i n d e r-

g ä r t n e r i n n e n. 

(1) Die Bildungsanstalten für Kin-
dergärtnerinnen haben die Aufgabe, 
Kindergärtnerinnen heranzubilden, die 
nach Berufsgesinnung, Berufswissen 
und Berufskönnen geeignet sind, die 
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Erziehungsau/gaben in den Kinder-
gärten zu erfüllen. 

(2) Bis zu einer anderweitigen Re-
gelung durch Bundesgesetz können 
an den Bildungsanstalten für Kinder-
gärtnerinnen auch Horterzieherinnen 
ausgebildet werden. 

§ 95. A u f b a u d e r B i 1 d u n g s-
a n s t a 1 t e n f ü r K i n d e r-

g ä r t n e r i n n e n. 

(1) Die Bildungsanstalten für Kin-
dergärtnerinnen schlie~en an die 
8. Schulstufe an und umfassen vier 
Schulstufen (9. bis 12. Schulstufe), wo-
bei jeder Schulstufe eine Klasse zu 
entsprechen hat. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für 
Kindergärtnerinnen ist ein Ubungs-
kindergarten, allenfalls auch ein 
lJbungshort zum Zwecke der prakti-
schen Einführung in die Berufstätig-
keit vorzusehen. 

(3) An Bildungsanstalten für Kin-
dergärtnerinnen können nach Bedarf 
Lehrgänge zur Ausbildung von Kin-
dergärtnerinnen zu Sonderkindergärt-
nerinnen eingerichtet werden. 

(4) Die Bildungsanstalten für Kin-
dergärtnerinnen sind mittlere Schulen. 

§ 96. L e h r p 1 a n d e r B i 1 d u n g s-
a n s t a 1 t e n f ü r K i n d e r-

g ä r t n e r i n n e n. 

Im Lehrplan (§ 6) der Bildungsan-
stalten für Kindergärtnerinnen sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Pädagogik, Spezielle 
Berufskunde, Kindergartenpra-
xis, Deutsch, Mathematik, Ge-
schichte und Sozialkunde, Geo-
graphie und Wirtschaftskunde, 
Rechtskunde, Naturkunde, Ge-
sundheitslehre, Musikerziehung, 
Instrumentalmusik, Bildnerische 
Erziehung, Werkerziehung, 
Mädchenhandarbeit und Haus-
wirtschaft, Leibeserziehung; 

b) ergänzende Unterrichtsveranstal-
tungen, die im Hinblick auf 
die künftige Berufstätigkeit, im 
Falle des § 94 Abs. 2 insbe-



sondere auch auf eine spätere 
Berufsläfigkeil als Horferziehe-
rin, erforderlich sind. 

§ 97. A u f n a h m s v o r a u s-
s e 1 zu n gen. 

Die Aufnahme in eine Bildungsan-
stalt für Kindergärtnerinnen setzt die 
erfolgreiche Erfüllung der ersten acht 
Jahre der allgemeinen Schulpflicht 
und die erfolgreiche Ablegung einer 
Eignungsprüfung voraus. Die näheren 
Vorschriften über die Eignungsprüfung 
werden durch ein gesondertes Bun-
desgesetz geregelt. 

§ 98. Be f ä h i g u n g s prüf u n g. 

Die Ausbildung an den Bildungs-
anstalten für Kindergärtnerinnen 
schlie~I mit der Befähigungsprüfung 
für Kin,dergärfnerinnen, im Falle des 
§ 94 Abs. 2 mit der Befäh igungsprü-
fung für Kindergärtnerinnen und Horf-
erzieherinnen, ab. Die näheren Vor-
schriften über die Befähigungsprüfung 
werden durch ein gesondertes Bun-
desgesetz geregelt. 

§ 99. L e h r e r . 

(1) Der Unterricht in den Klassen 
der Bildungsanstalten für Kindergärt-
nerinnen ist durch Fachlehrer zu er-
teilen. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Kin-
dergärtnerinnen sind ein Leiter und 
die erforderlichen weiteren Lehrer, 
für einen eingegliederten Obungs-
kindergarten die erforderlichen 
Obungskindergärfnerinnen und fü r ei-
nen allenfalls eingegliederten Obungs-
horl die erforderlichen Horterziehe-
rinnen zu bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 
findet Anwendung. 

§ 100. K 1 a s s e n s c h ü 1 e r z a h 1. 
Die Zahl der Schüler einer Klasse 

einer Bildungsanstalt für Kindergärt-
nerinnen soll im allgemeinen 30 be-
fragen und darf 36 nicht übersteigen. 
Die Bestimmung des § 43 zweiter Salz 
findet Anwendung. 

§ 101. B u n d e s - B i 1 d u n g s-
a n s 1 a 1 t e n f ü r K i n d e r-

g ä r 1 n e r i n n e n. 

Die öffentlichen .Bildungsanstalten 
für Kindergärfherinnen sind als .Bun-
des-Bildungsanstalten für Kindergärt-
nerinnen" zu bezeichnen. 

A b s c h n i 11 III. 

Bildungsanstalten für Erzieher. 

§ 102. Au f g a b e d e r B i 1 d u n g s-
a n s 1a11 e n für Erzieher. 

Die Bildungsanstalten für Erzieher 
haben die Aufgabe, Erzieher heranzu-
bilden, die nach Berufsgesinnung, Be-
rufswissen und Berufskönnen geeig-
net sind, die Erziehungsaufgaben ins-
besondere in Schülerheimen und Hor-
ten zu erfüllen. 

§ 103. A u f b a u d e r B i 1 d u n g s-
a n s 1 a 1 t e n für Erzieher. 

(1) Die Bildungsanstalten für Erzie-
her umfassen Lehrgänge mit einer 
nach der Vorbi ldung der Schüler un-
terschiedlichen Dauer von einem bis 
fünf Jahren. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Er-
zieher sind geeignete Einrichtungen 
zum Zwecke der praktischen Einfüh-
rung in die Berufstätigkeit vorzusehen. 

(3) An Bildungsanstalten für Erzie-
her können nach Bedarf Lehrgänge 
zur Ausbildung von Erziehern zu Son-
dererziehern eingerichtet werden. 

(4) Bildungsanstalten für Erzieher, 
welche au~er den im § 102 angeführ-
ten Aufgaben auch Aufgaben .einer 
Tatsachenforschung auf dem Gebiete 
der Erziehung in Schülerheimen und 
Horten übernehmen sowie Lehrgänge 
zur Fortbildung von Erziehern durch-
führen, sind als ,lnsfilul für Heimer-
ziehung" zu bezeichnen. 

(5) Die Bildungsanstalten für Erzie-
her sind milllere Schulen; soweit je-
doch die Befähigungsprüfung als Rei-
feprüfung zu werfen ist (§ 106 letzter 
Salz), sind sie höhere Schulen. 
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§ 104. L e h r p 1 a n d e r B i 1 d u n g s-
a n s t alten für Erzieher. 

Im Lehrplan (§ 6) der Bildungsan-
stalten für Erzieher sind als Pflichtge-
genstände vorzusehen: 

a) Religion, Pädagogik mit den 
einschlägigen Hilfsdisziplinen, 
Spezielle Berufskunde, Heim-
praxis, Gesundheitslehre, Sozial-
kunde, Deutsch, Musikerziehung, 
Instrumentalmusik, Bildnerische 
Erziehung, Werkerziehung, Lei-
beserziehung, Kurzschrift, Ma-
schinschreiben; bei fünfjährigen 
Lehrgängen überdies eine le-
bende Fremdsprache, Geschich-
te, Geographie und Wirtschafts-
kunde, Mathematik, Natur-
kunde, Handarbeit und Haus-
wirtschaft (für Mädchen); 

b) ergänzende Unterrichtsveran-
staltungen, die im Hinblick auf 
die künftige Berufstätigkeit er-
forderlich sind. 

§ 105. Auf n a h ms voraus -
setz u n gen. 

Die Aufnahme in eine Bildungsan-
stalt für Erzieher setzt zuminde.st die 
erfolgreiche Erfüllung der ersten acht 
Jahre der allgemeinen Schulpflicht und 
die erfolgreiche Ablegung einer Eig-
nungsprüfung voraus. Die näheren 
Vorschriften über die Eignungsprüfung 
und die sonstigen Voraussetzungen 
werden durch ein gesondertes Bun-
desgesetz geregelt. 

§ 106. Be f ä h i g u n g s prüf u n g. 

Die Ausbildung an den Bildungsan-
stalten für Erzieher schlie~t mit einer 
Befähigungsprüfung ab. Die näheren 
Vorschriften über die Befähigungsprü-
fung werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt. Desgleichen 
wird durch ein gesondertes Bundes-
gesetz bestimmt, unter welchen Vor-
aussetzungen die Befähigungsprüfung 
als Reifeprüfung zu werten ist. 

§ 107. Lehrer. 
(1) Der Unterricht in den Klassen 
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der Bildungsanstalten für Erzieher ist 
durch Fachlehrer zu erteilen. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Er-
zieher sind ein Leiter und die erfor-
derlichen weiteren Lehrer und Erzie-
her zu bestellen. 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 
findet Anwendung. 

§ 108. K 1 a s s e n s c h ü 1 e r z a h 1. 
Die Zahl der Schüler einer Klasse 

einer Bildungsanstalt für Erzieher soll 
im allgemeinen 30 betragen und darf 
36 nicht übersteigen. Die Bestimmung 
des § 43 zweiter Satz findet Anwen-
dung. 

§ 109. B u n des - Bi 1 dun g s-
a n s t a 1 t e n f ü r E r z i e h e r. 

(1) Die öffentlichen Bildungsanstal-
ten für Erzieher sind als . Bundes-Bil-
dungsanstalten für Erzieher" zu be-
zeichnen. Zur näheren Kennzeichnung 
kann neben der genannten Bezeich-
nung die Dauer des Lehrganges an-
geführt werden. 

(2) Bundes-Bildungsanstalten für Er-
zieher im Sinne des § 103 Abs. 4 füh-
ren die Bezeichnung .Bundesinstitut 
für Heimerziehung". 

A b s c h n i t t IV. 
Berufspädagogische Lehranstalten. 

§ 1 f O. A u f g a b e d e r B e r u f s-
p ä d a g o g i s c h e n L e h r-

a n s t a 1 t e n. 
Die Berufspädagogischen Lehranstal-

ten haben die Aufgabe, jenes fach-
liche Wissen und Können zu vermit-
teln, das zur Ausübung des Berufes 
als Lehrer für den hauswirtschaftlichen 
oder für den gewerblichen Fachunter-
richt an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen befähigt. 

§ 1ff. Aufbau der Berufs-
p ä d a g o g i s c h e n L e h r-

an s t a 1 te n. 

(1) Die Berufspädagogischen Lehr-
anstalten umfassen zwei bis vier Se-
mester. 



(2) Für jede Berufspädagogische 
Lehranstalt sind geeignete Einrichtun-
gen zum Zwecke der praktischen Ein-
führung in die Berufstätigkeit · vorzu-
sehen. 

(3) Berufspädagoigsche Lehranstal-
ten können in Verbindung mit einer 
mittleren oder höheren berufsbilden-
den Schule geführt werden. 

(4) Die Berufspädagogischen Lehr-
anstalten sind den Akademien ver-
wandte Lehranstalten. 

§ t 12. L e h r p 1 a n d e r B e r u f s-
P ä d a g o g i s c h e n L e h r-

an s t a 1 te n. 

Im Lehrplan (§ 6) der Berufspäd-
agogischen Lehranstalten sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, Geschichte, 
Geographie, Staatsbürgerkunde, 
Leibesübungen; 

b) Pädagogik mit ihren Grund-
und Hilfswissenschaften, Ge-
schichte des österreichischen 
Schulwesens, Schulrechtskunde, 
Methodik mit schulpraktischen 
Obungen; • 

c) die im Hinblick auf die künf-
tige Berufstätigkeit erforderli-
chen fremdsprachlichen, mathe-
matischen, naturwissenschaftli-
chen, betriebswirtschaftlichen, 
fachkundlichen, musischen und 
fraulich-lebenskundlichen sowie 
der praktischen Vervollkomm-
nung dienenden Unterrichtsge-
genstände. 

§ t t3. A .u f n a h m s v o r a u s-
s et zu n gen. 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme 
in eine Berufspädagogische Lehran-
stalt ist 

a) für den hauswirtschaftlichen 
Fachunterricht: die erfolgreiche 
Ablegung der Reifeprüfung ei-
ner Höheren Lehranstalt für 
wirtschaftliche Frauenberufe 
oder eines wirtschaftskundlichen 
Realgymnasiums für Mädchen 

sowie die Zurücklegung einer 
mindesens zehnmonatigen haus-
wirtschaftlichen Betriebspraxis; 

b) für den gewerblichen Fachun-
terricht: die erfolgreiche Able-
gung der Reifeprüfung einer 
berufsbildenden höheren Schu-
le einschlägiger Fachrichtung 
oder die erfolgreiche Ablegung 
einer einschlägigen Meisterprü-
fung oder eine der Meister-
prüfung gleichwertige Befähi-
gung. 

(2) Inwieweit die Ablegung einer 
Eignungsprüfung erforderlich ist, wird 
durch ein gesondertes Bundesgesetz 
bestimmt. 

§ 1 t4. L e h r a m t s p r ü f u n g. 

Die Ausbildung an den Berufspäd-
agogischen Lehranstalten schlie~t mit 
der Lehramtsprüfung für den haus-
wirtschaftlichen oder gewerblichen 
Fachunterricht an berufsbildenden 
mitleren und höheren Schulen ab. Die 
näheren Vorschriften über die Lehr-
amtsprüfung werden durch ein geson-
dertes Bundesgesetz geregelt. 

§ 11S. Lehrer. 

(1) Für jede Berufspädagogische 
Lehranstalt sind die erforderlichen 
Lehrer und - sofern sie nicht in Ver-
bindung mit einer berufsbildenden 
höheren oder mittleren Schule geführt 
wird - ein Leiter zu bestellen. 

(2) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 
findet Anwendung. 

§ 1t6. K 1 a s s e n s c h ü 1 erz a h 1. 

Die Zahl der Schüler einer Klasse 
einer Berufspädagogischen Lehranstalt 
soll im allgemeinen 30 betragen und 
darf 36 nicht übersteigen. Die Bestim-
mung des § 43 zweiter Satz findet 
Anwendung. 

§ 1t7. Berufspädagogische 
B u n d e s 1 e h r a n s t a 1 t e n. 

Die öffentlichen Berufspädagogi-
schen Lehranstalten führen die Be-
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zeichnung .Berufspädagogische Bun-
deslehranstalten". Zur näheren Kenn-
zeichnung kann neben dieser Bezeich-
nung die Fachrichtung angeführt wer-
den. 

Abs c h n i t t V. 

Pädagogische Akademien. 

§ 118. Auf g a b e de r P ä d-
a g o g i s c h e n A k a d e m i e n. 

Die Pädagogischen Akademien ha-
ben die Aufgabe, aufbauend auf dem 
Bildungsgut einer höheren Schule, 
Volksschullehrer heranzubilden, die 
nach Berufsgesinnung, Berufswissen 
und Berufskönnen geeignet sind, die 
Aufgaben des Lehrberufes zu erfül-
len. 

§ 119. Auf b a u der P ä d-
a g o g i s c h e n A k a d e m i e n. 

(1) Die Pädagogischen Akademien 
umfassen vier Semester. 

(2) Für einzelne, insbesondere für 
praktische Unterrichtsgegenstände, 
können Arbeitsgruppen gebildet wer-
den. 

(3) Jeder Pädagogischen ·Akademie 
ist eine Obungsschule einzugliedern. 
Die Obungsschule hat eine Volks-
schule, nach Möglichkeit mit Oberstu-
fenklassen, die auch örtlich getrennt 
geführt werden können, sowie allen-
falls auch eine Hauptschule zu um-
fassen. Darüber hinaus sind geeignete 
Schulen als Besuchsschulen für ein 
Stadt- und Landschulpraktikum zu be-
stimmen. 

§ 120. L e h r p 1 a n d e r P ä d-
a g o g i s c h e n A k a d e m i e n. 

Im Lehrplan (§ 6) der Pädagogi-
schen Akademien sind als Pflichtge-
genstände vorzusehen: 
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a) Religionspädagogik; 
b) Pädagogik mit ihren Grund-

und Hilfswissenschaften (insbe-
sondere Unterrichts- und Erzie-
hungslehre, Pädagogische Psy-
chologie, Pädagogische Sozio-

logie, biologische Grundlagen 
der Erziehung, Schulhygiene, 
Einführung in System, Theorie 
und Geschichte der Pädagogik); 

c) Volksschuldidaktik, Schulrechts-
kunde, Schul- und Erziehungs-
praxis (mit Lehrbesuch"ln, Lehr-
übungen, Lehrbesprechungen, 
Stadl- und Landschulpraktikum, 
Besuch von Schul- und Erzie-
hungseinrichtungen), Musik-
erziehung, Instrumentalmusik, 
Bildnerische Erziehung, Werk-
erziehung, Handarbeit und 
Hauswirtschaft (für weibliche 
Studierende), Leibeserziehung; 

d) ergänzende Unterrichtsveranstal-
tungen, die im Hinblick auf die 
künftige Berufstätigkeit erfor-
derlich sind, wie die Einführung 
in die Volksbildung. 

§ 111. Aufnahmsvoraus-
s et zu n gen. 

Voraussetzung für die Aufnahme in 
eine Pädagogische Akademie ist die 
erforderliche Ablegung der Reifeprü-
fung des musisch-pädagogischen Real-
gymnasiums oder die erfolgreiche Ab-
legung der Reifeprüfung einer sonsti-
gen höheren Schule. Durch die erfolg-
reiche Ablegung einer Eignuogsprü-
fung ist ferner die musische und kör-
perliche Eignung für den Beruf als 
Lehrer nachzuweisen. 

§ 112. L e h r a m t s p r ü f u n g. 

Das Studium an den Pädagogischen 
Akademien schlie~t mit der Lehramts-
prüfung für Volksschulen ab. Die Lehr-
amtsprüfung ist vor einer Prüfungs-
kommission abzulegen, deren Vorsit-
zender ein vom Bundesministerium 
für Unterricht bestelltes Organ des 
Bundes ist. Die näheren Vorschriften 
über die Lehramtsprüfung werden 
durch ein gesondertes Bundesgesetz 
geregelt. 

§ 123. Lehrer. 

(1) Für jede Pädagogische Akade-
mie sind ein Leiter, ein Fachvorstand 



für die Obungsschule und die erfor-
derlichen weiteren Lehrer für die Vor-
lesungen, Seminare, Obungen und die 
Obungsschule zu bestellen. 

(2) Für die im § 120 lil. b angeführ-
ten pädagogischen Pflichtgegenstände 
sind mindestens drei Lehrer mit vol-
ler Lehrverpflichtung zu bestellen. 

(3) Die Beslimm~ng des § 42 Abs. 3 
findet Anwendung . 

§ 124. P ä d a g o i s c h e A k a d e-
m i e n d e s B u n d e s. 

(1) Die öffentlichen Pädagogischen 
Akademien haben die Bezeichnung 
.Pädagogische Akademien des Bun-
des• unter Anführung des Bundeslan-
des, in dem sie errichtet sind, zu 
führen. 

(2) An jeder Pädagogischen Akade-
mie des Bundes ist ein Kuratorium 
einzurichten, dem die unmittelbare 
Verwaltung der Pädagogischen Aka-
demie auf dem Gebiete der Schul-
erhaltung, die Erstattung von Dreier-
vorschlägen für die Bestellung des 
Direktors, des Fachvorslandes der 
Obungsschule und der Lehrer der 
Pädagogischen Akademie sowie die 
Beratung des Direktors obliegen. 

(3) Dem Kuratorium haben als Mit-
glieder anzugehören: 

a) mit beschlie~ender Stimme: 
Der Präsident des Landesschul-
rates (der Amlsführende Präsi-
dent des Landesschulrates) als 
Vorsitzender und zehn weitere 
vom Kollegium des Landes-
schulrates zu bestellende Mit-
glieder; 

b) mit beratender Stimme: 
Der Amtsdirektor des Landes-
schulrates, der (die) für die 
Volks-, Haupt- und Sonderschu-
len sowie für die musisch-päd-
agogischen Realgymnasien zu-
sländige(n) Landesschulinspek-
lor(en), der Direktor der Päd-
agogischen Akademie des Bun-
des und drei weitere vom Leh-
rerkollegium der Pädagogischen 

Akademie des Bundes aus sei-
ner Mille zu entsendende Leh-
rer. 

(4) Die nach Abs. 3 lit. a stimmbe-
rechtigten Mitglieder des Kuratoriums 
sind nach dem Slärkeverhältnis der 
Parteien im Landtag zu bestellen. Für 
jedes stimmberechtigte Mitglied ist in 
gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu 
bestellen. 

(5) Zur Beschlu~fassung im Kurato-
rium ist die Anwesenheit von minde-
stens der Hälfte der nach Abs. 3 lil. a 
stimmberechtigten Mitglieder des Ku-
ratoriums erforderlich. Jedem stimm-
berechtigten ·Mitglied kommt eine 
Stimme zu. Eine Oberlragung der 
Stimme auf eine andere Person ist 
unzulässig und unwirksam. Die Be-
schlüsse werden mit absoluter Stim-
menmehrheit gefa~t. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

(6) Der Amlsführende Präsident des 
Landesschulrates ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Kuratoriums, in denen 
der Landeshauptmann als Präsident 
des Landesschulrates den Vorsitz führt, 
mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(7) Die näheren Bestimmungen über 
die Entsendung der Mitglieder, die 
Beratung, die Beschlu~fassung, das 
Zusammentreten und die Geschäftsbe-
handlung der Kuratorien der Pädago-
gischen Akademien des Bundes sind 
vom Bundesministerium für Unterricht 
durch eine Verordnung über die Ge-
schäftsordnung der Kuratorien der 
Pädagogischen Akademien des Bun-

- des festzusetzen. 

A b s c h n i 1 t VI. 

Pädagogische Institute. 

§ 125. Aufgabe der P ä d-
a g o g i s c h e n 1 n s 1 i 1 u 1 e. 

(1) Die Pädagogischen Institute die-
nen der Fortbildung der Lehrer an 
allgemeinbildenden Pflichtschulen. 
Darüber hinaus können an den Päd-
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agogischen Instituten auch Einrichtun-
gen für die Fortbildung der Lehrer 
an den sonstigen Schulen vorgesehen 
werden. Als weitere Aufgabe obliegt 
den Pädagogischen Instituten die Vor-
bereitung von Volksschullehrern auf 
die Lehramtsprüfung für Hauptschulen 
und für Sonderschulen. Ferner haben 
sie der pädagogischen Tatsachenfor-
schung zu dienen. 

(2) Berufspädagogische Institute die-
nen der Fortbildung der Lehrer an 
berufsbildenden Schulen und der Vor-
bereitung auf Lehramtsprüfungen für 
berufsbildende Schulen. Au~erdem 
haben sie der berufspädagogischen 
Tatsachenforschung zu dienen. 

§ 126. A u f b a u d e r P ä d-
a g o g i s c h e n 1 n s t i t u t e. 

(1) Die Pädagogischen Institute sind 
entsprechend ihren Aufgaben in Ab-
teilungen und Lehrgänge zu gliedern. 

(2) Die Bildungsaufgaben der Päd-
agogischen Institute sind durch Vor-
lesungen, Seminare und Obungen zu 
erfüllen, die auch im Zusammenwir-
ken mit Pädagogischen Akademien 
durchgeführt werden können. 

(3) Die Obernahme der Aufgaben 
der Pädagogischen Institute durch 
Pädagogische Akadem ien bleibt ei-
nem gesonderten Bundesgesetz vor-
behalten. 

(4) Die Berufspädagogischen Insti-
tute sind entsprechend ihren Aufga-
ben in Lehrgänge zu gliedern. Ihre 
Bildungsaufgaben sind durch Vor-
lesungen, Seminare und Obungen zu 
erfüllen, die auch im Zusammenwirken 
mit Berufspädagogischen Lehranstal-
ten durchgeführt werden können. 

§ 127. L e h r e r. 

(1) Für jedes Pädagogische Insti-
tut (Berufspädagogische Institut) sind 
ein Leiter und die erforderlichen Leh-
rer zu bestellen. 

(2) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 
findet Anwendung. 
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§ 128. Pädagogische 
1 n s t i t u f e d e s B u n d e s. 

(1) Die vom Bund erhaltenen Päd-
agogischen Institute haben die Be-
zeichnung .Pädagogisches Institut des 
Bundes" unter Anführung des Bun-
deslandes, in dem sie errichtet sind, 
zu führen. 

(2) Die vom Bund erhaltenen Be-
rufspädagogischen Institute haben die 
Bezeichnung 0 Berufspädagogisches In-
stitut des Bundes" zu führen. 

III. HAUPTSTÜCK 

Übergangs- und Schluß-
hestimmungen 

§ 129. 

(1) Bis zu einer anderweitigen Re-
gelung durch Bundesgesetz gellen 
Hir hauswirtschaftliche Berufsschulen 
folgende Bestimmungen. 

(2) Die hauswirtschaftliche Berufs-
schule hat die Aufgabe, Mädchen, die 
zum Besuch der hauswirtschaftlichen 
Berufsschule verpflichtet sind oder sie 
freiwillig besuchen, in die hauswirt-
schaftliche Tätigkeit einzuführen und 
die erworbene Allgemeinbildung zu 
festigen. 

(3) Im Lehrplan (§ 6) der hauswirt-
schaftlichen Berufsschule sind als 
Pflichtgegensfände vorzusehen : 

a) Religion, Deutsch, Rechnen; 
b) Mädchenhandarbeit, Hauswirt-

schaft, Lebenskunde, Gesund-
heitslehre, Kinderpflege. 

(4) (Grundsatzbestimmung.) Die 
hauswirtschaftliche Berufsschule um-
fa~t zwei Schulstufen (Schuljahre). 

(5) (Grundsatzbestimmung.) Die 
hauswirtschaftliche Berufsschule isf mit 
einem Unterrichtstag in der Woche 
zu führen. 

(6) (Grundsatzbestimmung.) Die 
Bestimmungen der §§ 50 und 51 sind 
sinngemä~ anzuwenden. 



§ 130. 

Durch die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Bezeichnung 
von Schulen werden eigennamenähn-
liche Bezeichnungen einzelner Schu-
len nicht berührt. 

§ 131. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt nach 
Mal}gabe der folgenden Bestimmun-
gen in Kraft: 

a) Gegenüber den Ländern für die 
Ausführungsgesetzgebung zu 
den §§ 11 bis 14, 18 bis 21, 
24 bis 27, 30 bis 33, 48 bis 51 
und 129 Abs. 4 bis 6 mit dem 
Tage der Kundmachung; die 
Ausführungsgesetze der Länder 
sind innerhalb eines Jahres, 
vom Tage der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes an ge-
rechnet, zu erlassen; 

b) für die Erlassung von Verord-
nungen auf Grund der Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes 
mit dem Tage der Kund-
machung, wobei diese Verord-
nungen jedoch erst gleichzeitig 
mit dem Inkrafttreten der Be-
stimmungen dieses Bundes-
gesetzes über die jeweilige 
Schulart, auf die sie sich bezie-
hen, in Kraft zu setzen sind; 

c) die §§ 130 bis 133 mit dem 
Tage der Kundmachung; 

d) die §§ 1 bis 10, 15 bis 17, 22, 
23, 46, 47, 52 bis 57, 59, 62 bis 
73, 78, 102 bis 117, 125 bis 128 
und 129 Abs. 1 bis 3 am 
1. September 1963, soweit es 
sich nicht um die Erlassung von 
Verordnungen (lit. b) handelt; 

e) die §§ 34 bis 45 am 1. Septem-
ber 1963, soweit es sich nicht 
um die Erlassung von Verord-
nungen (lit. b) handelt, mit der 
Mal}gabe, da~ 
1. für jene Schüler, die späte-

stens zu Beginn des Schul-
jahres 1962/63 in die erste 
Klasse eines Gymnasiums, 

eines Realgymnasiums, einer 
Realschule oder einer 
Frauenoberschule eintreten, 
bis zum Abschlu~ ihrer 
Schulzeit, längstens aber bis 
zum Ende des Schuljahres 
1969/70, 

2. für jene Schüler, die späte-
stens zu Beginn des Schul-
jahres 1965/66 in den ersten 
Jahrgang einer Aufbaumit-
telschule eintreten, bis zum 

· Abschlul} ihrer Schulzeit, 
längstens aber bis zum Ende 
des Schuljahres 1969/70, 

3. für jene Schüler, die späte-
stens im Schuljahr 1965/66 
in den ersten Halbjahrslehr-
gang einer Arbeitermittel-
schule eintreten, bis zum 
Abschlul} ihrer Schulzeit, 
längstens aber bis zum Ende 
des Schuljahres 1969/70, 

die bisher geltenden Vorschrif-
ten weiter anzuwenden sind; 

f) § 58 am 1. September 1963, so-
weit es sich nicht um die Erlas-
sung von Verordnungen (lit. b) 
handelt, mit der Mal}gabe, da!} 
für jene Schüler, die spätestens 
zu Beginn des Schuljahres 
1962/63 
1. in die erste Klasse einer 

zweijährigen Fachschule 
eintreten, bis zum Abschlul} 
ihrer Schulzeit, längstens 
aber bis zum Ende des 
Schuljahres 1963/64, 

2. in die erste Klasse einer 
dreijährigen Fachschule ein-
treten, bis zum Abschlul} 
ihrer Schulzeit, längstens 
aber bis zum Ende des 
Schuljahres 1964/65, 

die bisher geltenden Vorschrif-
ten weiter anzuwenden sind; 

g) die §§ 60 und 61 sowie 79 bis 
85 am 1. September 1963, so-
weit es sich nicht um die Erlas-
sung von Verordnungen (lit. b) 
handelt, mit der Mal}gabe, da!} 
für jene Schüler, die spätestens 
zu Beginn des Schuljahres 
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1962/63 in die erste Klasse einer 
Handelsschule oder einer 

1 Abendhandelsschule oder in 
das erste Semester einer Fürsor-
gerinnenschule eintreten, bis 
zum Abschlury ihrer Schulzeit, 
längstens aber bis zum Ende 
des Schuljahres 1963/64 die bis-
her geltenden Vorschriften wei-
ter anzuwenden sind; 

h) die §§ 74 bis 77 am 1. Septem-
ber 1963, soweit es sich nicht 
um die Erlassung von Verord-
nungen (lit. b) handelt, mit der 
Marygabe, dary für jene Schüler, 
die spätestens zu Beginn des 
Schuljahres 1962/63 in den 
ersten Jahrgang einer Handels-
akademie, einer Abendhandels-
akademie oder einer höheren 
Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe eintreten, bis zum 
Abschlury ihrer Schulzeit, läng-
stens aber bis zum Ende des 
Schuljahres 1965/66 die bisher 
geltenden Vorschriften weiter 
anzuwenden sind; 

i) die §§ 86 bis 101 am 1. Septem-
ber 1963, soweit es sich nicht 
um die Erlassung von Verord-
nungen (lit. b) handelt, mit der 
Marygabe, dary für jene Schüler, 
die spätestens zu Beginn des 
Schuljahres 1962/63 in den 
ersten Jahrgang einer Bildungs-
anstalt für Arbeitslehrerinnen 
oder einer Bildungsanstalt für · 
Kindergärtnerinnen eintreten, 
bis zum Abschlury ihrer Schul-
zeit, längstens aber bis zum 
Ende des Schuljahres 1964/65 
die bisher gellenden Vor-
schriften weiter anzuwenden 
sind; 

j) die §§ 28 und 29 am 1. Septem-
ber 1966, soweit es sich nicht 
um die Erlassung · von Verord-
nungen (lit. b) handelt; 

k) die §§ 118 bis 124 am 1. Sep-
tember 1968, soweit es sich 
nicht um die Erlassung von Ver-
ordnungen (lit. b) handelt, mit 
der Marygabe, dary 

1. für jene Schüler, die spä-
testens zu Beginn des Schul-
jahres 1962/63 in den ersten 
Jahrgang einer Lehrerbil-
dungsanstalt eintreten, bis 
zum Abschlury ihrer Schul-
zeit, längstens aber bis zum 
Ende des Schuljahres 1966/ 
67, 

2. für jene Schüler, die späte-
stens zu Beginn des Schul-
jahres 1965/66 in einen ein-
jährigen Maturantenlehr-
gang an einer Lehrerbi 1-
dungsanstalt eintreten, bis 
zum Ende dieses Schuljah-
res, 

3. für jene Schüler, die späte-
stens zu Beginn des Schul-
jahres 1967/68 in den ersten 
Jahrgang e ines zweijährigen 
Maturantenlehrganges an 
einer Lehrerbildungsanstalt 
eintreten, bis zum Ab-
schlury ihrer Schulzeit, läng-
stens aber bis zum Ende des 
Schuljahres 1968/69, 

die bisher geltenden Vorschrif-
ten weiter anzuwenden sind. Ab 
1. September 1966 können Päd-
agogische Akademien als 
Schulversuch (§ 7) eingerichtet 
werden. 

(2) Für die Zeit vom 1. September 
1963 bis zum 31. August 1968 tritt in 
den §§ 43, 57, 71, 92, 100, 108 und 
116 an die Stelle der Klassenschüler-
höchslzahl 36 die Klassenschüler-
höchstzahl 40. 

(3) (Grundsatzbestimmung.) Der 
Zeitpunkt des 1 nkrafttretens der Aus-
führungsgesetze der Länder zu den 
§§ 11 bis 14, 18 bis 21, 24 bis 27, 
48 bis 51 und 129 Abs. 4 bis 6 ist mit 
1. September 1963, jener zu den 
§§ 30 bis 33 mit 1. September 1966 
festzusetzen. Für die Zeit vom 1. Sep-
tember 1963 bis zum 31. August 1968 
tritt in den §§ 14, 21, 33 Abs. 1 und 
51 an die Stelle · der Klassenschüler-
höchstzahl 36 die Klassenschüler-
höchstzahl 40. 



§ 132. 

(1) Mit dem jeweiligen Wirksamwer-
den der Bestimmungen dieses B.undes-
gesetzes (§ 131) treten die entspre-
chenden bisherigen gesetzlichen Vor-
schriften über die Organisation der in 
diesem Bundesgesetz geregelten 
Schularten au~er Kraft. 

(2) Die Bestimmungen · des Minder-
heiten-Schulgesetzes für Kärnten, 
BGBI. Nr . 101 / 1959, werden durch die-
ses Bundesgesetz nur insoweit be-
rührt, als die Vorschriften dieses Bun-
desgesetzes über die Organisation der 
entsprechenden Schularten auch für 
die für die Minderheit in Betracht 
kommenden Schulen und Einrichtun-
gen gelten . 

§ 133. 

Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes, soweit sie in den Wirkungs-
bereich des Bundes fällt, sowie mit 
der Wahrnehmung der Rechte des 
Bundes gemä~ Artikel 14 Abs. 8 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 und in der Fassung 
des Bundesverfassungsgesetzes vom 
18. Juli 1962, BGBI. Nr. 215, ist das 
Bundesministerium für Unterricht be-
traut. 

Schärf 
Gorbach Drimmel 

244. Bundesgesetz vom 25. Juli 
. 1962 über das Privatschulwesen 

(Privatschulgesetz) . 

(BGBI. 1962/ 61. Stk. vom 8. Aug. 1962) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Ge 1 tu n g s b e reich. 

Dieses Bundesgesetz regelt die Er-
richtung und Führung von Privatschu-
len - mit Ausnahme der land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen - sowie 
die Verleihung des öflentlichkeits-
rechtes und die Gewährung von Sub-
ventionen an solche Privatschulen. 

§ ~· B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n. 

(1) Schulen im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind Einrichtungen, in denen 
eine Mehrzahl von Schülern gemein-
sam nach einem festen Lehrplan unter-
richtet wird, wenn im Zusammenhang 
mit der Vermittlung von allgemeinbil-
denden oder berufsbildenden Kennt-
nissen und Fertigkeiten ein erzieheri-
sches Ziel angestrebt wird. 

(2) Ein erzieherisches Ziel ist gege-
ben, wenn du~er den mit der Erwer-
bung von Kenntnissen und Fertigkei-
ten an sich verbundenen Erziehungs-
zielen die Festigung der charakter-
lichen Anlagen der Schüler in sitt-
licher Hinsicht bezweckt wird . 

(3) Privatschulen sind Schulen, die 
von anderen als den gesetzlichen 
Schulerhaltern errichtet und erhalten 
werden (Artikel 14 Abs. 6 und 7 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 und in der Fassung 
des Bundesverfassungsgesetzes vom 
18. Juli 1962, BGBI. Nr. 215). 

ABSCHNITT 1. 

Errichtung und Führung von Privat-
schulen. 

§ 3. V o r a u s s e t z u n g e n f ü r 
d i e E r r i c h tu n g. 

(1) Die Errichtung von Privatschulen 
ist im Sinne des Artikels 17 Abs. 2 des 
Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezem-
ber 1867, RGBI. Nr. 142, über die all-
gemeinen Rechte der Staatsbürger, 
und - soweit es sich um Schulen von 
gesetzlich anerkannten Kirchen oder 
Religionsgesellschaften handelt 
auch im Sinne des § 4 des Gesetzes 
vom 25. Mai 1868, RGBI. Nr. 48, wo-
durch grundsätzliche Bestimmungen 
über das Verhältnis der Schule zur 
Kirche erlassen werden, bei Erfüllung 
der in diesem Bundesgesetz enthalte-
nen näheren '?erschriften gewährlei-
~I. . 

(2) Die Errichtung von Privatschulen 
setzt voraus, da~ die Bedingungen 
hinsichtlich des Schulerhalters (§ 4), 
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der Leiter und Lehrer (§ 5) und der 
Schulräume und Lehrmittel (§ 6) er-
füllt werden. 

§ 4. Sc h u 1 e r h a 1 t e r. 
(1) Eine Privatschule zu errichten, ist 

als Schulerhalter - bei Erfüllung der 
sonstigen in diesem Abschnitt festge-
setzten Voraussetzungen - berechtigt 

a) jeder österreichische Staatsbür-
ger, der voll handlungsfähig 
und in siltli"cher und staatsbür-
gerlicher Hinsicht verlä~lich ist; 

b) jede Gebietskörperschaft, ge-
setzlich anerkannte Kirche oder 
Religionsgesellschaft und son-
stige Körperschaft des öffent-
lichen Rechts; 

c) jede sonstige inländische juri-
stische Person, deren vertre-
tungsbefugle Organe die Vor-
aussetzungen nach lit. a erfül-
len. 

(2) Personen, welche die österrei-
chische Staatsbürgerschaft nicht besit-
zen, sowie ausländische juristische 
Personen können als Schulerhalter -
bei Erfüllung der sonstigen in diesem 
Abschnitt festgesetzten Voraussetzun-
gen - Privatschulen errichten,_ wenn 
sie beziehungsweise ihre vertrelungs-
befuglen Organe in sittlicher Hinsicht 
verlä~lich und keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf das österreichische 
Schulwesen zu erwarten sind. Sofern 
die vertrelungsbefuglen Organe nicht 
die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen und ihren Wohnsitz nicht in 
Österreich haben, ist von ausländi-
schen juristischen Personen ein Zustel-
lungsbevollmächtigter zu bestellen, 
der die österreichische Staatsbürger-
schaft besitzt und seinen Wohnsitz in 
Österreich hat. Durch Staatsverträge 
(Kulturabkommen) begründete Rechte 
werden hiedurch nicht berührt. 

(3) Aufgabe des Schulerhalters ist 
die finanzielle, personelle und räum-
liche Vorsorge für die Führung der 
Schule. 

(4) Der Schulerhalter hat au~er der) 
ihm nach diesem Bundesgesetz sonst 
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obliegenden Anzeigen jede nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
ma~gebende Veränderung iri seiner 
Person beziehungsweise in der Person 
seiner vertretungsbefugten Organe 
und in der Organisation der Schule so-
wie die Einstellung der Schulführung 
und die Auflassung der Schule der zu-
ständigen Schulbehörde unverzüglich 
anzuzeigen und ihr auf Verlangen alle 
zur Wahrnehmung der Aufsicht (§ 22) 
erforderlichen Auskünfte über die 
Schule zu geben. Er darf den Organen 
der zuständigen Schulbehörden den 
Zutritt zu den Schulliegenschaften, die 
Beobachtung des Unterrichtes und die 
Einsicht in die Schulakten nicht ver-
weigern. 

(5) Der Schulerhaller hat sich der 
Einflu~nahme auf die nach den schul-
rechflichen Vorschriften dem Leiter der 
Schule - sofern er nicht selbst Leiter 
der Schule ist (§ 5 Abs. 2) - und den 
Lehrern zukommenden Aufgaben zu 
enthalten. 

§ 5. L e i t e r u n d L e h r e r. 

(1) Für die pädagogische und 
schuladministrative Leitung der Privat-
schule ist ein Leiter zu bestellen, der 

a) die österreichische Staatsbürger-
schaft, 

b) die Eignung zum Lehrer in sitt-
licher, staatsbürgerlicher und 
gesundheitlicher Hinsicht und 

c) die Lehrbefähigung für die be-
treffende oder eine verwandle 
Schulart oder eine sonstige ge-
eignete Befähigung nachweist. 

(2) Schulerhalter, welche die im 
Abs. 1 lit. a bis c genannten Bedin-
gungen erfüllen, können die Leitung 
der Privatschule auch selbst ausüben. 

(3) Der Leiter ist für die unmittel-
bare Leitung und Oberwachung des 
Unterrichtes an der Privatschule ver-
antwortlich. Er ist an die in Ausübung 
der Aufsicht (§ 22) erteilten Weisun-
gen der zuständigen Schulbehörden 
gebunden. 



(4) Die an der Schule verwendeten 
Lehrer haben ebenfalls die im Abs. 1 
lit. a bis c genannten Bedingungen zu 
erfüllen. 

(5) Die zuständige Schulbehörde 
kann von dem Erfordernis der öster-
reichischen Staatsbürgerschaft (Abs. 1 
lit. a und Abs. 4) Nachsicht erteilen, 
wenn ein Mangel an entsprechend 
lehrbefähigten Lehrern österreichi-
scher Staatsbürgerschaft besieht oder 
die Verwendung sonst im Interesse 
der Schule gelegen ist. 

(6) Die Bestellung des Leiters und 
der Lehrer sowie jede nach den Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes 
ma~gebende Veränderung in deren 
Person ist vom Schulerhalter der zu-
ständigen Schulbehörde unverzüglich 
anzuzeigen, welche die Verwendung 
des Leiters oder Lehrers innerhalb 
eines Monats ab dem Einlangen der 
Anzeige zu untersagen hat, wenn die 
Bedingungen der vorstehenden Ab-
sätze nicht erfüllt sind. Darüber hinaus 
hat die zuständige Schulbehörde die 
Verwendung eines Leiters oder Leh-
rers zu untersagen, wenn die in den 
vorstehenden Absätzen genannten Be-
dingungen später wegfallen, sowie 
hinsichtlich des Leiters auch dann, 
wenn er die ihm nach Abs. 3 • oblie-
genden Aufgaben nicht ausreichend 
erfüllt. 

(7) Die Bestimmungen des Abs. 6 
gelten sinngemä~ auch für den Schul-
erhalter in seiner Eigenschaft als Lei-
ter der Schule (Abs. 2). 

§ 6. S c h u 1 r ä u m e u n d L e h r -
m i f t e 1. 

Der Schulerhalter hat nachzuweisen, 
da~ er über Schulräume verfügt, die 
baul ich und einrichtungsmä~ig dem 
Zweck und der Organisation der Pri-
vatschule sowie den Grundsätzen der 
Pädagogik und der Schulhygiene ent-
sprechen. Ferner hat er nachzuweisen, 
da~ die Privatschule die zur Durch-
führung des Lehrplanes notwendigen 
Lehrmittel und sonstigen Ausstattun-
gen und Einrichtungen aufweist. 

§ 7. A n z e i g e u n d U n t e r -
s a g u n g d e r Er r i c h t u n g. 

(1) Die Erric
0

htung einer Privatschule 
ist der zuständigen Schulbehörde min-
bestens drei Monate vor der beabsich-
tigten Eröffnung der Schule unter 
Nachweis der Erfüllung der Bestim-
mungen des § 4 Abs. 1 oder 2, des 
§ 5. Abs. 1 oder 2 und 4 (unbeschadet 
der Bestimmung des § 5 Abs. 5) so-
wie des § 6 anzuzeigen. 

(2) Die zuständige Schulbehörde hat 
die Errichtung der Schule binnen zwei 
Monaten ab dem Zeitpunkt der Ein-
bringung der Anzeige zu untersagen, 
wenn die im Abs. 1 angeführten Be-
stimmungen nicht erfüllt sind. Wird 
die Errichtung der Schule innerhalb 
dieser Frist nicht untersagt, so kann 
sie eröffnet werden. 

§ 8. E r 1 ö s c h e n u n d E n t z u g 
des Rechtes zur Schul-

führung. 

(1) Das Recht zur Führung einer 
Schule erlischt 

a) mit der Auflassung der Schule 
durch den Schulerhalter, 

b) mit dem Wegfall einer der im 
§ 4 Abs. 1 oder 2 genannten 
Bedingungen, 

c) nach Ablauf eines Jahres, in 
dem die Schule nicht geführt 
wurde, 

d) mit der Oberlassung des Schul-
vermögens an eine andere 
Person in der Absicht, die 
Schulerhalterschaft aufzugeben, 
oder 

e) mit dem Tode des Schulerhal-
ters (bei juristischen Personen 
mit deren Auflösung); die Ver-
lassenschaft beziehungsweise 
die Erben des Schulerhalters 
können die Schule jedoch bis 
zum Ende des laufenden Schul-
jahres weiterführen, wobei sie 
die Rechte und Pflichten des 
Schulerhalters übernehmen; sie 
haben die Weiterführung der 
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Schule der zuständigen Schul-
behörde anzuzeigen. 

(2) Werden nach der Eröffnung der 
Schule die im § 5 Abs. 1, 2 oder 4 
(unter allfälliger Bedachlnahme auf 
§ 5 Abs. 5) oder im § 6 genannten 
Bedingungen nicht mehr erfüllt, so hat 
die zuständige Schulbehörde dem 
Schulerhalter eine angemessene Frist 
zur Beseitigung der Mängel zu setzen. 
Werden die Mängel innerhalb dieser 
Frist nicht behoben, so hat die Schul-
behörde die weitere Führung der 
Schule zu untersagen. 

(3) Wenn für die Gesundheit oder 
Sittlichkeit der Schüler Gefahr im Ver-
zug ist, hat die zuständige Schulbe-
hörde die weitere Führung der Schule 
ohne Setzung einer Frist zu untersa-
gen. 

§ 9. B e z e i c h n un g v o n 
P r i v a t s c h u 1 e n. 

Jede Privatschule hat eine Bezeich-
nung zu führen, aus der ihr Schul-
erhalter erkennbar ist und die, auch 
wenn die Schule das Offentlichkeits-
rechl (Abschnitt 111) besitzt, jede 
Möglichkeit ' einer Verwechslung mit 
einer öffentlichen Schule ausschlief}!. 
Wenn nicht eine Bewilligung zur Füh-
rung einer gesetzlich geregelten 
Schulartbezeichnung nach Abschnitt II 
erteilt worden ist, mul} ferner jede 
Verwechslungsmöglichkeit mit einer 
solchen Bezeichnung ausgeschlossen 
sein. 

§ 10. S c h ü 1 e r h e i m e. 

{1) Die Errichtung privater Heime, in 
die Schüler öffentlicher oder privater 
Schulen zum Zwecke des Schulbesu-
ches oder zur Oberwachung ihrer 
Lerntätigkeit aufgenommen werden 
{Schülerheime), bedarf keiner An-
zeige. 

{2) Die zuständige Schulbehörde hat 
die Führung eines Schülerheimes zu 
untersagen, wenn trotz Aufforderung 
zur Abstellung von Mängeln inner-
halb einer angemessenen Frist weiter-
hin Umstände vorliegen, durch die für 
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die Gesundheit, die Sittlichkeit oder 
die staatsbürgerliche Gesinnung der 
Schüler Gefahr besieht. Diese Unter-
sagung gilt für die Dauer des Vor-
liegens der festgestellten Mängel. 

ABSCHNITT II. 

Führung einer gesetzlich geregelten 
Schulartbezeichnung. 

§ 11. Bewilligungspflicht. 

{1) Die Führung einer gesetzlich ge-
regelten Schulartbezeichnung durch 
Privatschulen ist nur mit Bewilligung 
der zuständigen Schulbehörde zuläs-
sig. 

(2) Die Bewilligung ist auf Ansuchen 
des Schulerhalters zu erteilen, wenn 

a) die Organisation einschliel}lich 
des Lehrplanes und die Aus-
stattung der Priva tschule im 
wesentlichen mit gleichartigen 
öffentlichen Schulen überein-
stimmt und an der Schule nur 
schulbehördlich approbierte 
Lehrbücher, soweit eine solche 
Approbation vorgesehen ist, 
verwendet werden, 

b) der Leiter und die Lehrer die 
Lehrbefähigung für die betref-
fende Schulart besitzen, wobei 
iedoch die zuständige Schul-
behörde vom Nachweis der 
Lehrbefähigung für Lehrer ab-
sehen kann, wenn Mangel an 
entsprechend lehrbefähiglen 
Lehrern besieht und ein son-
stiger ausreichender Befähi-
gungsnachweis erbracht wird, 
und 

c) glaubhaft gemacht wird, dal} 
die Führung der Privatschule 
für mehrere Jahre mit einem 
hohen Grad der Wahrschein-
lichkeit sichergestellt ist. 

{3) Bei Gebietskörperschaften, ge-
setzlich anerkannten Kirchen und Re-
ligionsgesellschaften und sonstigen 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
wird die Erfüllung der Vorausselzun-



gen des Abs. 2 lit. c von Gesetzes 
wegen angenommen. 

(4) Um die Bewilligung zur Führung 
einer gesetzlich geregelten Schulart-
bezeichnung kann gleichzeitig mit der 
Anzeige der Errichtung der Privat-
schule (§ 7) angesucht werden. 

§ 12. W i d e r r u f d e r 
B e w i 1 1 i g u n g. 

Werden die im § 11 Abs. 2 ge-
nannten Voraussetzungen nicht mehr 
voll erfüllt, so hat die zuständige 
Schulbehörde dem Schulerhalter eine 
angemessene Frist zur Beseitigung der 
Mängel zu setzen. Werden die Män-
gel innerhalb dieser Frist nicht beho-
ben, so hat die Schulbehörde die Be-
willigung zur Führung einer gesetz-
lich geregelten Schulartbe,teichnung 
zu widerrufen, sofern nicht § 8 anzu-
wenden ist. 

ABS CH N 1 T T 111. 

öffentlichkeitsrecht. 

§ 13. R e c h t s w i r k u n g e n d e s 
Ö f f e n t 1 i c h k e i t s r e c h t e s. 

(1) Durch die Verleihung des öf-
fentlichkeitsrechtes wird einer Privat-
schule das Recht übertragen, . Zeug-
nisse über den Erfolg des Schul-
besuches auszustellen, die mit der 
Beweiskraft öffentlicher Urkunden und 
mit den gleichen Rechtswirkungen 
ausgestaltet sind wie Zeugnisse 
gleichartiger öffentlicher Schulen. 

(2) Mit dem öffentlichkeitsrecht sind 
weiters folgende Rechtswirkungen 
verbunden: 

a) an der Schule können die für 
die betreffende Schulart vorge-
sehenen Prüfungen abgehalten 
werden; 

b) der Schule können Lehramts-
anwärter, die sich damit einver-
standen erklären, zur Einfüh-
rung in die Praxis des Lehr-
amtes mit Zustimmung des 
Schulerhalters zugewiesen wer-
den; 

c) auf die Schule finden die für 
die entsprechenden öffentlichen 
Schulen geltenden schulrecht-
lichen Vorschriften Anwendung, 
soweit gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist und soweit sie 
nicht die Errichtung, Erhaltung 
und Auflassung, die Sprengel 
und das Schulgeld betreffen. 
Bei der Anwendung von lan-
desgesetzlichen Vorschriften 
betreffend die äu~ere Organi-
sation der öffentlichen Pflicht-
schulen treten an die Stelle der 
dort vorgesehenen Behörden-
zuständigkeiten jene des § 23. 

§ 14. V e r 1 e i h u n g d e s 
Ö f f e n t 1 i c h k e i t s r e c h t e s. 

(1) Privatschulen, die gemä~ § 11 
eine gesetzlich geregelte Schulartbe-
zeichnung führen, ist das öffentlich-
keitsrecht zu verleihen, wenn 

a) der Schulerhalter (bei juristi-
schen Personen dessen vertre-
tungsbefugte Organe), der Lei-
ter und die Lehrer Gewähr für 
einen ordnungsgemä~en und 
den Aufgaben des österreichi-
schen Schulwesens gerecht 
werdenden Unterricht bieten 
und 

b) der Unterrichtserfolg jenem an 
einer gleichartigen öffentlichen 
Schule entspricht. 

(2) Privatschulen, die keiner öffent-
lichen Schulart entsprechen, ist das 
öffentlichkeilsrecht zu verleihen, wenn 

a) die Voraussetzungen nach 
Abs. 1 lit. a vorliegen, 

b) die Organisation, der Lehrplan 
und die Ausstattung der Schule 
sowie die Lehrbefähigung des 
Leiters und der Le.hrer mit 
einem vom Bundesministerium 
für Unterricht erlassenen oder 
genehmigten Organisations-
statut übereinstimmen und 

c) die Privatschule sich hinsichtlich· 
ihrer Unterrichtserfolge bewährt 
hat. 
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(3) Bei Gebietskörperschaften, ge-
setzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften und sonstigen 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts wird die Erfüllung der Vor-
aussetzungen des Abs. 1 lit. a und 
des Abs. 2 lit. a von Gesetzes wegen 
angenommen. 

§ 1 S. D a u e r d e r V e r 1 e i h u n g. 

Das öffentlichkeilsrecht darf an Pri-
vatschulen vor ihrem lehrplanmä~ig 
vollen Ausbau jeweils nur für die be-
stehenden Klassen (Jahresstufen) und 
jeweils nur für ein Schuljahr verliehen 
werden. Nach Erreichung des lehr-
planmä~ig vollen Ausbaues kann das 
Offentlichkeilsrecht nach Ma~gabe 
der Unterrichtserfolge auch auf meh-
rere Schuljahre verliehen werden. 
Wenn Gewähr für eine fortdauernde 
Erfüllung der gesetzlichen Bedingun-
gen besieht, ist das Offentlichkeits-
recht nach Erreichung des lehrplan-
mä~ig vollen Ausbaues der Schule auf 
die Dauer der Erfüllung der gesetz-
lichen Bedingungen zu verleihen. 

§ 16. E n 1 zu g und Er 1 ö s c h e n 
des Offentlichkeils-

r e c h 1 es. 
(1) Wenn die im § 14 gen.annlen 

Voraussetzungen während der Dauer 
des öffentlichkeilsrechtes nicht mehr 
voll erfüllt werden, ist dem Schul-
erhalter unter Androhung des Ent-
zuges beziehungsweise der Nichtwei-
terverleihung des Offentlichkeilsrech-
tes eine Frist bis längstens zum Ende 
des darauffolgenden Schuljahres zur 
Behebung der Mängel zu setzen. 
Werden die Mängel innerhalb der 
gesetzten Frist nicht behoben, so ist 
das öffentlichkeitsrecht' zu entziehen 
beziehungsweise nicht weilerzuver-
leihen. 

(2) Mit der Auflassung einer Privat-
schule erlischt das ihr verliehene 
Offentlichkeilsrecht. In diesem Falle 
sind die an der Schule geführten 
Amtssehrillen und Kataloge der zu-
ständigen Schulbehörde zur Aufbe-
wahrung zu übergeben. 
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ABSCHNITT IV. 

Subventionierung von Privatschulen. 

A. Subventionierung 
konfessioneller Privat-

s c h u 1 e n. 

§ 17. A n s p r u c h s -
b. e r e c h t i g u n g. 

(1) Den gesetzlich anerkannten Kir-
chen und Religionsgesellschaften sind 
für die mit dem Offentlichkeitsrechl 
ausgestatteten konfessionellen Privat-
schulen nach Ma~gabe der folgenden 
Bestimmungen Subventionen zum Per-
sonalaufwand zu gewähren. 

(2) Unter konfessionellen Privat-
schulen sind die von den gesetzlich 
anerkann~n Kirchen und Religionsge-
sellschaften und von ihren Einrichtun-
gen erhaltenen Schulen sowie jene 
von Vereinen, Stiftungen und Fonds 
erhaltenen Schulen zu verstehen, die 
von der zuständigen kirchlichen (reli-
gionsgesellschaftlichen) Oberbehörde 
als konfessionelle Schulen anerkannt 
werden. 

§ 18. Aus m a ~ der 
S u b v e n t i o n e n. 

(1) Als Subvention sind den ein-
zelnen gesetzlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften 60 v . H. 
jener Lehrerdienstposten zur Ver-
fügung zu stellen, die im Schul-
jahr 1961 /62 zur Erfüllung des Lehr-
planes an den betreffenden konfessio-
nellen Schulen erforderlich waren. 

(2) Die sich aus Abs. 1 ergebende 
Zahl von Lehrerdienstposten ist im 
gleichen Verhältnis zu erhöhen, wie 
die Zahl der an öffentlichen Pflicht-
schulen verwendeten Lehrer steigt; 
eine solche Steigerung der Zahl der 
an öffentlichen Pflichtschulen verwen-
deten Lehrer hat jedoch nur dann 
eine Erhöhung im angeführten Sinne 
zur Folge, wenn die Steigerung min-
destens 2 v. H. der Zahl der Lehrer 
beträgt, die im Zeitpunkte des Jn-
kraftlretens dieses Bundesgesetzes be-



ziehungsweise im Zeitpunkte der je-
weils letzten Erhöhung il"(I Sinne die-
ser Bestimmung an öffentlichen Pflicht-
schulen verwendet worden sind. 

(3) Oberdies sind jeweils 60 v. H. 
des Mehrbedarfes an Lehrerdienst-
posten als Subvention zur Verfügung 
zu stellen, der sich auf Grund der Be-
stimmungen des Schulorganisations-
gesetzes vom 25. Juli 1962, BGBI. 
Nr. 242, (wie insbesondere der Ver-
längerung der Dauer einzelner Schul-
arten und der Einführung von poly-
technischen Lehrgängen und von 
Pädagogischen Akademien) ergibt. 

(4) Die Aufteilung der als Subven-
tion zur Verfügung zu stellenden Leh-
rerdienstposten auf die einzelnen kon-
fessionellen Schulen obliegt dem Bun-
desministerium für Unterricht auf An-
trag der zuständigen kirchlichen (reli-
gionsgesellschaftlichen) Oberbehörde. 

§ 19. Art der Sub v e n t i o -
nie r u n g. 

(1) Die Subventionen zum Personal-
aufwand sind nach Ma~gabe der Be-
stimmungen dieses Abschnittes zu ge-
währen: 

a) durch Zuweisung von Bundes-
lehrern oder Bundesvertrags-
lehrern durch den Bund als 
lebende Subventionen an die 
Schule, soweit es sich nicht um 
eine in lit. b genannte Schule 
handelt, oder 

b) durch Zuweisung von Landes-
lehrern oder Landesvertrags-
lehrern durch das Land als 
lebende Subventionen an 
Volks-, Haupt- und Sonder-
schulen, polytechnische Lehr-
gänge .und Berufsschulen. 

(2) Die Kosten der Subventionen 
zum Personalaufwand sind auch in 
den Fällen des Abs. 1 lit. b vom 
Bund zu tragen. 

(3) Ist die Zuweisung eines Lehrers 
nach Abs. 1 nicht möglich, so hat die 
Subventionierung durch Leistung eines 
Geldbetrages durch den Bund an den 

Schulerhalter :Zu erfolgen. Dieser Geld-
betrag ist je Lehrer nach der Höhe 
der Personalkosten für einen für die 
betreffende Schulart in Betracht kom• 
menden Bundes(Landes)verlragslehrer 
der Entlohnungsgruppe 1 L in der 
mittleren Entlohnungsstufe zu be-
messen. 

(4) Der Schulerhalter hat jenen Leh-
rern, für die er eine Subvention in 
Form eines Geldbetrages (Abs. 3) er-
hält, jenes Entgelt zu leisten, das in 
den für die Bundes(Landes)verlrags-
lehrer jeweils gellenden Vorschriften 
vorgesehen ist. Dies gilt nicht für Leh-
rer, die Angehörige eines Ordens 
oder einer Kongregation der katholi-
schen Kirche sind, an den von diesem 
Orden oder dieser Kongregation er-
haltenen Schulen. 

§ 10. G r e n z e n d e r 
Zuweisung 

1 e b e n d e r S u b v e n t i o n e n. 

(1) Den unter § 17 fallenden Schu-
len dürfen nur solche Lehrer als 
lebende Subventionen zugewiesen 
werden, die sich damit einverstanden 
erklären und deren Zuweisung an die 
betreffende Schule die zuständige 
kirchliche (religionsgesellschaflliche) 
Oberbehörde beantragt oder gegen 
deren Zuweisung sie keinen Einwand 
erhebt. 

(2) Die Zuweisung ist aufzuheben, 
wenn der Lehrer dies beantragt oder 
wenn die zuständige kirchliche (reli-
gionsgesellschaftliche) Oberbehörde 
die weitere Verwendung des Lehrers 
an der betreffenden Schule aus reli-
giösen Gründen für untragbar erklärt 
und aus diesem Grunde die Auf-
hebung der Zuweisung bei der zu-
ständigen Dienstbehörde beantragt. 

B. S u b v e n 1 i o n i e r u n g 
s o n s t i g e r P r iv a 1 s c h u 1 e n. 

§ 11. Voraus s e 1 zu ng e n. 

(1) Für Privatschulen mit Offentlich-
keilsrecht, die nicht unter § 17 fallen, 
kann der Bund nach Ma~gabe der auf 
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Grund des jeweiligen Bundesfinanz-
gesetzes zur Verfügung stehenden 
Mittel Subventionen zum P.ersonalauf-
wand gewähren, wenn 

a) die Schule einem Bedarf der 
Bevölkerung entspricht, 

b) mit der Führung der Schule 
nicht die Erzielung eines Ge-
winnes bezweckt wird, 

c) für die Aufnahme der Schüler 
nur die für öffentliche Schulen 
geltenden Aufnahmsbedingun-
gen ma~gebend sind und 

d) die Schülerzahl in den einzel-
nen Klassen nicht unter den an 
öffentlichen Schulen gleicher 
Art und gleicher örtlicher Lage 
üblichen Klassenschülerzahlen 
liegt. 

(2) Ein Bedarf im Sinne des Abs. f 
lit. a ist bei privaten Volks- und 
Hauptschulen jedenfalls nicht gege-
ben, wenn dadurch die Organisations-
höhe einer öJfentlichen Volks- oder 
Hauptschule, in deren Sprengel die 
Privatschule liegt, gemindert wird. 

(3) Die Art der Subventionierung 
für die im Abs. 1 genannten Schulen 
richtet sich nach § 19 Abs. 1. Vor Zu-
weisung eines Lehrers als lebende 
Subvention ist der Schulerhaller zu 
hören. 

ABSCHNITT V. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

§22. Aufsicht über die 
P r i v a 1 s c h u 1 e n. 

(1) Die Aufsicht über die Privat-
schulen erstreckt sich auf die Ober-
wachung der Erfüllung der Bestim-
mungen des Abschnittes 1, bei Privat-
schulen, die zur Führung einer gesetz-
lich geregelten Schulartbezeichnung 
berechtigt sind, auch auf die Ober-
wachung der Erfüllung der Bestim-
mungen des Abschnittes II und bei 
Privatschulen mit öffentlichkeilsrecht 
überdies auf die Oberwachung der Er-
füllung der Bestimmungen des Ab-
schnittes III. 
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(2) Die Aufsicht über private Schü-
lerheime erstrecl<t sich auf die im 
§ 10 Abs. 2 vorgesehenen Ma~nah­
men. 

§ 23. B e h ö r d e n z u s 1 ä n d i g -
k e i t. 

(1) Zuständige Schul~hörde erster 
Instanz im Sinne dieses Bundesgeset-
zes ist der örtlich zuständige Landes-
schulrat, soweit i'm folgenden nicht 
anderes bestimmt ist. 

(2) Das Bundesministerium für Un-
terricht ist in erster Instanz zuständig 

a) für die Angelegenheiten der 
privaten Pädagogischen Akade-
mien sowie für die Angelegen-
heiten der privaten Schüler-
heime, soweit sie ausschlie~lich 
oder vorwiegend von Studie-
renden öffentlicher oder priva-
ter Pädagogischer Akademien 
besucht werden, 

b) für die Verleihung und den Ent-
zug des Offentlichkeilsrechtes, 

c) für die Subventionierung von 
Privatschulen mit Ausnahme der 
nach Abs. 5 zu beurteilenden 
Zuständigkeiten für die ein-
zelne Zuweisung von Lehrern. 

(3) Bei privaten Volks-, Haupt- und 
Sonderschulen und polytechnischen 
Lehrgängen sowie bei privaten Schü-
lerheimen, soweit sie ausschlie~lich 
oder vorwiegend von Schülern der-
artiger öffentlicher oder privater Schu-
len besucht werden, sind die nach 
diesem Bundesgesetz in Betracht kom-
menden Anzeigen und Ansuchen beim 
örtlich zuständigen Bezirksschulral ein-
zubringen, welcher sie mit seiner Stel-
lungnahme dem Landesschulrat vorzu-
legen hat. Für diese Schulen ist der 
örtlich zusländigll Bezirksschulral zu-
ständige Schulbehörde im Sinne des 
§ f 6 Abs. 2 zweiter Salz. 

(4) Ansuchen um Verleihung des 
öffenllichkeilsrechtes sind beim ört-
lich zuständigen Landesschulrat einzu-
bringen, soweit es sich nicht um Schu-
len nach Abs. 2 fit. a handelt oder 
Abs. 3 anzuwenden ist. Der Landes-



schulral hat derartige bei ihm einge-
brachte oder ihm gemä~ Abs. 3 vom 
Bezirksschulrat vorgelegte Ansuchen 
mit seiner Stellungnahme dem Bun-
desministerium für Unterricht vorzu-
legen. Ansuchen dieser Art für die 
im Abs. 2 lit. a genannten Schulen 
sind unmittelbar beim Bundesministe-
rium für Unterricht einzubringen. 

(5) Die Zuständigkeit für die im Rah-
men der gewährten Subventionen zum 
Personalaufwand zu erfolgende Zu-
weisung der einzelnen Lehrer (§ 19 
Abs. 1) richtet sich nach den für die 
Zuweisung von Lehrern an gleich-
artigen öffentlichen Schulen geltenden 
Zusländigkeitsbeslimmungen. 

(6) Im übrigen richtet sich die Zu-
ständigkeit zur Schulaufsicht und in 
den Angelegenheiten, die in gleicher 
Weise öffentliche und private Schulen 
betreffen, nach den allgemeinen 
schulrechllichen Vorschriften. 

§ 24. S 1 r a f b e s t i m m u n g e n. 

Wer entgegen den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes 

a) eine Privatschule ohne Anzeige 
oder nach Untersagung der Er-
richtung eröffnet; oder nach 
Entzug oder Erlöschen des 
Rechtes zur Führung einer Pri-
vatschule diese weilerf.üfirl; 

b) für eine Privatschule eine Be-
zeichnung führt, die mit der Be-
zeichnung einer öffentlichen 
Schule verwechslungsfähig ähn-
lich ist; oder für eine Privat-
schule ohne öffentlichkeilsrecht 
den Anschein erweckt, als ob 
sie das öffentlichkeilsrechl be-
sitze; oder ohne Bewilligung 
eine gesetzlich geregelte Schul-
artbezeichnung oder eine mit 
dieser verwechslungsfähig ähn-
liche Bezeichnung führt; 

c) Zeugnisse ausstellt, die mit den 
Zeugnissen einer öffentlichen 
oder mit dem Offentlichkeils-
rechl ausgestalteten Schule 
gleich oder verwechslungsfähig 
ähnlich sind, ohne da~ die 
Schule das _ öffentlichkeilsrechl 
besitzt; 

d) einen Leiter oder Lehrer nach 
der Untersagung dessen Ver-
wendung weiter in dieser 
Eigenschaft an der Schule be-
schäftigt; 

e) den Organen der zuständigen 
Schulbehörden den Zutritt zu 

· den Schulliegenschaften, die 
Beobachtung des Unterrichtes 
und die Einsicht in die Schul-
akten ungerechtfertiglerweise 
verweigert oder die nach den 
Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes zu erslallend.en Anzei-
gen oder "Auskünfte unlerlä~t; 

f) ein privates Schülerheim nach 
Untersagung der Führung trotz 
weiteren Vorliegens der bean-
sländelen Mängel weiterführt, 

begeht, wenn die Tal nicht nach an-
deren gesetzlichen Vorschriften stren-
ger zu bestrafen ist, eine Verwaltungs-
übertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 30.000 S, im Falle der 
Uneinbringlichkeil mit Arrest bis zu 
vier Wochen zu bestrafen. 

Ubergangsbestimmungen. 
§ 25. 

Im Zeitpunkte des lnkrafttreten.s die-
ses Bundesgesetzes bestehende Pri-
vatschulen, deren Errichtung vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
von der zuständigen Schulbehörde zur 
Kenntnis genommen oder genehmigt 
worden ist, gelten als im Sinne dieses 
Bundesgesetzes errichtet. Ebenso blei-
ben die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes ausgesprochenen Ver-
leihungen des öffentlichkeitsrechtes 
aufrecht. Im übrigen finden auf diese 
Schulen und Schülerheime die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes An-
wendung. 

§ 26. 

(1) folgende Schulen sind abwei-
chend von den Bestimmungen des § 9 
berechtigt, weiterhin ihre nachstehend 
angefühde Bezeichnung zu führen: 

a) öffentliches Schottengymnasium 
der Benediktiner in Wien, 
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b) Offenlliches Stiftsgymnasium der 
Benediktiner in Melk, 

c) Offentliches Stiftsgymnasium der 
Benediktiner in Seilenstellen, 

d) Offentliches Stiftsgymnasium der 
Benediktiner in Kremsmünster, 

e) .Offentliches Stiftsgymnasium der 
Benediktiner in SI. Paul im 
Lavanttal, 

f) öffentliches Gymnasium der 
Franziskaner in Solbad Hall/ 
Tirol, 

g) öffentliches Gymnasium der 
Stillung • Theresianische Akade-
mie" in Wien. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Schu-
len gelten als mit dem Offentlich-
keilsrechl im Sinne dieses Bundesge-
setzes ausgestattet. 

§ 27. 

(1) Bereits vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes vom Bund an Privat-
schulen gewährte Subventionen zum 
Personalaufwand, die in diesem Zeit-
punkt noch aufrecht sind, sowie im 
Zeitpunkt des lnkrafllrelens dieses 
Bundesgesetzes bestehenden Verträge 
über die Subventionierung von Pri-
vatschulen werden durch dieses Bun-
desgesetz nicht berührt. Diese Sub-
ventionen sind jedoch auf Subventio-
nen nach diesem Bundesgesetz anzu-
rechnen. 

(2) Für das öffentliche Gymnasium 
der Stiftung • Theresianische Akade-
mie" in Wien hat der Bund als Sub-
vention weiterhin den gesamten Per-
sonalaufwand für Lehrer einschlie~lich 
des Direktors durch Zuweisung von 
Bundeslehrern oder Bundesvertragsleh-
rern an diese Schule unter Bedacht-
nahme auf die Bestimmung des § 21 
Abs. 3 zweiter Salz zu gewähren. 

SchlufJbesfimmungen. 

§ 28. 

(1) Mit dem Wirksamwerden dieses 
Bundesgesetzes freien alle das Privat-
schulwesen (§ 1) regelnden Vorschrif-
ten au~er Kraft. 
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{2) Im Sinne des Abs. 1 freien ins-
besondere folgende Vorschriften au~er 
Kraft. 

a) das Provisorische Gesetz über 
den Privatunterricht vom 27. Juni 
1850, RGBI. Nr. 309, 

b) die §§ 68 bis 73 des Gesetzes 
vom 14. Mai 1869, RGBI. Nr. 62 
{Reichsvolksschulgeselz), und 

c) die §§ 187 bis 203 der Verord-
nung des Ministeriums für Kul-
tus und Unterricht vom 29. Sep-
tember 1905, RGBI. Nr. 159 
(Schul- und Unterrichtsordnung 
für allgemeine Volksschulen und 
für Bürgerschulen). 

§ 29. 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. No-
vember 1962 in Kraft. 

§ 30. 

Mil der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für 
Unterricht betraut. 

Schärf 
Gorbach Drimmel 

245. Bundesgesetz vom 25. Juli 
1962, mit dem ein bundesein-
heitliches Dienstrecht der Lan-
deslehrer für Volks-, Haupt- und 
Sonderschulen sowie für gewerb-
liche, kaufmännische und haus-
wirtschaftliche Berufsschulen ge-
schaffen wird [Landeslehrer-
Dienstrechtsüberleltungsgesetz 

1962 - LaDUG. 1961). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. HAUPTSTÜCK 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Anwendungsbereich. 

Dieses Bundesgesetz regelt das 
Dienstrecht der im öffentlich-recht-



liehen Dienstverhältnis zu den Län-
dern (Artikel 14 Abs. 2 des Bundes-
Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 und in der Fassung des Bun-
desverfassungsgesetzes vom 18. JUii 
1962, BGBI. Nr. 215) stehenden Lehrer 
(Landeslehrer) für Volks-, Haupt- und 
Sonderschulen und für gewerbliche, 
kaufmännische und hauswirtschaftliche 
Berufsschulen sowie die Rechte und 
Pflichten der Personen, die einen An-
spruch auf Ruhe(Versorgungs)bezug 
aus einem solchen Dienstverhältnis 
haben. 

§ l. A n w e n d u n g v o n 1 ü r 
Bundeslehrer geltenden 

V o r s c h r i 1 t e n. 

(1) Auf die im § 1 genannten Per-
sonen finden das Gehaltsüberleitungs-
gesetz, BGBI. Nr. 22/1947, sowie jene 
gesetzlichen Vorschriften Anwendung, 
die in den folgenden §§ 24, 25 Abs. 3, 
45 und 56 auf sit. für anwendbar er-
klär! werden. 

(2) Die im Sinne des Abs. 1 anzu-
wendenden gesetzlichen Vorschriften 
linden in ihrer geltenden Fassung (ein-
schlie~lich der in den Novellen zu 
diesen Vorschriften sonst enthaltenen 
Bestimmungen), soweit sie für Bundes-
lehrer des Dienst- oder Ruhestandes 
oder deren Hinterbliebene gejten, mit 
der Ma~gabe Anwendung, da~ 

a) an die Stelle des Dienstverhält-
nisses zum Bund das Dienstver-
hältnis zu dem betreffenden 
Bundesland tritt, 

b) sofern in diesen Vorschriften 
auf ein früheres oder gleichzei-
tiges Dienstverhältnis zu einem 
Bundesland Bezug genommen 
wird, an dessen Stelle ein frühe-
res oder gleichzeitiges Dienst-
verhältnis zu einem anderen 
Bundesland oder zum Bund zu 
verstehen ist, 

c) bezüglich der Erlassung von 
Verordnungen (Artikel 14 Abs. 2 
dritter Salz des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 und in der Fassung 
des Bundesverfassungsgesetzes 

vom 18. Juli 1962, BGBI. Nr. 215) 
sich die Zuständigkeit nach § 64 
Abs. 2 und · 

d) bezüglich der Ausübung der 
Diensthoheit sich die Zustän-
digkeit nach § 3 richtet. 

§ 3. D i e n s t b e h ö r d e n. 

Dienstbehörden (einschlie~lich der 
Qualifikations- und Disziplinarbehör-
den) im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind jene Behörden, die zur Ausübung 
der Diensthoheit über die im § 1 ge-
nannten Personen hinsichtlich der ein-
zelnen dienstbehördlichen Aufgaben 
durch die gemä~ Artikel 14 Abs. 4 
lit. a des Bundes-Verfassungsgesetzes 
in der Fassung von 1929 und in der 
Fassung des Bundesverfassungsgeset-
zes vom 18. Juli 1962, BGBI. Nr. 215, 
erlassenen Landesgesetze berufen sind. 

§ 4. E i n 1 e i 1 u n g d e r L a n d e s -
1 ehre r. 

Die Landeslehrer werden eingeteilt: 
a) nach den Verwendungsgruppen 

in Lehrer der Verwendungs-
gruppe L 1, L 2 B, L 2 HS, 
L 2V und L 3; 

b) innerhalb 9er Verwendung~­
gruppen nach Dienstzweigen; 

c) nach den Schula'rlen in Lehrer 
an Volksschulen, an Hauptschu-
len, an Sonderschulen, an 
gewerblichen, kaufmännischen 
oder hauswirtschaftlichen Be-
rufsschulen; 

d) nach der Art ihrer Dienstlei-
stung in klassenführende Lehrer 
(Klassenlehrer), Lehrer für 'Fach-
gruppen (Fachgruppenlehrer) 
und Lehrer für einzelne Gegen-
stände; 

e) nach ihrer Dienststellung in Lei-
ter (an Berufsschulen im Falle 
des § 38 Abs. 7 auch Stellver-
treter des Leiters) und Lehrer; 

1) nach der Art des Dienstverhält-
nisses in provisorische und defi-
nitive Lehrer im Sinne des 
§ 5 des Gehaltsüberleitungs-
gesetzes; 
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g) nach der örtlichen Dienstlei-
stung in Lehrer, die unmittel-
bar einer Schule, und Lehrer, 
die der Lehrerreserve zugewie-
sen sind; 

h) innerhalb der unmittelbar einer 
Schule zugewiesenen Lehrer in 
solche, die eine schulfeste 
Stelle innehaben, und solche 
ohne schulfeste Stelle; 

i) nach dem Ausma~ der Beschäf-
tigung in vollbeschäftigte und 
teilbeschäftigle Lehrer. 

II. HAUPTSTÜCK 

Das Dienstverhältnis. 

§ S. A n s t e 1 lu n g s -
e r f o r d e r n i s s e. 

Als Landeslehrer kann nur ange-
stellt werden, wer die allgemeinen 
und die besonderen Anstellungserfor-
dernisse (§§ 6 und 7) erfüllt und 
nicht von der Anstellung nach § 8 
ausgeschlossen ist. 

§6. Allgemeine 
A n s 1 e 1 1 u n g s e r f o r d e r n i s s e . 

(1) Allgemeine Anstellungserforder-
nisse sind: 

a) die österreichische Staatsbürger-
schaft, 

b) die volle Handlungsfähigkeit, 
wobei deren Beschränkung 
wegen Minderjährigkeit au~er 
Betracht bleibt, 

c) die körperliche und geistige 
Eignung für das Wirken als 
Lehrer und Erzieher sowie -
unbeschadet der Bestimmung 
des § 8 Abs. 2 - ein ehren-
haftes Vorleben, 

d) ein Lebensalter von über 18 und 
unter 40 Jahren bei Eintritt in 
den öffentlichen Dienst. 

(2) Von der Obersehreifung der obe-
ren Altersgrenze des Abs. 1 lit. d kann 
ausnahmsweise Nachsicht erteilt wer-
den, wenn die Anstellung im Interesse 
des Schulwesens gelegen ist. 
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§ 7. Besondere 
A n s t e 1 1 u n g s e r f o r d e r n i s s e. 

Die besondE!ren Anstellungserfor-
dernisse, das sind die Voraussetzun-
gen für die Erlangung von Dienst-
posten der einzelnen Dienstzweige -
vor allem die erforderliche Vorbil-
dung und Ausbildung -, sind nach 
Ma~gabe der dienstlichen Erforder-
nisse auf Grund des § 6 Abs. 3 des 
Gehaltsüberleilungsgeselzes durch 
Verordnung festzusetzen. 

§ 8. A u s s c h 1 i e ~ u n g v o n d e r 
A n s t e 11 u n g. 

(1) Von der Anstellung ist ausge-
schlossen : 

a) wer wegen eines Verbrechens 
oder eines aus Gewinnsucht 
verübten oder die öffentliche 
Sittlichkeit verletzenden Ver-
gehens oder einer solchen 
Obertretung oder wegen der 
Obertretung nach § 420 des 
Strafgesetzes rechtskräftig ver-
urteilt worden ist, solange die 
Strafe nicht getilgt ist; 

b) wer aus dem öffentlichen Dienst 
entlassen worden oder während 
eines anhängigen Disziplinar-
verfahrens ausgetreten ist. 

(2) Von der Ausschlie~ung nach 
Abs. 1 kann in rücksichtswürdigen Fäl-
len Nachsicht erteilt werden, soweit 
strafgesetzliche Bestimmungen nicht 
entgegenstehen und die Anstellung im 
Interesse des Schulwesens gelegen ist. 

§ 9. A n s 1 e 1 1 u n g. 

(1) Voraussetzung für die Anstellung 
als Landeslehrer ist eine Bewerbung. 

(2) Bei der Auswahl der Bewerber 
ist zunächst auf die fachliche Eignung, 
ferner auf die Zeil, die seit Erfüllung 
der besonderen Anstellungserforder-
nisse vergangen ist, und auf die Rück-
sichtswürdigkeil der Bewerber im Hin-
blick auf ihre sozialen Verhältnisse Be-
dacht zu nehmen. 

(3) Für die Anstellung als Landes-
lehrer gelten im übrigen die Bestim-



mungen der §§ 4 und 5 des Gehalts-
überleitungsgeselzes mit der Ma~gabe, 
da~ die. ErnennuRg auf einen hinsicht-
lich Verwendungsgruppe (§ 4 lit. a}, 
Dienstzweig C-§ 4 lit. b}, Schulart (§ 4 
lit. c) und Dienststellung (§ 4 lit. e) 
bestimmten Dienstposten erfolgt. 

§10. Anstellungsdekret. 

Ober die Anstellung ist ein Dekret 
auszufertigen, in dem au~er den im 
§ 9 Abs. 3 vorgeschriebenen Angaben 
auch der Amtstitel und die besol-
dungsrechtliche Stellung sowie der 
Tag, an dem der Dienst anzutreten ist, 
anzugeben sind. Ferner ist in das An-
stellungsdekret eine Belehrung über 
die Einbringung von Ansuchen um 
Anrechnung allfälliger Vordienstzeilen 
aufzunehmen. 

§11. Beginn des Dienst-
v e r h ä 1 t n i s s e s. 

(1) Das Dienstverhältnis beginnt mit 
dem Tag der Zustellung des Anstel-
lungsdekretes, sofern darin nicht aus-
drücklich ein späterer Tag bestimmt 
ist, frühestens jedoch - soweit nicht 
Abs. 2 anzuwenden ist - mit dem Tag 
des Dienstantrittes. 

(2) Im Falle der Anstellung durch 
Obernahme aus dem vertraglichen 
Landeslehrerdienstverhältnis zum glei-
chen Bundesland oder unmittelbar 
nach dem Ausscheiden aus dem öffent-
lich-rechtlichen Landeslehrerdienstver-
hältnis zu einem anderen Bundesland 
beginnt das Dienstverhältnis mit dem 
Tag der Zustellung des Anstellungs-
dekretes, sofern darin nicht ausdrück-
lich ein späterer Tag bestimmt ist. 

(3) Im Falle der Anstellung unmittel-
bar nach dem Ausscheiden aus dem 
öffentlich-rechtlichen Landeslehrer-
diensiverhältnis zu einem anderen 
Bundesland bleibt eine bereits er-
langte Definilivstellung im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 des Gehaltsüberleilungs-
geselzes . gewahrt; ebenso ist die im 
provisorischen Dienstverhältnis beim 
abgebenden . Bundesland zurückge-
legte Dienstzeit in die provisorische 

Dienstzeit beim übernehmenden Bun-
desland im Sinne des § 5 Abs. 4 des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes einzu-
rechneh. 

§ 12. Unwirksamwerden der 
A n s 1 e 1 1 u n g. 

Die .. Anstellung wird unwirksam und 
das Anstellungsdekret tritt au~er Kraft, 
wenn der .Dienst in den Fällen des 
§ 11 Abs. 1 nicht am vorgeschriebe-
nen Dienstantrittstag angetreten wird 
und 

a) die Säumnis nicht innerhalb 
einer Woche nach dem vorge-
schriebenen Dienstantrittstag 
wegen Krankheit oder sonstiger 
stichhältiger Gründe gerechtfer-
tigt und der Dienst nicht am 
Tage nach Wegfall des Hinde-
rungsgrundes angetreten wird 
oder 

b) die Säumnis länger als einen 
Monat dauert. 

§ 13. D i e n s t g e 1 ö b n i s. 

(1) Der Landeslehrer hat binnen vier 
Wochen nach Beginn des Dienstver-
hältnisses (§ 11) das Dienstgelöbnis 
abzu.legen. 

(2) Das Dienstgelöbnis hat folgen-
den Wortlaut: 

.Ich gelobe, da~ ich die Verfassung 
und die Gesetze der Republik Öster-
reich unverbrüchlich beachten, meine 
Pflichten als Lehrer getreulich erfüllen 
und meine ganze Kraft in den Dienst 
der Schule und des österreichischen 
Vaterlandes stellen werde." 

(3) Die Beifügung einer religiösen 
Beteuerung ist dem Landeslehrer frei-
gestellt. 

(4) Die Angelobung ist vor dem 
hie.zu beauftragten Organ der Dienst-
behörde zu leisten. Die Gelöbnislor-
mel ist nach Beisetzung des Datums 
vom angelobten Landeslehrer zu un-
terfertigen. Die erfolgte Angelobung 
ist im Standesausweis (§ 55} zu ver-
merken. 
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§ 14. Ernennung auf einen 
a n d e r e n D i e n s f p o s t e n. 

(1) Für die Ernennung auf einen an-
deren Dienstposten gellen die Bestim-
mungen des § 16 des Gehalfsüber-
leifungsgesefzes mit der Maljgabe, dalj 
die Ernennung auf einen hinsichtlich 
Verwendungsgruppe (§ 4 lif. a), 
Dienstzweig (§ 4 lif. b), Schulart (§ 4 
lif. c) und Dienststellung (§ 4 lit. e) 
bestimmten Dienstposten erfolgt. 

(2) Die Ernennung auf einen ande-
ren Dienstposten erfolgt auf Ansuchen; 
sie ist nur zulässig, wenn der Landes-
lehrer die besonderen Anstellungser-
fordernisse (§ 7) hiefür erfüllt. 

(3) Soweit die Ernennung auf einen 
anderen Dienstposten mit der Verlei-
hung einer schulfesfen Stelle (§ 19) 
verbunden wird, ist auf die Vorschrif-
ten des § 21 Bedacht zu nehmen. 

(4) Ober die Ernennung auf einen 
anderen Diensfposfen ist ein Dekret 
auszufertigen, in dem auljer den im 
Abs. 1 vorgeschriebenen Angaben 
auch der Amfsfifel und die besol-
dungsrechfliche Stellung anzugeben 
sind. 

§ 1S. Zuweisung u n d 
V e r s e f z u n g . 

(1) Der Landeslehrer ist en.tweder 
unmittelbar einer Schule zur Dienst-
leistung oder der Lehrerreserve zuzu-
weisen. 

(2) Unter Aufhebung der jeweiligen 
Zuweisung kann der Landeslehrer von 
Amis wegen oder auf Ansuchen jeder-
zeit durch eine anderweitige Zuwei-
sung an eine andere Schule oder zur 
Lehrerreserve versetzt werden (Ver-
setzung), sofern er jedoch eine schul-
fesfe Stelle innehat, nur in den Fällen 
des§ 20. 

(3) Ein Landeslehrer kann ohne seine 
Zustimmung nur einer Schule jener 
Schulart zugewiesen werden, die sei-
ner Ernennung (§ 9 Abs. 3 und § 14 
Abs. 1) entspricht, doch kann ein 
Volksschullehrer ohne seine Zustim-
mung auch einer Haupt- oder Son-
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derschule zugewiesen werden. Ein 
Volksschullehrer ohne Lehrbefähigung 
für Haupt- beziehungsweise Sonder-
schulen darf einer solchen Schule nur 
so lange zugewiesen werden, als ent-
sprechend lehrbefähigfe Bewerber 
nicht zur Verfügung stehen. 

(4) Landeslehrer - mit Ausnahme 
der Klassenlehrer an Volks- oder Son-
derschulen -, die an einer Schule 
(Stammschule) nicht die volle Lehrver-
pflichtung (§ 30) erfüllen, können 
unter Beachtung der Bestimmungen 
des Abs. 3 erforderlichenfalls gleich-
zeitig mehreren benachbarten Schulen 
zugewiesen werden. 

(5) Bei der Versetzung von Amis 
wegen ist auf die Rücksichfswürdigkeif 
des Landeslehrers im Hinblick auf 
seine sozialen Verhältnisse und auf 
sein Dienstalter so weil Rücksicht zu 
nehmen, als dienstliche Interessen 
nicht gefährde! werden. 

(6) Die Verwendung in der Lehrer-
reserve sowie die Verwendung eines 
Volksschullehrers ohne Lehrbefähi-
gung für Sonderschulen an einer Son-
derschule soll ohne Zustimmung des 
Landeslehrers nach Möglichkeit zwei 
Jahre nicht überschreiten. 

(7) Soweit eine Zuweisung an eine 
Schule mit der Verleihung einer schul-
fesfen Stelle (§ 19) verbunden wird, 
ist auf die Vorschriften des § 21 Be-
dacht zu . nehmen. 

(8) Bei Versetzung in einen ande-
ren Dienstort ist eine angemessene 
Obersiedlungsfrist zu gewähren. 

§ 1°6. D i e n s f f a u s c h. 
(1) Landeslehrern kann auf Ansuchen 

von ihrer Dienstbehörde ein Dienst-
tausch bewilligt werden. Bei Landes-
lehrern verschiedener Bundesländer 
kommt die Bewilligung des Dienst-
tausches einer Anstellung (§ 9 Abs. 3) 
im übernehmenden Bundesland und 
einem Ausscheiden (§ 24) aus deni 
Dienstverhältnis des abgebenden 
Bundeslandes gleich. 

(2) Vor Bewilligung des Dienst-
tausches zwischen Inhabern schulfesfer 



Stellen sind die im Sinne des § 21 
Abs. 5 zur Erstatlung von Besetzungs-
vorschlägen berufenen Organe zu hö-
ren. 

§1~ Vorübergehende 
Zuweis ,u n g. 

(1) Ein der Lehrerreserve zugewie-
sener Landeslehrer ist einer Stamm-
schule und von dieser nach Bedarf an-
deren Schulen vorübergehend zur 
Dienstleistung zuzuweisen. 

(2) Darüber hinaus, insbesondere 
wenn die Lehrerreserve erschöpft ist, 
kann aus dienstlichen Gründen, vor 
allem zur Vertretung abwesender Leh-
rer, ein Landeslehrer innerhalb oder 
au~erhalb seines Dienstortes einer an-
deren Schule derselben oder einer 
anderen Schulart vorübergehend zu-
gewiesen werden. 

(3) Die Bestimmungen des § 15 
Abs. 3 bis 6 gelten sinngemä~ auch 
für die vorübergehende Zuweisung. 

(4) Der Inhaber einer schulfesten 
Stelle kann nur mit seiner Zustimmung 
länger als drei Monate innerhalb eines 
Schuljahres vorübergehend einer an-
deren Schule zugewiesen werden. 

§ 18. Vorübergehe n d i;:, Ver -
wend u.n g b e i e i n e r Dienst -

s t e 1 1 e d e r V e r w a 1 t u n g. 

(1) Der Landeslehrer kann bei Be-
darf mit seiner Zustimmung unter 
Freistellung von der Unlerrichlserlei-
lung vorübergehend zu einer ange-
messenen Dienstleistung einer Dienst-
stelle der Bundes- oder Landesver-
waltung zugewiesen werden. 

(2) Der Zustimmung des Landesleh-
rers bedarf es nicht, wenn die vor-
übergehende Verwendung bei einer 
Dienststelle der Schulverwaltung und 
für einen Zeitraum erfolgt, in dem der 
Landeslehrer auf Grund eines amts-
ärztlichen Zeugnisses wegen seines 
gesundheitlichen oder die Gesundheit 
der Schulkinder gefährdenden Zu-
standes zwar für den Schuldienst, nicht 

aber für den Verwaltungsdienst un-
geeignet ist. 

(3) Der Landeslehrer unterliegt für 
die Dauer einer solchen Verwendung 
den für die Bediensteten dieser 
Dienststelle geltenden Bestimmungen 
über Unterstellung, besondere Pflich-
ten sowie Arbeitszeit, Feiertagsruhe 
und Urlaub. 

§ 19. Sc h u '1fes1 e S 1e11 e n. 

(1) Schulfeste Stellen sind die Leiier-
slellen der Volksschulen, der Haupt-
schulen und der Sonderschulen. 

(2) Von den sonstigen Lehrersfellen 
an Volks-, Haupt- und Sonderschulen, 
ferner von den Leiter- und Lehrer-
stellen an gewerblichen, kaufmänni-
schen und hauswirtschaftlichen Berufs-
schulen sind jene zu ermitteln, deren 
dauernder Bestand bei Berücksichti-
gung der voraussichtlichen Schüler-
zahlen gesichert ist. 

(3) Von den gemä~ Abs. 2 ermit!el-
ten Lehrersfellen an Volks-, Haupl-
und Sonderschulen ist mindestens die 
Hälfte der Stellen jeder einzelnen 
Schulart - ohne Zuzählung der Lei-
tersfellen und der Stellen der Lehrer-
reserve - als schulfest zu erklären. 
Desgleichen sind von den gemä~ 
Abs. 2 ermittelten Stellen an gewerb-
lichen, kaufmännischen und hauswirt-
schaftlichen Berufsschulen jene Leiter-
stellen und mindestens die Hälfte je-
ner Lehrersfellen, die für die Beset-
zung mit hauptamtlichen Berufsschul-
leitern beziehungsweise Berufsschul-
lehrern in Betracht kommen, als schul-
fesl zu erklären. 

(4) Die gemä~ Abs. 3 erklärte Schul-
festigkeit darf nur bei wesentlicher 
Änderung der ma~gebenden Um-
stände (Abs. 2) aufgehoben werden. 

(5) Die Erklärung und Aufhebung 
der Schulfestigkeit hat durch Verord-
nung der landesgeselzlich (Artikel 14 
Abs. 2 dritter Salz und Abs. 4 lit. a 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 und in der 
Fassung des Bundesverfassungsgesel-
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zes vom 18. Juli 1962, BGBI. Nr. 215) 
hiezu berufenen Behörde zu erfolgen. 

§10. Wirkung der 
s c h u 1 f e s t e n S t e 1 1 e n. 

Der Inhaber einer schulfesten Stelle 
kann unter Bedachtnahme auf die 
Vorschriften des § 15 nur 

a) mit seiner Zustimmung oder 
b) im Falle der Unvereinbarkeit 

gemä~ § 23 oder 
0

c) bei Aufhebung der" Schulfestig-
keit oder 

d) bei Auflassung der Stelle oder 
e) im Falle des durch Disziplinar-

erkenntnis (§ 56) ausgesproche-
nen Verlustes der aus der lnne-
habung einer schulfesten Stelle 
llie~enden Rechte 

an eine andere .Schule oder zur Leh-
rerreserve versetzt werden, in den 
Fällen der 'lit. b, c und d jedoch ohne 
Zustimmung des Landeslehrers, soweit 
es sich um Landeslehrer an Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen handelt, 
nur innerhalb desselben politischen 
Bezirkes. 

§ 11. Besetz u n g d er s c h u 1 -
f e s t e n S t e 1 1 e n. 

(1) Die schulfesten Stellen können 
nur definitiven Landeslehrern, die die 
besonderen Anstellungserfordernisse 
(§ 7) für den betreffenden Dienst-
posten erfüllen, verliehen werden. 

(2) Die schulfesten Stellen sind -
ausgenommen im Falle des, Dienst-
tausches (§ 16) von Inhabern solcher 
Stellen - im Ausschreibungs- und Be-
werbungsverfahren zu besetzen. 

(3) Die freigewordenen Stellen sind 
ehestens, längstens jedoch innerhalb 
von sechs Monaten nach Freiwerden 
in den zur Veröffentlichung amtlicher 
Mitteilungen der ausschreibenden Be-
hörde bestimmten Verlautbarungs-
blättern auszuschreiben. Unier freige-
wordenen Stellen sind auch solche zu 
verstehen, deren Inhaber die aus der 
lnnehabung einer schulfesten Stelle 
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flie~enden Rechte auf Grund eines 
Disziplinarerkenntnisses verloren ha-
ben. Schulfeste Stellen, die durch 
Obertritt ihres Inhabers · in den 
dauernden Ruhestand "von Geseh:es 
wegen (§ 67 des Gehallsüberleitungs-
gesetzes) frei werden, sind so zeit-
gerecht auszuschreiben, da~ sie im 
Zeitpunkte des Freiwerdens besetzt 
werden können. 

(4) Die Bewerbungsgesuche sind 
innerhalb eines Monates nach dem 
Ausschreibungstag im Dienstwege ein-
zureichen; die Zeil der Hauptferien ist 
in diese Frist nicht einzurechnen. Nicht 
rechtzeitig eingereichte Bewerbungs-
gesuche gelten als nicht eingebracht. 

(5) Für jede einzelne ausgeschrie-
bene Stelle sind von den landesge-
setzfich (Artikel 14 Abs. 4 lit. a des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 und in der Fassung 
des BundesverfassJn9sgesetzes vom 
1 B. Juli 1962, BGBI. Nr. 215) hiezu be-
rufenen Organen aus den Bewer-
bungsgesuchen Besetzungsvorschläge 
zu erstatten, in die gülligerweise nur 
Bewerber aufgenommen werden kön-
nen, die im Sinne des Abs. 1 für die 
Verleihung der Stelle in Betracht 
kommen. 

(6) In jeden Besetzungsvorschlag 
sind bei mehr als drei im Sinne des 
Abs. 1 in Betracht kommenden Bewer-
bern drei, bei drei oder weniger sol-
chen Bewerbern alle diese Bewerber 
aufzunehmen und zu reihen. Bei der 
Auswahl und Reihung ist zunächst auf 
die Gesamtbeurteilung, ferner auf den 
Dienstrang bei Bewerbern um 
schulfesle Stellen an Haupt- und Son-
derschulen sowie an gewerblichen, 
kaufmännischen und hauswirtschaft-
lichen Berufsschulen überdies auf die 
an Schulen dieser Art nach Erfüllung 
der besonderen Anstellungserforder-
nisse für die betreffende Schulart zu-
rückgelegte Verwendungszeit - so-
wie auf die Rücksichtswürdigkeit der 
Bewerber im Hinblick auf ihre sozialen 
Verhältnisse Bedacht zu nehmen; Lan-
deslehrer, die ihre schulfeste Stelle 



durch Auflassung der Stelle verloren 
haben (§ 20 lit. d), sind bevorzugt zu 
reihen. Bei weniger als drei dem Vor-
schlagsorgan geeignet erscheinenden 
Bewerbern kann die neuerliche Aus-
schreibung der Stelle vorgeschlagen 
werden. 

(7) Die Stelle kann von der zur Ver-
leihung zuständigen Behörde nur 
einem in den Besetzungsvorschlag 
aufgenommenen Bewerber, der die im 
Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen 
erfüllt, verliehen werden. 

(8) Die Verleihung hat erforder-
lichenfalls unter gleichzeitiger Ernen-
nung (§ 14) oder unter gleichzeitiger 
Zuweisung an die betreffende Schule 
(§ 15) oder unter gleichzeitiger Er-
nennung und Zuweisung zu erfolgen. 

(9) Unterbleibt die Verleihung der 
ausgeschriebenen Stelle, so ist diese 
Stelle bis zur prdnungsgemä~en Be-
setzung im Bewerbungsverfahren wei-
terhin auszuschreiben. 

(10) Das Besetzungsverfahren ist 
ohne unnötigen Verzug mit tunlichster 
Beschleunigung durchzuführen. 

§ 22. V e r t r e t u n g d e s 
Schulleiters und Betrauung 

m i t d e r L e i t u n g. -

(1) Im Falle einer Verhinderung des 
Leiters wird er von dem der Schule 
zugewiesenen dienstrangältesten Leh-
rer der jeweils höchsten Verwen-
dungsgruppe vertreten; an gewerb-
lichen, kaufmännischen und haus-
wirtschaftlichen Berufsschulen tritt an 
Stelle des Dienstranges die Dauer der 
hauptamtlichen Dienstverwendung an 
Berufsschulen. Das gleiche gilt jeweils 
sinngemä~ im ·Falle der Verhinderung 
des Vertreters oder des nach Abs. 2 
mit der Leitung betrauten Lehrers. 

(2) Nach zweimonatiger Verhinde-
rung des Leiters einer Schule ist, er-
forderlichenfalls unter gleichzeitiger 
vorübergehender Zuweisung (§ 17), 
ein Landeslehrer, der die besonderen 

Anstellungserfordernisse (§ 7) für die 
betreffende Schulart erfüllt, mit der 
Leitung zu betrauen, wenn in diesem. 
Zeitpunkt das Ende der Verhinderung 
nicht innerhalb eines weiteren Mona-
tes mit Sicherheit zu erwarten ist. Die 
Betrauung hat unverzüglich zu erfol-
gen, wenn zu erwarten ist, da~ die 
Verhinderung länger als drei Monate 
dauern wird, oder wenn die Leiter-
stelle frei geworden ist. 

(3) Sofern an Berufsschulen ein stän-
diger Stellvertreter des Leiters be-
stellt ist (§ 38 Abs. 7), vertritt dieser 
den Leiter in allen Fällen der Ver-
hinderung. Die Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 gelten sinngemä~ für die 
Vertretung des Stellvertreters des 
Leiters in seinem Aufgabenbereich. 

§ ll. U n v e r e i n b a r e 
V e r w e n d u n g e n. 

(1) Landeslehrer, die miteinander 
verheiratet, in gerader Linie oder im 
zweiten Grad der Seitenlinie verwandt 
oder verschwägert sind oder zuein-
ander im Adoptivverhältn.is stehen, 
dürfen an derselben Schule im dienst-
lichen Verhältnis der Ober- und Unter-
ordnung nur verwendet werden, wenn 
dadurch Interessen des Dienstes nicht 
gefährdet werden. 

(2) Die Verwendung zweier Landes-
lehrer an derselben Schule ist unzu-
lässig, wenn ihre Ehe für nichtig er-
klärt, aufgehoben oder geschieden 
worden ist. 

§ 24. V e r s e t z u n g i n d e n 
Ruhestand und Auflösung 

d e s D i e n s t v e r h ä 1 t n i s s e s. 

Für die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Versetzung in den 
zeitlichen oder dauernden Ruhestand 
und die sich daraus ergebenden recht-
lichen Wirkungen sowie für die Auf-
lösung des Dienstverhältnisses gelten 
im Sinne des § 2 die Bestimmungen 
der §§ 81 bis 94 der Lehrerdienst-
pragmatik, RGBI. Nr. 319/ 1917. 
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III. HAUPTSTÜCK 

Pflichten. 

§ 25. A 1 1 g e m e i n e 
Pf 1 ich t e n. 

(1) Der Landeslehrer hat die Aufga-
ben seines Lehr- und Erziehungsamtes 
nach bestem Wissen und Können zu 
erfüllen und jederzeit die Interessen 
des Schulwesens zu wahren. Er hat 
stets auf das Wohl der ihm anvertrau-
ten Schüler bedacht zu sein und im 
Unterricht und in allen sonstigen 
dienstlichen Angelegenheiten strenge 
Unparteilichkeit und Uneigennützig-
keit zu beobachten. Ferner hat er stets 
nach seiner beruflichen Fortbildung 
bestrebt zu sein. 

(2) Der Landeslehrer ist verpflichtet, 
die Rechtsvorschriften zu beachten und 
den Weisungen der Schulbehörden, 
Dienstbehörden und sonstigen Vor-
gesetzten gewissenhaft nachzukom-
men, soweit diese zur Erteilung der 
Weisungen zuständig sind und die Be-
folgung der Weisungen nicht gegen 
strafgesefzliche Vorschriften versto~en 
würde. 

(3) Für die Amtsverschwiegenheit, 
die Einhaltung des Dienstweges, das 
Verhallen bei Dienstverhinderung, das 
ungerechtfertigte fernbleiben vom 
Dienst, die Ausübung einer Nebenbe-
schäftigung und die Geschenkannahme 
gellen im Sinne des § 2 die Bestim-
mungen der §§ 24, 28, 33, 37 und 38 
der Lehrerdienstpragmatik, RGBI. 
Nr. 319/1917. 

§ 26. V e r h a 1 t e n. 

(1) Der Landeslehrer hat seinen Vor-
gesetzten mit Achtung zu begegnen, 
sich gegenüber anderen Lehrern kol-
legial und hilfsbereit zu erweisen so-
wie den Schülern erzieherisch rich-
tig und den Erziehungsberechtigten 
taktvoll entgegenzukommen. 

(2) Der Landeslehrer hat in und 
au~er Dienst das Ansehen des Lehr-
standes zu wahren und alles zu ver-
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meiden, was dem Ver.trauen, das seine 
Stellung erfordert, widerspricht. 

(3) Der Landeslehrer ist auch im 
Ruhestand verpflichtet, das Ansehen 
des Lehrstandes zu wahren. 

§ 27. Au f e n t h a 1 t. 
(1) Der Landeslehrer hat seinen 

Wohnsitz oder Aufenthaltsort so zu 
wählen, da~ er den dienstlichen Ver-
pflichtungen voll nachzukommen ver-
mag. 

(2) Der Landeslehrer hat der Dienst-
behörde seine Anschrift bekanntzu-
geben und jede Änderung unverzüg-
lich zu melden. 

(3) Ob und inwieweit Schulleitern 
und Lehrern Naturalwohnungen zur 
Verfügung zu stellen sind, bestimmt 
die Landesgesetzgebung (Artikel 14 
Abs. 2 zweiter Satz des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 und in der Fassung des Bundes-
verfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, 
BGBI. Nr. 215). 

§ 28. L e h r a m t 1 i c h e 
Pf 1 ich t e n. 

(1) Der Landeslehrer ist zur Ertei-
lung regelmä~igen Unterrichtes ver-
pflichtet (Lehrverpflichtung) und hat 
die vorgeschriebene Unterrichtszeit 
einzuhalten. 

(2) Der Landeslehrer hat auf die 
Erzielung .eines gedeihlichen Unter-
richtes bedacht zu sein; insbesondere 
hat er sich auf den Unterricht sorgfäl-
tig vorzubereiten, diesen nach dem 
vorgeschriebenen Lehrplan und nach 
pädagogischen Grundsätzen gewis-
senhaft zu erteilen, für die Erreichung 
der vorgesehenen Lehrziele zu sor-
gen, die Lernerfolge der Schüler zu 
überwachen, deren Arbeiten zu über-
prüfen und auf die Schüler erziehe-
risch einzuwirken. 

(3) Der Landeslehrer hat nach der 
jeweiligen C?iensteinteilung die Schü-
ler in der Schule auch 15 Minuten vor 
Beginn des Unterrichtes, in den Un-
terrichtspausen - ausgenommen die 
bei geteiltem Unterricht zwischen dem 



Vor- und Nachmittagsunterricht lie-
gende Zeit - und unmittelbar nach 
Beendigung des Unterrichtes beim 
Verlassen der Schule sowie bei allen 
schulbehördlich angeordneten oder 
genehmigten Schulveranstaltungen in-
ner- und au~erhalb des Schulhauses 
zu beaufsichtigen. Hiebei hat er ins-
besondere auf die körperliche Sicher-
heit und auf die Gesundheit der 
Schüler zu achten und Gefahren nach 
Kräften abzuwenden. 

(4) Der Landeslehrer hat die ihm ob-
liegenden administrativen Aufgaben 
(wie Führung der Amtsschriften, Ver-
waltung der Lehrmittelsammlungen, 
der Schüler- und Lehrerbüchereien, 
der Lernmittel, der Schulwerkstätte, 
der Lehrkü.che, des · Lehrgartens und 
ähnlicher Einrichtungen) gewissenhaft 
durchzuführen, an den Lehrerkonferen-
zen teilzunehmen sowie erforder-
lichenfalls das Ami des Klassenvorstan-
des zu führen. 

(5) Der Landeslehrer hat auf ein 
enges Zusammenwirken von Schule 
und Elternhaus im Interesse der Schü-
ler bedacht zu · sein und · den Eltern 
oc'..er sonstigen Erziehungsberechtigten 
innerhalb der hiefür festgesetzten 
oder vereinbarten Sprechzeit zur Aus-
sprache über die Schüler zur . Verfü-
gung zu stehen. 

§ 29. P 11 i c h t e n d e s L e i t e r s. 

(1) Der Leiter einer Schule ist der 
unmittelbare Vorgesetzte aller an der 
Schule tätigen Lehrer. Er vertritt die 
Schule nach au~en. 

(2) Au~er den in den §§ 25 bis 28 
und 30 angeführten Pflichten obliegt 
dem Leiter die pädagogische und ver-
waltungsmä~ige Leitung der Schule. 
Insbesondere hat er darauf zu achten, 
da~ die an der Schule tätigen Lehrer 
ihre lehramtlichen und sonstigen 
dienstlichen Pflichten erfüllen. Es ob-
liegt ihm die Zuweisung der Lehrer an 
die einzelnen Klassen unter tunlicher 
Berücksichtigung ·berechtigter Wün-
sche der einzelnen Lehrer und unter 
Bedachtnahme auf eine möglichst 

gleichmä~ige Beschäftigung der Lehrer 
im Rahmen ihrer Lehrbefähigung und 
Lehrverpflichtung, die Verantwortung 
für die Erstellung des Stundenplanes 
und die Leitung der Lehrerkonferen-
zen. Er hat für die Einhaltung aller 
Rechtsvorschriften und schulbehörd-
lichen Weisungen und für die Auf-
rechterhaltung der Ordnung an der 
Schule zu sorgen und die Amtsschrif-
ten der Schulleitung zu führen. Er hat 
den ordnungsgemä~en Zustand der 
Schulliegenschaften und ihrer Einrich-
tungen zu überwachen und wa·hrge-
nommene Mängel nachweislich dem 
Schulerhaller zu melden. Ferner hat 
der Leiter bis zum Ende eines Schul-
jahres, in dem für die einzelnen Lan-
deslehrer seiner Schule eine Dienst-
beschreibung vorzunehmen ist (§ 50), 
einen Bericht zur Beurteilung dieser 
Landeslehrer im Dienstwege der zur 
Dienstbeschreibung berufenen Behör-
de unter Begrenzung auf die im § 51 
Abs. 1 enthaltenen Richtlinien vorzu-
legen. 

(3) Der Leiter hat in der Regel wäh-
rend der Unterrichtszeit im Schul-
hause anwesend zu sein. Im Falle 
einer vorübergehenden Abwesenheit 
während der Unterrichtszeit hat er für 
seine Vertretung möglichst unter Be-
dachtnahme auf die Bestimmungen des 
§ 22 Abs. 1 und 3 vorzusorgen. An 
Schulen, an denen der Unterricht vor-
und nachmittags stattfindet, kann die 
Dienstbehörde die Anwesenheits-
pflicht des Leiters unter Bedachlnahme 
auf die Erfordernisse der Schule ein-
schränken, wobei für die Vertretung 
ebenfalls im Sinne des § 22 Abs. 1 
und 3 vorzusorgen ist. 

§ 30. .Lehr ver p f 1ich1 u n g. 

(1) Das Ausma~ der Lehrverpflich-
tung (§ 28 Abs. 1) richtet sich nach 
den Bestimmungen der §§ 35 bis 39. 
Der Landeslehrer ist hiebei nach 
Möglichkeit im vollen Ausma~ seiner 
Lehrverpflichtung zur Unterrichtsertei-
lung heranzuziehen. 

(2) Innerhalb des Ausma~es seiner 
Lehrverpflichtung hat der Landesleh-
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rer erforderlichenfalls auch Unterricht 
in Gegenständen zu erteilen, für die 
er nicht lehrbefähigf ist, ferner Verfre-
fungssfunden zu übernehmen und 
nichfverbindliche Gegenstände zu un-
terrichten. 

(3) Ober das Ausmal} der Lehrver-
pflichtung hinaus kann ein Landesleh-

. rer nur aus zwingenden Gründen zu 
Mehrdienstleistungen bis zum Ausmal} 
von sechs Wochenstunden, an gefeil-
ten einklassigen Volksschulen aber bis 
zum Ausmal} von sieben Wochenstun-
den verhalfen werden. 

§ 31. L e h r p f 1 i c h f -
e r m ä I} i g u n g. 

(1) Die Lehrverpflichtung kann auf 
Ansuchen des Landeslehrers herabge-
setzt werden (Lehrpllichfermäl}igung), 
sofern dies unter Bedachfnahme auf 
die Erfordernisse des U nlerrichles 
möglich ist. Eine Lehrpllichfermäl}i-
gung ist nur im öffentlichen Interesse 
oder aus gesundheitlichen Gründen, 
die in der Person des Landeslehrers 
liegen, zulässig; in letzterem Falle 
darf die Ermäl}igung nicht mehr als die 
Hälfte der Lehrverpflichtung betragen 
und ist längstens auf ein halbes Jahr 
zu beschränken, kann jedoch jeweils 
um ein halbes Jahr bis zur Gesamt-
dauer von zwei Jahren verlängert 
werden. 

(2) Eine im öffentlichen Interesse 
gewährte Lehrpllichfermäl}igung ist 
mit einer anteiligen Minderung der 
Bezüge oder mit der Verpflichtung 
zum Ersatz der Verfrefungskosfen zu 
verbinden, wenn und soweit der Lan-
deslehrer aus der Tätigkeit, die zur 
Lehrpflichfermäl}igung Anlal} gab, 
Einkünfte bezieht; hievon kann nur 
aus wichtigen öffentlichen Interessen 
abgegangen werden. 

§ 32. A n r e c h n u n g v o n W e g -
zeifen auf die Lehrver-

p f 1 i c h f u n g. 

Hai ein Landeslehrer an mehreren 
Schulen (Exposifu'ren) zu unterrichten 
(§ 15 Abs. 4), so wird ihm die nach 
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den örtlichen Verhältnissen erforder-
liche Zeil (Geh-, Warfe- und Fahrzeit) 
für. die Zurücklegung des Hin-, Zwi-
schen- und Rückweges zwischen sei-
nem Wohnsitz und den einzelnen 
Schulen (Exposituren) so weil auf die 
Erfüllung der Lehrverpflichtung ange-
rechnet, als sie die jeweils an einem 
Tage erforderliche Zeit (Geh-, Warte-
und Fahrzeit) für die Zurücklegung 
des Hin- und Rückweges zwischen sei-
nem Wohnsitz und dem Silz der 
Stammschule um mehr als eine Stunde 
überschreitet. Die Vorschriften über 
Reisegebühren werden hiedurch nicht 
berührt. 

§ 33. L e h r v e r p f 1 i c h 1 u n g b e i 
V e r w e n d u n g· · a n v e r s c h i e -
denen Schulen oder in 

v e r s c h i e d e n e n F ä c h e r n. 

Unterrichtei ein Landeslehrer an 
mehreren Schulen oder in mehreren 
Fächern, für die das Ausmal} der Lehr-
verpflichtung verschieden ist, so ist 
das zur Erfüllung der Lehrverpflich-
tung erforderliche Ausmal} seiner Be-
schäftigung in der Weise zu ermitteln, 
dal} zu der Zahl der Wochenstunden, 
für welche die ~eitlich geringere 
Lehrverpflichtung gilt, die im Ver-
hältnis der ·geringeren zur höheren 
Lehrverpflichtung umgerechneten Wo-
chenstunden, für welche die zeitlich 
höhere Lehrverpflichtung gilt, zuge-
zählt werden, bis das Ausmal} der ge-
ringeren Lehrverpflichtung erreicht ist. 

§ 34. B e h a n d 1 u n g v o n 
Bruchteilen bei der Fest-

stellung der Lehrver-
p f 1 i c h f u n g. 

Ergeben sich bei der Ermittlung des 
Ausmal}es der Lehrverpflichtung nach 
den §§ 30 bis 39 zuletzt nicht volle 
Wochenstunden, so ist ein Bruchteil 
bis einschliel}lich einer halben Wo-
chenstunde auf die nächslniedrigere 
volle Wochenstunde abzurunden und 
ein Bruchteil von mehr als einer hal-
ben Wochenstunde auf die nächst-
höhere ·volle Wochenstunde aufzurun-
den. 



§ 35. A u s m a ~ d e r L e h r v e r -
pllichtung der Lehrer an 

V o 1 k s s c h u 1 e n. 

(1) Die Lehrverpflichtung der teh-
rer an Volksschulen, mit Ausnahme 
der Religionslehrer {§ 39 Abs. 1), be-
trägt - unbeschadet der Bestimmun-
gen des Abs. 2 - 26 Wochenstunden, 
bei zweisprachigem Unterricht 23 Wo-
chenstunden. 

(2) Die Lehrverpflichtung der Klas-
senlehrer an Volksschulen wird -
ungeachtet des im Abs. 1 angeführten 
Ausma~es und soweit nicht Abs. 3 
Anwendung findet - durch die Füh-
rung der dem Lehrer zugewiesenen 
Klasse in dem durch den Lehrplan 
best immten Ausma~ erfüllt. 

(3) Ober die Klassenführung hinaus 
können den Klassenlehrern - bei 
Aufrechterhaltung des Grundsatzes 
der Klassenführung an Volksschulen 
durch einen Lehrer - bis zu dem im 
Abs. 1 angeführten Ausma~ Unter-
rich tsstunden in anderen Volksschul-
klassen derselben Schule zur ständigen 
{Leilerrestshinden gemä~ Abs. 4) oder 
vertretungsweisen {§ 30 Abs. 2) Unter-
richtserteilung ohne Mehrdienstlei-
stungsvergütung zugewiesen werden; 
hiebei ist anzustreben, da~ alle Leh-
rer im gleichen Ausma~ beschäftigt 
sind. Der Unterricht in Mädchenhand-
arbeit und Hauswirtschaft ist in der 
Regel von Arbeitslehrerinnen zu ertei-
len; ausnahmsweise kann dieser Unter-
richt einer Klassenlehrerin in der von 
ihr geführten Klasse oder an anderen 
Volksschulklassen ihrer Schule zur 
ständigen Unterrichtserteilung zuge-
wiesen werden, wenn sie hiefür die 
Lehrbefähigung hat und Arbeitslehre-
rinnen nicht zur Verfügung stehen. 

(4) Die Lehrverpflichtung der Leiter 
von Volksschulen vermindert sich ge-
genüber dem im Abs. 1 angeführten 
Ausma~ um zwei Wochenstunden für 
die Leitung der gesamten Schule und 
um je eine weitere Wochenstunde für 
jede Klasse. Innerhalb dieser Lehr-
verpflichtung sind Leiter von Volks-
schulen mit einer bis acht Klassen zur 

Führung einer Klasse verpflichtet. 
Leiter von Volksschulen mit mehr als 
acht Klassen sind von der regelmä~i­
gen Unterrichtserteilung befreit. So-
weit die Lehrverpflichtung des Leiters 
einer Volksschule mit einer bis acht 
Klassen zur Erteilung aller U.oterrichts-
stunden in der vom· Leiter geführten 
Klasse nicht ausreicht, sind die rest-
lichen Unterrichtsstunden auf die üb-
rigen Klassenlehrer der Schule aufzu-
teilen; ist dies nicht möglich, so ge-
bührt dem Leiter für die seine Lehr-
verpflichtung übersteigenden Unter-
richtsstunden eine Mehrdienstlei-
stungsvergütung. Wenn jedoch der 
Leiter durch den Unterricht in seiner 
Klasse das Ausma~ seiner Lehrver-
pflichtung nicht erreicht oder wenn es 
sich um den Leiter einer Volksschule 
mit mehr als acht Klassen handelt, ist 
er verpflichtet, abwesende Lehrer sei-
ner Schule im Bedarfsfalle bis zum 
Ausma~e seiner Lehrverpflichtung 
ohne Anspruch auf eine Mehrdienst-
leistungsvergütung zu vertreten. 

{S) Soweit es erhöhte Verwaltungs-
aufgaben der Schule erfordern, kann 
die Dienstbehörde die Freistellung 
von der regelmä~igen U.nterrichts-
erleilung {Führung einer Klasse) auch 
für Leiter von Volksschulen mit weni-
ger als neun, aber mehr als vier 
Klassen anordnen. 

{6) Bei Leitern geteilter einklassiger 
Volksschulen ist die Dienstzulage ge-
mä~ § 59 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 
1956, BGBI. Nr. 54, in der Fassung der 
1. Gehallsgesetznovelle, BGBI. Nr. 94/ 
1959, und in der Fassung der 5. Ge-
haltsgesetznovelle, BGBI. Nr. 164/ 
1961, auf eine Mehrdienstleistungsver-
gütung, die sich auf Grund der Be-
stimmungen des Abs. 4 allenfalls er-
gibt, anzurechnen. 

§ 36. A u s m a ~ d e r L e h r v e r -
pflichtung der Lehrer an 

H a u p t s c h u 1 e n. 

{1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer 
an Hauptschulen, mit Ausnah·me der 
Religionslehre't {§ 39 Abs. 1), · beträgt 
25 Wochenstunden. Sie vermindert 
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sich mit der Ma~gabe, da~ die Ge-
samtminderung nicht mehr als vier 
Wochenstunden beträgt, 

a) für den Unterricht in der Unter-
richtssprache oder in einer 
Fremdsprache je Klasse um eine 
Wochenstunde, 

b) für den Unterricht in Rechnen 
oder in Naturlehre je Klasse um 
eine halbe Wochenstunde, 

c) für die Führung der Klassenvor-
standsgeschäfte um eine Wo-
chenstunde, 

d) für die Verwaltung der Samm-
lungen für Erdkunde und Ge-
schichte, für Naturlehre oder für 
Naturgeschichte, der Bücherei, 
der Schulwerkstätte, der Lehr-
küche, des Lehrgartens, der 
audio-visuellen Unterrichtsbe-
helfe (Bild- und Tonträger) oder 
der Turnsaaleinrichfung ein-
schlie~lich der Sportgeräte um 
je eine halbe Wochenstunde, 
insgesamt jedoch höchstens um 
eine Wochenstunde. 

(2) Die Lehrverpflichtung der Leiter 
von Hauptschulen vermindert sich ge-
genüber dem im Abs. 1 angeführten 
Ausma~ um drei Wochenstunden für 
die Leitung d,er gesamten Schule und 
um je eineinhalb weitere Wochenstun-
den für jede Klasse. Innerhalb dieser 
Lehrverpflichtung sind Leiter von 
Hauptschulen mit weniger als ne.un 
Klassen zur regelmä~igen Unterrichts-
erteilung verpflichtet. Leiter von 
Hauptschulen mit mehr als acht Klas-
sen sind von der regelmä~igen Un-
terrichtserteilung befreit. Wenn der 
Leiter einer Hauptschule mit weniger 
als neun Klassen durch den Unterricht 
das Ausma~ seiner Lehrverpflichtung 
nicht erreicht oder wenn es sich um 
den Leiter einer Hauptschule mit mehr 
als acht Klassen handelt, ist er ver-
pflichte!, abwesende Lehrer seiner 
Schule im Bedarfsfalle bis zum Aus-
ma~e seiner Lehrverpflichtung ohne 
Anspruch auf eine ·Mehrdienstlei-
stungsvergütung zu vertreten. 
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(3) Sow.eit es erhöhte Verwaltungs-
aufgaben der Schule erfordern, kann 
die Dienstbehörde die Freistellung 
von der regelmä~igen Unterrichts-
erteilung auch für Leiter von Haupt-
schulen mit weniger als neun, aber 
mehr als vier Klassen anordnen. 

§ 37. A u s m a ~ d er L eh r v e r -
pflichtung ·der Lehrer an 

S o n d e r s c h u 1 e n. 

(1) Die Lehrverpflichtung der Leh-
rer, mit Ausnahme der Religionslehrer 
(§ 39 Abs. 1 ), an Sonderschulen oder 
an Volks- oder Hauptschulen ange-
schlossenen Sonderschulklassen sowie 
die Lehrverpflichtung der Leiter von 
Sonderschulen, richtet sich nach der 
Lehrverpflichtung der Lehrer (Leiter) 
an Hauptschulen (§ 36) mit der Ma~­
gabe, da~ 

a) die Bestimmungen des § 36 
Abs. 1 zweiter Satz nur bei 
Verwendung an Klassen mit 
einem dem Hauptschulunter-
richt vergleichbaren Fachunter-
richt Anwendung linden, 

b) bei Verwendung als Klassenleh-
rer an Klassen mit Klassenfüh-
rung sich die Lehrverpflichtung 
um eine Wochenstunde ver-
mindert. 

(2) Die Lehrverpflichtung der Klas-
senlehrer an Klassen mit Klassenfüh-
run~ (Abs. 1 lit. b) wird - ungeachtet 
des aus Abs. 1 sich ergebenden Aus-
ma~es - durch die Führung der dem 
Lehrer zugewiesenen Klasse in dem 
durch den Lehrplan bestimmten Aus-
ma~ erfüllt. Ober die Klassenführung 
hinaus können jedoch dem Klassen-
lehrer bis zu dem aus Abs. 1 sich er-
gebenden Ausma~ im Bedarfsfalle 
Unterrichtsstunden in anderen Klassen 
derselben Schule zur ständigen oder 
vertretungsweisen Unterrichtserteilung 
ohne Mehrdienstleistungsvergütung 
zugewiesen werden, zur ständigen Un-
terrichtserteilung jedoch nur an Son-
derschulklassen; hiebei ist anzutreben, 
da~ alle Lehrer im gleichen Ausma~ 
beschäftigt sind. 



§ 38. A u s m a ry d e r L e h r v e r -
pflichtung der Lehrer an 
g e w e r b 1 i c h e n, k a u f m ä n n i -
sehen und hauswirtschaft-

1 i c h e n B e r u f s s c h u 1 e n. 

(1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer 
an gewerblichen Berufsschulen - mit 
Ausnahme der Religionslehrer (§ 39 
Abs. 1) - beträgt 

a) für den Unterricht in Gegenstän-
den der Fachgruppe 1. (sprach-
licher, betriebswirtschaftlicher 
und staatsbürgerkundlicher Un-
terricht) 24 Wochenstunden, 

b) für den Unterricht in Gegenstän-
den der Fachgruppe II (fach-
theoretischer und zeichnerischer 
Unterricht) 25 Wochenstunden, 

c) für den Unterricht in Gegenstän-
den der Fachgruppe III (prak-
tischer Unterricht) 28 Wochen-
stunden. 

(2) Die Lehrverpflichtung der Lehrer 
an kaufmännischen Berufsschulen -
mit Ausnahme der Religionslehrer 
(§ 39 Abs. 1) - beträgt 

a) für den Unterricht in Gegenstän-
den der Fachgruppe 1 (sprach-
licher, kommerzieller und staats-
bürgerkundlicher Unterricht) 
24 Wochenstunden, 

b) für den Unterricht in Gegenstän-
den der Fachgruppe II (waren-
und verkaufskundlicher und 
wirtschaltsgeographischer Un-
terricht) 25 Wochenstunden, 

c) für den Unterricht in Gegenstän-
den der Fachgruppe III (Kurz-
schrift und Maschinschreiben) 
25 Wochenstunden. 

(3) Die Lehrverpflichtung der Lehrer 
an hauswirtschaftlichen Berufsschulen 
- mit Ausnahme der Religionslehrer 
· (§ 39 Abs. 1) - beträgt 26 Wochen-
stunden. 

(4) Die Lehrverpflichtung der Lehrer 
nach den Abs. 1, 2 oder 3 vermin-
dert sich mit der Marygabe, dary die 
Gesamtminderung nicht mehr als zwei 
Wochenstunden beträgt, 

a) für die Führung der Klassenvor-
standsgeschäfte um insgesamt 
eine Wochenstunde, 

b) bei Unterricht in Gegenständen 
der Fachgruppe III an gewerb-
lichen Berufsschulen um je eine 
Wochenstunde 
aa) für die Verwaltung einer 

organisationsmäryig vorge-
sehenen Lehrwerkstätte und 

bb) für die Verwaltung, Vorbe-
reitung (Zurichtung) und 
Ausgabe des Arbeitsmate-
rials. 

(5) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 4 
sind auf Lehrer an lehrgangsmäryig 
oder saisonmäryig geführten Berufs-
schulen mit der Ma~gabe anzuwen-
den, dary die Gesamtzahl der Jahres-
stunden jener eines vergleichbaren 
Lehrers einer ganzjährig geführten Be-
rufsschule entspricht. 

(6) Die Lehrverpflichtung der Leiter 
von gewerblichen, kaufmännischen 
und hauswirtschaftlichen Berufsschulen 
beträgt 24 Wochenstunden. Sie ver-
mindert sich für je 30 Schüler, soweit 
es sich aber um Schüler mit Werk-
stättenunterricht an gewerblichen Be-
rufsschulen handelt, für je 20 Schüler 
um eine Wochenstunde. 

(7) Ergeben sich bei der Berech-
nung nach Abs. 6 mehr als 30 Ab-
zugsstunden, so ist ein Stellvertreter 
des Leiters zu bestellen, dessen Lehr-
verpflichtung 24 Wochenstunden be-
trägt. Sie vermindert sich um so viele 
Wochenstunden, als die Anzahl der 
gemäry Abs. 6 errechneten Abzugs-
stunden des Leiters 24 übersteigt. 

(8) Bei Anwendung der Bestimmun-
gen der Abs. 6 und 7 ist jeweils von 
der Schülerzahl an dem dem Beginn 
des Schuljahres vorangegangenen 
31. Dezember auszugehen. An lehr-
gangsmäryig oder saisonmäryig geführ-
ten Berufsschulen ist von der Gesamt-
zahl der Schüler aller Lehrgänge des 
vorangegangenen Schuljahres auszu-
gehen; für verbleibende Lehrverpflich-
tungsstunden sind die Bestimmungen 
des Abs. 5 anzuwenden. 
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(9) Soweit es erhöhte Verwaltungs-
aufgaben der Schule erfordern, kann 
die Dienstbehörde anordnen, da~ Lei-
ter von gewerblichen, kaufmännischen 
oder hauswirtschaftlichen Berufsschu-
len, deren Lehrverpflichtung gemä~ 
Abs. 6 weniger als zwölf Wochenstun-
den beträgt, von der regelmä~igen 
Unlerrichlserleilung freigestellt wer-
den; das gleiche gilt für Slellverlreler 
des Leiters, deren Lehrverpflichtung 
gemä~ Abs. 7 weniger als zwölf Wo-
chenstunden beträgt. 

§ 39. A u s m a ~ d e r L eh r v e r -
p f 1 i c h 1 u n g d e r L.e h r e r f ü r 

e i n z e 1 n e G e g e n s 1 ä n d e. 

(1) Die Lehrverpflichtung der Reli-
gionslehrer an Volks-, Haupt- und 
Sonderschulen sowie an gewerblichen, 
kaufmännischen und hauswirtschaft-
lichen Berufsschulen beträgt 24 Wo-
chenstunden. 

(2) Das Ausma~ der Lehrverpflich-
tung der Lehrer für sonstige einzelne 
Gegenstände an den im Abs. 1 ge-
nannten Schulen richtet sich nach den 
für die betreffende Schulart in den 
§§ 35 bis 38 festgesetzten Bestimmun-
gen. Sofern eine solche Lehrverpflich-
tung mehr als 24 Wochenstunden be-
trägt, gilt ein Lehrer für einzelne Ge-
genstände jedoch als vollbeschäftigt, 
wenn er - unter Einrechnung einer 
allfälligen Geh-, Warte- oder Fahrzeit 
gemä~ § 32- mit mindestens 24 Wo-
chenstunden in Verwendung sieht. 

IV. HAUPTSTÜCK 

Rechte. 

§ 40. A m 1 s 1 i 1 e 1. 

(1) Die Amtstitel der Landeslehrer 
sind auf Grund des § 9 des Gehalts-
überleilungsgeselzes durch Verord-
nung festzusetzen. 

(2) für Leiter und Lehrer der ein-
zelnen Schularten sind unterschied-
liche Amtstitel festzusetzen, wobei 
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dem Dienstalter entsprechende Stufen 
vorgesehen werden können. 

(3) Für verdiente Landeslehrer kann 
anlä~lich ihres Oberlrittes oder ihrer 
Versetzung in den dauernden Ruhe-
stand die Möglichkeit der Verleihung 
eines für Leiter der betreffenden 
Schulart bestimmten Amtstitels vorge-
sehen werden. 

§41. Urlaub. 

(1) Der Landeslehrer ist · während 
der Dauer der Schulferien vom Dienst 
beurlaubt, soweit im folgenden nicht 
anderes bestimmt ist. 

(2) Der Leiter ist verpflichtet, die 
ersten und die letzten drei Werktage 
der Hauptferien am Dienstort an-
wesend zu sein. 

(3) Im übrigen hat der Leiter für 
die Wahrnehmungen von unaufschieb-
baren Leituogsgeschäften während der 
Schulferien zu sorgen, wobei er auch 
die seiner Schule zugewiesenen Leh-
rer unier tunlicher Berücksichtigung 
berechtigter Wünsche in möglichst 
gleichem Ma~e heranziehen kann. 

(4) Der Landeslehrer hat seinem un-
mittelbar Vorgesetzten für die Zeit der 
Hauptferien die Anschrift bekanntzu-
geben, unter der ihm auf dem kür-
zesten Wege amtliche Verständigun-
gen zukommen können. Leiter haben 
diese Meldung auch für die Zeit der 
Weihnachts- und Osterferien zu er-
statten. 

§ 42. A u ~ e r o r d e n 1 1 i c h e r 
Ur 1 au b. 

(1) Volksschullehrern ist zum Zwecke 
der Ausbildung zum Lehrer für Haupt-
schulen oder für Sonderschulen auf 
ihr Ansuchen ein Urlaub bis zu einem 

.Jahr zu gewähren, wenn die Voraus-
setzungen für eine solche Ausbildung 
gegeben sind und wichtige dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. 



(2) Au~er den Fällen des § 41 und 
des Abs. 1 kann der Landeslehrer über 
sein Ansuchen wegen wichtiger Fami-
lienangelegenheiten, zur Wiederher-
stellung seiner vollen Gesundheit, im 
öffentlichen Interesse, ferner in rück-
sichlswürdigen Fällen auch zur Fort-
bildung, zu Studienzwecken oder aus 
anderen Gründen beurlaubt werden. 

(3) Die Gewährung eines Urlaubes 
gemä~ Abs. 2 von mehr als drei Mo-
naten ist an die Bedingung der Ein-
stellung der Bezüge und Nichtanrech-
nung der Zeil des Urlaubes lür die 
Vorrückung und für die Bemessung 
des Ruhegenusses zu knüpfen; diese. 
Bedingung gilt jedoch nicht für die 
in die Zeil des Urlaubes fallenden 
Hauptferien, wenn die Dauer des Ur-
laubes zehn Monate nicht übersteigt. 

(4) liegen rücksichlswürdige Gründe 
vor, so k'ann abweichend von den Be-
stimmungen des Abs. 3 ein Urlaub ge-
mä~ Abs. 2 bis zu einem Jahr -
allenfalls unter Belassung der Bezüge 
oder unter Belassung der Bezüge ge-
gen Ersatz der Vertretungskosten -
bei Anrechnung der Zeil des Urlaubes 
für d ie Vorrückung und für die Be-
messung des Ruhegenusses gewährt 
werden. 

(5) Von den einschränkenden Be-
stimmungen der Abs. 3 und 4 kann 
nur bei Vorliegen schwerwiegender 
gesundheitlicher Gründe, die in der 
Person des Landeslehrers liegen, oder 
aus wichtigen öffentlichen Interessen 
abgegangen werden. 

§ 43. R ü c k b e r u f u n g v o m 
Ur 1 au b. 

Der Landeslehrer kann während 
eines Urlaubes gemä~ den §§ 41 und 
42 zur Dienstleistung zurückberufen 
werden, wenn dies aus wichtigen 
dienstlichen Gründen geboten ist. In 
diesem Falle ist ihm, sobald es der 
Dienst gestattet, die Fortsetzung des 
Urlaubes zu ermöglichen, und zwar in 
den Fällen, in denen sich der Urlaub 
nicht nach den Ferien richtet, im Aus-

ma~e des noch nicht verbrauchten Ur-
laubsteiles. 

§ 44. A u ~ e r d i e n s t s 1 e 1 1 u n g. 

(1) Bewirbt sich ein Landeslehrer 
um das Mandat eines Abgeordneten 
zum Nationalrat oder zu einem Land-
tag, so ist er von Amis wegen bis 
nach vollzogener Wahl au~er Dienst 
zv stellen. 

(2) Wird ein Landeslehrer Mitglied 
des Nationalrates oder des Bundes-
rates, so ist er für d ie Dauer des Man-
dates von Gesetz wegen (Artikel 59 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgeset-
zes in der Fassung von 1929) au~er 
Dienst gestellt. 

(3) Wird ein Landeslehrer Mitglied 
eines Landtages, so ist er für die 
Dauer des Mandates von Amis wegen 
au~er Dienst zu stellen. 

(4) Wird ein Landeslehrer Mitglied 
der Bundesregierung oder einer Lan-
desregierung, so ist er von Amis 
wegen für die Dauer dieser Funktion 
au~er Dienst zu stellen. 

(5) · Ein gemä~ den Abs. 1 bis 4 
au~er Dienst gestellter Landeslehrer 
erleidet in seiner d ienst- und besol-
dungsrechtlichen Stellung keine Ein-
bu~e; er verbleibt - soweit es sich 
nicht um einen nach Abs. 4 au~er 
Dienst gestellten Landeslehrer han-
delt, auf den Abs. 6 Anwendung fin-
det - im ungeschmälerten Genu~ sei-
nes Diensteinkommens und es ist ihm 
die im Verhältnis au~er Dienst zuge-
brachte Zeil für die Vorrückung und 
für di~ Bemessung des Ruhegenusses 
anzurechnen. 

(6) Auf einen gemä~ Abs. 4 au~er · 
Dienst gestellten Landeslehrer sind die 
Bestimmungen des § 5 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes vom 29. Feber 1956, 
BGBI. Nr. 57, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBI. Nr. 16/1962, auch 
dann anzuwenden, wenn er Mitglied 
einer Landesregierung ist. 

(7) Sind die Voraussetzungen der 
Au~erdienslslellung entfallen, so hat 
sich der Landeslehrer unverzüglich 
zum Dienstantritt zu melden. 
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V. HAUPTSTÜCK 

Besoldungs- und pensionsrechtliche 
Vorschriften. 

§ 45. A n w e nd u n g v o n 1 ü r 
Bundeslehrer gellenden 

besoldungs- und pensions-
r e c h 11 i c h e n V o r s c h r i 11 e n. 

Für das Besoldungs- und Pensions-
recht gellen im Sinne . des § 2 fol-
gende Vorschriften: 

a) das Gehaltsgesetz 1956,' BGBI. 
Nr. 54, 

b) die §§ 65 Abs. 1 und 6, 67, 70 
und 71 der Lehrerdienstpragma-
tik, RGBI. Nr. 319/1917, und die 

Unlallhinterbliebenennovelle, 
StGBI. Nr. 477 /1920, 

c) das Pensionsüberleitungsgeselz, 
BGBI. Nr. 1B7/1949, und die für 
die Bundeslehrer noch gelten-
den Bestimmungen des Pen-
sionsgeseti:es 1896, RGBI. Nr. 74, 
und des Pensionsgesetzes 1921, 
BGBI. Nr. 735, 

d) das Ruhegenu~vordienstzeiten­
gesetz, BGBI. Nr. 193/1949, und 
das Ruhegenu~vordienstseiten­
gesetz 1956, BGBI. Nr. 26; 

e) das Bundesgesetz vom 19. -Ok-
tober 1934, BGBI. II, Nr. 310, 
über die Ruhe- und Versor-
gungsgenüsse der Pensionspar-
teien des Bundes im Ausland, 

1) Art. VI Abs. 1 des Bundesge-
setzes vom 20. Dezember 1929, 
BGBI. Nr. 436, 

g) die Reisegebührenvorschrift 
1955, BGBI. Nr. 133. 

§ 46. Bezüge teilbeschäl-
1 i g t e r L a n d e s 1 e h r e r. 

(1) Der Monatsbezug der in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
teilbeschäfliglen Landeslehrer für ein-
zelne Gegenstände, insbesondere der 
Arbeitslehrerinnen, beträgt für jede 
Wochenstunde 4 v. H. des Monatsbe-
zuges eines vollbeschäftigten Landes-
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lehrers der entsprechenden Verwen-
dungsgruppe. 

(2) Zeiträume, während derer ein 
im öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nis stehender Landeslehrer in Teilbe-
schäftigung verwende! wird, werden 
für die Vorrückung, wenn die Beschäf-
tigung wenigstens zehn Wochenstun-
den beträgt, voll, wenn sie wenigstens 
sechs Wochenstunden beträgt, zur 
Hälfte, sonst zu einem Drittel ange-
rechnet. 

(3) Den im Abs. 1 genannten Lan-
deslehrern gebühren monatliche Ruhe-
genüsse, die nach zehn Dienstjahren 
40 v. H. der Ruhegenu~bemessungs­
grundlage {Abs. 4) betragen. Für die 
weitere Dienstzeit ist § 46 Abs. 1 er-
ster Satz des Gehaltsüberleitungsge-
setzes mit der Ma~gabe anzuwenden, 
da~ die in Teilbeschäftigung zuge-
brachten Zeiträume, wenn die Be-
schäftigung wenigstens zehn Wochen-
stunden beträgt, voll, wenn sie wenig-
stens sechs Wochenstunden beträgt, 
zur Hälfte, sonst zu einem Drittel an-
gerechnet werden. 

(4) Die Ruhegenu~bemessungsgrund­
lage {§ 47 des Gehaltsüberleitungs-
geselzes) der im Abs. 1 genannten 
Landeslehrer richtet sich nach dem ge-
mä~ Abs. 1 festgesetzten Monatsbe-
zug. Die Zahl der Wochenstunden, die 
seiner Berechnung zugrunde zu legen 
ist, richtet sich nach dem Durchschnitt 
der Gesamtdienszeit, wenn diese Be-
rechnung infolge Fehlens der entspre-
chenden Unterlagen aber nicht mög-
lich ist, nach dem Durchschnitt der 
letzten zehn im öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zugebrachten Jahre; 
hiebei sind Bruchteile von einer hal-
ben Wochenstunde und darüber als 
volle Stunde anzurechnen, Bruchteile 
bis zu einer halben Wochenstunde 
nicht zu berücksichtigen. 

(5) Die Bezüge auf Grund der 
Abs. 1 bis 4 dürfen den Monatsbezug 
{Ruhe- oder Versorgungsgenu~) eines 
vollbeschäftigten Landeslehrers der 
entsprechenden .Verwendungsgruppe 
nicht übersteigen. 



§ 47. B e 1 r a u u n g e i n e s 
Landeslehrers mit Schul-

a u f s i c h 1 s f u n k 1 i o n e n. 

Wird ein Landeslehrer im Sinne des 
§ 71 des Gehaltsgesetzes 1956 provi-
sorisch als Beamter des Schulaufsichts-
dienstes in Verwendung genommen 
oder mit der Funktion eines Beamten 
des Schulaufsichtsdienstes oder sonst 
mit Aufgaben der Schulaufsicht, ins-
besondere mit der Fachinspektion für 
einzelne Gegenstände, betraut, so 
sind die dadurch entstehenden Kosten 
für seine Vertretung als Landeslehrer 
sowie die im § 71 des Gehaltsgeset-
zes 1956 vorgesehenen Dienstzulagen 
entsprechend den Bestimmungen über 
den Personalaufwand für die Beamten 
des Schulaufsichtsdienstes. vom Bund 
zu tragen. 

§ 48. Bei 1 r a g s ver rech nun g. 

(1) ber aus Anla~ der Anrechnung 
von Vordienstzeilen für die Bemes-
sung des Ruhegenusses zu entrich-
tende besondere Pensionsbeitrag oder 
zu leistende Oberweisungsbetrag 
flieijl, soweit im Abs. 2 nicht anderes 
bestimmt ist, dem Bund 1 insolange zu, 
als dieser den Pensionsaufwand der 
im § 1 genannten Personen trägt. Das 
gleiche gilt hinsichtlich des Pensions-
beitrages im Sinne des § 22 des Ge-
haltsgesetzes 1956. 

(2) Tritt ein Landeslehrer im unmit-
telbaren Anschlu~ an das Ausscheiden 
aus seinem Dienstverhältnis zu einem 
Bundesland in ein pensionsversiche-
rungsfreies Dienstverhältnis zu einem 
anderen Bundesland als Landeslehrer, 
so ist der Oberweisungsbetrag gemäij 
§ 311 Abs. 2 des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes zinsenlos bis 
zum Ausscheiden aus dem neuen pen-
sionsversicherungsfreien Dienstverhält-
nis, längstens jedoch solange de? Bund 
die Kosten der Besoldung der im § 1 
angeführten Personen trägt, gestun-
det. Der frühere Dienstgeber hat dem 
Pensionsversicherungsträger den Ober-
tritt des Landeslehrers anzuzeigen. 

(3) Leistungen aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung, die bei der An-
rechnung von Vordienstzeilen für die 
Bemessung des Ruhegenusses als Bei-
trag gelten, sind von der sie empfan-
genden Gebietskörperschaft, wenn sie 
nicht selbst Trägerin des Pensionsauf-
wandes ist, an diejenige Gebietskör-
perschaft zu überweisen, die Im Zeit-
punkt der Fälligkeit der einzelnen Lei-
stung den Pensionsaufwand für den 
betreffenden Landeslehrer trägt. 

(4) Bei teilweiser Tragung der Pen-
sionslast ist in den Fällen der Abs. 1 
bis 3 eine anteilige Oberweisung vor-
zunehmen. 

§ 49. G e w ä h r u n g a u ~ e r -
o r d e n 1 1 i c h e r Z u 1 a g e n, 

Versorg·ungsgenüsse und 
Zuwendungen. 

(1) Es können gewährt werden: 
a) Landeslehrern im aktiven Dienst-

verhältnis persönliche für den 
Ruhegenuij anrechenbare au~er­
ordentliche Zulagen, 

b) Landeslehrern und deren Hin-
terbliebenen auijerordentliche 
Zulagen zu den normalmäijigen 
Ruhe- und Versorgungsgenüs-
sen, 

c) Landeslehrern und deren Hin-
terbliebenen auijerordenlliche 
Versorgungsgenüsse und Zu-
wendungen. 

(2) Auf die Gewährung von au~er­
ordentlichen Zulagen, Versorgungsge-
nüssen und Zuwendungen im Sinne 
des Abs. 1 besieht kein Rechtsan-
spruch. 

"(3) Auijerordenlliche Zulagen, Ver-
sorgungsgenüsse und Zuwendungen 
im Sinne des Abs. 1 dürfen nur inso-
weit gewährt werden, als dies zur Be-
seitigung von Härten angemessen ist; 
die Gewährung kann, wenn die Um-
stände, unter denen sie erfolgte, sich 
ändern, jederzeit ganz oder teilweise 
widerrufen werden. 
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VI. HAUPTSTÜCK 
Dienstbeschreibung und Standes-

ausweis. 

§ 50. Z e i t p u n k t d e r D i e n s t -
b e s c h r e i b u n g. 

{1) Die Dienstbeschreibung ist bei 
Landeslehrern, die weniger als zehn 
Jahre im öffentlichen Schuldienst ver-
bracht haben, am Ende eines jeden 
Schuljahres, bei den übrigen Landes-
lehrern am Ende jedes drillen Schul-
jahres vorzunehmen. 

(2) Eine Dienstbeschreibung ist je-
doch jedenfalls am Ende eines Schul-
jahres vorzunehmen, wenn die letzte 
Gesamtbeurteilung (§ 52) .minder ent-
sprechend" oder .nicht entsprechend" 
gelautet hat. Ferner ist eine Dienstbe-
schreibung am Ende des Schuljahres 
vorzunehmen, in dem der Landesleh-
rer die Gehaltsstufe 9 erreicht. 

§ 51. 1 n h a 1 t der Dienst -
b e s c h r e i b u n g. 

(1) Die Dienstbeschreibung eines 
Landeslehrers hat ein Gesamtbild sei-
nes Wirkens als Lehrer für den Zeit-
raum zu geben, auf den sich die 
Dienstbeschreibung bezieht; hiebei 
sind sein fachliches Wissen und die 
Kenntnisse der für die Ausübung des 
Dienstes nötigen Vorschriften, seine 
Gewissenhaftigkeit, sein pädagogi-
sches Geschick, seine Unterrichts- und 
Erziehungserfolge, sein Verhalten 
(§ 26) und seine Eignung als Leiterbe· 
ziehungsweise zum Leiter zu berück-
sichtigen. 

(2) Die Dienstbeschreibung hat 
au~erdem eine Gesamtbeurteilung zu 
enthalten. 

§. 52. Ge s a m t b e u r t e i 1 u n g . 

{1) Für die Gesamtbeurteilung der 
Dienstbeschreibung sind folgende Be-
zeichnungen zu verwenden: 

a) ausgezeichnet, wenn die Dienst-
leistung das Durchschnillsma~ 
erheblich übersteigt; 
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b) sehr gut, wenn die Dienstlei-
stung das Durchschnillsma~ 
übersteigt; 

c) gut, wenn die Dienstleistung 
dem Durchschnillsma~ ent-
spricht; 

d) minder entsprechend, wenn die 
Dienstleistung unter dem Durch-
schnillsma~ liegt oder Gründe 
zu ernster Bemängelung vor-
liegen; 

e) nicht entsprechend, wenn die 
Dienstleistung erheblich unter 
dem Durchschnitt liegt oder 

· trotz wiederholter Beanstandun-
gen wesentliche Mängel auf-
weist. 

(2) Die Gesamtbeurteilung darf nicht 
in Ziffern ausgedrückt werden. 

(3) Zugleich mit der Gesambeurtei-
lung am Ende des Schuljahres, in dem 
der Landeslehrer die Gehaltsstufe 9 
erreicht, ist auszusprechen, ob er min-
destens eine seinem Dienstalter ent-
sprechende Durchschnittsleistung (§ 55 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956) auf-
weist. 

§ 53. B e k a n n t g a b e d e r 
G e s a m t b e u r t e i 1 u n g. 

{1) Die Gesamtbeurteilung ist dem 
Landeslehrer spätestens• bis zu dem 
auf das Ende des Schuljahres, für das 
die Dienstbeschreibung erfolgt ist, fol-
genden 31. Oktober schriftlich be-
kanntzugeben. 

(2) Jeder Landeslehrer hat das 
Recht, in seine Dienstbeschreibung 
innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung der Gesamtbeurteilung Ein-
sicht zu nehmen und sich davon Ab-
schriften anzufertigen. 

§ 54. Be r u f u n g. 

(1) Gegen die Gesamtbeurteilung 
kann der beurteilte Landeslehrer Be-
rufung erheben. 

(2) Die Berufung ist binnen zwei 
Wochen nach erfolgter Zustellung 
(§ 53 Abs. 1) bei der Behörde, welche 



die Gesamtbeurteilung vorgenommen 
hat, einzubringen und von dieser der 
zur Berufungsentscheidung zuständi-
gen Behörde vorzulegen. Die Zeil der 
Hauptferien ist in die zweiwöchige Be-
rufungsiris! nicht einzurechnen. 

(3) 'Gegen die Entscheidung über 
die Berufung ist kein ordentliches 
Rechtsmittel zulässig. 

(4) Die rechtskräftige Gesamtbeur-
teilung ist in den Standesausweis 
(§ 55) einzutragen. 

§ 55. P e r s o n a 1 a k 1 u n d 
S 1 a n d e s a u s w e i s. 

(1) Für jeden Landeslehrer ist von 
der Dienstbehörde ein Personalakt an-
zulegen und ein Standesausweis zu 
führen, der alle das Dienstverhältnis 
und die Bezugsberechnung bestim-
menden Angaben zu enthalten hat. 

(2) Der Landeslehrer hat das Recht, 
in seinen Standesausweis Einsicht zu 
nehmen und sich davon Abschriften 
anzufertigen. 

(3) Der Landeslehrer hat die für 
seine dienstrechtliche Behandlung be-
nötigten Urkunden der Dienstbehörde 
zur Einsichtnahme vorzulegen ynd er-
forderl ichenfalls beglaubigte Abschrif-
ten zur Verfügung zu stellen. 

VII. HAUPTSTÜCK 

Ahndung von Pflichtverletzungen. 

§ 56. A n w e n d u n g v o n f ü r 
Bundeslehrer gellenden 

d i sziplinarrechllichen 
V o .r s c h r i f 1 e n. 

Für die Ahndung von Pflichtverlet-
zungen finden im Sinne des § 2 die 
Bestimmungen des V. Abschnittes der 
Lehrerdienstpragmatik, RGBI. Nr. 319/ 
1917, mit der Ma~gabe Anwendung, 
da~ als Disziplinarstrafe auch der "Ver- · 
lusl der aus der lnnehabung einer 
schulfeslen Stelle flie~enden Rechte 
ausgesprochen werden ·kann. · 

§ 57. G n a d 'e n rech 1. 

Die von Disziplinarbehörden rechts-
kräftig verhängten Disziplinarstrafen 
können im Gnadenweg erlassen oder 
gemildert, und es können deren 
Rechtsfolgen ganz oder teilweise 
nachgesehen werden. Ferner kann im 
Gnadenweg angeordnet werden, da!) 
ein Disziplinarverfahren nicht einge-
le itet oder ein eingeleitetes Diszipli-
narverfahren wieder eingestellt werde. 

VIII. HAUPTSTÜCK 

Ubergangs- und Schlu~bestimmungen. 

§ 58. 

(1) Verordnungen gemä~ § 19 
Abs. 5 sind erstmals innerhalb eines 
Jahres nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes zu· erlassen. 

(2) Landeslehrer, die im Zeitpunkt 
des lnkrafttrelens dieses Bundesgeset-
zes nach de11 Bestimmungen des bis-
herigen Rechtes eine Stelle, die ge-
mä~ Abs. 1 für schulfesl erklärt wird 
oder gemäl} § 19 Abs. 1 schulfesf ist, 
innehaben, sind so zu behandeln, als 
wäre ihnen diese Stelle nach den Be-
stimmungen des § 21 verliehen wor-
den. 

(3) Die im Zeitpunkt des lnkraftfre-
fens dieses Bundesgesetzes im Gange 
befindlichen Verfahren zur Besetzung 
von Stellen, die gemä~ Abs. 1 für 
schulfesf erklärt werden oder gemäl} 
§ 19 Abs. 1 schulfesf sind, sind nach 
den bisherigen Bestimmungen zu 
Ende zu führen. 

(4) Die schulfesfen Stellen, die nicht 
nach den Bestimmungen der Abs. 2 
und 3 besetzt worden sind, sind in-
nerhalb eines Jahres nach dem In-
krafttreten dieses Bundesgesetzes aus-
zuschreiben und nach den Bestimmun-
gen des § 21 zu besetzen. 

§ 59. 

(1) Der monatliche Dienstbezug der 
'in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis feilbeschäftigfen Landesleh-
rer für einzelne Gegenstände, die vor 
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dem 28. August 1951 angestellt wor-
den sind und deren Bezug bisher 
nach den am 13. März 1938 in Gel-
tung gestandenen landesrechflichen 
Bestimmungen für jede Wochenstunde 
5 v. H. des Bezuges eines vollbeschäf-
tigten Landeslehrers der entsprechen-
den Verwendungsgruppe befragen 
hat, richtet sich weiterhin nach diesem 
Hundertsatz. 

(2) Die bis zum 28. August 1951 in 
einem öffenflich-rechflichen Dienst-
verhältnis in T~ilbeschäffigung zurück-
gelegten Dienstzeiten sind für die Be-
messung des Ruhegenusses mit den 
vollen Hundertsätzen gemäij § 46 
Abs. 1 erster Salz des Gehaltsüberlei-
fungsgesefzes anzurechnen, soweit es 
sich nicht um Personen . handelt, auf 
die § 2 Abs. 4 des Pensionsüberlei~ 
fungsgesetzes Anwendung findet. 

(3) Auf die nicht vollbeschäftigten, 
in einem öffenflich-rechflichen Dienst-
verhältnis stehenden Landeslehrer, de-
nen bisher nach den am 13. März 1938 
in Geltung gestandenen landesrechf-
lichen Bestimmungen nur eine Remu-
n.eration zuerkannt worden ist, f(nden 
die Bestimmungen des Abs. 1 und des 
§ 46 Abs. 1 und 2 gleichfalls Anwen-
dung . Ein Ruhe(Versorgungs)genuij 
sieht ihnen oder ihren versorgungs-
berechtigten Angehörigen nach Maij-
gabe der Bestimmungen des Abs. 2 
und des § 46 Abs. 3 und 4 zu. 

(4) Auf Landeslehrer, denen bisher 
nach den am 13. März 1938 in Geltung 
gestandenen landesrechflichen Be-
stimmungen auf Grund eines in Teil-
beschäftigung zugebrachten öffentlich-
rechflic:li'lln einschlieijlich eines remu-
nerierten Dienstverhältnisses ein 
dauernder ordenflicher Ruhegenuij 
oder eine Provision zuerkannt worden 
ist, finden die Bestimmungen des 
Abs. 2 und des § 46 Abs. 3 und 4 An-
wendung. 

(5) Die Bezüge auf Grund der 
Abs. 1 bis 4 dürfen den Dienstbezug 
(Ruhe- oder Versorgungsgentiij) eines 
vollbeschäftigten Landeslehrers der 
entsprechenden Verwendungsgruppe 
nicht übersteigen. 
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§ 60. 

Die erstmalige Einreihung von Lan-
deslehrern, die sich am 13. März 1938 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis als Lehrer befunden haben 
und noch nicht in die Verwendungs-
gruppen und Gehaltsstufen des Ge-
halfsüberleifungsgesetzes übergeleitet 
worden sind, in die Verwendungs-
gruppen und Gehaltsstufen des Ge-
halfs'gesetzes 1956 sowie die Oberlei-
tung der unter § 1 lallenden Pensions-
parteien, ist unter weiterer Anwen-
dung der Bestimmungen des § 9 des 

Landeslehrer-Gehalfsüberleifungsge-
setzes, BGBI. Nr. 188/1949, in der Fas-
sung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 177 /1951 und BGBI. Nr. 56/ 1956, 
durchzuführen. 

§ 61. 

(1) Auf Grund der bisherigen Vor-
schriften zuerkannte besoldungs- oder 
pensionsrechtliche Ansprüche von 
Landeslehrern des Dienst- und Ruhe-
standes oder ihren Hinterbliebenen 
beziehungsweise Angehörigen blei-
ben unberührt. 

(2) Zulagen, auf die ein Landesleh-
rer auf Grund seines Dienstverhältnis-
ses wegen einer durch den Krieg 1914 
bis 1918 erlittenen Kriegsbeschädi-
gung am 13. März 1938 Anspruch 
halle, gebühren ihm im Sinne des 
§ 85 des Gehaltsgesetzes 1956 weiter. 

(1) Mil dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes sind auf die nach § 1 
unter dieses Bundesgesetz lallenden 
Personen die nachstehenden dienst-
rechtlichen Vorschriften, soweit sie 
noch in Geltung stehen, nicht mehr 
anzuwenden, sofern nicht in diesem 
Bundesgesetz ausdrücklich anderes 
bestimmt ist: 

a) das Landeslehrer-Gehaltsüber-
leitungsgesefz, BGBI. Nr. 188/ 
1949, und die hiezu ergange-
nen Novellen, BGBI. Nr. 177 / 
1951 und BGBI. Nr. 56/1956. 



b) das Bundesgesetz vom 25. Juli 
1956, BGBI. Nr. 172, über das 
Gnadenrechl in Disziplinaran-
gelegenheiten der Landesleh-
rer, 

c) die §§ 12, 13, 14 Abs. 1 letzter 
Satzteil und Abs. 2, 15 Abs. 1 
und 2, 16 sowie Abschnitt V 
(§§ 4B bis 58) des Gesetzes 
vom 14. Mai 1869, RGBI. Nr. 62, 
in der geltenden Fassung 
{Reichsvolksschulgesefz), 

d) die§§ 105 bis 119, 120 Abs. 1 
und 2, 121 (mit Ausnahme der 
im Abs. 3 vorgesehenen Be-
stimmung, da~ die Lehrer den 
durchgenommenen Lehrstoff, 
die schriftlichen Hausaufgaben 
und die Schularbeiten wöchent-
lich im Klassenbuch zu ver-
zeichnen haben), 122, 126 
Abs. 1, 127 Abs. 1, 128, 129, 
131, 132, 133, 134 Abs. 1 und 
135 Abs. 1 und 2 der definiti-
ven Schul- und Unterrichtsord-
nung vom 29. September 1905, 
RGBI. Nr. 159, 

e) die die Landeslehrer betreffen-
den dienst-, gehalts-, pensions-
und disziplinarrechtlichen Vor-
schriften der Bundesländer, so-
weit es sich nicht um Vor-
schriften handelt, die auf Grund 
des § 3 des Lehrerdienslrechls-
Kompetenzgeselzes, BGBI. 
Nr. 88/ 1948, erlassen worden 
sind. 

(2) Die Bestimmungen des Beamlen-
CJberleilungsgeselzes, SIGBI. Nr. 134/ 
1945, und des Religionsunterrichtsge-
setzes, BGBI. Nr. 190/1949, in der Fas-
sung der Novellen BGBI. Nr. 18511957 
und BGBI. Nr. 243/ 1962, werden durch 
dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 63. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 
1. Feber 1964 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes können bereits von 
dem der Kundmachung dieses Bundes-
gesetzes folgenden Tag an erlassen 

werden. Sie freien jedoch frühestens 
gleichzeitig mit diesem Bundesgesetz 
in Kraft. 

§ 64. 

(1) Mil der Wahrnehmung der dem 
Bund gemä~ Artikel 14 Abs. 8 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 und in der Fassung 
des Bundesverfassungsgesetzes vom 
18. J.uli 1962, BGBI. Nr. 215, zustehen-
den Rechte ist das Bundesministerium 
für Unterricht betraut. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes (ausgenommen die 
Verordnungen gemä~ § 19 Abs. 5) 
sind vom Bundesministerium für Un-
terricht im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt, soweit ihre Be-
sth1mungen finanzielle Auswirkungen 
für den Bund nach sich ziehen, au~er­
dem im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Finanzen zu erlas-
sen. 

Gorbach 
Schärf 

Drimmel 

Religionsunterrichtsgesetz 1949 
in der derzeit geltenden Fassung 

(Unter Berücksichtigung der Novelle 
1957 und 1962) 

Artikel 1 

§ 1. 

(1) Für alle Schüler, die einer ge-
setzlich anerkannten Kirche oder Reli-
gionsgesellschaft angehören, ist der 
Religionsunterricht ihres Bekenntnisses 
Pflichtgegenstand an den öffentlichen 
und den mit dem Offenllichkeilsrecht 
ausgestatteten 

a) Volks-, Haupt- und Sonderschu-
len, 

b) polytechnischen Lehrgängen, 
c) allgemeinbildenden höheren 

Schulen, 
d) berufsbildenden mittleren und 

höheren Schulen, mit Ausnahme 
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der land- und forstwirtschaft-
lichen Schulen, 

e) gewerblichen und kaufmänni-
schen Berufsschulen in den 
Bundesländern Tirol, Vorarl-
berg, 

f) Lehranstal!en für gehobene So-
zialberufe, 

g) Anstalten der Lehrer- und der 
Erzieherbildung, mit Ausnahme 
der land- und forstwirtschaft-
lichen Anstalten, wobei an den 
Pädagogischen Akademien an 
die Stelle des Religionsunter-
richtes der Unterricht in Reli-
gionspädagogik tritt und in den 
folgenden Bestimmungen unter 
Religionsunterricht auch Reli-
gionspädagogik zu verstehen 
ist. 

(2) Schüler, die das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, können 
jedoch von den Eltern zu Beginn eines 
jeden Schuljahres von der Teilnahme 
am Religionsunterricht schriftlich abge-
meldet werden. 

Schüler über 14 Jahre können eine 
solche schriftliche Abmeldung selbst 
vornehmen. 

(3) An den öffentlichen und d~n mit 
dem öffenllichkeilsrecht ausgestalte-
ten gewerblichen und kaufmännischen 
Berufsschulen, soweit sie nicht unter 
Abs. 1 lit. e fallen, ist für' alle Schüler, 
die einer gesetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesellschaft 
angehören, der Religionsunterricht 
ihres Bekenntnisses als Freigegenstand 
ohne Vermer,k., iin Zeugnis zu führen. 
Ein im Zeitpunkt des lnkrafllretens 
dieses Bundesgesetzes bestehender, 
darüber hinausgehender Zustand in 
einzelnen Bundesländern oder an ein-
zelnen Schulen bleibt unberührt. 

§ l. 

(1) Der Religionsunterricht wird 
durch die betref.IErnde g&.Seizlich an-
erkannte Kirche oder Rel igionsgesell-
schaft besorgt, geleitet und unmittel-
bar beaufsichtigt. Dem Bund sieht 
jedoch das Recht zu, durch seine 
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Schulaufsichtsorgane den Religions-
unterricht in organisatorischer und 
schuldisziplinärer Hinsicht zu beauf-
sichtigen. 

(2) Die Lehrpläne für den Religions-
unterricht werden hinsichtlich des 
Lehrstoffes und seiner Aufteilung auf 
die einzelnen Schulstufen von der be-
treffenden gesetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesellschaft im 
Rahmen der staatlich festgesetzten 
Wochenstundenanzahl für den Reli-
gionsunterricht erlassen und sodann 
vom zuständigen Bundesministerium 
bekanntgemacht. Den gesetzlich aner-
kannten Kirchen und Religionsgesell-
schaften ist vor der Festsetzung und 
vor jeder Änderung der Wochenstun-
denanzahl für den Religionsunterricht 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

(3) Für den Religionsunterricht dür-
fen nur Lehrbücher und Lehrmittel 
verwendet werden, die nicht im W i-
derspruch zur staatsbürgerlichen Erzie-
hung stehen. 

§ l a. 

{1) Die Teilnahme an den von den 
gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften zu besonderen 
Anlässen des schulischen oder slaatli-

• chen Lebens, insbesondere zu Beginn 
und .am Ende des Schuljahres abgehal-
tenen Schülergottesdienstes sowie die 
Teilnahme an religiösen Obungen und 
Veranstaltungen ist den Lehrern und 
Schülern freigestellt. 

(2) Den Schülern ist zur Teilnahme 
an den im Absatz 1 genannten Schü-
lergo,ltesdiensten und religiösen Obun-
gen oder Veranstaltungen d ie Erlaub-
nis zum fernbleiben vom Unterricht 
im bisherigen Ausma~ zu erteilen. 

§ 2 b. 

(1) In den unter § 1 {1) fallenden 
Schulen, an denen die Mehrzahl der 
Schüler ernem christlichen Religions-
bekenntnis angehört, ist in allen Klas-
senräumen vom Schulerhalier ein 
Kreuz anzubringen. 



(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt 
hinsichtlich jener Schularten, bezüg-
lich deren Erhaltung dem Bund die 
Grundsalzgesetzgebung und den Län-
dern die Ausführungsgesetzgebung 
zukommt, als Grundsatzbestimmung. 

§ 3. 

(1) Die Religionslehrer an den öf-
fentlichen Schulen, an denen Reli-
gionsunterricht Pflichtgegenstand oder 
Freigegenstand ist, werden entweder 

a) von der Gebietskörperschaft 
(Bund, Länder), die die Dienst-
hoheit über d ie Lehrer der ent-
sprechenden Schulen ausübt, 
angestellt oder 

b) von der gesetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesell-
schaft bestellt. 

(2) Die Anzahl der Lehrerstellen, die 
gemä~ Abs. 1 lit. a besetzt werden, 
bestimmt die Gebietskörperschaft auf 
Antrag der zuständigen Kirchen (Re-
ligionsgesellschaften). 

(3) Alle Religionslehrer unterstehen 
hinsichtlich der Vermittlung des Lehr-
gutes des Religionsunterrichtes den 
Vorschriften des Lehrplanes und den 
kirchlichen (religionsges&llschaft-
lichen) Vorschriften und Anordnun-
gen; im übrigen unterstehen sie in der 
Ausübung ihrer Lehrtätigkeit den all-
gemeinen staatlichen schulrechtlichen 
Vorschriften. 

§ 4. 

(1) Die gemä~ § 3 Abs. 1 lit. a von 
den Gebietskörperschaften (Bund, 
Länder) angestellten Religionslehrer 
sind Bedienstete der betreffenden Ge-
bietskörperschaft. Auf sie finden die 
für die Lehrer an den betreffenden öf-
fentlichen Schulen geltenden Vor-
schriften des Dienstrechtes einschlie~­
lich des Besoldungsrechtes und, sofern 
es sich um Religionslehrer handelt, die 
zu der Gebietskörperschaft in einem 
öffentlich-recht! ichen Dienslverhä ltnis 
steflen, auch einschlie~lich des Pen-
sions- und Disziplinarrechtes unter 

Bedachlnahme auf die Bestimmungen 
der folgenden Abs. 2 bis 5 Anwen-
dung. 

(2) Die Gebietskörperschaften 
(Bund, Länder) dürfen nur solche Per-
sonen als Religionslehrer anstellen, 
die von der zuständigen kirchlichen 
(relig ionsgesellschaftlichen) Behörde 
als hiezu befähigt und ermächtigt er-
klärt sind. Vor Aufnahme in das öf-
fentlich-rechtliche Dienstverhältnis als 
Religionslehrer ist die zuständige 
kirchliche (religionsgesellschaftl.) Be-
hörde zu hören. 

(3) Wird einem unter Abs. 1 fallen-
den Religionslehrer die ihm erteilte 
Ermächtigung (Abs. 2) nach erfolgter 
Anstellung von der zuständigen kirch-
lichen (religionsgesellschaftlichen) Be-
hörde entzogen, so darf er für die Er-
teilung des Religionsunterrichtes nicht 
mehr verwendet werden. · 

(4) Bei einem als Verlragsbediensle-
len angestellten Religionslehrer gilt 
der Entzug der kirchlichen (religions-
gesellschaftlichen) Ermächtigung für 
den Dienstgeber als Kündigungs-
grund, sofern nicht nach den Vor-
schriften des Vertragsbedienslelen-
rechtes zugleich ein Grund zur Ent-
lassung oder für eine sonstige vorzei-
tige Auflösung des Dienstverhältnisses 
vorliegt. 

(5) Wird einem im öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis angestellten 
Religionslehrer die kirchliche (reli-
gionsgesellschaftliche) Ermächtigung 
entzogen, so ist er, wenn nicht zu-
gleich ein Austritt aus dem Dienst-
verhältnis oder ein auf Entlassung lau-
fendes Disziplinarerkenntnis oder ein 
den Verlust des Amtes zur Folge ha-
bendes rechtskräftiges strafgerichl-
liches Urteil vorliegt, oder sofern er 
nicht nach den allgemeinen Bestim-
mungen des Dienstrechtes wegen 
Dienstunfähigkeit - wobei der Ent-
zug der kirchlichen (religionsgesell-
schaftlichen) Ermächtigung als solcher 
nicht als Dienstunfähigkeit gilt -
oder wegen seines Alters in den 
dauernden Ruhestand versetzt wird 
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oder wegen Erreichung der Alters-
grenze von Gesetzes wegen in den 
dauernden Ruhestand tritt, aus dem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
unter Bedachtnahme auf die sozialver-
sicherungsrechtlichen Vorschriften a.us-
zuscheiden und so zu behandeln, als 
ob er Vertragsbediensteter wäre 
(Abs. 4); hiebei sind die für die Er-
langung höherer Bezüge angerech-
neten Vordienstzeilen hinsichtlich der 
Höhe des Monalsenlgeltes zu berück-
sichtigen. 

§ 5. 

(1) Die gemä~ § 3 Abs. 1 lit. b von 
den gesetzlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften bestellten 
Religionslehrer müssen die österrei-
chische Staatsbürgerschaft besitzen 
und - au~er dem Erfordernis der 
kirchlich (religionsgesellschaftlich) er-
klärten Befähigung und Ermächtigung 
für die Erleilung des Religionsunter-
richtes - hinsichtlich der Vorbildung 
die besonderen Anstellungserforder-
nisse erfüllen, die für die im § 3 
Abs. 1 lit. a genannten Religionsleh-
rer· gelten. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen kann das zuständige 
Bundesministerium von dem Erforder-
nis der österreichischen Staalsbtirger-
schafl Nachsicht erteilen. 

(2) Durch die Bestellung dieser Re-
ligionslehrer wird ein Dienstverhältnis 
zu den Gebietskörperschaften (Bund, 
Länder) nicht begründet. 

§ 6. 

(1) Die im § 3 Abs. 1 lit. b genann-
ten Religionslehrer erhalten für ihre 
Lehrtätigkeit an öffentlichen Schulen 
eine Vergütung nach den Ansätzen 
des Entlohnungsschemas II L (§ 44 
des Verlragsbedienslelengeselzes 
1948, BGBI. Nr. 86, in seiner jeweils 
geltenden Fassung) zuzüglich der je-
weiligen Bezugszuschläge, nach den 
für die Lehrer der betreffenden Schul-
arten . dort festgesetzten Entlohnungs-
gruppen. 

(2) Im übrigen finden hinsichtlich 
der Bemessung der Vergütung für die 
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im § 3 Abs. 1 lit. b genannten Reli-
gionslehrer die Bestimmungen des 
Verlragsbed ienslelengeselzes 1948, 
BGBI. Nr. 86, in seiner jeweils gellen-
den Fassung, soweit sie sich auf Ver-
tragsbedienstele des Entlohnungs-
schemas II L beziehen, dem Sinne 
nach insbesondere hinsichtlich 
Dauer des Dienstverhältnisses, Kündi-
gung, Abfertigu'ng, Entlassung, Erkran-
kung, Todesfall - Anwendung. 

Desgleichen haben diese Religions-
lehrer Anspruch auf Vergütung nach 
den für die Vertragsbedienstelen des 
Bundes jeweils geltenden Reisegebüh-
renvorschriften mit der Ma~gabe, da~ 
bei Religionslehrern, die Geistliche 
oder Ordensangehörige oder Ange-
hörige von Diakonissenanslalten sind, 
der Wohnort als Dienstort gilt. 

§ 7. 

Den Aufwand für die im § 6 ange-
führten Vergütungen trägt die Ge-
bietskörperschaft (Bund, Länder), die 
nach Ma~gabe der bundesgesetz-
lichen Vorschriften die Kosten der Be-
soldung der übrigen Lehrer an der 
betreffenden Schule trägt. 

§ 7 a. 

(1) Nehmen am Religionsunterricht 
eines Bekenntnisses weniger als die 
Hälfte der Schüler einer Klasse feil, 
so können die Schüler dieses Be-
kenntnisses mit Schülern desselben Be-
kenntnisses von anderen Klassen oder 
Schulen zu Religionsunterrichtsgrup-
pen zusammengezogen werden, so-
weit dies vom Standpunkt der Schul-
organisation und des Religionsunter-
richtes vertretbar ist. 

(2) Nehmen am Religionsunterricht 
eines Bekenntnisses in einer Klasse 
weniger als 10 Schüler teil, die zu-
gleich weniger als die Hälfte der 
Schüler dieser Klasse sind, oder neh-
men am Religionsunterricht in einer 
Religionsunterrichtsgruppe weniger 
als 10 Schüler teil, die in ihren Klas-
sen jeweils weniger als die Hälfte der 
Schüler jeder einzelnen Klasse sind, so 



vermindert sich die festgesetzte Wo-
chenstundenanzahl für den Religions-
unterricht (§ 2 Abs. 2), sofern sie mehr 
als eine Stunde beträgt, auf die Hälfte, 
mindestens jedoch auf eine Wochen-
stunde; diese Verminderung tritt nicht 
ein, wenn der Lehrerpersonalaufwand 
für die Erteilung des Religionsunter-
richtes hinsichtlich der Differenz auf 
das volle Wochenstundenausma~ von 
der betreffenden gesetzlich anerkann-
ten Kirche oder Religionsgesellschaft 
getragen wird. 

(3) Ein Religionsunterricht für weni-
ger als fünf Schüler einer Klasse, die 
zugleich weniger als die Hälfte .der 
Schüler dieser Klasse sind, sowie ein 
Religionsunterricht für weniger als 
fünf Schüler einer Religionsunterrichts-
gruppe, die in ihren Klassen jeweils 
weniger als die Hälfte der Schüler je-
der einzelnen Klasse sind, ist im vol-
len oder in dem im Abs. 2 angeführ-
ten verminderten Wochenstundenaus-
ma~ nur dann zu erteilen, wenn die 
betreffende gesetzlich anerkannte 
Kirche oder Religionsgesellschaft 
den Lehrerpersonalaufwand hiefür 
trägt. 

§ 7 b. 

(1) Als Religionslehrer an den unter 
§ 1 fallenden mit dem Offentlichkeits-
recht ausgestatteten und sonstigen pri-
vaten Schulen dürfen nur Personen 
verwendet werden, die von der zu-
ständigen kirchlichen (religionsgesell-
schaftlichen) Behörde als hiezu be-
fähigt und ermächtigt erklärt sind. 
Wird einem solchen Religionslehrer 
die ihm erteilte Ermächtigung von der 
zuständigen kirchlichen (religions-
gesellschaftlichen) Behörde entzogen, 
so darf er für die Erteilung des Reli-
gionsunterrichtes nicht mehr verwen-
det werden. 

(2) Auf die im Abs. 1 genannten Re-
ligionslehrer finden die Bestimmun-
gen des § 3 Abs. 3 sowie sinngemä~ 
die Bestimmungen des § 4 Abs. 4 und 
5 Anwendung; ferner finden auf die 
im Abs. 1 genannten Schulen die Be-
stimmungen des § 7 a sinngemä~ An-
wendung. 

§ 7 c. 

(1) Für die unmittelbare Beaufsich-
tigung des Religionsunterrichtes (§ 2 
Abs. 1) werden von den gesetzlich an-
erkannten Kirchen und Religionsge-
sellschaften Fachinspektoren für den 
Religionsunterricht bestellt. 

(2) Durch die Bestellung zum Fach-
inspektor für den Religionsunterricht 
wird weder ein eigenes Dienstverhält-
nis zu den Gebietskörperschaften 
(Bund, Länder) begründet noch ein 
auf Grund der Anstellung als Reli-
gionslehrer (§ 3 Abs. 1 lit. a) beste-
hendes Dienstverhältnis zu einer Ge-
bietskörperschaft (Bund, Länder) be-
rührt. 

(3) Religionslehrern (§ 3 Abs . 1 ), die 
zu Fachinspektoren für den Religions-
unterricht bestellt werden, ist, soweit 
sie unter die nach Abs. 4 festzuset-
zende Zahl fallen, für ihre Tätigkeit 
als Fachinspektoren die nötige Lehr-
pflichtermä~igung oder Lehrpflicht-
befreiung unter Belassung ihrer vollen 
Bezüge beziehungsweise ihrer vollen 
Vergütungen zu gewähren. Au~erdem 
ist ihnen nach den Grundsätzen, die 
für die Dienstzulagen der Fachinspek-
toren für einzelne Gegenstände gel-
ten (§ 71 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 
1956, BGBI. Nr. 54), ein Verwendungs-
zuschu~ in gleicher Höhe und erfor-
derlichenfalls ein Reisekostenpau-
schale nach den für die Fachinspekto-
ren für einzelne Gegenstände gelten-
den Grundsätzen zu gewähren. Der 
Verwendungszuschu~ ist bei den als 
Fachinspektoren verwendeten Reli-
gionslehrern, die als Religionslehrer 
im öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis zu einer Gebietskörperschaft 
(Bund, Länder) stehen, nach den für 
die Dienstzulagen der Fachinspekto-
ren für einzelne Gegenstände gelten-
den Grundsätzen (§ 71 Abs. 3 des 
Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54) 
für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbar. Der aus den Bestimmun-
gen dieses Absatzes sich ergebende 
Aufwand einschlie~lich der Vertre-
tungskosten für die zu Fachinspekto-
ren für den Religionsunterricht be-

133 



stellten Religionslehrer ist entspre-
chend den Bestimmungen über den 
Personalaufwand für die Beamten des 
Schulaufsichtsdienstes vom Bund zu 
fragen. 

(4) Die Zahl der Fachinspektoren 
für den Religionsunterricht, auf die die 
Bestimmungen des Abs. 3 Anwendung 
linden, wird auf Anfrag der zuständi-
gen kirchlichen (religionsgesellschaft-
lichen) Behörden nach Anhören. der 
zuständigen Landesschulbehörde vom 
zuständigen Bundesministerium im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler-
amt und dem Bundesministerium für 
Finanzen leslgeselzf. 

Artikel II. 

Solange öffentliche oder mit dem 
ötfentlichkeifsrecht ausgesfaffele haus-
wirtschaftliche Berufsschulen bestehen, 
ist für alle Schüler dieser Schulen, die 
einer gesetzlich anerkannten Kirche 
oder Religionsgesellschaft angehö-
ren, der Religionsunterricht ihres Be-
kenntnisses Pflichtgegenstand. Die 
Bestimmungen des Relig ionsunter-
richtsgesetzes in der Fassung der Re-
ligionsunterrichtsgesetz-Novelle 1957 
und in der Fassung des Artikels 1 die-
ses Bundesgesetzes linden hiebei sinn-
gemä~ Anwendung. 

Artikel III. 

Hinsichtlich der land- und forsfwirl-
schaftlichen Schulen bleiben bis zu 
einer anderweitigen gesetzlichen Re-
gelung die Bestimmungen des Bun-
desgesetzes vom 13. Juli 1949, BGBI. 
Nr. 190, betreffend den Religions-
unterricht in der Schule (Religions-
unterrichtsgesetz), in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 10. Juli 1957, 
BGBI. Nr. 185 (Religionsunterrichts-
gesetz-Novelle 1957), vorläufig in Gel-
tung. 

Artikel IV. 

(1) Dieses Bundesgesetz triff, soweit 
im Abs. 2 nicht anders bestimmt ist, 
am 1. September 1962· in Kraft. 

(2) Gegenüber den Län9ern triff 
dieses Bundesgesetz für die Ausfüh-
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rungsgesefzgebung zu § 2 b des Re-
ligionsunterrichtsgesetzes in der Fas-
sung des Artikels 1 dieses Bundesge-
setzes, soweit diese Bestimmung als 
Grundsalzbestimmung gilt, .mit dem 
Tage der Kundmachung ' in Krall. Die 
Ausführungsgesetze der Länder sind 
innerhalb von sechs Monaten, vom 
Tag der Kundll)achung dieses Bundes-
gesetzes an gerechnet, zu erlassen. 

Artikel V. 

Mit der Vollz iehung dieses Bundes-
gesetzes, soweit sie in den Wirkungs-
bereich des Bundes fällt, sowie mit 
der Wahrnehmung der Rechte des 
Bundes gemä~ Artikel 14 Abs. 8 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 und in der Fassung 
de! Bundesverfassungsgesetzes vom 
18. Juli 1962, BGBI. Nr. 215, ist das 
Bundesministerium für Unterricht be-
traut. 

Schärf 
Gorbach Drimmel 

Vertrag zwischen dem Heiligen 
Stuhl und der Republik Österreich 
zur Regelung von mit dem Schul-

wesen zusammenhängenden 
Fragen 

Der Heilige Stuhl, 
vertreten durch dessen Bevollmäch-

tigten, Seine Exzellenz den Herrn 
Apostolischen Nuntius in Öster-
reich, Monsignore Opilio ROSS!, 
Tifularerzbischol von Ancira, 

und die Republik Österreich 
vertreten durch deren Bevollmäch-

figfe, 
Herrn Dr. Bruno KREISKY, Bun-

desminister für Auswärtige An-
legenheiten, und 

Herrn Dr. Heinrich DRIMMEL, 
Bundesminister für Unterricht, 

von dem Wunsche geleitet, die Fra-
gen, die sich aus einer Neuordnung 
des Schulwesens in Österreich mit Be-
ziehung auf die Bestimmungen des 
Artikels VI des Konkordates vom 



5. Juni 1933 und des diesbezüglichen 
Zusatzprotokolls ergeben, einer Rege-
lun~ in gegenseitigem Einvernehmen 
zuzuführen, haben nachstehenden Ver-
trag geschlossen: 

Artikel 1 

§ 1. 

{1) Die Kirche hat das Recht, den 
katholischen Schülern an allen öffent-
lichen und allen mit öffentlichkeils-
recht ausgestatteten Schulen Reli-
gionsunterricht zu erteilen. 

(2) An den öffentlichen und den 
mit Offenllichkeilsrecht ausgestalteten 
Pädagogischen Akademien wird mit 
Rücksicht auf den besonderen Cha-
rakter des Lehrbetriebes an diesen 
Akademien Religionspädagogik ge-
lehrt. Die Bestimmungen dieses Arti-
kels über den Religionsunterricht gel-
len sinngemä~ auch für Religions-
pädagogik. 

(3) Das gegenwärtig bestehende 
Stundenausma~ des Religionsunter-
richtes soll n icht herabgesetzt werden. 
Eine Neufestsetzung des Stundenaus-
ma~es wird zwischen der Kirche und 
dem Staate einvernehmlich erfolgen. 
Den katholischen Schulen (Artikel II) 
wird es freistehen, nach Anzeige an 
die zuständige staatliche Schulbehörde 
ein höheres Ausma~ für den Religions-
unterricht festzusetzen. 

§ l. 

(1) Der Religionsunterricht wird an 
allen öffentlichen und an allen mit 
dem Offentlichkeilsrechl ausgestatte-
ten Schulen vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Absatzes 2 für alle ka-
tholischen Schüler Pflichtgegenstand 
sein. 

(2) Mit Rücksicht auf die besondere 
Organisation der gewerblichen und 
kaufmännischen Berufsschulen für Lehr-
linge erhebt der Heilige Stuhl nicht 
dagegen Einwand, da~ in diesen Schu-
len der Religionsunterricht als nicht-
obligaler Unterrichtsgegenstand ge-
führt wird. Ein in einzelnen Bundes-

!ändern bisher bestehender darüber 
hinausgehender Zustand bleibt unbe-
rührt. 

§ 3. 

(1) Die Religionslehrer an den 
öffentlichen Schulen werden entweder 
vom Staate (Bund oder Bundesländer) 
nach den für staatliche Lehrer gleich-
artiger Vorbildung und Verwendung 
geltenden Vorschriften angestellt oder 
von der Kirche bestellt. 

(2) Als Religionslehrer dürfen nur 
solche Personen angestellt werden, die 
von der Kirchenbehörde als h) ezu be-
fähigt erklärt und vorgeschlagen sind. 
Die Erteilung des Religionsunterrich-
tes ist an den Besitz der . missio cano-
nica" gebunden. Die Zuerkennung und 
Aberkennung der . missio canonica" 
sieht als innere kirchliche Angelegen-
heit der Kirchenbehörde zu. 

(3) Die Kirche wird nur solche Per-
sonen zu Religionslehrern bestellen, 
welche überdies die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen und die die 
für staatlich angestellte Religionsleh-
rer vorgeschriebene allgemeine Vor-
bildung nachweisen. Vom Erfordernis 
der österreichischen Staatsbürgerschaft 
wird das zuständige Bundesministe-
rium in berücksichligungswürdigen 
Fällen Nachsicht erteilen. 

(4) Staatlich angestellte Religions-
lehrer, denen die .missio canonica" 
entzogen wird, werden für die Ertei-
lung des Religionsunterrichtes nicht 
mehr verwendet werden; sie werden 
nach Ma~gabe der staatlichen Vor-
schriften entweder in eine anderwei-
tige Dienstverwendung genommen 
oder in den Ruhestand versetzt oder 
aus dem staatlichen Dienstverhältnis 
ausgeschieden. 

(5) Alle Religionslehrer unterstehen 
hinsichtlich der Vermittlung des ka-
tholischen Lehrgutes · ausschlie~lich 
den kirchlichen Vorschriften und An-
ordnungen; im übrigen unterstehen 
sie in der Ausübung ihrer Lehrtätig-
keit auch den allgemeinen staatlichen 
Schulvorschriften. 
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(6) Der Staat übernimmt es, den ge-
samten Personalaufwand für alle Reli-
gionslehrer an den öffentlichen Schu-
len nach Ma~gabe der für staatliche 
Lehrer gleichartiger Vorbildung und 
Verwendung geltenden Besoldungs-
vorschriften zu fragen. Soweit es sich 
hiebei um von der Kirche bestellte 
Religionslehrer handelt, ric.htef sich 
ihre Remuneration nach dem für 
nebenamtliche Lehrer geltenden Be-
soldungsschema. 

§ 4. 

(1) Die Besorgung, Leitung und Be-
aufsichtigung des Religionsunterrich-
tes wird von der Kirche nach Ma~gabe 
der ihr nach diesem Artikel zukom-
menden Aufgaben ausgeübt. Die staat-
lichen Schulaufsichtsorgane sind je-
doch befugt, auch den Religionsunter-
richt in organisatorischer und schul-
disziplinärer Hinsicht zu beaufsichti-
gen. 

(2) Für die unmittelbare Beaufsich-
tigung des Religionsunterrichtes sieht 
es der Kirche frei, Religionsunterrichts-
inspektoren zu bestellen, die den 
staatlichen Schulbehörden bekanntge-
geben werden. Das Recht der. nach 
den kirchenrechtlichen Vorschriften zur 
Visitation des Religionsunterrichtes 
sonst berufenen Organe der Kirche, 
insbesondere jenes des Diözesanordi-
narius, über die · Erteilung des Reli-
gionsunterrichtes und die Teilnahme 
der Schüler an diesem zu wachen, wird 
hiedurch nicht berührt. 

(3) Der Staat übernimmt es, für eine 
der Anzahl staatlicher Schulinspekto-
ren für einzelne Gegenstände entspre-
chende Zahl von Religionsunferrichts-
inspekloren den Personalaufwand nach 
Ma~gabe der staatlichen Besoldungs-
vorschriften für Schulinspektoren für 
einzelne Gegenstände zu fragen. 

§ s. 
(1) Die Lehrpläne für den ~eligions­

unferrichl werden hinsichtlich des 
Lehrstoffes von der Kirchenbehörde 
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erlassen und der obersten staatlichen 
Schulbehörde mitgeteilt werden. 

(2) Für den R~ligionsunlerricht wer-
den von der Kirche nur Lehrbücher 
und Lehrmittel verwendet werden, die 
der staatsbürgerlichen Erziehung nach 
christlicher Lehre förderlich sind. 

§ 6. 

Die Teilnahme an den von der Kir-
che für die katholischen Lehrer und 
Schüler der öffentlichen und der mit 
dem öffentlichkeifsrechl ausgestatte-
ten Schulen zu besonderen Anlässen 
des schulischen, kirchlichen oder staat-
lichen Lebens, insbesondere zu Be-
ginn und am Ende des Schuljahres, 
abgehaltenen Schülergottesdiensten 
sowie die Teilnahme an sonstigen reli-
giösen Obungen oder Veranstaltungen 
wird den Lehrern und Schülern min-
destens im bisherigen Umfang wäh-
rend der Schulzeit ermöglicht werden. 

Artikel II 

§ 1. 

(1) Die Kirche und ihre nach kirch-
lichem Recht bestehenden Einrichtun-
gen haben das Recht, unter Beobach-
tung der staatlichen allgemeinen schul-
rechtlichen Vorschriften Schulen aller 
Art zu errichten und zu führen. 

(2) Auf die Dauer der Erfüllung der 
in den staatlichen Schulgesetzen hie-
für faxativ aufgestellten Voraussetzun-
gen ist den im Absatz 1 genannten 
Schulen das öffentlichkeitsrecht zuzu-
erkennen. 

(3) Unter Beobachtung der staat-
lichen allgemeinen Vorschriften haben 
die Kirche und ihre nach kirchlichem 
Recht bestehenden Einrichtungen auch 
das Recht, Kindergärten, Schülerhorte, 
Schülertagesheime, Schülerheime und 
ähnliche Einrichtungen zu errichten 
und zu führen. 

§ l. 

(1) Der Staat wird der Katholischen 
Kirche laufend Zuschüsse zum Perso-. 



nalaufwand der katholischen Schulen 
gewähren. Der Heilige Stuhl erklärt 
sich vorbehaltlich der Bestimmungen 
des Artikels V damit einverstanden, 
da~ hiefür die folgende Regelunggel-
ten soll. 

(2) Der Staat wird für die katholi-
schen Schulen 60% jener Lehrerdienst-
posten zur Verfügung stellen, die im 
Schuljahr 1961 / 62 zur Erfüllung des 
Lehrplanes an d iesen Schulen erfor-
derlich waren; die Berechnung hat für 
Lehrer an Pflichtschulen e inerseits und 
für Lehrer an mittleren, höheren und 
sonstigen Schulen andererseits geson-
dert zu erfolgen. 

(3) Die sich aus Absatz 2 ergebende 
Zahl von Lehrerdienstposten, die vom 
Staat für die katholischen Schulen zur 
Verfügung gestellt wird, wird im glei-
chen Verhältnis erhöht werden, wie 
die Zahl der an öffentlichen Pflicht-
schulen verwendeten Lehrer steigt; 
eine solche Steigerung der Zahl der 
an öffentlichen Pflichtschulen verwen-
deten Lehrer hat nur dann eine Er-
höhung im angeführten Sinne zur 
Folge, wenn die Steigerung minde-
stens 2 v. H. der Zahl der Lehrer be-
trägt, die im Zeitpunkte des lnkraft-
tretens dieses Vertrages beziehungs-
weise im Zeitpunkte der jeweils letz-
ten Erhöhung im Sinne dieser Ver-
tragsbestimmung an öffentlichen 
Pflichtschulen verwendet worden sind. 

(4) Der Staat wird überdies jeweils 
60 % des erforderlichen Mehrbedarfes 
an Lehrerdienstposten zur Verfügung 
stellen, der sich auf Grund der in 
Aussicht genommenen schulgesetz-
lichen Ma~nahmen (wie insbesondere 
die Einführung eines 9. Schuljahres 
und die Schaffung von Pädagogischen 
Akademien) ergibt. 

(5) In der Regel werden diese Zu-
schüsse in der Form der Zuweisung 
von staatlich angestellten Lehrern er-
folgen. Die Aufteilung der zur Ver-
fügung zu stellenden Lehrerdienst-
posten auf die einzelnen katholischen 
Schulen erfolgt durch die oberste 

staatliche Schulbehörde auf Antrag 
des Diözesanordinarius. Es werden nur 
solche Lehrer zugewiesen werden, 
gegen deren Verwendung an der be-
treffenden Schule der Diözesanordina-
rius keinen Einwand erhebt. Die Zu-
weisung wird aufgehoben werden, 
wenn der Diözesanordinarius die wei-
tere Verwendung des Lehrers an der 
Schule für untragbar erklärt und aus 
diesem Grunde die Aufhebung der 
Zuweisung bei der zuständigen staat-
lichen Behörde beantragt. 

§ 3. 

Unter katholischen Schulen im Sinne 
dieses Artikels sind jene Schulen zu 
verstehen, die von der Kirche oder 
den nach kirchlichem Recht bestehen-
den Einrichtungen erhalten werden so-
wie die von Vereinen, Stiftungen und 
Fonds geführten Schulen, wenn und 
solange sie vom zuständigen Diöze-
sanordinarius als katholische Schulen 
anerkannt sind. 

Artikel III 

Die Republik Österreich wird der 
Diözese Eisenstadt zum Zwecke der 
Einrichtung des katholischen Schul-
wesens im Burgenland eine einmalige 
und endgültige Leistung im Betrage 
von 45 Millionen Schilling erbringen. 
Die Zahlung wird in fünf gleichen Jah-
resraten von je 9 Millionen Schilling 
erbracht werden, und zwar der erste 
Teilbetrag innerhalb eines Monates 
nach 1 nkrafttreten dieses Vertrages, der 
zweite Teilbetrag bis längstens 1. Juli 
des auf das Inkrafttreten dieses Ver-
trages folgenden Jahres, der dritte, 
vierte und fünfte Teilbetrag bis läng-
stens jeweils 1. Juli des nächstfolgen-
den Jahres. 

Artikel IV 

Soweit die staatlichen Schulbehör-
den kollegial organisiert sind, werden 
Vertreter der Kirche in diesen Kolle-
gien das Recht der Mitgliedschaft 
haben. 
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Artikel V 

Die beiden vertragschlief}enden 
Teile behalten sich das Recht vor, bei 
wesentlicher Änderung der derzeiti-
gen Struktur des öffentlichen Schul-
wesens oder wesentlicher Änderung 
der slaalsfinanziellen Lage Verhand-
lungen über eine Modifikation des 
Vertrages zu begehren. 

Artikel VI 

Dieser Vertrag, dessen italienischer 
und deutscher Text authentisch ist, soll 
ratifizier! und die Ralifikationsurkun-
den sollen so bald wie möglich in der 
Vatikanstadt ausgetauscht werden. Er 
triff ein Monat nach dem Austausch 
der Ratifikalionsurkunden in Krall. 

Zu Urkund dessen haben die Be-
vollmächtigten diesen Vertrag in dop-
pelter Urschrift unterzeichne!. 

Geschehen in Wien, am 9. Juli 1962 

Für die Republik Österreich: 
Per la Repubblica Austriaca: 

Dr. Bruno Kreisky 
Dr. Heinrich Drimmel 

Schlu(Jprotokoll 

Bei Abschluf} des Vertrages besieht 
zwischen den Hohen Vertragschlie-
f}enden Teilen über folgende Punkte 
lJbereinslimmung: 

1. Der vo·rslehende Vertrag findet 
auf alle Schulen mit Ausnahme der 
Hochschulen und Kunstakademien An-
wendung. 

2. Zu Artikel 1, § 2, Absatz 1: 
a) Die nach den staatlichen Vor-

schriften vom Religionsunterricht ab-
gemeldeten Schüler sind von der 
Schulleitung ohne Verzug dem zu-
ständigen Religionslehrer mitzuteilen. 

b) Der Heilige Stuhl nimmt davon 
Kenntnis, daf} nach den österreichi-
schen Rechtsvorschriften in allen Klas-
senräumen der Volks-, Haupt- und 
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Sonderschulen, der polytechnischen 
Lehrgänge, der allgemeinbildenden 
höheren Schulen, der berufsbildenden 
millleren und höheren Schulen und 
der Anstalten der Lehrer- und Erzie-
herbildung, wenn die Mehrzahl der 
Schüler einem christlichen Religions-
bekenntnis angehört, ein Kreuz ange-
bracht wird. Eine Änderung dieses Zu-
standes wird nicht ohne Einvernehmen 
mit dem Heiligen Stuhl slallfinden. 

3. Zu Artikel 1, § 6: 
Die hielür notwendigen Zeilen wer-

den im Einvernehmen zwischen dem 
Diözesanordinarius und der zuständi-
gen staatlichen Schulbehörde zur Ver-
fügung gestellt werden. 

4. Zu Artikel II, § 2, Absatz 5: 
Bei der Zuweisung von staatlich an-

gestellten Lehrern im Sinne des Arti-
kels II, § 2, Absatz 5 wird die bis-
herige Praxis beibehalten werden, wo-
nach Personen (Geistliche, Ordensan-
gehörige und Laien), die vom Diöze-
sanordinarius für die Verwendung an 
katholischen Schulen vorgeschlagen 
werden und die staatlichen Anstel-
lungserfordernisse erfüllen, für die An-
stellung beziehungsweise Zuweisung 
bevorzugt berücksichtigt werden. 

Wien, am 9. Juli 1962 

Für die Republik Österreich: 
Per la Repubblica Austriaca: 

Dr. Bruno Kreisky 
Dr. Heinrich Drimmel 

Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeiner Teil. 

Durch die im Gang befindliche Neu-
ordnung des Schulwesens in Öster-
reich werden auch Fragen berührt, die, 
soweit sie die Katholische Kirche be-
treffen, im Zusammenhang mit Arti-
kel VI des Konkordats vom 5. Juni 
1933 und des Zusatzprotokolls hiezu 
einer vertraglichen Regelung mit dem 
Heiligen Stuhl bedürfen. 

Der Vertrag behandelt folgende vier 
Sachgebiete: 



1. den Religionsunterricht in den 
öffentlichen und den mit öffentlich-
keitsrecht ausgestalteten Schulen (Ar-
tikel 1), 

2. die Subventionierung der katho-
lischen Schulen (Artikel II und V), 

3. die Situation, die sich aus der 
im Jahre 1938 erfolgten Aufhebung 
des öffentlichen kirchlichen Schul-
wesens im Burgenland ergibt (Arti-
kel 111) und 

4. die Vertretung der Katholischen 
Kirche in den Kollegien der staat-
lichen Schulbehörden (Artikel IV). 

In einem Schlu~protokoll sind ge-
meinsame Auffassungen über die Be-
deutung und Auslegung einzelner Be-
stimmungen des Vertrages festge-
halten. 

Der Vertrag samt dem Schlu~proto­
koll ändert das Konkordat vorn 5. Juni 
1933 und das diesbezügliche Zusatz-
protokoll ab und ist samt dem Schlu~­
protokoll in einer Reihe von Bestim-
mungen gesetzändernd. 

Besonderer Teil. 

Zu Artikel 1: 

Dieser Artikel verankert däs Recht 
der Katholischen Kirche auf Erteilung 
des Religionsunterrichtes in der dort 
angegebenen Weise unter Bedacht-
nahrne auf die gesetzlichen Änderun-
gen der einschlägigen staatl.ichen Vor-
schriften anlä~lich der Neuordnung 
des Schulwesens. Es wird an sich kein 
neues Recht begründet, sondern es 
werden lediglich bestehende Rechte 
vertraglich verankert oder modifiziert. 

§ t legt den sachlichen Umfang und 
das Ausrna~ des Religionsunterrichtes 
unter Betonung des Rechtes der Kir-
che auf Erteilung des Religionsunter-
richtes (Absatz 1) fest, wobei Absatz 2 
auf die neugeschaffenen Pädagogi-
schen Akademien Bedacht nimmt. 

§ l qualifiziert in Absatz 1 den 
Religionsunterricht grundsätzlich als 
Pflichtgegenstand an allen öffentlichen 
und allen mit dem Offentlichkeitsrecht 

ausgestatteten Schulen, wobei Punkt 2 
lit. a des Schlu~protokolls die in den 
staatlichen Vorschriften vorgesehene 
Abmeldemöglichkeit vorn Religions-
unterricht berücksichtigt. Absatz 2 be-
inhaltet bezüglich der gewerblichen 
und kaufmännischen Berufsschulen für 
Lehrlinge eine Einschränkung des Ab-
satzes 1, die sich aus der Besonder-
heit dieser Schulart ergibt. 

§ 3 regelt die funktionelle und zum 
Teil auch dienstrechtliche Stellung der 
Religionslehrer im wesentlichen ent-
sprechend dem bisherigen Rechtszu-
stand, wobei die Bestimmungen über 
die missio canonica (Absatz 2 und 4) 
und über die Vermittlung des katho-
lischen Lehrgutes im besonderen (Ab-
satz 5) der kirchlichen Autonomie (Ar-
tikel 15 des Staatsgrundgesetzes über 
die allgemeinen Rechte der Staatsbür-
ger, RGBI. Nr. 142/1867) Rechnung 
tragen. Absatz 6 trifft Bestimmungen 
über die Tragung des Personalauf-
wandes für den Religionsunterricht 
durch den Staat. 

§ 4 regelt die Besorgung, Lei!ung 
u.nd Beaufsichtigung des Religions-
unterrichtes, wobei er im besonderen 
auch Bestimmungen über die Inspek-
tion und die Besoldung der Religions-
unterrichtsinspektoren trifft. Dabei (Ab-
satz 1 und 2) wird auf die kirchliche 
Autonomie Bedacht genommen. 

§ S trifft Bestimmungen über Lehr-
pläne, Lehrbücher und Lehrmittel. 

§ 6 sieht vor, da~ den katholischen 
Lehrern und Schülern der öffentlichen 
und der rnit dem öffentlichkeitsrecht 
ausgestalteten Schulen die Teilnahme 
an den näher umschriebenen Schüler-
gottesdiensten, religiösen Obungen 
und Veranstaltungen mindestens im 
bisherigen Umfang während der Schul-
zeit zu ermöglichen ist, wobei im 
Punkt 3 des Schlu~protokolls die Her-
stellung des Einvernehmens zwischen 
kirchlichen und staatlichen Behörden 
vorgesehen ist. 

Zu Artikel II: 
Die vertragliche Regelung des kirch-

lichen Schulwesens - an sich eben-
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falls keine Neuheit - nimmt auf die 
in Aussicht genommene gesetzliche 
Regelung über das Privatschulwesen 
Bedacht. 

§ f enthält die institutionelle Ver-
ankerung der diesbezüglichen Rechte 
der Katholischen Kirche, wobei Ab-
satz 3 auch Kindergärten, Schüler-
horte, · Schülertagesheime, Schüler-
heime und ähnliche Einrichtungen in 
die Regelung einbezieht. 

§ l erscheint besonders bedeutsam, 
regelt er doch die finanzi~llen Lei-
stungen des Staates für die katholi-
schen Schulen, die in § 3 definiert 
sind. Damit wird eine in den letzten 
Jahren immer wieder im Brennpunkt 
des allgemeinen Interesses stehende 
Frage zwischen der Katholischen Kir-
che und dem Staat bereinigt. Die Ab-
sätze 2 bis 4 legen die Höhe des 
staatlichen Beitrages in dem dort 
näher umschriebenen Ausma~ lest, 
wobei Absatz 5 für den staatlichen 
Beitrag zum Personalaufwand der ka-
tholischen Schulen grundsätzlich die 
Form der sogenannten lebenden Sub-
vention vorsieht. Hierüber enthält auch 
Punkt 4 des Schlu~protokolls unter 
Hinweis auf die bisherige Praxis eine 
eigene Bestimmung. Verwiesen· wird 
auch auf Artikel V. 

Zu Artlkel III: 

In Anbetracht der Beseitigung des 
öffentlichen • konfessionellen Schul-
wesens im Burgenland nach der Be-
setzung Österreichs im Jahre 1938 
si.eht dieser Artikel eine an die Diö-
zese Eisenstadt in Raten zu leistende 
finanzielle Zahlung des Staates vor, 
welche die Einrichtung des kirchlichen 
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Schulwesens im Burgenland und damit 
eine Art Nachziehung gegenüber den 
anderen Diözesen auf dem Gebiete 
des kalbolischen Schulwesens ermög-
lichen soll. 

Zu Artikel IV: 

Diese Bestimi:nung sichert die Be-
teiligung der Katholischen Kirche an 
den Kollegien der Schulbehörden und 
stellt an sich kein Novum dar. 

Zu Artikel V: 

Diese Bestimmung umschreibt die 
Voraussetzungen, bei deren Vorliegen 
eine Modifikation des Vertrages be-
gehrt werden kann. 

Zu Schlu~protokoll: 

Zu Punkt f: 
Der sachliche Geltungsbereich des 

Vertrages erstreckt sich nicht auf 
Hochschulen und Kunstakademien. 

Zu Punkt l lit. a: 
Vgl. Erläufernde Bemerkungen zu 

Artikel 1 § 2. 

Zu Punkt l lit. b: 
Diese Regelung betrifft die Anbrin-

gung des Schulkreuzes. 

Zu Punkt 3: 
Vgl. Erläuternde Bemerkungen zu 

Artikel 1 § 6. 

Zu Punkt 4: 
Vgl. Erläuternde Bemerkungen zu 

Artikel II § 2. 
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